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Auch Anfang des Jahres 2021 steht die Wirtschafts-
politik voll im Zeichen der Corona-Pandemiebe-
kämpfung. Um die Infektionsdynamik einzudäm-
men, müssen soziale Kontakte und damit auch 
die wirtschaftliche Aktivität weiterhin beschränkt 
werden. Dies hat auch in Deutschland im vergan-
genen Jahr zu einer Rezession geführt, deren Aus-
maß dem Konjunktureinbruch von 2009 infolge 
der globalen Finanzkrise gleicht.

Unsere Soziale Marktwirtschaft bewährt sich 
einmal mehr. Über unsere umfassenden Corona-
Wirtschaftshilfen und das erweiterte Kurzarbei-
tergeld haben wir einen Beitrag dazu geleistet, 
Millionen von Arbeitsplätzen zu sichern und  
Unternehmen über Kredit- und Bürgschafts
programme, Steuerstundungen und Zuschuss-
programme wie die Überbrückungshilfe mit 
lebenswichtiger Liquidität zu versorgen. Mit dem 
Wirtschaftsstabilisierungsfonds können größere 
Unternehmen zusätzlich Eigenkapitalhilfen 
erhalten. 

Unsere Unterstützungsprogramme haben dazu 
beigetragen, wirtschaftliche Substanz unabhän-
gig von Unternehmensgrößen und Branchen zu 

sichern. Sie stehen auch im Jahr 2021 zur Verfü-
gung und stärken die Chance und das Vertrauen, 
die Krise mit vereinten Kräften zu überwinden.

Das historische Konjunktur- und Zukunftspaket 
der Bundesregierung stabilisiert zusätzlich die 
Gesamtwirtschaft und stößt wichtige Zukunfts-
investitionen in den Bereichen Digitalisierung, 
Klimaschutz und Bildung und Forschung an. Der 
neue Beteiligungsfonds für Zukunftstechnolo-
gien knüpft an die kapitalintensive Skalierungs-
phase von Start-ups an. Gleichzeitig sorgt die 
Bundesregierung für verlässliche Rahmenbedin-
gungen: mit dem klaren Bekenntnis zu einem 
Belastungsmoratorium, zur Stabilität der Sozial-
versicherungsbeiträge (Sozialgarantie) und zur 
Senkung der Erneuerbare-Energien-Umlage.

All dies hat dazu beigetragen, dass der Konjunk-
tureinbruch nach den ersten Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes mit einem Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts um fünf Prozent im Jahr 
2020 geringer ausgefallen ist als befürchtet. Mit 
der Jahresprojektion, die wir mit diesem Bericht 
vorlegen, gehen wir davon aus, dass wir für das 
Jahr 2021 wieder ein Wachstum von 3,0 Prozent 
erreichen können.

Jenseits der akuten Stabilisierung adressiert die 
Wirtschaftspolitik die langfristigen Herausforde-
rungen insbesondere der Digitalisierung, der 
Energiewende und des sich abzeichnenden Fach-
kräftemangels. Ziel bleibt es, Unternehmergeist 
und individuelle Leistungsbereitschaft bestmög-
lich zur Entfaltung zu bringen und für klare 
Regeln und offene Märkte im digitalen und glo-
balen Wettbewerb zu sorgen. Dafür brauchen wir 
eine möglichst niedrige Belastung mit Bürokratie, 
Steuern und Abgaben. Für mich ist klar: Steuer-
erhöhungen wären Gift für die Wirtschaft und 
gerade in der jetzigen Situation das völlig falsche 
Signal! Wir müssen Investitions- und Beschäfti-
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gungsanreize setzen, deshalb trete ich für die 
dauerhafte Stabilisierung der Sozialversicherungs-
beiträge unter 40 Prozent und das Bürokratieent-
lastungsgesetz IV ein. In der Pandemie wurde 
zudem besonders deutlich, wie wichtig eine leis-
tungsfähige digitale Infrastruktur für eine erfolg-
reiche und krisenfeste Wirtschaft ist. Die Bundes-
regierung treibt den flächendeckenden Ausbau 
eines gigabitfähigen Festnetzes bis 2025 weiter 
voran. Mit verbesserten Abschreibungsmöglich-
keiten für digitale Wirtschaftsgüter werden gezielte 
Anreize für Investitionen und Innovationen ge
setzt, ebenso mit der Novelle des Telekommuni-
kationsgesetzes, der Förderung der Künstlichen 
Intelligenz und des Quantencomputings. Das 
GWB-Digitalisierungsgesetz setzt zudem einen 
Meilenstein zur Begrenzung der Marktmacht von 
Plattformbetreibern und zur Erleichterung des 
Markt- und Datenzugangs für innovative Wett
bewerber. Dies sind wichtige Beiträge zu einer 
modernen digitalen Ordnungspolitik.

Klimaschutz und eine erfolgreiche, wettbewerbs-
fähige Wirtschaft bilden keine Gegensätze. Um 
für beides verbindliche Ziele festzulegen, strebe 
ich eine parteiübergreifende Charta an. Die Bun-
desregierung hat sich bereits verpflichtet, Treib-
hausgasemissionen bis 2030 um mindestens  
55 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren und 
gleichzeitig Wachstums- und Exportchancen durch 
Klimaschutztechnologien zu nutzen. Als markt-
wirtschaftliches Herzstück des Klimaschutzpro-
gramms 2030 startet ab diesem Jahr die nationale 
CO2-Bepreisung für die Sektoren Wärme und Ver
kehr. Die Einnahmen werden an Bürgerinnen und 
Bürger sowie die Unternehmen in Form von Ab
gabensenkungen und Investitionsanreizen zurück-
gegeben. Der Ausstieg aus der Kohleverstromung 
bis spätestens 2038 ist nunmehr gesetzlich gere-
gelt. Die betroffenen Regionen werden durch das 
Strukturstärkungsgesetz unterstützt und flankiert. 
Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 

haben wir die Grundlagen dafür geschaffen, bis 
zum Jahr 2030 einen Anteil von 65 Prozent des 
Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien 
abzudecken.

Als offene und exportstarke Volkswirtschaft brau-
chen wir ein starkes, widerstandsfähiges und zu
kunftsfestes Europa. Die Bundesregierung hat wäh-
rend ihrer Ratspräsidentschaft zahlreiche Impulse 
gesetzt. Die Staats- und Regierungschefs haben 
den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021 – 2027 mit 
einem Volumen von rund einer Billion Euro und 
das Aufbauinstrument NextGeneration EU mit 
der Aufbau- und Resilienzfazilität in Höhe von 
672,5 Milliarden Euro verabschiedet. Die industrie-
politischen Potenziale des Klimaschutzes werden 
wir besser nutzen, indem Unternehmen im Rah-
men von Important Projects of Common European 
Interest (IPCEIs) zusammenarbeiten, gerade auch 
in den Bereichen Batterieproduktion und Wasser-
stoff. 

Der Jahreswirtschaftsbericht zeigt: Wir haben 
Grund zur Zuversicht. Wir haben eine historische 
Bewährungsprobe für unser Land und unsere Wirt-
schaft bisher gemeinsam gut bewältigt. Sobald die 
Beschränkungen wirtschaftlicher Aktivitäten auf-
gehoben werden können, werden die Volkswirt-
schaften in Europa und international rasch und 
kräftig durchstarten. Auch in Deutschland haben 
wir mit unserer Wirtschafts- und Finanzpolitik 
dafür die Voraussetzungen geschaffen.

Peter Altmaier
Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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Jahreswirtschaftsbericht 2021  
der Bundesregierung

Die Bundesregierung legt hiermit dem Deutschen 
Bundestag und dem Bundesrat gemäß § 2 des 
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft (StabG) den Jahreswirt-
schaftsbericht 2021 vor. Sie stellt damit auch 
gemäß § 3 StabG gesamtwirtschaftliche Orientie-
rungsdaten für das Jahr 2021 zur Verfügung.

In Teil I des Berichts stellt die Bundesregierung 
zentrale wirtschafts- und finanzpolitische The-
menschwerpunkte dar. Eine ausführliche Bilanz 
der Maßnahmen der Bundesregierung seit Vorlage 
des Jahreswirtschaftsberichts 2020 sowie die für 
das Jahr 2021 geplanten Maßnahmen enthält der 
Tabellenteil im Anhang. Wie im StabG vorgesehen, 
wird in Teil II die Projektion der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung für das laufende Jahr 
erläutert.

Die Bundesregierung dankt dem Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung (Sachverständigenrat) für die 
detaillierte und umfassende Analyse der wirt-
schaftlichen Entwicklung im vergangenen Jahr 
und der Aussichten für das Jahr 2021 sowie für 
seine Darlegungen zu den Grundlinien der Wirt-
schaftspolitik im Rahmen des Jahresgutachtens 
2020/21. Die Bundesregierung nimmt im Jahres-
wirtschaftsbericht zum Jahresgutachten 2020/21 
des Sachverständigenrates Stellung.

Zur Vorbereitung des Jahreswirtschaftsberichts 
wurde die wirtschafts- und finanzpolitische Stra-
tegie der Bundesregierung im Konjunkturrat für 
die öffentliche Hand mit den Ländern und Gemein-
den erörtert. Darüber hinaus wurde sie mit Vertre-
tern der Gewerkschaften und mit dem Gemein-
schaftsausschuss der Deutschen Gewerblichen 
Wirtschaft besprochen.



9

I. �Wirtschafts- und Finanzpolitik  
der Bundesregierung



10 I. WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITIK DER BUNDESREGIERUNG

A.	�Die Krise bewältigen, Strukturwandel 
weiter angehen

Corona-Pandemie unterbricht wirtschaftlichen 
Aufwärtstrend

1.	 Mit dem externen Schock der Corona-Pande-
mie endete eine mehr als ein Jahrzehnt währende 
Wachstumsphase, die mit dem Ende der Finanz-
krise begann: Von 2010 bis 2019 stieg das Brutto-
inlandsprodukt in Deutschland jährlich um 
durchschnittlich 1,9 Prozent. Die realen Netto
einkommen pro Kopf sind zwischen 2010 und 
2019 durchschnittlich um 2,5 Prozent gestiegen; 
die Erwerbstätigenzahl erhöhte sich von 41,0 auf 
45,1 Millionen. Mit einer Arbeitslosenquote von 
5,0 Prozent herrschte 2019 nahezu Vollbeschäfti-
gung. Infolge des starken und stetigen Wachstums 
und einer stabilitätsorientierten Wirtschafts- und 
Finanzpolitik war es Deutschland im gleichen 
Zeitraum gelungen, seine Verschuldung von 82,3 
auf 59,6 Prozent des BIP zu senken und 2019 erst-
mals seit 2002 die Maastricht-Schuldenregel ein-
zuhalten.

2.	 Zugleich ging es auch in zentralen wirtschafts-
politischen Bereichen voran: Der Treibhausgas-
Ausstoß etwa ist von 2010 bis 2019 um rund  
14 Prozent gesunken, der Anteil erneuerbarer 
Energien am Bruttostromverbrauch von 17 auf  
42 Prozent gestiegen. Diese Beispiele zeigen, dass 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Nachhal-
tigkeit Hand in Hand gehen können.

3.	 Infolge der Corona-Pandemie geriet die deut-
sche Wirtschaft in eine der schwersten Rezessio-
nen seit Jahrzehnten. Im Jahr 2020 ging das Brut-
toinlandsprodukt um 5,0 Prozent zurück. Nach 
dem Ende des harten Lockdowns im April war 
das konjunkturelle Tal aber bereits im Mai durch-
schritten. Die deutsche Wirtschaft kämpft sich 

nach dieser ersten schnellen Erholung allmählich 
weiter aus der Krise. Die Wirtschaftsleistung vor 
der Krise dürfte jedoch erst zur Mitte des Jahres 
2022 wieder erreicht werden. Die erwartete Erho-
lung der globalen Wirtschaft, die Unterauslastung 
der Produktionskapazitäten, aber auch die Früh-
indikatoren sprechen für eine Fortsetzung des 
Aufholprozesses. Für das laufende Jahr wird mit 
einem Wachstum von 3,0 Prozent gerechnet. Die 
weitere wirtschaftliche Entwicklung wird weiter-
hin maßgeblich vom Pandemieverlauf und von 
den Maßnahmen zur Eindämmung beeinflusst.

4.	 Die Ausbreitung des Virus und die daraufhin 
vollzogenen Einschränkungen des wirtschaftli-
chen und sozialen Lebens seit dem Frühjahr 2020 
haben nicht nur in Deutschland, sondern auch in 
Europa und weltweit zu einem unerwarteten und 
starken Einbruch der Wirtschaftsleistung und zu 
einer Beeinträchtigung der globalen Lieferketten 
und Handelsströme geführt. Die Pandemie hat 
unter anderem die Bedeutung einer funktionieren-
den internationalen Arbeitsteilung für die wirt-
schaftliche Entwicklung in Deutschland und in 
vielen anderen Ländern der Welt sichtbar gemacht.

5.	 Angesichts des drastischen Wirtschaftsein-
bruchs hat die Bundesregierung die Bürgerinnen 
und Bürger sowie die Unternehmen in histori-
schem Umfang schnell und zielgenau unterstützt. 
Um den Schock abzufedern, hat sie noch im Früh-
jahr 2020 umfassende Stützungsmaßnahmen 
ergriffen.

Ab Ende April 2020 konnten nach dem Frühjahrs-
lockdown viele gesundheitspolitische Beschrän-
kungen zurückgenommen werden. Die Wirtschaft 
konnte die Produktion wieder hochfahren, viele 
Dienstleistungen wieder anbieten und Umsätze 
erhöhen. Die wirtschaftliche Belebung hat die Bun-
desregierung mit einem umfassenden Konjunktur-
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Schaubild 1: Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 2010 bis 2020

Schaubild 2: Entwicklung des verfügbaren Einkommens pro Kopf 2010 bis 2020 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesbank. Angaben sind saison-, kalender- und preisbereinigt.

Quelle: Statistisches Bundesamt. Angaben sind preisbereinigt.
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Schaubild 3: Entwicklung der Arbeitslosigkeit 2010 bis 2020

Schaubild 4: Volumen der Corona-Maßnahmen des Bundes 2020 bis 2021

Quelle: Statistisches Bundesamt.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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programm unterstützt. Als Teil des Konjunktur-
programms werden auch Investitionen in wichti-
gen Zukunftsbereichen angeschoben, um die 
Grundlagen für Wohlstand und nachhaltiges 
Wachstum langfristig zu sichern.

Den erneuten Lockdown ab November 2020 zur 
Eindämmung des Pandemieverlaufs hat die Bun-
desregierung mit neuen Unterstützungsleistungen 
für die von Schließungen betroffenen Branchen 
begleitet. Die Bundesregierung wird den wirtschaft-
lichen Verlauf weiter genau beobachten und die 
Wirtschaft situationsgerecht unterstützen.

6.	 Deutschland gehört im internationalen Ver-
gleich zu den Ländern, die am kraftvollsten auf die 
Krise reagiert haben (vgl. Schaubild 5). Die umfang-
reichen Hilfen der Bundesregierung zur Krisenab-
federung, zur wirtschaftlichen Belebung und zur 

Investitionsförderung gehen mit einer Nettokre-
ditaufnahme des Bundes von rund 130 Milliarden 
Euro im Jahr 2020 und von im Soll knapp 180 Mil
liarden Euro im Jahr 2021 einher. Mit der Finan-
zierung des Konjunkturprogramms und weiterer 
Unterstützungsmaßnahmen gehen vom Bundes-
haushalt erhebliche gesamtwirtschaftliche Impulse 
aus. Die Schuldenregel hat sich bewährt: Die Nut-
zung der nach Artikel 115 Absatz 2 GG vorgesehe
nen Ausnahmeklausel ermöglicht in den Haushalts-
jahren 2020 und 2021 eine Überschreitung der 
nach der Schuldenregel erlaubten Regelgrenze für 
die Nettokreditaufnahme. Diese Überschreitungen 
sind erforderlich, um die wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise abzufedern.
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Schaubild 5: Fiskalpolitische Corona-Maßnahmen im internationalen Vergleich

Quelle: Bruegel (Stand: November 2020).
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Den Schock abfedern

7.	 Eine Reihe von Zuschuss- und Kreditprogram-
men wurde aufgesetzt, um geschädigten Unter-
nehmen durch die Krise zu helfen. Zur Stärkung 
der Liquidität können durch das KfW-Sonderpro-
gramm 2020 Kredite im benötigten Umfang aus-
gereicht werden. Zum Stichtag 31. Dezember 2020 
waren 102.774 Kreditanträge mit einem Volumen 
von insgesamt 44,07 Milliarden Euro zugesagt. 
Auch die Bürgschafts- und Garantieprogramme 
der Bürgschaftsbanken und das Großbürgschafts-
programm des Bundes (parallele Bund-Landes-
Bürgschaften) wurden erweitert, um die Kredit-
aufnahme von Unternehmen zu erleichtern und 
die Eigenkapitalbasis von kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) zu stärken. Mit dem Wirt-
schaftsstabilisierungsfonds (WSF) hat die Bun
desregierung ein Instrument geschaffen, um 
Liquiditätsengpässen entgegenzuwirken und die 
Kapitalbasis von größeren oder von solchen 
Unternehmen zu stärken, deren Bestandsgefähr-
dung erhebliche Auswirkungen am Wirtschafts-
standort Deutschland hätte. Start-ups und kleine 
Mittelständler werden durch ein Zwei-Milliar-
den-Euro-Paket unterstützt. Soziale Dienstleister 
sowie gemeinnützige Unternehmen und Organi-
sationen können finanzielle Hilfen durch das 
Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) und 
Sonderprogramme von Bund und KfW erhalten.

1,8 Millionen Soloselbständige und Kleinstunter-
nehmen mit bis zu zehn Beschäftigten haben im 
Rahmen der Soforthilfe schnell und unbürokra-
tisch für maximal drei aufeinander folgende 
Monate im Förderzeitraum März bis Juni 2020 
Zuschüsse von insgesamt über 13,4 Milliarden 
Euro erhalten. Auf die auf drei Monate befristete 
Soforthilfe folgte im Juni 2020 die Überbrückungs-
hilfe, um die von den Auswirkungen der Pande-
mie besonders betroffenen Unternehmen und 
Selbständigen noch zielgerichteter zu unterstützen. 

In zwei Programmphasen haben vor allem kleine 
und mittlere Unternehmen sowie Soloselbständige 
auf Antrag Zuschüsse des Bundes für ihre betrieb-
lichen Fixkosten erhalten. Eine dritte Programm-
phase ist mit Beginn des Jahres 2021 gestartet: Für 
den Zeitraum ab Januar 2021 gewährt die Bun-
desregierung eine neue, mit Blick auf besonders 
betroffene Branchen angepasste Unterstützung. 
Im November 2020 wurden zudem jene Betriebe 
unterstützt, die von erforderlichen Maßnahmen 
zur Bewältigung der Pandemie betroffen waren 
(„Novemberhilfe“). Diese außerordentliche Wirt-
schaftshilfe wurde als „Dezemberhilfe“ für die 
Dauer der Schließungen im Dezember verlängert. 
Für die genannten Programme waren im Jahr 
2020 insgesamt 24,6 Milliarden Euro vorgesehen.

8.	 Über diese Programme hinaus hat die Bundes-
regierung eine Reihe weiterer Maßnahmen ergrif-
fen, um die Liquidität von Unternehmen zu unter-
stützen und sie damit krisenfester zu machen. 
Dazu gehören eine Ausweitung des steuerlichen 
Verlustrücktrags, die Erstattung von Sozialversi-
cherungsbeiträgen für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Kurzarbeit sowie – als eine zunächst 
erste, schnelle Hilfe – auch die befristete Möglich-
keit zur vereinfachten Stundung von Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträgen. Durch die Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht für aufgrund 
der Pandemie überschuldete Unternehmen bis 
Ende 2020 und unter bestimmten Bedingungen 
für überschuldete und zahlungsunfähige Unter-
nehmen bis zum 31. Januar 2021 sowie weitere 
zeitlich befristete Anpassungen des Insolvenz-
rechts für die durch die Pandemie betroffenen 
Unternehmen bis zum 31. Dezember 2021 wurde 
den Unternehmen Zeit gegeben, auf die Krise zu 
reagieren, und ein Zeitfenster geschaffen, in dem 
die staatlichen Hilfsmaßnahmen wirken können.

9.	 Die wirtschaftliche Lage und der starke Rück-
gang wirtschaftlicher Aktivitäten in einzelnen 
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Maßnahmen Vgl. Tz

Finanz-, Kredit- und Solvenzhilfen für Selbständige und Unternehmen

KfW-Sonderprogramm 2020. Bewilligtes Kreditvolumen zum 31.12.2020: 44,07 Milliarden Euro 50

Erweiterung der Bürgschafts- und Garantieprogramme der Bürgschaftsbanken. Bürgschaftszusagen vom 13.03.2020 bis 
zum Ende des Jahres: 5.189 Bürgschaftszusagen für ein Kreditvolumen von insges. 1,46 Milliarden Euro (Stand 31.12.2020). 
Die Erweiterung der Garantieprogramme zur Stärkung der Eigenkapitalbasis von KMU ist seit 1.11.2020 in Kraft (Antrags- 
und Volumendaten liegen noch nicht vor).

51

Öffnung des Großbürgschaftsprogramms (parallele Bund-Länder-Bürgschaften) für Unternehmen außerhalb strukturschwacher 
Regionen. Bürgschaftszusagen vom 13.03.2020 bis zum Ende des Jahres: 9 Bürgschaftszusagen für ein Kreditvolumen von 
insges. 2,7 Milliarden Euro (Stand 31.12.2020)

51

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit einem Volumen von 600 Milliarden Euro. Bislang 9 beschlossene und mit den 
Unternehmen vertraglich vereinbarte Maßnahmen im Volumen von 7.871,6 Millionen Euro (Stand 14.01.2021)

52

Soforthilfen (Zuschüsse) für Soloselbständige und Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten für maximal drei aufeinander-
folgende Monate im Förderzeitraum März bis Juni 2020. Bewilligte Mittel: über 13,4 Milliarden Euro (Stand 31.12.2020)

48

Maßnahmenpaket zur Unterstützung von Start-ups im Umfang von 2 Milliarden Euro 110

Erweiterung der Exportkreditgarantien des Bundes (Hermesdeckung) durch Erhöhung des Gewährleistungsrahmens von 
148 auf 160 Milliarden Euro

264

Garantie in Höhe von max. 30 Milliarden Euro zur Absicherung von Lieferantenkrediten 51

Steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus: Steuerstundungen und Verzicht auf 
Stundungszinsen, Verzicht auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge bei Steuerschulden, Herabsetzung 
bzw. Rückerstattung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung, Anpassung und Erstattung von Vorauszahlungen auf die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer, Anpassung des Messbetrags für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen

144

Zuschüsse für Sozialdienstleister und -einrichtungen (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz) 162

Finanzielle Hilfen für Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte und Psychotherapeuten, Pflegeeinrichtungen, Apotheken und 
kassenärztliche Vereinigungen im Rahmen des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes

182

Stärkung der sozialen Sicherungssysteme, Flexibilisierung am Arbeitsmarkt

Erleichterungen bei der Kurzarbeit und Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge 159 f.

Einmalige Verlängerung der Anspruchsdauer des Arbeitslosengeldes nach dem SGB III 161

Befristete Flexibilisierung des Elterngeldes 158

Vereinfachter Zugang zu den Grundsicherungssystemen (SGB II, SGB XII, BVG) 158

Ausnahmeregelung beim Kinderzuschlag 27, 158

Ausweitung der Hinzuverdienstmöglichkeit während der Kurzarbeit 159

Entschädigung für Verdienstausfall wegen Schul-/Kitaschließungen 10, 131, 
180

Förderung der Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten zur Unterstützung digitalen Unterrichts 94

Ermöglichung von 12-Stunden-Arbeitstagen in Ausnahmefällen 161

Verringerung der gesetzlichen Mindestruhezeit von elf auf neun Stunden in Ausnahmefällen 161

Ausnahmen vom Sonntags-Beschäftigungsverbot 161

Rechtliche Erleichterungen, Zahlungs- und Insolvenzmoratorium

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht des Schuldners 54

Erleichterte Durchführung von Versammlungen unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln 55

Leistungsverweigerungsrecht für Verbraucher für erhaltene Leistungen der Daseinsvorsorge 54

Leistungsverweigerungsrecht für Kleinstunternehmen bei Dauerschuldverhältnissen 54

Übersicht 1: Im März und April 2020 beschlossene Krisenmaßnahmen zur Unterstützung von 
Unternehmen, Selbständigen und Beschäftigten 
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Branchen haben teils zu massiven Gewinn- und 
Einkommenseinbußen geführt. Die Bundesregie-
rung hat den Zugang zur Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB II) vorübergehend wesentlich 
vereinfacht. Davon können auch Selbständige 
profitieren, sofern ihr Lebensunterhalt nicht ander-
weitig gesichert ist. Um Einbußen für sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte abzufedern und 
einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit zu 
verhindern, hat die Bundesregierung den Zugang 
zum Kurzarbeitergeld erleichtert, seine Bezugs-
dauer verlängert sowie das Instrument für Leih-
arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer geöff-
net. Dadurch konnten Einkommensverluste in 
vielen Fällen gemindert werden. In der Summe 
lagen die verfügbaren Einkommen im 3. Quartal 
des Jahres 2020 bei 495,57 Milliarden Euro und 
damit sogar 0,7 Prozent höher als im 3. Quartal 
2019. Um die Folgen krisenbedingter Einkom-
mensrückgänge zu entschärfen, wurde ferner ein 
zeitlich befristetes Leistungsverweigerungsrecht 
für Verbraucherinnen und Verbraucher einge-
führt und die Kündigungsmöglichkeit von Miet- 
und Pachtverträgen wegen ausgefallener Zahlun-
gen temporär ausgesetzt.

10.	Eltern, insbesondere Alleinerziehende, bekom-
men die Einschränkungen des täglichen Lebens 
vor allem zu Zeiten des Lockdowns besonders zu 
spüren. Als unterstützende Maßnahme hat die 
Bundesregierung die Elterngeldregelungen an die 
Erfordernisse der Krise angepasst und Ausnahme-
regelungen beim Kinderzuschlag geschaffen. Eltern 
erhalten zudem ein um sieben Prozentpunkte 
erhöhtes Kurzarbeitergeld, das – abhängig von 
der jeweiligen Bezugsdauer – bis zu 87 Prozent 
des ausgefallenen Nettoeinkommens betragen 
kann. Neu im Infektionsschutzgesetz eingeführt 
wurde eine anteilige Verdienstausfall-Entschädi-
gung (67 Prozent des Nettoeinkommens) für 
Eltern, die ihr Kind selbst betreuen müssen, weil 

Kita, Schule oder Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung vorübergehend geschlossen sind.

Die wirtschaftliche Belebung unterstützen

11.	Mit Beendigung der Ausnahmesituation auf-
grund der gesundheitspolitischen Einschränkun-
gen während der Corona-Pandemie im Frühjahr 
2020 hat die Bundesregierung die darauffolgende 
wirtschaftliche Belebung im Verlauf des Jahres 
durch gezielte Maßnahmen unterstützt. Dazu hat 
sie im Juni 2020 ein Konjunkturprogramm be
schlossen, das in der Summe der Haushaltsansätze 
für 2020 und 2021 ein Volumen von rund 180 Mil-
liarden Euro hat, darunter rund 40 Milliarden Euro 
in 2021 für die Corona-Unternehmenshilfen. Vor-
dringlichste Prioritäten des Konjunktur- und Kri-
senbewältigungspakets sind die Sicherung von 
Arbeitsplätzen und die Stabilisierung der Wirtschaft. 
Darüber hinaus enthält das Programm insbeson-
dere auch Maßnahmen zur Belebung der Konjunk-
tur und Stärkung von Zukunftsinvestitionen, um 
anstehende Herausforderungen wie den Klima-
wandel, die Digitalisierung und den demografi-
schen Wandel entschlossen anzugehen. 

12.	Damit die Maßnahmen zur Krisenbewältigung 
und mittelfristigen Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit möglichst schnell wirken konnten, hat die 
Bundesregierung in vielen Fällen auf bestehenden 
Hilfs- und Förderprogrammen aufgebaut. Dadurch 
wird nicht zuletzt auch eine zielgenaue Unterstüt-
zung gewährleistet. Durch die Befristung vieler 
Maßnahmen wurde zudem ein gezielter Konjunk-
turimpuls gesetzt.

13.	Zur gezielten Stimulierung der Konsumnach-
frage hat die Bundesregierung mithilfe verschie-
dener Instrumente die verfügbaren Einkommen 
der privaten Haushalte gestärkt. Dazu gehörte 
insbesondere die bis Ende des Jahres 2020 befris-
tete Senkung des Umsatzsteuersatzes von 19 auf 
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16 Prozent bzw. des ermäßigten Satzes von sie-
ben auf fünf Prozent. Darüber hinaus wurde im 
Rahmen des Konjunkturprogramms für jedes im 
Jahr 2020 kindergeldberechtigte Kind ein einmali-
ger Kinderbonus in Höhe von 300 Euro ausgezahlt 
und der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleiner-
ziehende wurde auf 4.008 Euro p. a. erhöht.

14.	Eine zweite Gruppe von Maßnahmen richtet 
sich primär an die Unternehmen. Durch die be
fristete und begrenzte Anhebung der Obergrenze 
des steuerlichen Verlustrücktrags wird Unterneh-
men geholfen. Die Sozialversicherungsbeiträge 

wurden durch eine Sozialgarantie bis 2021 bei 
maximal 40 Prozent stabilisiert und die EEG-
Umlage durch Zuschüsse aus dem Bundeshaus-
halt begrenzt. Um trotz der Krisensituation die 
Investitionsanreize für Unternehmen zu erhalten, 
hat die Bundesregierung befristet die steuerliche 
Forschungsförderung erhöht und die befristete 
Möglichkeit einer degressiven Abschreibung von 
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens geschaffen.

15.	Für junge Menschen ist es wichtig, dass trotz 
der Krise adäquate Ausbildungs- und Berufsein-

Maßnahmen Vgl. Tz

Konjunkturelle Impulse

Befristete Senkung der Umsatzsteuersätze 146

Einmaliger Kinderbonus von 300 Euro 146

Befristete Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende von 1.908 Euro auf 4.008 Euro (durch Jahressteuergesetz 
2020 entfristet)

146

Befristete Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags 146

Einführung einer degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die in den Jahren 
2020 und 2021 angeschafft oder hergestellt werden

146

Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer 146

Erlass verbindlicher Handlungsleitlinien für die Bundesverwaltung für die Vergabe öffentlicher Aufträge 75

Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträge jedenfalls bis 2021 bei maximal 40 Prozent 168

Stabilisierung der EEG-Umlage auf 6,5 Cent/kWh 201

Hilfen für besonders betroffene Akteure und Branchen

Überbrückungshilfe (Zuschüsse) für besonders betroffene Betriebe 49

Kapitalerhöhung der Deutschen Bahn AG (5 Milliarden Euro) 65

Mittel für den Kulturbereich (NEUSTART KULTUR, 1 Milliarde Euro) 53

Hilfen für Länder und Kommunen

Dauerhafte Übernahme von weiteren 25 Prozentpunkten (auf bis zu 74 Prozent) der Ausgaben für Kosten der Unterkunft 
(KdU) im SGB II

126

Pauschaler Ausgleich der erwarteten gemeindlichen Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 durch Bund und Länder 125

Vollständige Übernahme der Mindereinnahmen von Ländern und Kommunen aus der Gewährung des Kinderbonus  
(2,5 Milliarden Euro) sowie aus der Umsatzsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020 (Teilausgleich in Höhe von 6,1 Mrd. 
Euro) durch den Bund

125

Ausbau von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter (bis zu 1,5 Milliarden Euro zusätzlich) 127, 167

5. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 (1 Milliarde Euro) 127, 167 

Erhöhung der Regionalisierungsmittel um 2,5 Milliarden Euro für das Jahr 2020 66

Übersicht 2: Ausgewählte Maßnahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets
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stiegmöglichkeiten weiterbestehen, die einen 
möglichst reibungslosen Start in die Erwerbstätig-
keit ermöglichen. Davon profitieren Unterneh-
men gleichermaßen, denn sie sind auf gut ausge-
bildete Fachkräfte angewiesen. Im Rahmen des 
Konjunkturprogramms werden kleine und mitt-
lere Unternehmen, die trotz der finanziellen 
Belastungen durch die Krise weiter Ausbildungs-
plätze anbieten, daher mit Prämien belohnt.

16.	Auch den Kommunen entgehen durch die Fol-
gen der Corona-Pandemie wichtige Einnahmen. 
Damit sie angesichts der derzeitigen Herausforde-
rungen handlungsfähig bleiben und wichtige Zu
kunftsinvestitionen tätigen können, wurden Ent-
lastungsmaßnahmen der Vorjahre fortgeführt und 
zielgerichtet gestärkt. Im Rahmen des Konjunktur-
programms haben Bund und Länder hälftig die 
gemeindlichen Gewerbesteuerausfälle des Jahres 
2020 pauschal kompensiert. Um die kommunalen 
Haushalte im Bereich der Sozialausgaben dauer-
haft zu entlasten, übernimmt der Bund künftig 
weitere 25 Prozentpunkte der Kosten für Unter-
kunft und Heizung in der Grundsicherung für Ar
beitsuchende. Dies kommt insbesondere Kommu-
nen mit hohen Sozialausgaben zugute. Weitere 
Mittel wurden für den investiven Ausbau von ganz
tägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten, die 
Kosten im Zusammenhang mit den Zusatzversor-
gungssystemen der DDR und als Regionalisie-
rungsmittel des Bundes für die Kompensation von 
finanziellen Nachteilen im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) bereitgestellt.

17.	Um die wirtschaftliche Belebung in der beson-
ders von gesundheitspolitischen Einschränkungen 
und wirtschaftlichen Einbußen betroffenen Kul-
tur- und Kreativbranche zu unterstützen, hat die 
Bundesregierung das von der Branche stark nach-
gefragte Förderprogramm NEUSTART KULTUR 
mit einer Milliarde Euro aufgelegt. Damit werden 
Mittel für Institutionen und Einrichtungen bereit-

gestellt, um dauerhaft Beschäftigungs- und Er
werbsperspektiven für Kulturschaffende zu 
erhalten.

Die zentralen Zukunftsherausforderungen und 
den Strukturwandel angehen

18.	Neben den aktuellen Herausforderungen der 
Corona-Pandemie sind die langfristigen Heraus-
forderungen Klimawandel, Digitalisierung und 
demografischer Wandel im vergangenen Jahr noch 
stärker in den Fokus gerückt. Es gilt zudem, die 
Resilienz der Wirtschaft durch strukturelle Refor-
men langfristig zu erhöhen. Auch der Sachver-
ständigenrat sieht in diesen Herausforderungen 
die zentralen Aufgaben der nächsten Jahre (vgl.  
JG Tz 352, 525, 592).

19.	 Ziel der Bundesregierung ist es, den mit diesen 
zentralen Herausforderungen einhergehenden 
Strukturwandel auf der Basis der Grundprinzipien 
der Sozialen Marktwirtschaft aktiv zu flankieren 
und Entwicklungsmöglichkeiten gezielt zu nutzen. 
Sie unterstützt Transformationsprozesse durch 
geeignete Rahmenbedingungen und marktbasierte 
Anreize und setzt dabei einen Fokus auf Innovati-
onen. Es gilt, die Wachstumskräfte zu stärken, ins-
besondere durch ein international wettbewerbs-
fähiges, zukunftsorientiertes Steuersystem, flexible 
Regelungen am Arbeitsmarkt sowie den weiteren 
Abbau von Bürokratie. Mit dem Klimaschutzpaket 
und der Einführung des nationalen Emissions-
handels ab 2021 hat die Bundesregierung in den 
letzten Jahren entscheidende Weichen auf dem 
Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft gestellt. 
Ziel ist es auch weiterhin, Anreize für Investitio-
nen in klimafreundliche Produkte und Innovati-
onen zu schaffen. Um Fachkräftepotenziale im 
Inland angesichts der demografischen Entwick-
lung zu heben, muss der Fokus weiterhin auf Bil-
dung und Weiterbildung und eine möglichst 
breite Beschäftigung aller Bevölkerungsgruppen 
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den Euro. Unter anderem wurden sieben Milliar-
den Euro für die Umsetzung der Nationalen 
Wasserstoffstrategie bereitgestellt und das CO2-
Gebäudesanierungsprogramm bzw. Marktanreiz-
programm aufgestockt. Die Konditionen der kli-
maschutzrelevanten Förderprogramme wurden 
für Antragsteller auf kommunaler Ebene zudem 
attraktiver gestaltet, um die Inanspruchnahme 
zu erhöhen.

22.	Klimaschutz erfordert unter anderem den 
Umstieg auf eine emissionsarme Mobilität. Der 
Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur schafft die 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Elektromobi-
lität. Zielgerichtete Flottenaustauschprogramme 
und Prämien für Elektrofahrzeuge erleichtern 
den Wechsel auf emissionsärmere Fahrzeuge. 
Gezielte Anreize für Investitionen in neue Tech-
nologien werden auch durch die zusätzliche För-
derung von Forschung und Innovationen in der 
Batteriezellfertigung, in der Fahrzeugzulieferin-
dustrie, in der Schifffahrt und im Luftverkehrs
bereich gesetzt.

23.	Eine moderne digitale Infrastruktur ist von 
zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche, inno-
vative Wirtschaft. Mit dem Zukunftspaket treibt 
die Bundesregierung daher die Verbesserung der 
digitalen Infrastruktur insbesondere in ländli-
chen Räumen durch zusätzliche Mittel für den 
Breitbandausbau, für Mobilfunk an Schienennet-
zen und für ein leistungsstarkes Mobilfunknetz in 
unversorgten Gebieten voran. Damit knüpft die 
Bundesregierung an ihre Politik der vergangenen 
Jahre an, eine flächendeckende Mobilfunkversor-
gung und eine Versorgung mit gigabitfähigem 
Festnetz bis 2025 zu erreichen.

24.	Die Bundesregierung fördert im Rahmen des 
Zukunftspakets die Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung und der Wirtschaft (insbesondere 
KMU). Hierfür will die Bundesregierung u. a . ver-

am Arbeitsmarkt gelegt werden. So ist etwa ab 
Mitte nächsten Jahres die weitere Übernahme 
von Sozialversicherungsbeiträgen bei Kurzarbeit, 
wie vom Sachverständigenrat vorgeschlagen, an 
die Nutzung von Weiterbildungsmaßnahmen 
geknüpft. Ergänzend spielt die gezielte Zuwande-
rung von Fachkräften eine wichtige Rolle. Die 
Bundesregierung stimmt zudem mit dem Sach-
verständigenrat überein, dass es angesichts des 
demografischen Wandels tragfähiger Konzepte 
auch im Bereich der Sozialversicherung bedarf.

20.	Den Bestrebungen der Bundesregierung, den 
Strukturwandel zu begleiten und zu gestalten, 
wird insbesondere durch das Zukunftspaket des 
Konjunkturprogramms Rechnung getragen. Um 
die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft mittel- und langfristig zu 
stärken, setzt die Bundesregierung – ergänzend zu 
den unmittelbaren Krisenhilfen und konjunktu-
rellen Stimuli – Schwerpunkte bei Investitionen 
in wichtigen Zukunftsbereichen. Das Zukunftspa-
ket mit einem Volumen von rund 50 Milliarden 
Euro setzt Anreize insbesondere in den Bereichen 
Klimaschutz, Energiewende, Mobilität und Digi-
talisierung, wo sich die zentralen Herausforde-
rungen der kommenden Jahre stellen. Die Bun-
desregierung unterstützt dabei zum einen gezielt 
private Investitionen und stellt zum anderen Mit-
tel für einen verstärkten Ausbau der Infrastruktur 
bereit. Dabei baut sie zum großen Teil auf beste-
henden Programmen und Maßnahmen auf und 
setzt ihren Kurs dieser Legislaturperiode fort, ge
zielt die mit Digitalisierung und Klimaschutz ein-
hergehenden Herausforderungen anzugehen. 

21.	Mit dem Klimaschutzprogramm 2030 hat die 
Bundesregierung im Jahr 2019 Mittel für klima-
schutzrelevante Maßnahmen in Höhe von etwa 
54 Milliarden Euro für den Zeitraum 2020 bis 2023 
bereitgestellt. Das Zukunftspaket des Konjunktur-
programms enthält dafür weitere rund 15 Milliar-
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individuelle Interessen gewahrt werden. Unter 
anderem wird das Wettbewerbsrecht so weiter-
entwickelt, dass Wettbewerb auch im digitalen 
Bereich gewährleistet wird und die Vorteile der 
Marktwirtschaft genutzt werden.

26.	Der Sachverständigenrat weist in seinem Pro-
duktivitätsbericht, der Teil des Jahresgutachtens 
ist, darauf hin, dass der technologische Fortschritt, 
insbesondere die Digitalisierung, ein erhebliches 
Produktivitätspotenzial bietet und damit eine 
zentrale Grundlage für künftiges Wachstum ist. 
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen 
könnten aus Sicht des Sachverständigenrats die 
Chancen der Digitalisierung deutlich stärker nut-
zen. Der Rat verweist dabei auf technologische 

besserte Abschreibungsmöglichkeiten für digitale 
Wirtschaftsgüter einführen. Auch die Förderung 
der Zukunftstechnologien Künstliche Intelligenz 
und Quantencomputing sowie der neuen Kom-
munikationstechnologien wie 5G/6G wird ausge-
baut.

25.	Um die Chancen der Digitalisierung und des 
technologischen Fortschritts zu nutzen, müssen 
die Rahmenbedingungen kontinuierlich überprüft 
und weiterentwickelt werden. Ziel der Bundesre-
gierung ist es, die Grundlagen für eine digitale 
Ordnungspolitik zu schaffen, sodass Innovatio-
nen sich im fairen Wettbewerb durchsetzen und 
die notwendigen Wachstumsimpulse hervorbrin-
gen können und gleichzeitig gesellschaftliche und 

Kasten 1: Zweiter Produktivitätsbericht des Nationalen Ausschusses für Produktivität
Auf Grundlage einer europäischen Empfehlung hat der Sachverständigenrat die Aufgabe des Nationalen Aus-
schusses für Produktivität übernommen und mit dem Jahresgutachten 2020/21 seinen zweiten Produktivi-
tätsbericht vorgelegt (vgl. JG, Kapitel 5).

Der Fokus des zweiten nationalen Produktivitätsberichts liegt auf dem Innovationsprozess der deutschen 
Volkswirtschaft und dessen Einfluss auf das Produktivitätswachstum. Der Innovationsprozess umfasst dem 
Sachverständigenrat nach:

	— Forschung und Entwicklung
	— Entwicklung marktfähiger Innovationen
	— Diffusion neuer Produkte und Technologien

Der Sachverständigenrat legt die Bedeutung einzelner Aspekte im deutschen Innovationssystem dar: Forschung 
und Entwicklung in öffentlichen Forschungseinrichtungen, Innovationstätigkeit in Unternehmen (je nach 
Größe), Humankapital als Voraussetzung für Innovationen in Unternehmen, Finanzierung von Innovationen 
in Unternehmen sowie die Innovationsaktivität von Gründungen.

Der Sachverständigenrat betont die Entwicklung und den Einsatz von Querschnittstechnologien, da sie zu 
Produktivitätssteigerungen in der gesamten Volkswirtschaft führen können. Gerade im Bereich der Digitali-
sierung sieht der Sachverständigenrat in Deutschland noch erhebliche Potenziale.

Er sieht insbesondere im Ausbau der digitalen Infrastruktur (schnelles Internet und mobile Breitbandnetze), 
in der Ausbildung digitaler Kompetenzen sowie den Potenzialen der Digitalisierung zentrale Standortfaktoren 
für Deutschland.

Die Bundesregierung teilt die Einschätzung des Sachverständigenrates, dass Innovationen für das langfristige 
Wirtschaftswachstum und für eine klimaneutrale Wirtschaft essenziell sind. Sie setzt daher auf innovations-
freundliche Rahmenbedingungen und passt sie den Erfordernissen entsprechend an (vgl. Kapitel B).
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sen mit der Einführung einer Option zur Körper-
schaftsteuer ermöglicht werden soll, steuerlich 
wie eine Kapitalgesellschaft behandelt zu werden. 
Durch die Maßnahmen des Zweiten Familienent-
lastungsgesetzes und die Abschaffung des Solida-
ritätszuschlags in einem ersten Schritt für rund 
90 Prozent der bisherigen Zahlerinnen und Zah-
ler des Solidaritätszuschlags zur Lohn- und Ein-
kommensteuer werden untere und mittlere Ein-
kommensklassen, insbesondere Familien sowie 
kleine und mittelständische Unternehmerinnen 
und Unternehmer, 2021 um gut 17 Milliarden 
Euro und 2022 um gut 22 Milliarden Euro entlas-
tet. Dies sind die größten unbefristeten Steuer-
senkungen der letzten Jahre. Bereits die Maßnah-
men des ersten Familienentlastungsgesetzes aus 

Trends wie Cloud Computing, Big Data oder Künst-
liche Intelligenz, die die Grundlage für neue 
Geschäftsmodelle bilden. Die Bundesregierung 
unterstützt deshalb KMU in besonderem Maße; 
sie setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Über-
tragung von Innovationen in die Praxis.

Gute Rahmenbedingungen für die wirtschaft-
liche Erholung sicherstellen

27.	Wachstumsfreundliche, international wett-
bewerbsfähige und faire steuerliche Rahmenbe-
dingungen unterstützen eine schnelle Erholung 
nach der Corona-Krise. Dazu gehört auch eine 
Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für Personengesellschaften, indem die-

Maßnahmen Vgl. Tz

Breitenwirksame Maßnahmen

Befristete Anhebung der Bemessungsgrundlagenhöchstgrenze der steuerlichen Forschungszulage 146

Energie

Aufstockung des CO2-Gebäudesanierungsprogramms 212

Ausbau Wasserstofftechnologie (9 Milliarden Euro) 216

Aufstockung des Programms „Förderung von Modellprojekten Smart Cities“ um 500 Millionen Euro 128

Mobilität

Innovationsprämie für umweltfreundliche Kfz 69

Zusätzliche Mittel für Ladeinfrastruktur, Elektromobilität und Batteriezellfertigung (2,5 Milliarden Euro) 69

Flottenmodernisierungsprogramme 103, 106

Aufstockung der GRW-Mittel 135

Digitalisierung

Verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für digitale Wirtschaftsgüter 144

Aufbau eines flächendeckenden 5G-Netzes bis 2025 / Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (5 Milliarden Euro), Verbesse-
rung des Mobilfunks an Schienen, weiterer Breitbandausbau

62

Ausweitung KI-Förderung 87

Ausweitung der Förderung im Bereich Quantencomputing 90

Gesundheitsschutz

Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (4 Milliarden Euro) 186

Zukunftsprogramm Krankenhäuser (3 Milliarden Euro) 182

Aufbau einer nationalen Reserve an Schutzausrüstungen (1 Milliarde Euro) 187

Verstärkung der Impfstoffforschung und -entwicklung (0,75 Milliarden Euro) 188

Übersicht 3: Ausgewählte Maßnahmen des Zukunftspakets
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Regeln für Plattformen mit überragender markt-
übergreifender Bedeutung sieht es auch einen 
verbesserten Datenzugang für Wettbewerber und 
eine Stärkung der Missbrauchsaufsicht vor.

Auswirkungen der Pandemie auf den 
Arbeitsmarkt abfedern, in Bildung und 
Betreuung investieren

31.	Mit dem Corona-Schutzschild hat die Bundes-
regierung im März des vergangenen Jahres sehr 
schnell Maßnahmen ergriffen, um die Folgen der 
Pandemie für den Arbeitsmarkt abzufedern. Diese 
wurden im Verlauf des Jahres ergänzt und ggf. 
angepasst. Mit dem Kurzarbeitergeld hat die Bun-
desregierung dabei auf ein bewährtes Instrument 
zurückgegriffen. 

32.	 Die Corona-Pandemie hatte und hat sehr starke 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. In nahezu 
allen Branchen sind Neueinstellungen deutlich 
zurückgegangen. Gleichzeitig ist es zu einem star-
ken Digitalisierungsschub in den Unternehmen, 
aber auch in der schulischen Bildung und der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung gekommen. 
In einigen IT-Berufen ist die Besetzung von offenen 
Stellen weiterhin schwierig. Mit der wirtschaftli-
chen Erholung dürften der Fachkräftebedarf all-
gemein wieder ansteigen und dürften sich struk-
turelle sowie insbesondere demografiebedingte 
Engpässe wieder stärker bemerkbar machen. Die 
Bundesregierung hält daher an ihrer Fachkräfte-
strategie fest. Im Verlauf der Legislaturperiode hat 
die Bundesregierung mit der vorausschauenden 
und branchenübergreifenden Fachkräftestrategie 
bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um 
auch angesichts des demografischen Wandels die 
Fachkräftebasis langfristig zu sichern. Darunter 
befinden sich die 2020 in Kraft getretenen Ände-
rungen im Aufenthaltsrecht durch das Fachkräf-
teeinwanderungsgesetz, das Qualifizierungschan-
cengesetz, die daran anschließende Nationale 

dem Jahr 2019 führten zu einer Entlastung von 
insgesamt rund 9,8 Milliarden Euro in der vollen 
Jahreswirkung. Über die umfangreichen Erhö-
hungen von Kindergeld und Kinderfreibetrag 
hinaus können Familien mit geringeren Einkom-
men zudem seit 2019 vom ersten Schritt einer 
Erhöhung des Kinderzuschlags profitieren; ab 
2021 wird neben dem Kindergeld und Kinder-
freibetrag auch der Kinderzuschlag nochmals 
steigen.

28.	Um die Wirtschaft nicht unnötig zu belasten, 
gilt es, Bürokratie wo immer möglich abzubauen 
und Bürokratiekosten für die Unternehmen so 
weit wie möglich zu senken. Seit Einführung der 
Bürokratiebremse im Jahr 2015 hat sich der Er
füllungsaufwand für die Wirtschaft insgesamt um 
mehr als 3,1 Milliarden Euro verringert. Allein 
durch die erfolgreiche Umsetzung des Bürokra-
tieentlastungsgesetzes III (BEG III) im Jahr 2019 
werden Unternehmen jährlich um 1,1 Milliarden 
Euro entlastet. Es werden auch weiterhin laufend 
Möglichkeiten zur Bürokratieentlastung von 
Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern 
geprüft. Eine hochrangige Arbeitsgruppe ist ein-
gerichtet, die Regelungsinhalte für ein Bürokra-
tieentlastungsgesetz IV identifizieren soll.

29.	Zu guten Rahmenbedingungen gehört auch 
die Möglichkeit, Investitionsprojekte zügig um
zusetzen. Mit einem Investitionsbeschleuni-
gungsgesetz sollen Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren künftig weiter vereinfacht wer-
den. Im Jahr 2020 sind verschiedene gesetzliche 
Erleichterungen im Bereich der Verkehrsinfra-
struktur in Kraft getreten.

30.	Das GWB-Digitalisierungsgesetz für ein fokus
siertes, proaktives und digitales Wettbewerbs-
recht 4.0 modernisiert das Wettbewerbsrecht und 
passt es an die Erfordernisse der Digitalisierung 
und der Plattformökonomie an. Neben strengeren 
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Wohlstand dauerhaft zu erhalten. Gleicherma-
ßen kann eine Wirtschaft dauerhaft nur dann 
erfolgreich sein, wenn die natürlichen Lebens-
grundlagen erhalten werden. 

35.	Mit dem im Jahr 2019 beschlossenen Klima-
schutzprogramm 2030 hat die Bundesregierung 
einen Grundstein für die Erreichung der Klima-
ziele und die Umsetzung des Klimaschutzplans 
2050 gelegt. Bis zum Jahr 2030 soll der Treibhaus-
gasausstoß im Vergleich zum Jahr 1990 um min-
destens 55 Prozent sinken. Zentrale Elemente des 
Klimaschutzprogramms 2030 sind der schrittweise 
Ausstieg aus der Kohleverstromung, der Ausbau 
der erneuerbaren Energien, die Einführung eines 
nationalen Brennstoffemissionshandels für die 
Sektoren Wärme und Verkehr ab dem Jahr 2021 
sowie das Bundes-Klimaschutzgesetz. 

36.	Mit dem Kohleausstiegsgesetz hat die Bundes-
regierung das Ende der Kohleverstromung in 
Deutschland eingeleitet. Bereits 2022 geht der 
letzte Atommeiler vom Netz. Der zügige und 
zunehmend marktorientierte Ausbau der erneu-
erbaren Energien und die Steigerung der Ener-
gieeffizienz erhalten damit eine noch größere 
Relevanz. Als Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Energiewende hat die Bundesregierung insbe-
sondere das Ausbauziel für den Anteil der erneu-
erbaren Energien am Bruttostromverbrauch auf 
65 Prozent im Jahr 2030 angehoben.

37.	Die am 1. Januar 2021 in Kraft getretene No
velle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 
2021) schreibt Ausschreibungsmengen und Aus-
baupfade für die einzelnen Technologien bis zum 
Jahr 2030 für die Erreichung des 65-Prozent-Ziels 
fest und weist darüber hinaus aus, dass vor dem 
Jahr 2050 der gesamte Strom, der in Deutschland 
erzeugt oder verbraucht wird, treibhausneutral 
sein soll.

Weiterbildungsstrategie von Bund, Ländern und 
Verbänden sowie das 2020 in Kraft getretene 
Arbeit-von-morgen-Gesetz, das u. a. einen grund-
sätzlichen Rechtsanspruch auf Förderung des 
Nachholens eines Berufsabschlusses vorsieht. 

33.	Die Schaffung von verlässlichen und qualitativ 
hochwertigen Betreuungsangeboten ist nicht nur 
eine elementare Grundvoraussetzung für die bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern 
eröffnet auch vielen Kindern Teilhabemöglichkei-
ten und bessere Bildungschancen. Der quantita-
tive und qualitative investive Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung ist daher ein zentrales politisches 
Anliegen der Bundesregierung. Die finanziellen 
Mittel des Bundes zur Unterstützung des investi-
ven Ausbaus von ganztägigen Bildungs- und Be
treuungsangeboten für Kinder im Grundschulal-
ter wurden im Rahmen des Konjunkturpakets 
nochmals erhöht. Damit bekräftigt die Bundesre-
gierung ihr zentrales bildungs- und familienpoli-
tisches Ziel, Länder und Kommunen beim Ausbau 
der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder zu 
unterstützen und einen Rechtsanspruch einzu-
führen. 

Energiewende marktwirtschaftlich fortführen, 
volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit lang-
fristig stärken

34.	Die Bundesregierung verfolgt eine ambitio-
nierte Klimapolitik und bekennt sich zu den Zie-
len des Pariser Klimaübereinkommens. Wirtschaft 
und Politik müssen gemeinsam daran arbeiten, 
dass die Klimaziele Deutschlands und der EU 
erreicht werden. Eine dauerhaft wirksame Klima-
politik setzt voraus, dass die Belange der Wirt-
schaft berücksichtigt und in verlässliche Rahmen-
bedingungen und Planungssicherheit umgesetzt 
werden. Denn eine starke und international erfolg-
reiche Wirtschaft ist essenziell, um eine klima-
neutrale Wirtschaft zu erreichen und unseren 
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41.	Mit dem Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
wird die Grundlage der europäischen Haushalts-
politik von 2021 bis 2027 gelegt. Angesichts der 
historischen Krise hat sich die EU neben dem 
regulären Haushaltsrahmen zudem auf das tem-
poräre Aufbauinstrument (Next Generation EU – 
NGEU) mit einem Volumen von 750 Milliarden 
Euro (in Preisen von 2018) in Form von Zuschüs-
sen und Krediten geeinigt. Zentrales Element 
des NGEU ist die Aufbau- und Resilienzfazilität 
(ARF). Sie dient dazu, die wirtschaftlichen und 
sozialen Auswirkungen der Krise abzumildern, 
die Widerstandsfähigkeit der Mitgliedstaaten zu 
stärken und den ökologischen und digitalen Wan-
del zu unterstützen. Insgesamt sollen das Wachs-
tumspotenzial der Volkswirtschaften der Union 
wiederhergestellt und Arbeitsplätze sowie nach-
haltiges Wachstum gefördert werden. Deutschland 
wird aus der ARF voraussichtlich etwa 25 Milliar-
den Euro (in laufenden Preisen) an Zuschüssen 
erwarten können. Am 16. Dezember 2020 wurde 
der Entwurf des Deutschen Aufbau- und Resili-
enzplans (DARP) im Kabinett verabschiedet und 
der EU-Kommission zugeleitet. Auf dieser Basis 
wird im Lichte des Konsultationsprozesses mit 
der Europäischen Kommission der Entwurf über-
arbeitet mit dem Ziel, den finalen Plan zum  
30. April 2021 bei der Europäischen Kommission 
einzureichen.

42.	Ein Aktionsplan der EU-Kommission und die 
Ratsschlussfolgerungen „Ein vertiefter Binnen-
markt für einen kräftigen Wiederaufschwung 
und ein wettbewerbsfähiges, nachhaltiges 
Europa“ tragen dazu bei, den Binnenmarkt resi-
lienter auszugestalten und zu stärken sowie den 
ökologischen und digitalen Wandel zu unter-
stützen.

38.	Der ökologische Strukturwandel bringt tief-
greifende Veränderungen nicht nur wirtschaft
licher, sondern auch sozialer und gesellschaftli-
cher Art mit sich. Etwaige wirtschaftliche und 
soziale Härten, die mit dem Strukturwandel ein-
hergehen, müssen möglichst vermieden werden. 
Mit dem im Jahr 2020 beschlossenen Struktur-
stärkungsgesetz unterstützt der Bund mit einem 
Volumen von bis zu 41,09 Milliarden Euro bis 
spätestens 2038 den Strukturwandel in den Koh-
leregionen. Die Bundesregierung adressiert 
gezielt die Belange der Betroffenen und eröffnet 
neue Perspektiven für die ehemaligen Kohlere-
gionen und die in der Kohleindustrie Beschäftig-
ten (vgl. Tz 137 f.).

Europa stärken, den europäischen Finanz
rahmen zukunftsorientiert aufstellen

39.	Eine wirksame Bekämpfung der Pandemie 
und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen kann 
nur gemeinsam in Europa gelingen. Ziel ist die 
Rückkehr auf einen nachhaltigen Wachstums-
pfad. Zudem bedarf es eines gemeinsamen euro-
päischen Vorgehens, um die zentralen und lang-
fristigen Herausforderungen der kommenden 
Jahre anzugehen. 

40.	Mit der temporären Anpassung des Beihilfe-
rahmens, der Aktivierung der Ausweichklausel 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts und der 
Anpassung des Rechtsrahmens für die Europäi-
schen Struktur- und Investitionsfonds hat die 
EU früh die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass die Mitgliedstaaten angemessen auf die 
Herausforderungen der Pandemie reagieren 
konnten. Über verschiedene Instrumente und 
Kreditlinien wurden kurzfristig mehr als 500 
Milliarden Euro zur Bekämpfung und Abfede-
rung der Krise bereitgestellt.
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B.	�Rahmenbedingungen in der Krise 
flexibel anpassen und zukunftsfest 
machen

45.	Die Soziale Marktwirtschaft verbindet markt-
wirtschaftliche Prinzipien des Wettbewerbs mit 
sozialem Ausgleich. Für die Wirtschaftspolitik 
bedeutet dies u. a., Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft zu setzen, um die großen gesellschaft-
lichen Herausforderungen wie den demografi-
schen Wandel (vgl. Kapitel D), den Klimaschutz 
(vgl. Kapitel E) sowie die Digitalisierung erfolg-
reich zu bewältigen und gleichzeitig die Wettbe-
werbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu 
sichern und zu erhöhen.

46.	Die Corona-Pandemie und die damit einher-
gehenden Auswirkungen auf die Wirtschaft haben 
ein entschlossenes staatliches Handeln erfordert. 
Die umfassenden Stützungsmaßnahmen sind in 
ihrem Ausmaß temporär gerechtfertigt und not-
wendig. Sie bedeuten aber kein grundsätzlich ver-
ändertes Verständnis von der Rolle des Staates in 
der Sozialen Marktwirtschaft, sondern spiegeln 
weiterhin seine Verantwortlichkeiten wider. Auf-
grund der Einschränkungen infolge der Ausbrei-
tung des Coronavirus waren funktionierende 
Märkte temporär außer Kraft gesetzt, sodass auch 
wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen in Mit-
leidenschaft gerieten und einer Unterstützung 
bedurften. Nach der Krise wird die Bundesregie-
rung die umfassenden Stützungsmaßnahmen 
zurückfahren. Mit einer wirtschaftlichen Norma-
lisierung wird somit auch die Staatsquote wieder 
zurückgehen.

Wirtschaft in der Krise schnell und effektiv 
unterstützen

47.	  Die Bundesregierung hat in Abstimmung mit 
den Ländern und der Europäischen Kommission 
sehr schnell auf die wirtschaftspolitischen Heraus-

Den freien und fairen Welthandel stärken

43.	Deutschland und Europa sind eng in den Welt-
handel eingebunden und profitieren von den 
Vorteilen internationaler Arbeitsteilung. Gerade 
vor dem Hintergrund der Erfahrungen in der 
Corona-Pandemie, die internationale Lieferket-
ten beeinträchtigt hat, setzt sich die Bundesre-
gierung für offene Märkte und ein regelbasiertes 
weltweites Handelssystem mit der WTO im Zen-
trum ein, welches Unternehmen die Chance der 
Diversifizierung bietet und somit weltweit die 
wirtschaftliche Resilienz erhöht. Bilaterale Han-
dels- und Investitionsabkommen sind wichtige 
Elemente der Handelspolitik und ergänzen das 
WTO-basierte Handelssystem.

44.	Die Corona-Pandemie unterstreicht die Not-
wendigkeit, Nachhaltigkeit als übergeordnetes 
politisches Leitbild umzusetzen. Zum einen zeigt 
sich, dass nachhaltige Entwicklung die Wider-
standsfähigkeit der Wirtschaft, der Umwelt und 
der Gesellschaft erhöhen kann. Zum anderen hat 
sich der globale Handlungsdruck bei der Umset-
zung vieler Nachhaltigkeitsziele durch die Corona-
Krise teilweise erheblich erhöht – sei es bei der 
Bekämpfung von Armut, bei Bildungsfragen, der 
sozialen Sicherung und menschenwürdigen Ar
beitsbedingungen oder Gesundheit. Auch vor 
diesem Hintergrund versteht die Bundesregierung 
die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 
2030, die die Vereinten Nationen im Jahr 2015 
beschlossen haben, als eine wichtige Richtschnur 
ihrer Politik und wird in Kürze die Weiterent-
wicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrate-
gie beschließen.
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forderungen reagiert und die Rahmenbedingungen 
für Unternehmen der außergewöhnlichen Situa-
tion angepasst. Hierfür hat sie bestehende Unter-
stützungsmaßnahmen weiterentwickelt sowie 
um neue Programme ergänzt. Der Sachverständi-
genrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung (Sachverständigenrat) beschei-
nigt der Politik, in der Krise rasch und entschlos-
sen gehandelt zu haben (vgl. JG Tz 4).

48.	Um kleinen und Kleinstunternehmen sowie 
Soloselbständigen mit geringen Rücklagen zu 
helfen, hat die Bundesregierung gleich zu Beginn 
der Einschränkungen durch die Corona-Pande-
mie das Programm Soforthilfe für maximal drei 
aufeinander folgende Monate im Förderzeitraum 
März bis Juni 2020 aufgelegt. In einem schnellen 
und unbürokratischen Verfahren wurden bis Ende 
des Jahres für knapp 1,8 Millionen Anträge über 
13,4 Milliarden Euro nicht rückzahlbarer Sofort-
hilfe an Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftig-
ten ausgereicht (vgl. Tabelle lfd. Nr. 1). Mit einer 
außerordentlichen Wirtschaftshilfe wurden im 
November („Novemberhilfe“) zudem jene Betriebe 
mit einer einmaligen Kostenpauschale in Höhe 
von bis zu 75 Prozent des Vergleichsumsatzes des 
Jahres 2019 unterstützt, die von erforderlichen 
Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie be
troffen waren. Die Maßnahme wurde für den 
Dezember in Form einer „Dezemberhilfe“ verlän-
gert (vgl. Tabelle lfd. Nr. 2).

49.	Kleine und mittelständische Unternehmen 
können außerdem seit Juni 2020 über die Pro-
gramme der Überbrückungshilfe nicht rückzahl-
bare Zuschüsse zu betrieblichen Fixkosten von bis 
zu 50.000 Euro pro Monat in Anspruch nehmen 
(Überbrückungshilfe II von September bis Dezem-
ber 2020). Das Programm der Überbrückungshil-
fen läuft insgesamt bis Juni 2021. Es wurde bisher 
zweimal verlängert und die Konditionen wurden 

kontinuierlich an den Förderbedarf der Unter-
nehmen angepasst. So wurden Eintrittsschwellen 
abgesenkt und Förderhöchstbeträge erhöht (bis zu 
200.000 bzw. 500.000 Euro pro Monat in der Über-
brückungshilfe III, vgl. Übersicht 4). Mit zusätzli
chen branchenspezifischen Fixkostenpositionen 
in der überarbeiteten Überbrückungshilfe III ab 
Januar 2021 werden Belange der von der Pande-
mie am stärksten betroffenen Branchen besonders 
berücksichtigt. Der Sachverständigenrat hebt positiv 
hervor, dass das Programm zielgerichtet an Um
satzrückgängen ausgerichtet ist (vgl. JG Tz 126). Es 
gilt der Grundsatz: je größer der Umsatzeinbruch, 
desto höher der Zuschuss. Bis Ende des Jahres 
wurden in den ersten beiden Förderphasen insge-
samt 206 Tausend Anträge gebilligt und 2,56 Mil
liarden Euro im Rahmen dieses Programms aus-
gezahlt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 3). Allein auf Unter
nehmen des Hotel- und Gaststättengewerbes, der 
Reisebranche und der Veranstaltungswirtschaft 
entfielen ca. 60 Prozent aller beantragten Mittel.

50.	Unternehmen aller Größen sowie Freiberufler, 
die krisenbedingt in Schwierigkeiten geraten sind, 
können bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) zinsgünstige Kredite beantragen, um ihre 
Liquidität zu sichern. Mit dem KfW-Sonderpro-
gramm 2020 wurden bisherige Zugangsvorausset-
zungen – für den KfW-Unternehmerkredit sowie 
den ERP-Gründerkredit – deutlich gelockert und 
der Empfängerkreis ausgeweitet. Die KfW gewährt 
den Banken dabei eine Haftungsfreistellung von 
bis zu 90 Prozent, abgesichert durch eine Garantie 
des Bundes. Zudem wurde mit dem KfW-Schnell-
kredit eine neue Programmvariante geschaffen, 
die die durchleitenden Banken zu 100 Prozent 
von der Haftung freistellt, um die Kreditvergabe 
zu erleichtern und zu beschleunigen. Darüber 
hinaus werden auch individuell strukturierte und 
passgenaue Konsortialfinanzierungen mit einer 
Risikobeteiligung der KfW von bis zu 80 Prozent 
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Überbrückungshilfe I Überbrückungshilfe II Überbrückungshilfe III*

Juni – August 2020 September – Dezember 2020 Januar – Juni 2021

Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten für Unternehmen zur Sicherung der wirtschaftli-
chen Existenz von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU), die unmittelbar und mittel-
bar Corona-bedingte erhebliche Umsatzausfälle erleiden.  
(Für Unternehmen, die sich nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) qualifizie-
ren. Ausschluss, wenn in den letzten beiden bilanziell abgeschlossenen Geschäftsjahren 
vor 01.01.2020 mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt sind:  
a) mehr als 43 Millionen Euro Bilanzsumme,  
b) mehr als 50 Millionen Euro Umsatzerlöse oder  
c) mehr als 249 Beschäftigte im Jahresdurchschnitt.)

Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten 
für Unternehmen zur Sicherung der wirt-
schaftlichen Existenz von Unternehmen mit 
bis zu 500 Millionen Euro jährlichem Um-
satz in Deutschland, die unmittelbar und 
mittelbar Corona-bedingte erhebliche Um-
satzausfälle erleiden.

Liquiditätshilfen in Höhe von maximal 
50.000 Euro pro Monat/150.000 Euro für 
drei Monate
Überschreitung der Maximalhöhe nur in 
begründeten Ausnahmefällen möglich

Liquiditätshilfen in Höhe von maximal 
50.000 Euro pro Monat/200.000 Euro für 
vier Monate

Liquiditätshilfen in Höhe von maximal 
200.000 Euro pro Monat/1,2 Millionen Euro 
für sechs Monate bzw. maximal 500.000 
Euro für direkt und indirekt von den Schlie-
ßungsmaßnahmen betroffene Unterneh-
men pro Schließungsmonat

KMU-Schwelle:
•	für Unternehmen bis 5 Beschäftigte  

max. 9.000 Euro für drei Monate, 
•	für Unternehmen bis 10 Beschäftigte  

max. 15.000 Euro für drei Monate

Streichung der KMU-Schwelle

branchenspezifische Fixkostenregelungen 
für die Reisebranche

branchenspezifische Fixkostenregelungen 
für die Reisebranche

branchenspezifischen Fixkostenregelungen 
für die Reisebranche

Erweiterung des Fixkostenkatalogs, z. B. um 
Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter bis zu 
50 % des Werts

Ergänzend dazu:
•	einmalige Betriebskostenpauschale für 

Soloselbständige („Neustarthilfe“) in 
Höhe von 25 Prozent des Referenzumsat-
zes in einer Gesamthöhe von bis zu 5.000 
Euro, die nicht auf Sozialleistungen ange-
rechnet wird (wenn keine sonstigen Fix-
kosten in der Überbrückungshilfe III gel-
tend gemacht werden). 

•	branchenspezifische Fixkostenregelung 
für Veranstaltungs- und Kulturbranche; es 
sind im Rahmen der allgemeinen Zuschuss-
regeln auch Ausfall- und Vorbereitungskos-
ten für geschäftliche Aktivitäten (interne 
projektbezogene wie externe Kosten) im 
Zeitraum von März bis Dezember 2020 
förderfähig. 

Übersicht 4: Anpassungen der Überbrückungshilfe

* �Bei der Überbrückungshilfe III sind Änderungen, die in Folge des Bund-Länder-Beschlusses vom 19. Januar 2021 vorgenommen wurden, noch 
nicht enthalten.
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Überbrückungshilfe I Überbrückungshilfe II Überbrückungshilfe III*

Juni – August 2020 September – Dezember 2020 Januar – Juni 2021

Antragskriterien
•	Umsatzrückgang in den Monaten April 

und Mai 2020 von insgesamt mindestens 
60 % ggü. April und Mai 2019

•	fortdauernder Umsatzrückgang um min-
destens 40 %

Antragskriterien
•	Umsatzrückgang von mindestens 50 % in 

zwei zusammenhängenden Monaten im 
Zeitraum April bis August 2020 ggü. den 
jeweiligen Vorjahresmonaten

•	oder Umsatzrückgang von mindestens 
30 % im Durchschnitt in den Monaten  
April bis August 2020 ggü. dem Vorjahres-
zeitraum

Antragskriterien
•	Umsatzrückgang von mindestens 50 % in 

zwei zusammenhängenden Monaten im 
Zeitraum April bis Dezember 2020 ggü. 
den jeweiligen Vorjahresmonaten, 

•	oder Umsatzrückgang von mindestens 30 % 
im Durchschnitt in den Monaten April bis 
Dezember 2020 ggü. dem Vorjahreszeit-
raum. 

Antragskriterien im Besonderen:
•	alle Unternehmen, die während eines  

Monats mit staatlichen Schließungsanord-
nungen min. direkt oder auf den Monat 
bezogen indirekt betroffen sind, können 
für diesen Monat Überbrückungshilfe III 
beantragen, wenn der Umsatzrückgang 
im Monat der Schließung insgesamt min. 
30 % betragen hat. Für sie beträgt die maxi-
male Förderhöhe 500.000 Euro pro Monat.

•	Unternehmen, die in einem Monat mit 
staatlich angeordneten Schließungen ei-
nen Umsatzeinbruch von min. 40 % im 
Vergleich zum Referenzmonat erlitten ha-
ben, können Überbrückungshilfe III für 
den betreffenden Monat beantragen. Die 
max. Förderhöhe beträgt 200.000 Euro 
pro Monat.

Monatliche Fixkostenerstattung von 
•	80 % der Fixkosten bei mehr als 70 %  

Umsatzeinbruch;
•	50 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch 

zwischen 50 % und 70 %;
•	40 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch 

von mehr als 40 % 

jeweils im Fördermonat im Vergleich zum 
Vorjahresmonat
•	Förderfähige Fixkosten nach Positivliste

Monatliche Fixkostenerstattung von
•	90 % der Fixkosten bei mehr als 70 %  

Umsatzeinbruch;
•	60 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch 

zwischen 50 % und 70 %;
•	40 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch 

von mehr als 30 %  

jeweils im Fördermonat im Vergleich zum 
Vorjahresmonat
•	Förderfähige Fixkosten nach Positivliste

Monatliche Fixkostenerstattung von 
•	90 % der Fixkosten bei mehr als 70 %  

Umsatzeinbruch;
•	60 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch 

zwischen 50 % und 70 %;
•	40 % der Fixkosten bei Umsatzeinbruch 

von mehr als 30 %
 
jeweils im Fördermonat im Vergleich zum 
entsprechenden Vergleichsmonat des Jah-
res 2019
•	Förderfähige Fixkosten nach Positivliste

Personalkostenpauschale in Höhe von 10 % 
der förderfähigen Fixkosten 

Personalkostenpauschale in Höhe von 20 % 
der förderfähigen Fixkosten

Personalkostenpauschale in Höhe von 20 % 
der förderfähigen Fixkosten

Im Rahmen der Schlussabrechnung sind 
nur Rückforderungen möglich. 

Im Rahmen der Schlussabrechnung sind so-
wohl Nachzahlungen als auch Rückforde-
rungen möglich.

Im Rahmen der Schlussabrechnung sind  
sowohl Nachzahlungen als auch Rückforde-
rungen möglich.

Antragstellung über prüfenden Dritten Antragstellung über prüfenden Dritten Antragstellung über prüfenden Dritten 
Soloselbständige bis zu einem Förderhöchst-
betrag von 5.000 Euro unter besonderen 
Identifizierungspflichten direkt antragsbe-
rechtigt 

Übersicht 4: Anpassungen der Überbrückungshilfe

* �Bei der Überbrückungshilfe III sind Änderungen, die in Folge des Bund-Länder-Beschlusses vom 19. Januar 2021 vorgenommen wurden, noch 
nicht enthalten.
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des Finanzierungsvolumens ermöglicht (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 4). Bis Ende des Jahres wurden im 
Rahmen dieses Programms knapp 103 Tausend 
Kredite im Umfang von 44,07 Milliarden Euro 
gewährt.

51.	Änderungen bei den Bürgschaftsprogrammen 
des Bundes erleichterten den Unternehmen eben-
falls die Kreditaufnahme. Diese konnten bei den 
Bürgschaftsbanken Bürgschaften für Kredite in 
Höhe von bis zu 2,5 Millionen Euro (bislang 1,25 
Millionen Euro) in Anspruch nehmen, bei den 
Garantieprogrammen zur Stärkung der Eigenka-
pitalbasis von kleinen und mittleren Unterneh-
men wurde die Möglichkeit der Beteiligungsüber-
nahme auf bis zu 2,5 Millionen Euro (bislang 
1,25 Millionen Euro) erhöht (vgl. Tabelle lfd. Nr. 5). 
Zudem wurde das bislang auf Unternehmen in 
strukturschwachen Regionen beschränkte Groß-
bürgschaftsprogramm (parallele Bund-Länder-
Bürgschaften) ab einem Bürgschaftsbetrag von  
50 Millionen Euro für Unternehmen außerhalb 
dieser Regionen geöffnet (vgl. Tabelle lfd. Nr. 6). 
In allen Bürgschaftsprogrammen wurde die maxi-
male Bürgschaftsquote von 80 auf 90 Prozent 
angehoben (in Ausnahmefällen bei Kleinbeträgen 
100 Prozent). Bis Ende 2020 haben die Bürgschafts-
banken 5.189 Bürgschaften für ein Kreditvolumen 
von 1,46 Milliarden Euro zugesagt. Zudem wurden 
neun Großbürgschaften für ein Kreditvolumen von 
2,7 Milliarden Euro zugesagt (Stand: 31.12.2020).

Zusätzlich wurde zur Aufrechterhaltung und Sta-
bilisierung von Lieferketten und zur Steuerung 
von Forderungsausfallrisiken ein Schutzschirm 
für Lieferantenkredite eingerichtet. Im Rahmen 
dieses Schutzschirmes hat der Bund für das Jahr 
2020 eine Garantie für Entschädigungszahlungen 
der Kreditversicherer von bis zu 30 Milliarden 
Euro übernommen. Die Bundesregierung und die 
Kreditversicherer haben sich darauf verständigt, 

die zunächst bis 31. Dezember 2020 befristete 
Absicherung von Lieferketten durch den gemein-
samen Schutzschirm bis zum 30. Juni 2021 zu ver-
längern. Die Verlängerung der Schutzmaßnahme 
wurde am 17. Dezember 2020 von der Europäi-
schen Kommission beihilferechtlich genehmigt. 
Unter der Bundesgarantie konnten und können 
die unter den Schutzschirm fallenden Warenkre-
ditversicherer den Versicherungsschutz für Ihre 
Kunden weiterhin bedarfsgerecht bereitstellen 
und Kreditlinien im bestehenden Umfang von 
aktuell rund 420 Milliarden Euro absichern und 
Unternehmen in dieser schwierigen Phase unter-
stützen.

52.	 Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) dient 
dazu, Unternehmen der Realwirtschaft zu stabili-
sieren, deren Bestandsgefährdung erhebliche Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft, die technologische 
Souveränität, Versorgungssicherheit, kritische 
Infrastrukturen oder den Arbeitsmarkt hätte. Der 
Fonds hilft, Liquiditätsengpässe zu überwinden 
und die Kapitalbasis von Unternehmen zu stärken. 
Das Gesamtvolumen des WSF beträgt 600 Milliar-
den Euro. Davon entfallen 400 Milliarden Euro 
auf Garantien des Bundes, die den Unternehmen 
eine Refinanzierung am Finanzmarkt erleichtern, 
sowie 100 Milliarden Euro auf Rekapitalisierun-
gen zur direkten Stärkung des Eigenkapitals von 
Unternehmen. Weitere 100 Milliarden Euro die-
nen der Refinanzierung des KfW-Sonderpro-
gramms (vgl. Tz 50 und Tabelle lfd. Nr. 7). Der WSF 
hat bislang neun Maßnahmen mit einem Gesamt-
volumen von insgesamt 7,87 Milliarden Euro 
beschlossen und mit den Unternehmen vertrag-
lich vereinbart (vgl. Übersicht 5).

53.	Wie vom Sachverständigenrat betont (vgl. JG 
Tz 29), hat die Corona-Krise tiefgreifende Folgen 
auch für die Kultur- und Kreativwirtschaft, insbe-
sondere infolge der Hygiene- und Abstandsregeln 
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tur- und Kreativwirtschaft des Bundes neu ausge-
richtet. Hierdurch wird u. a. ein schneller, direkter 
und praktisch relevanter Informationsaustausch 
in der Krise zwischen allen zentralen Akteuren 
der Kreativwirtschaft (Bund, Bundesländer, Ver-
bände, Initiativen) sichergestellt.

54.	Der Gesetzgeber hat auf Vorschlag der Bun-
desregierung verschiedene weitere Regelungen 
im Zivilrecht, im Insolvenzrecht sowie im Gesell-
schafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- 

und daher geringeren Besucherzahlen. Den Kul-
tur- und Medienschaffenden stehen wie anderen 
Unternehmen und Selbständigen die branchen-
übergreifenden Corona-Hilfen des Bundes zur Ver-
fügung. Um die Zukunft von Kultureinrichtungen 
zu sichern, hat die Bundesregierung im Rahmen 
des Konjunkturpakets das Rettungs- und Zukunfts-
programm NEUSTART KULTUR in Höhe von 
einer Milliarde Euro aufgelegt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 8), 
das bereits eine gute Wirkung entfaltet. Zudem 
hat sie die Arbeit des Kompetenzzentrums Kul-

Unterstützte Unternehmen nach Art 
der Maßnahme

Höhe der Stabilisierungsmaßnahme Vertragsschluss

Garantien (§ 21 StFG)

– – –

Rekapitalisierung (§ 22 StFG)

Deutsche Lufthansa AG 5.847,1 Millionen Euro 06/2020;
09/2020 (Anpassung)

FTI Touristik GmbH
1. Maßnahme

 
                     235,0 Millionen Euro

 
09/2020

2. Maßnahme 250,0 Millionen Euro 12/2020

TUI AG
1. Maßnahme 150,0 Millionen Euro 09/2020

2. Maßnahme 1.091,0 Millionen Euro* 01/2021

MV Werften Holding Ltd. 193,0 Millionen Euro 10/2020

German Naval Yards Kiel GmbH 35,0 Millionen Euro 10/2020

Schlote Holding GmbH 25,5 Millionen Euro 11/2020

NOVUM Hospitality GmbH 45,0 Millionen Euro 12/2020

Summe 7.871,6 Millionen Euro

KfW-Sonderprogramme (§ 23 StFG)

Der WSF kann der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung infolge der Coronavirus-Pandemie zugewiesenen 
Sonderprogramme gewähren. Mit Stand 14. Januar 2021 wurden 38.032,0 Millionen Euro von der KfW abgerufen.

Übersicht 5: Beschlossene Maßnahmen und mit den Unternehmen vertraglich vereinbarte nach 
dem Stabilisierungsfondsgesetz (Stand: 14. Januar 2021)

*  �Setzt sich aus einer Stillen Einlage I i. H. v. 420 Millionen Euro sowie einer Stillen Einlage II i. H. v. bis zu 671 Millionen Euro zusammen. Die 
Stille Einlage II wird sich um einen Betrag (bis zu 200 Millionen Euro) reduzieren, sofern einige Bundesländer der TUI AG eine Garantie in glei-
cher Höhe dieses Betrags gewähren werden.

Eine aktualisierte Übersicht kann hier eingesehen werden: https://www.deutsche-finanzagentur.de/de/
wirtschafts-stabilisierung/

https://www.deutsche-finanzagentur.de/de/wirtschafts-stabilisierung/
https://www.deutsche-finanzagentur.de/de/wirtschafts-stabilisierung/
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und Wohnungseigentumsrecht getroffen, um 
nachteilige wirtschaftliche Auswirkungen der 
Corona-Pandemie abzumildern.

Unter anderem wurde die Kündigung von Miet- 
und Pachtverträgen wegen aufgrund der Corona-
Pandemie ausgefallener Miet- bzw. Pachtzahlun-
gen temporär ausgesetzt. Für Verbraucherinnen 
und Verbraucher wurde ein zeitlich befristetes 
Leistungsverweigerungsrecht eingeführt (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 9).

Zudem wurde für Unternehmen, die durch die 
Corona-Pandemie wirtschaftlich geschwächt und 
in der Folge insolvenzrechtlich überschuldet oder 
zahlungsunfähig waren, die Insolvenzantrags-
pflicht bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Sie 
erhielten mehr Zeit, eine Insolvenz z. B. durch 
Inanspruchnahme staatlicher Hilfeleistungen, 
Aufnahme neuer Finanzierungen und ggf. eine 
Neuausrichtung abzuwenden. Die Aufrechterhal-
tung des Geschäftsbetriebs in der Krise konnte 
dadurch für viele Unternehmen deutlich erleich-
tert werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 10). Diese Rege-
lung wurde für zwar überschuldete, aber zah-
lungsfähige Unternehmen bis Ende 2020 verlän-
gert. In diesen Fällen wurde davon ausgegangen, 
dass Chancen bestehen, die Insolvenz dauerhaft 
abzuwenden, und demnach eine Unternehmens-

fortführung weiterhin möglich ist, ohne das erfor-
derliche Vertrauen in den Wirtschaftsverkehr zu 
gefährden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 11).

Anfang 2021 sind, befristet bis Ende des Jahres, im 
Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des 
Sanierungs- und Insolvenzrechts weitere Ände-
rungen für durch die Pandemie betroffene Unter-
nehmen in Kraft getreten: Die im Rahmen der 
Überschuldungsprüfung anzustellende Fortfüh-
rungsprognose wird auf einen Zeitraum von vier 
Monaten verkürzt, sofern Unternehmen zum  
31. Dezember 2019 nicht zahlungsunfähig waren, 
sie in dem letzten, vor dem 1. Januar 2020 abge-
schlossenen Geschäftsjahr ein positives Ergebnis 
aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirt-
schaftet haben und der Umsatzeinbruch 2020 im 
Vergleich zum Vorjahr über 30 Prozent lag. Unter 
denselben Voraussetzungen sollen auch zahlungs-
unfähige Unternehmen Zugang zum Eigenverwal-
tungs- und Schutzschirmverfahren haben. Zudem 
wurde für Januar 2021 die Insolvenzantragspflicht 
unter bestimmten Bedingungen für solche Schuld-
ner ausgesetzt, die im Zeitraum vom 1. November 
bis zum 31. Dezember 2020 einen Antrag auf Ge
währung finanzieller Hilfeleistungen gestellt haben 
oder die in den Kreis der Antragsberechtigten fal-
len (vgl. Tabelle lfd. Nr. 12).

Kasten 2: Konjunkturprogramm für den Kultur- und Medienbereich
Ziel des Programms NEUSTART KULTUR ist es, einen Neustart des kulturellen Lebens in Deutschland in Zei-
ten von Corona und danach zu ermöglichen, indem Kultureinrichtungen und -akteure/-akteurinnen zur Wie-
dereröffnung ihrer Häuser, Programme und Aktivitäten ertüchtigt werden. Dadurch soll neben der dringend 
notwendigen Wiedergewinnung eines vielfältigen Kulturangebots gleichzeitig wieder eine Beschäftigungs- 
und Erwerbsperspektive für viele Kulturschaffende entstehen. 
Die für NEUSTART KULTUR bereitgestellten Mittel in Höhe von einer Milliarde Euro sind wichtige Investitio-
nen in den Erhalt der einzigartigen kultur- und kreativwirtschaftlichen Infrastruktur sowie des kulturellen 
Lebens in Deutschland. Was davon einmal verloren geht, lässt sich so schnell nicht wiederaufbauen. Kultur-
einrichtungen und Kulturorte zu erhalten und die Existenz jener zu sichern, die mit Kunst und Kultur ihren 
Lebensunterhalt verdienen, hat deshalb oberste kulturpolitische Priorität.
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55.	Weitere vorübergehende Maßnahmen in den 
Bereichen des Gesellschafts-, Genossenschafts-, 
Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentums-
rechts sowie des Umwandlungsrechtes erleich-
tern es u. a., Versammlungen und Beschlussfas-
sungen virtuell unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln durchzuführen (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 13).

Planungs- und Genehmigungsverfahren  
anpassen, Investitionen in Infrastruktur 
beschleunigen

56.	Über die akute Krisenhilfe hinaus sind aus 
Sicht der Bundesregierung wichtige Rahmenbe-
dingungen für Unternehmen zu verbessern und 
zeitgemäß zu gestalten. So hat sie eine Reihe von 
Maßnahmen zur Beschleunigung von Planungs- 
und Genehmigungsverfahren, vor allem in den 
Bereichen Verkehr und digitale Infrastruktur, 
auf den Weg gebracht. 

57.	Im Frühjahr 2020 traten gesetzliche Erleich
terungen für Ersatzneubauten bei Straße und 
Schiene sowie zur finanziellen Entlastung der 
Kommunen bei Ausbaumaßnahmen von Bahn-
übergängen in Kraft (vgl. Tabelle lfd. Nr. 14). Darü-
ber hinaus wurde eine verfahrensmäßige Grund-
lage für die Genehmigung von Verkehrsinfrastruk-
turvorhaben durch den Deutschen Bundestag in 
geeigneten Einzelfällen geschaffen (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 15). Das seit 10. Dezember 2020 geltende 
Investitionsbeschleunigungsgesetz soll weitere 
Potenziale heben. Dies betrifft die Genehmigung 
von Schienenvorhaben, den Ausbau von Wind-
energie an Land sowie Raumordnungs- und 
Gerichtsverfahren auch in Bezug auf Vorhaben 
zum Ausbau der digitalen Infrastruktur (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 16).

Breitbandnetze zügig ausbauen

58.	Die Bundesregierung teilt die Auffassung des 
Sachverständigenrates, dass die Anforderungen 
an die Bandbreite und Zuverlässigkeit der digita-
len Infrastruktur weiter ansteigen werden (vgl. JG 
Tz 571). Die Bundesregierung strebt daher eine 
flächendeckende Versorgung mit gigabitfähigem 
Festnetz bis 2025 an. Sie setzt beim Breitbandaus-
bau primär auf den marktgetriebenen Ausbau 
durch private Unternehmen. Mit einer Novelle 
des Telekommunikationsgesetzes will die Bun-
desregierung gezielt Anreize für Investitionen 
und Innovationen setzen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 17).

59.	 Nur dort, wo der marktgetriebene Ausbau nicht 
stattfindet, ist eine Förderung mit öffentlichen 
Mitteln vorgesehen. Das 2015 gestartete und 2018 
aktualisierte Breitbandförderprogramm des Bun-
des unterstützt den Breitbandausbau bisher in 
knapp 2.000 Ausbauprojekten in ganz Deutschland 
mit rund acht Milliarden Euro bewilligten Mitteln.

Während das bisherige Förderprogramm auf  
unversorgte Gebiete (Übertragungsrate unter  
30 Mbit/s) beschränkt war, werden in einem 
nächsten Schritt auf Basis eines neuen Förder
programms Gebiete mit einer Versorgung unter 
100 Mbit/s förderfähig sein – sofern ein privat-
wirtschaftlicher Ausbau absehbar nicht erfolgt. 
Das Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ des 
Bundes unterstützt finanziell. In den bestehenden 
und erweiterten Fördergebieten wird weiterhin 
ausschließlich der Ausbau von Gigabitnetzen 
gefördert (vgl. Tabelle lfd. Nr. 18).

Mobilfunkversorgung rasch und nachhaltig 
verbessern

60.	Die Bundesregierung strebt eine flächende-
ckende Versorgung mit mobilen und breitbandigen 
Sprach- und Datendiensten an. Die bestehenden 
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Versorgungsauflagen und vertraglichen Vereinba-
rungen werden zu einer Abdeckung von rund 
99,7 Prozent der Haushalte und 95 Prozent der 
Fläche führen. Die Versorgungsauflagen der letz-
ten Frequenzversteigerung adressieren 4G und 
umfassen neben einer Mindestversorgung für die 
Haushalte auch die Versorgung wichtiger Straßen 
sowie Wasser- und Schienenwege mit einer Min-
destbandbreite. Gerade durch die Versorgung an 
den Verkehrswegen wird sich auch die Mobilfunk-
abdeckung in der Fläche weiter verbessern.

Mit dem geplanten Mobilfunkförderprogramm 
des Bundes werden die nötigen Anreize für die 
Errichtung zusätzlicher Mobilfunkmaststandorte 
geschaffen, um den Ausbau der Mobilfunknetze 
mit mindestens 4G zu beschleunigen und verblei-
bende Versorgungslücken zu schließen. Die För-
derung soll da unterstützen, wo aufgrund fehlen-
der Wirtschaftlichkeit kein privatwirtschaftlicher 
Ausbau erreicht werden kann und wo die Versor-
gungsauflagen nicht greifen. Hierfür stehen  
1,1 Milliarden Euro zum Bau von bis zu 5.000 Mo
bilfunkstandorten zur Verfügung (zu beantragen 
bis 31. Dezember 2024). Durch einen flächende-
ckenden 4G-Netzausbau wird die Grundlage für 
eine entsprechende 5G-Versorgung geschaffen 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 19). Die Bundesregierung ist 
ebenso wie der Sachverständigenrat davon über-
zeugt, dass perspektivisch viele der zurzeit entwi-
ckelten digitalen Anwendungen eine flächende-
ckende Verfügbarkeit leistungsfähiger 5G-Netze 
erfordern werden (vgl. JG Tz 572).

61.	Zur weiteren Beschleunigung des Mobilfunk-
ausbaus hat die Bundesregierung die Gründung 
einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) 
beschlossen (vgl. JWB 2020 Tz 35). Diese wurde zum 
1. Januar 2021 gegründet. Um auch den 5G-Aus
bau für ein flächendeckendes Netz bis 2025 in 
ganz Deutschland voranzutreiben, soll die MIG – 
entsprechend den Festlegungen im Konjunktur-

programm (vgl. Tz 11 ff.) – mit fünf Milliarden 
Euro ausgerüstet werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 20). 
Da der 5G-Netzausbau erst am Anfang steht und 
nach derzeitigem Stand grundsätzlich privatwirt-
schaftlich erfolgen kann, ist jedoch mit neuen För-
deransätzen sorgsam umzugehen.

62.	Um Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft und 
Verwaltung vor Ort die Chancen der 5G-Techno-
logie aufzuzeigen und erfahrbar zu machen sowie 
konkrete Testmöglichkeiten für die Erprobung 
innovativer 5G-Anwendungen in verschiedenen 
Regionen zu schaffen, hat die Bundesregierung 
den 5G-Innovationswettbewerb initiiert (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 21). Zudem wurden Ende 2019 Fre-
quenzen bereitgestellt, damit z. B. Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen auf ihrem Gelände 
eigene 5G-Netze betreiben und digitale Prozessin-
novationen umsetzen können (vgl. Tabelle lfd. Nr. 
22). Stand Mitte Dezember 2020 können bereits 97 
solcher lokaler Campusnetze betrieben werden. 
Schließlich fördert die Bundesregierung Forschung 
zu 5G und perspektivisch auch zu 6G. Sie strebt 
damit bei der Entwicklung zukünftiger Kommuni-
kationstechnologien eine führende Rolle Deutsch-
lands als Technologieanbieter an (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 23).

63.	Mit der gemeinsamen Erklärung zum Zweiten 
Mobilfunkgipfel am 16. Juni 2020 haben Bund, 
Länder, kommunale Spitzenverbände und Mobil-
funkunternehmen bekräftigt, gemeinsam den 
Mobilfunkausbau voranzutreiben und die Mobil-
funkstrategie weiter konsequent umzusetzen. 
Neben dem Mobilfunkförderprogramm wurde 
vereinbart, Genehmigungsverfahren zu beschleu-
nigen, öffentliche Liegenschaften für den Mobil-
funkausbau vereinfacht bereitzustellen sowie eine 
Kommunikationsinitiative zu starten, die auch auf 
gesundheitliche Bedenken eingeht.
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Verkehrsinfrastrukturinvestitionen auf hohem 
Niveau fortführen, Mobilität der Zukunft mit-
gestalten

64.	Eine verlässliche und leistungsfähige Verkehrs-
infrastruktur ist eine wesentliche Grundlage für 
persönliche Freiheit, gesellschaftliche Teilhabe 
sowie für Wohlstand und Wirtschaftswachstum. 
Das Verkehrswegenetz in Deutschland zählt zu den 
bestausgebauten in Europa und der Welt. Ziel der 
Bundesregierung ist es, die Investitionen in die 
Bundesverkehrsinfrastruktur auf hohem Niveau 
zu verstetigen. Der Bundeshaushalt 2021 sieht hier-
für rund 19,6 Milliarden Euro vor, das sind rund 
14,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Zur Abmilde
rung der Folgen des Ausstiegs aus der Kohlever-
stromung wird die Bundesregierung im Rahmen 
des Strukturstärkungsgesetzes (vgl. Tz 137) künf-
tig auch strukturpolitisch motivierte Infrastruk-
turprojekte aus den hierfür separat bereitgestell-
ten Mitteln zusätzlich finanzieren und umsetzen.

65.	Die Bundesregierung unterstützt die Verkehrs-
wirtschaft mit Hilfen in Milliardenhöhe zur Abfe-
derung der Corona-Krise und mit Investitionen in 
Zukunftstechnologien. Als Eigentümer der Deut-
sche Bahn AG beabsichtigt der Bund, 80 Prozent 
der nach Gegensteuerung durch den Konzern ver-
bleibenden Corona-Schäden in Form einer Eigen-
kapitalerhöhung beihilfekonform auszugleichen. 
In den Eckpunkten des Konjunkturprogramms 
sind hierfür fünf Milliarden Euro vorgesehen.

66.	Damit das Angebot des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) in Umfang und Qualität auch 
in der Fläche aufrechterhalten werden kann, hat 
der Bund für den Ausgleich der durch die Corona-
Pandemie entstandenen finanziellen Nachteile 
die Regionalisierungsmittel im Jahr 2020 einmalig 
um 2,5 Milliarden Euro erhöht. Die Abwicklung 
der Ausgleichszahlungen erfolgt durch die Länder 
in eigener Zuständigkeit (vgl. Tabelle lfd. Nr. 24).

67.	Mit dem zweiten Nachtragshaushalt 2020 wur
den zudem Soforthilfen in Höhe von 170 Millionen 
Euro für Reisebusunternehmen beschlossen. Die 
Ausgleichszahlungen werden als nicht rückzahl-
bare Zuschüsse gewährt. Das Soforthilfeprogramm 
wird 2021 fortgeführt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 25).

68.	Zur Stärkung der Schifffahrt und der Hafen-
wirtschaft hat die Bundesregierung Förderpro-
gramme u. a. für die Modernisierung von Binnen-
schiffen und der Küstenschifffahrt sowie für 
innovative Hafentechnologien und digitale Test-
felder in den Häfen auf den Weg gebracht (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 26, 27, 28 und 29). Zudem sind 
Abgaben für das Befahren des Nord-Ostsee-Kanals 
bis Ende 2021 ausgesetzt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 30).

69.	Teil des Konjunkturprogramms der Bundes
regierung zur Bewältigung der Corona-Krise sind 
auch zusätzliche verkehrsbezogene Investitionen 
in Höhe von insgesamt 2,5 Milliarden Euro für die 
Forschung und Entwicklung im Bereich der Elek-
tromobilität und für die Batteriezellfertigung (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 31) sowie für den Ausbau einer 
modernen und sicheren Ladesäulen-Infrastruk-
tur. Die Bundesregierung ist wie der Sachverstän-
digenrat davon überzeugt, dass ein breites Netz 
an öffentlich zugänglichen Ladesäulen wichtig ist, 
um Elektrofahrzeuge als Substitut für Fahrzeuge 
mit Verbrennungsmotoren auf weiteren Strecken 
zu etablieren (vgl. JG Tz 450). Die ursprünglich 
geplante Förderung für private und gewerbliche 
Ladeinfrastruktur von 50 Millionen Euro wurde 
um 500 Millionen Euro bis 2023 aufgestockt. Für 
das Gesamtsystem Ladeinfrastruktur und dessen 
größtmögliche Netzdienlichkeit ist das Laden im 
nichtöffentlichen Raum von zentraler Bedeutung 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 32). Mit einer neuen Förder-
richtlinie für private Ladeinfrastruktur sollen 
zunächst Ladepunkte in und an Wohngebäuden 
gefördert werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 33). 2021 soll 
mit einem zusätzlichen, bei der Europäischen 
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Kommission zu notifizierenden Programm auch 
die gewerbliche Ladeinfrastruktur einbezogen 
werden. Durch das Zukunftspaket verdoppelt sich 
bis Ende 2021 der staatliche Anteil für die Förde-
rung von Elektrofahrzeugen im Rahmen der Inno
vationsprämie. Bereits vor der Corona-Pandemie 
war der Umweltbonus erhöht und bis Ende 2025 
verlängert worden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 34). Auch 
liegen der Europäischen Kommission Richtlini-
enentwürfe für die technologieoffene Förderung 
von alternativ angetriebenen Bussen und Lkw 
einschließlich Tank- und Ladeinfrastruktur vor 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 35 und 36).

70.	Mit der Modernisierung des Personenbeförde-
rungsrechts wird die Bundesregierung die Rah-
menbedingungen für den öffentlichen Verkehr 
und innovative Bedienformen im Bereich geteil-
ter Nutzungen an die sich ändernden Mobilitäts-
bedürfnisse und neue technische Entwicklungen 
anpassen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 37).

71.	Der Sachverständigenrat betont, dass Deutsch-
land beim autonomen Fahren gemessen an den 
angemeldeten Patenten international eine Füh-
rungsrolle einnimmt (vgl. JG Tz 460). Die Bundes-
regierung will diese erhalten und ausbauen. Dafür 
gilt es, Forschung und Entwicklung voranzutreiben, 
um die Mobilität der Zukunft innovativer, siche-
rer, umweltfreundlicher und nutzerorientierter 
zu gestalten (vgl. Tabelle lfd. Nr. 38). Mit dem Ge
setzentwurf zum autonomen Fahren will Deutsch-
land das erste Land weltweit sein, das fahrerlose 
Kraftfahrzeuge im Regelbetrieb im gesamten 
nationalen Geltungsbereich erlaubt (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 39).

Fairen Wettbewerb in der digitalen Welt 
sicherstellen 

72. Ein funktionierender Wettbewerb und ein 
freier Zugang zu Märkten sind zentrale Ziele der 
Bundesregierung. Sie teilt die Auffassung des 
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trolle stärker auf wettbewerblich relevante Fälle 
und schafft mehr Rechtssicherheit für kooperie-
rende Unternehmen (vgl. Tabelle Nr. 40).

73.	Auch auf europäischer Ebene tritt die Bundes-
regierung dafür ein, das Wettbewerbsrecht wei-
terzuentwickeln. Gemeinsam mit weiteren EU-
Mitgliedstaaten hatte sie hierfür Vorschläge vor-
gelegt. Die Europäische Kommission hat im Jahr 
2020 mehrere Initiativen zur Evaluation und An
passung des europäischen Wettbewerbsrahmens 
gestartet, die zentrale deutsche Forderungen und 
auch multilaterale Aspekte aufgreifen. Unter 
anderem soll ein Instrument gegen Wettbewerbs-
verzerrungen durch drittstaatlich subventionierte 
oder kontrollierte Unternehmen (sog. Level-play-
ing-field-Instrument) verhindern, dass außereu-
ropäische Unternehmen mithilfe massiver staatli-
cher Unterstützung Marktanteile gewinnen und 
Akquisitionen tätigen, während europäische Un

Sachverständigenrates, dass die Besonderheiten 
der Digitalwirtschaft, die von hoher Dynamik 
geprägt ist, im Wettbewerbsrecht zu adressieren 
sind (vgl. JG Tz 585). Vor diesem Hintergrund 
gestaltet das GWB-Digitalisierungsgesetz das 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) digitaler, proaktiver und fokussierter aus. 
Es passt das nationale Wettbewerbsrecht an die 
Herausforderungen der Digitalwirtschaft an. 
Unter anderem sind strengere Regeln für Platt-
formen mit überragender marktübergreifender 
Bedeutung sowie ein verbesserter Datenzugang 
für Wettbewerber vorgesehen. Zudem wird die 
Missbrauchsaufsicht gestärkt, sodass Wettbe-
werbsbeschränkungen effektiver und zügiger 
angegangen werden können. So kann das Bun-
deskartellamt einstweilige Maßnahmen künftig 
leichter erlassen. Darüber hinaus erfüllt der Ent-
wurf EU-rechtliche Verpflichtungen (Umsetzung 
der ECN+-Richtlinie), fokussiert die Fusionskon
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für Kartellbußgelder
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Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Schaubild 7: GWB-Digitalisierungsgesetz 
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ternehmen einer strengen Beihilfekontrolle unter-
liegen. Darüber hinaus hat die EU-Kommission im 
Rahmen der EU-Digitalstrategie einen Vorschlag 
für eine neue Verordnung zu digitalen Märkten 
(Digital Markets Act, DMA) vorgelegt. Der DMA-
Vorschlag umfasst unmittelbar anwendbare Ver-
haltensregeln für große Plattformen mit Torwäch-
ter-Funktion und zielt darauf ab, bestreitbare und 
faire Märkte im Binnenmarkt für digitale Dienste 
durch harmonisierte Regeln zu gewährleisten 
(vgl. Tabelle Nr. 41). Die Bundesregierung wird die 
aktuellen Vorschläge auf europäischer Ebene kons-
truktiv begleiten. Denn ein moderner EU-Rechts-
rahmen stärkt die Wettbewerbsfähigkeit europäi-
scher Unternehmen in Zeiten der Digitalisierung 
und Globalisierung.

Vergaberecht modernisieren und öffentliche 
Beschaffungen beschleunigen

74.	Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung der 
öffentlichen Beschaffung verdeutlicht: Unter dem 
Eindruck von zeitweisen Engpässen bei Gütern wie 
Atemschutzmasken, Arzneimitteln und medizini-
schen Hilfsmitteln wurde zum einen die zentrale 
Rolle funktionierender Beschaffungsprozesse zur 
akuten Bewältigung der Krise sichtbar. Zum ande-
ren setzt der Investitionsschub zur Stabilisierung 
der europäischen Wirtschaft eine schnelle und 
effiziente Vergabe öffentlicher Aufträge voraus.

75.	Um die Bundesverwaltung in die Lage zu ver-
setzen, noch schneller und einfacher öffentliche 
Aufträge vergeben zu können und damit die Kon-
junkturbelebung zu unterstützen, hat die Bundes-
regierung detaillierte Handlungsleitlinien für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge beschlossen, um 
investive Maßnahmen zur Bewältigung der wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu be
schleunigen.

76.	Im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft hat die Bundesregierung einen europäi-
schen Diskussionsprozess angestoßen, um Ver-
einfachungs- und Verbesserungspotenziale des 
EU-Vergaberechts zu prüfen. Hierdurch sollen 
sich die öffentlichen Investitionsfördermaßnah-
men schneller in konkrete Investitionsprojekte 
umsetzen lassen können.

77.	Die neue, bundesweite Vergabestatistik hat am 
1. Oktober 2020 ihren Betrieb aufgenommen. Ziel 
der Statistik ist die Schaffung einer validen Daten-
basis, die es erstmals erlauben wird, die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Vergabe öffentlicher 
Aufträge und Konzessionen verlässlich zu bemes-
sen (vgl. JWB 2020, Tz 51). Daraus können sowohl 
Schlussfolgerungen für die strategische Beschaf-
fung als auch für die künftige Rechtssetzung 
gezogen werden. Erste statistische Auswertungen 
werden voraussichtlich Mitte 2021 vorliegen. 

78.	Öffentliche Auftraggeber sollen sich künftig 
über ein Wettbewerbsregister schnell und einfach 
informieren können, ob Ausschlussgründe bei 
einem Bieter vorliegen, um das Unternehmen auf 
dieser Grundlage von der Vergabe eines öffentli-
chen Auftrags auszuschließen (vgl. Schaubild 8). 
Das bundesweite elektronische Wettbewerbsre-
gister wird derzeit beim Bundeskartellamt aufge-
baut und soll im Laufe des Jahres 2021 schritt-
weise seinen Betrieb aufnehmen (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 42).

79.	Weitere gesetzliche Maßnahmen betreffen den 
Bereich Sicherheit und Verteidigung mit dem Ziel, 
Beschaffungen zu beschleunigen und mehr Rechts-
sicherheit zu schaffen. Mit den Neuregelungen 
wird insbesondere die Ausnahme vom Vergabe-
recht bei wesentlichen Sicherheitsinteressen kon-
kretisiert (vgl. Tabelle lfd. Nr. 43).
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80.	 Ziel der Bundesregierung ist darüber hinaus die 
Stärkung der nachhaltigen Beschaffung. Unter an
derem plant die Bundesregierung, zur Umsetzung 
der Kabinettsbeschlüsse zum Klimaschutzpro-
gramm eine Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zur klimafreundlichen öffentlichen Beschaffung 
zu erlassen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 44). 

81.	Die für Auftraggeber und Auftragnehmer gel-
tende Verordnung über Preise und Preisbildung 
bei öffentlichen Aufträgen wurde von einer Ar
beitsgruppe weiterentwickelt und an die seit ihrem 
Erlass im Jahre 1953 geänderten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen angepasst. Nach entspre-
chender Abstimmung soll die angepasste Minis-
terverordnung erlassen und veröffentlicht wer-
den.

Rechtsklarheit stärken und Korruption 
bekämpfen

82.	Der Europäische Gerichtshof hat in seinem 
Urteil vom Juli 2019 entschieden, dass die verbind-
lichen Mindest- und Höchsthonorarsätze der 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAI) gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie ver-
stoßen. Um die nationale Rechtsordnung an das 
Urteil anzupassen, hat der Gesetzgeber die entspre-
chenden deutschen Regelungen angepasst. Hono-
rare für Ingenieur- und Architektenleistung sind 
demnach grundsätzlich frei verhandelbar. Die Re
geln gelten seit dem 1. Januar 2021 (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 45). 

83.	Die Bundesregierung arbeitet an einem Geset-
zesentwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/1937 vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von 

Unternehmen
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Schaubild 8: Funktionsweise des Wettbewerbsregisters

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
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Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden. Das Aufdecken etwaiger Rechtsverstöße 
liegt gerade auch im Interesse der Wirtschaft, weil 
es dazu beiträgt, mögliche Missstände und Ineffi-
zienzen aufzudecken. Viele Unternehmen betrei-
ben bereits interne Meldekanäle (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 46). 

Bürokratiekosten weiterhin ehrgeizig abbauen

84.	Es ist ein zentrales Anliegen der Bundesregie-
rung, Unternehmen von unnötiger Bürokratie zu 
befreien. Sie hat daher in der 19. Legislaturperi-
ode den unter die Bürokratiebremse fallenden 
Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft um rund 
1,3 Milliarden Euro pro Jahr verringert. Auch 
wenn die Umsetzung von EU-Vorgaben herausge-
rechnet wird, die keiner Kompensation durch 
entsprechenden zeitgleichen Bürokratieabbau 
bedarf, liegen die Einsparungen für die deutsche 
Wirtschaft immer noch bei 1,1 Milliarden Euro 
pro Jahr. Seit Einführung der Bürokratiebremse 
im Jahr 2015 beträgt der Abbauüberschuss mehr 
als 3,1 Milliarden Euro.

85.	Umfragen des Statistischen Bundesamts im 
Auftrag der Bundesregierung zeigen, dass Bürge-
rinnen und Bürger sowie Unternehmen weiter-
hin überwiegend zufrieden sind mit ihren Erfah-
rungen mit der öffentlichen Verwaltung. Ihre 
Zufriedenheit steigerte sich zuletzt leicht gegen-
über Vorbefragungen. Die Bundesregierung wird 
die detaillierten Ergebnisse weiterhin dazu nut-
zen, Defizite zu identifizieren und Verbesserungs-
vorschläge zu unterbreiten. Eine Expertengruppe 
erarbeitet derzeit Vorschläge für ein Viertes Büro-
kratieentlastungsgesetz (BEG IV). Das BEG IV soll 
noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet 
werden (vgl. Tabelle Nr. 47).

Digitalisierung konsequent nutzen und bereits 
an übermorgen denken

86.	Der Sachverständigenrat weist zu Recht dar-
auf hin, dass im Bereich der Digitalisierung noch 
erhebliche Wachstumspotenziale liegen. Zwar 
haben digitale Lösungen bereits geholfen, die 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumil-
dern, etwa durch vermehrte digitale Heimarbeit, 

Kasten 3: Was ist die Bürokratiebremse?
Die Bürokratiebremse für die Wirtschaft ist am 1. Januar 2015 in Kraft getreten. Ziel ist es, den Anstieg von 
Belastungen für die Wirtschaft dauerhaft zu begrenzen. Die sogenannte One-in-one-out-Regel gilt grund-
sätzlich für alle Regelungsvorhaben der Bundesregierung, die sich auf den laufenden Erfüllungsaufwand für 
die Wirtschaft auswirken.

Ausnahmen sind nur vorgesehen für Vorhaben, die EU-Vorgaben, internationale Verträge, die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts sowie des Europäischen Gerichtshofs jeweils 1:1 umsetzen, der 
Abwehr erheblicher Gefahren dienen oder die eine zeitlich begrenzte Wirkung (maximal ein Jahr) haben.

Dabei soll jedes Bundesministerium in gleichem Maße, in dem es durch neue Regelungen Belastungen für 
die Wirtschaft aufbaut, an anderer Stelle Belastungen abbauen. Im Regelfall sollen Entlastungsmaßnahmen 
binnen eines Jahres vorgelegt werden.

Ist ein Ministerium nicht in der Lage, neue Belastungen in der 19. Legislaturperiode zu kompensieren, kann 
ein anderes Ministerium die Kompensation übernehmen. Wenn auch dadurch kein Ausgleich möglich sein 
sollte, kann das Ministerium nach Vortrag und plausibler Begründung im Staatssekretärsausschuss „Bessere 
Rechtsetzung und Bürokratieabbau“ auf ein Altguthaben aus der vergangenen Legislaturperiode zugreifen.
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und die technologische Souveränität Deutschlands 
und Europas zu sichern und auszubauen. Verant-
wortungsvolle und gemeinwohlorientierte Ent-
wicklung und Anwendung von KI-Systemen soll 
zu einem Markenzeichen einer „AI Made in Europe“ 
werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 49). Die Bundesregie-
rung hat im Rahmen des Zukunftspakets des Kon-
junkturprogramms (vgl. Tz 20 ff.) beschlossen, die 
bis 2025 geplanten Investitionen für KI von drei 
Milliarden Euro auf fünf Milliarden Euro zu erhö-
hen.

88.	Im Rahmen des Europäischen Wiederaufbau-
plans Next Generation EU (vgl. Tz 234) wird auch 
das Programm „Digitales Europa“ weiter ausge-
baut. Die Bundesregierung hat sich während ihrer 
Ratspräsidentschaft erfolgreich für einen planmä-
ßigen Start des Programms eingesetzt. Mit der EU-
Digitalstrategie sollen u. a. Datenschutzvorschrif-
ten mit dem Ziel modernisiert werden, EU-Bürge-
rinnen und -Bürgern größere Kontrolle über ihre 
persönlichen Daten zu geben und auch deren 
Schutz durch Nicht-EU-Länder zu gewährleisten.

doch sind auch Defizite zu Tage getreten, etwa in 
den Bereichen Bildung, Gesundheit oder öffentli-
che Verwaltung (vgl. JG Tz 524 ff.). Die Bundesre-
gierung will den aktuellen Digitalisierungsschub 
durch gezielte Maßnahmen vertiefen und nach-
haltig nutzen. Mit der Umsetzungsstrategie „Digi-
talisierung gestalten“ stellt sie den Fortschritt 
digitalpolitischer Vorhaben in fünf Handlungsfel-
dern (Digitale Kompetenz, Infrastruktur und Aus-
stattung, Innovation und digitale Transformation, 
Gesellschaft im digitalen Wandel und Moderner 
Staat) dar. Seit Herbst 2020 werden mithilfe eines 
interaktiven Dashboards Digitalpolitik (abrufbar 
auf www.digital-made-in.de) alle Vorhaben der 
Umsetzungsstrategie veröffentlicht (vgl. Schau-
bild 9 und Tabelle lfd. Nr. 48).

87.	 Mit der Fortschreibung der Strategie Künstliche 
Intelligenz (KI-Strategie) fokussiert die Bundesre-
gierung ihre Maßnahmen in Hinblick auf aktuelle 
Entwicklungen. Ziel ist es, den Standort Deutsch-
land in Erforschung, Entwicklung und Anwendung 
von KI im internationalen Wettbewerb zu stärken 

in Planung  22 %

ausstehend  8 %

laufend  47 %

erledigt  23 %

09/2019

in Planung  13 %

ausstehend  6 %
erledigt  33 %

laufend  48 %

09/2020

Schaubild 9: Stand der Umsetzungsstrategie

Quelle: Umsetzungsstrategie „Digitalisierung gestalten“; Basis 486: Umsetzungsschritte.



41I. WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITIK DER BUNDESREGIERUNG

89.	Um das Urheberrecht an die Digitalisierung 
und Vernetzung anzupassen sowie der wachsenden 
Bedeutung insbesondere von Internetplattformen 
Rechnung zu tragen, wurden 2019 die beiden Ur
heberrechtsrichtlinien (EU) 2019/790 (DSM-Richt-
linie) und (EU) 2019/789 (Online-SatCab-Richtli-
nie) verabschiedet. Die Bundesregierung wird die 
neuen Regelungen u. a. zur urheberrechtlichen 
Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen und 
zum Presseverleger-Leistungsschutzrecht in nati-
onales Recht umsetzen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 50).

90.	  Um technologische Souveränität zu steigern, 
sind im Konjunkturprogramm zusätzliche Mittel 
vorgesehen. Die Bundesregierung kann damit 
gezielt Kompetenzen fördern und aufbauen, um 
Zukunftstechnologien und technologiebasierte 
Innovationen zu erforschen und zu entwickeln. 
Hierzu gehören u. a. Quantentechnologien, für die 
zusätzlich zwei Milliarden zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Querschnittstechnologie kann in 
wichtigen Industrie- und Anwendungsfeldern 
(z. B. Digitalisierung, KI, Kryptografie, Luft- und 
Raumfahrt, Verkehr, Pharmazeutik, Medizintech-
nik, Verteidigungsindustrie) wesentliche Innova-
tionen anstoßen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 51). 

91.	Sichere Informationstechniken sind grundle-
gend für die Verbreitung und Nutzung digitaler 
Anwendungen. Deshalb stärkt die Bundesregierung 
Forschung und Entwicklung zur IT-Sicherheit (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 52) und unterstützt auch im Bereich 
der Mikroelektronik u. a. die Fertigung von sicheren 
und vertrauenswürdigen Elektronikkomponenten 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 53). 

92.	Mit GAIA-X treibt die Bundesregierung den 
Aufbau eines vernetzten europäischen Daten- und 
Infrastrukturökosystems mit höchsten Ansprüchen 
an Datenschutz, Transparenz, Interoperabilität und 
Offenheit weiter voran (vgl. Tabelle lfd. Nr. 54). Ziel 
ist ein Ökosystem, in dem Daten und Dienste ver-

fügbar gemacht, zusammengeführt sowie ver-
trauensvoll geteilt und genutzt werden können. 
Die Bundesregierung startet 2021 einen GAIA-X 
Förderwettbewerb zur Umsetzung von Anwen-
dungsbeispielen und zum Aufbau von Datenräu-
men.

93.	 Die Bundesregierung plant, unter anderem erst-
mals die vollständige Online-Gründung von Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung in bestimmten 
Fällen zu ermöglichen. Sie setzt damit die EU-Digi-
talisierungsrichtlinie um. Zudem wird in vielen 
weiteren Fällen ein neues Online-Verfahren für 
Anmeldungen zum Handelsregister eingerichtet 
und der digitale Informationsaustausch zwischen 
den Handels- und Unternehmensregistern der 
EU-Mitgliedstaaten verbessert (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 55).

94.	Im Rahmen des DigitalPaktes Schule unter-
stützt der Bund die Länder beim Auf- und Ausbau 
digitaler Infrastrukturen an Schulen mit fünf Mil-
liarden Euro. Länder und Kommunen setzen digi-
tale Bildung um, qualifizieren Lehrkräfte bedarfs-
gerecht und stellen Wartung und Betrieb sicher. 
Der Bund hat den DigitalPakt Schule im Rahmen 
der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung um 
zusätzliche 500 Millionen Euro für die Anschaf-
fung mobiler Endgeräte für Schülerinnen und 
Schüler, die in ihrer häuslichen Umgebung nicht 
auf solche zugreifen können, erweitert und darü-
ber hinaus zusätzliche 500 Millionen Euro für die 
Förderung der Administration von Bildungsinfra-
strukturen an Schulen zur Verfügung gestellt. Fer-
ner plant der Bund, Leihgeräte für Lehrkräfte mit 
500 Millionen Euro an Bundesmitteln zu finan-
zieren. Alle drei Programme sowie der DigitalPakt 
Schule werden zu mindestens zehn Prozent durch 
zusätzliche Landesmittel ergänzt. Mit Blick auf 
den vom Sachverständigenrat festgestellten ver-
gleichsweise geringen Mittelabruf in Höhe von 
rund fünf Prozent (zum Stichtag 30. Juni 2020; 
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durchlaufen und können nun ärztlich verordnet 
werden. Auch werden die Voraussetzungen ge
schaffen, um digitale Angebote in der Pflege aus-
zuweiten (vgl. Tabelle lfd. Nr. 58).

96.	Im Hinblick auf die Digitalisierung in der 
öffentlichen Verwaltung ist mit der Einführung 
der elektronischen Rechnung (E-Rechnung) in 
der Bundesverwaltung ein wichtiger Meilenstein 
erreicht worden. Die E-Rechnung erleichtert das 
ortsunabhängige Arbeiten und beschleunigt 
Abläufe sowie Zahlungsströme. Damit ist das 
Fundament für eine vollständige Digitalisierung 
von der Ausschreibung oder Bestellung bis zur 
Rechnung und Zahlung gelegt (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 59). Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, 
wie wichtig es ist, dass Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen mit der Verwaltung einfach 
und sicher elektronisch kommunizieren können. 
Im Konjunkturprogramm der Bundesregierung 
werden deshalb 3,3 Milliarden Euro bereitgestellt, 
um die Digitalisierung in der Verwaltung schnel-
ler voranzutreiben. Onlinedienste sollen dabei 
nur einmal entwickelt und von anderen Behörden 
nachgenutzt werden (Einer-für-alle-Prinzip). So 
wird eine flächendeckende und effiziente Umset-
zung gewährleistet (vgl. Tabelle lfd. Nr. 60).

vgl. JG Tz 556) erwartet die Bundesregierung, dass 
sich der Mittelabruf durch die Länder im Zeitver-
lauf stark steigern wird.

95.	 Mit dem Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) 
werden die Voraussetzungen geschaffen, um digi-
tale Angebote im Gesundheitsbereich zu nutzen. 
Wesentliche Kernanwendung der Digitalisierung 
für einen besseren Datenaustausch im Gesund-
heitswesen ist die elektronische Patientenakte 
(ePA), die seit dem 1. Januar 2021 in mehreren 
Ausbaustufen in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung eingeführt worden ist (vgl. Tabelle lfd. Nr. 56). 
Gleichzeitig werden Vorgaben festgelegt, die ein 
hohes datenschutzrechtliches Schutzniveau ge
währleisten. Durch einen besseren Informations-
austausch im Gesundheitswesen sollen die Quali-
tät, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der medizi-
nischen Versorgung erhöht und die medizinische 
Forschung gestärkt werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 57). 
Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz wurde Ende 
2019 der Leistungsanspruch von Versicherten auf 
Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendun-
gen eingeführt (vgl. JWB 2020, Tz 70). Erste digitale 
Gesundheitsanwendungen haben im Jahr 2020 
das Verfahren zur Prüfung der Anforderungen an 
die Erstattungsfähigkeit beim Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte erfolgreich 

Kasten 4: Die elektronische Patientenakte und das Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten 
in der Telematikinfrastruktur (Patientendaten-Schutz-Gesetz, PDSG)

Das PDSG schafft die Grundlagen für eine konsequente Nutzung der Digitalisierung im Gesundheitswesen 
zur Verbesserung der medizinischen Versorgungsqualität. Dies gilt insbesondere für die elektronische Patien-
tenakte.

Das Gesetz sieht vor, dass ab dem Jahr 2022 auf Wunsch der Versicherten neben medizinischen Informatio-
nen wie Befunden und Diagnosen zusätzliche Daten im Rahmen der Telematikinfrastruktur in der elektroni-
schen Patientenakte digital dokumentiert werden können. Diese stehen dann sowohl Ärztinnen und Ärzten 
der Regelversorgung als auch dem Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie weiteren Leistungserbringern – nach 
Einwilligung der Patienten – zur Verfügung. Diese zusätzlichen Daten sollen insbesondere den Impfpass, der 
bisher papierbasiert dokumentiert wurde, den Mutterpass, das Untersuchungsheft für Kinder, zahnärztliche 
Vorsorgeuntersuchungen oder auch bei den Krankenkassen gespeicherte Leistungen beinhalten können. 
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Zukunft der Industrie mitgestalten

97.	Die Corona-Krise hat Einschnitte für große 
Teile der Industrie in Deutschland und Europa 
sowie ihre internationalen Wertschöpfungsketten 
zur Folge. Die ökonomischen Auswirkungen be
treffen nahezu alle Wirtschaftsbereiche. Um die 
Rezessionsphase möglichst rasch zu überwinden, 
hat die Bundesregierung zielgerichtete konjunk-
turelle und strukturelle Maßnahmen ergriffen. 
Hierzu gehört insbesondere die Förderung von 
Investitionen in wichtigen industriellen Zukunfts-
bereichen. Der Politik kommt dabei im Rahmen 
einer unterstützenden Industriepolitik die Auf-
gabe zu, Rahmenbedingungen so zu setzen, dass 
Unternehmen ihre Innovations- und Beschäfti-
gungspotenziale mobilisieren und mehr techno-
logische Neuerungen in die Anwendung bringen 
können. Hierzu trägt auch das sozialpartnerschaft-
lich organisierte Bündnis „Zukunft der Industrie“ 
als zentrales Dialoggremium für industriepoliti-
sche Fragestellungen bei.

98.	 Die Industrie ist auch ein Schlüsselakteur, damit 
die europäische Wirtschaft wiedererstarken kann. 
Ein zentrales Ziel der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft war es daher, die richtigen politischen Im
pulse zur Bewältigung der Corona Pandemie und 
ihrer Folgen sowie zum wirtschaftlichen Aufbau 
zu setzen. Der Sachverständigenrat betont zu Recht 
(vgl. JG Tz 283), dass die Gestaltung des Erholungs-
prozesses nicht nur eine Herausforderung, sondern 
auch eine Chance ist, die langfristige Wettbewerbs-
fähigkeit und strategische Souveränität der euro-
päischen Wirtschaft zu stärken. So soll die Indus
trie in Deutschland und Europa grüner, digitaler 
und widerstandsfähiger werden.

Die Rahmenbedingungen müssen dabei so gesetzt 
werden, dass die Industrie im internationalen Wett-
bewerb besteht und sich auf einem Level-playing-
field mit innovativen, klimafreundlichen Lösungen 

durchsetzen kann. Hierfür sind europaweit inno-
vative strategische Wertschöpfungsketten und 
Schlüsseltechnologien von wesentlicher Bedeu
tung. Ein wichtiges Instrument sind die Important 
Projects of Common European Interest (IPCEI) zur 
Umsetzung grenzüberschreitender Innovations
vorhaben. Deutschland setzt sich hier auf euro-
päischer Ebene unter anderem für mehr industri-
elle Kooperation, etwa im Bereich Wasserstoff, ein 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 61).

99.	Die aktuelle pandemiegeprägte Situation zeigt 
die Bedeutung digitaler Instrumente und Vernet-
zung für die Industrie. Beispiele sind die digitale 
Kundenbetreuung, intelligente Steuerung von 
Logistikketten, Fernwartungs-Tools, flexible Pro-
duktionssteuerung oder auch gezielte Online-Wei-
terbildungsangebote. Der internationale Wettbe-
werb ist im Bereich Industrie 4.0 sehr intensiv, wie 
auch der Sachverständigenrat darlegt (vgl. JG Tz 
529 ff.). Dabei gilt Deutschland international als 
Leitanbieter und -anwender bei Industrie 4.0. Die 
Bundesregierung unterstützt weiterhin Forschung, 
Entwicklung und Anwendung digitaler Technolo-
gien der Unternehmen in Produktion und Dienst
leistung (vgl. Tabelle lfd. Nr. 62). Mit regionalen 
Kompetenzzentren der Arbeitsforschung werden 
neue Erkenntnisse zur Gestaltung der Arbeit der 
Zukunft entwickelt, erprobt und in die betriebli-
che Praxis überführt.

100.	Die Bundesregierung ist wie der Sachverstän
digenrat davon überzeugt, dass die Dekarbonisie-
rung der Industrie gleichzeitig mit der Entwicklung 
neuer Technologien und der damit verbundenen 
Erschließung neuer Wertschöpfungspotenziale 
auch Chancen für den Industriestandort Deutsch
land eröffnet (vgl. JG Tz 352 ff.). Im Einklang mit 
den europäischen Klimazielen und dem europäi-
schen Green Deal hat sich die Bundesregierung 
zum Ziel gesetzt, gesamtwirtschaftlich bis spätes-
tens 2050 weitgehende Treibhausgas-Neutralität 
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zu erreichen. Verlässliche Rahmenbedingungen und 
Planungssicherheit sind dabei von großer Bedeu-
tung. Für die Erreichung des Zwischenziels in 2030 
hat die Bundesregierung mit dem Klimaschutzpro
gramm 2030 und dem Klimaschutzgesetz bereits 
wichtige Voraussetzungen geschaffen (vgl. Tz 194). 
Die Klimaziele in der Industrie sollen vorrangig 
durch marktwirtschaftliche Instrumente erreicht 
werden, wie beispielsweise den europäischen Emis-
sionshandel und die nationale CO2-Bepreisung.

Um den Transformationsprozess hin zu einer treib-
hausgasneutralen Industrie aktiv zu unterstützen 
und zu beschleunigen, stellt die Bundesregierung 
finanzielle Mittel im Rahmen von Förderprogram-
men bereit (vgl. Tabelle lfd. Nr. 63, 64 und 65). Zu
dem prüft die Bundesregierung mögliche Ausge-
staltungsoptionen für sogenannte Klimaschutz-
verträge („Carbon Contracts for Difference“), die 
die Betriebskosten von Dekarbonisierungstechno-
logien adressieren. Derzeit erarbeitet sie ein Kon-
zept für die Umsetzung eines entsprechenden 
Pilotprogramms (vgl. Tabelle lfd. Nr. 66). Auch für 
den Sachverständigenrat stellen „Carbon Contracts 
for Difference“ ein Instrument dar, mit dem für 
Unternehmen verlässliche Rahmenbedingungen 

für Investitionen in CO2-ärmere Produktionspro-
zesse geschaffen werden können (vgl. JG Tz 467).

101.	Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass 
die im Green Deal festgelegten sektorspezifischen 
Initiativen in der Industrie beschleunigt werden. 
So hat sie in ihrer EU-Ratspräsidentschaft unter 
anderem den Kreislaufwirtschaftsaktionsplan 
vorangetrieben. Weitere wichtige Herausforderun-
gen bis 2030 sind Fortschritte bei der schnelleren 
Dekarbonisierung in den Sektoren Raumfahrt, 
Luftfahrt und Automobilindustrie, der Schaffung 
von grünen Leitmärkten und eines europäischen 
Industrierahmens für klima- und biodiversitäts-
freundliche Materialien und Produkte sowie bei 
der CO2-freien Stahlerzeugung.

102.	Mit dem „Handlungskonzept Stahl“ hat die 
Bundesregierung im Juli 2020 ein politisches 
Gesamtkonzept für eine langfristig starke, inter-
national wettbewerbsfähige und klimaneutrale 
Stahlindustrie am Standort Deutschland vorgelegt 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 67). Dabei geht es darum, ins-
besondere die Hochofentechnologie zu ersetzen 
und auf Direktreduktion (vgl. dazu Kasten 5) unter 
zunehmendem Einsatz von grünem Wasserstoff 

Kasten 5: CO2-Vermeidung in der Stahlindustrie

Die Stahlindustrie in Deutschland arbeitet an der Einführung CO2-armer, CO2-neutraler und CO2-freier Ver-
fahren, in denen etwa Eisenerz mit Wasserstoff statt mit Kohlenstoff reduziert wird (CDA – Carbon Direct 
Avoidance), zum Teil aber auch an der weiteren Nutzung des CO2 im industriellen Wertschöpfungsverbund 
(CCU – Carbon Capture Usage). CDA bietet für die Stahlindustrie in Europa und den Klimaschutz ein großes 
Potenzial. Auch die CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage – CCS) kann für nicht 
anders zu vermeidende Prozessemissionen der Industrie eine mögliche Option sein.

In der Stahlindustrie verspricht der Einsatz von Wasserstoff für die CO2-Reduzierung ein besonders großes 
Potenzial, u. a., da hier im Vergleich zu anderen Sektoren je Einheit eingesetztem grünen Wasserstoff ver-
hältnismäßig große CO2-Einsparungen erzielt werden.

Mit der schrottbasierten Elektrostahlproduktion steht darüber hinaus bereits heute für rund 30 Prozent des 
erzeugten Rohstahls ein treibhausgasärmeres Verfahren zur Verfügung. Dessen Anteil ist ausbaufähig, jedoch 
durch die limitierte Verfügbarkeit an Stahlschrott grundsätzlich begrenzt und aufgrund der variierenden 
Gehalte an Legierungsmetallen für bestimmte höherwertige Stahlgüter nur bedingt geeignet.
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umzustellen (vgl. Tz 215 ff.). Die Bundesregierung 
wird geeignete Förderprogramme und Rahmen-
bedingungen für die energieintensiven Industrien 
schaffen und erforderliche Instrumente auf nati-
onaler und europäischer Ebene verbessern bzw. 
neu einführen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Stahlindustrie auch zukünftig sicherzustellen, 
bedarf es einer Chancengleichheit auf den globa-
len Märkten. Die Bundesregierung setzt sich daher 
innerhalb der EU und gegenüber Drittstaaten wei-
terhin für einen fairen Welthandel ein. Darüber 
hinaus strebt sie an, eine klimaschutzbedingte 
Abwanderung von CO2-intensiver Produktion zu 
vermeiden (sog. Carbon Leakage). Ein wirksamer 
Carbon-Leakage-Schutz für die energieintensiven 
Industrien soll es ermöglichen, auf eine CO2-arme 
und langfristig CO2-freie Produktion umzustellen.

103.	Deutschland soll ein technologieoffener, global 
führender Standort für die Automobilwirtschaft 
der Zukunft bleiben (vgl. Tabelle lfd. Nr. 68). Des-
halb kommt die Bundesregierung im Rahmen der 
„Konzertierten Aktion Mobilität“ regelmäßig zu 
Spitzengesprächen mit den Akteuren der Auto-
mobilindustrie zusammen, um zügig politische 
Handlungsnotwendigkeiten zu identifizieren und 
in einer nachhaltigen Strategie Maßnahmen um
zusetzen. Unter anderem wurde vereinbart, einen 
„Zukunftsfonds Automobilindustrie“ mit einer 
Milliarde Euro einzurichten. Neben Flottenerneu-
erungsprogrammen für Nutzfahrzeuge und kom-
munale Einsatzfahrzeuge sowie der Förderung 
des Ausbaus der Ladeinfrastruktur wird zudem 
die Innovationsprämie bis Ende des Jahres 2025 
verlängert. Dies schafft auch einen langfristig ver-
lässlichen Förderrahmen für einen schnellen Hoch-
lauf der Elektromobilität. Das Maßnahmenpaket 
greift dabei einige Handlungsempfehlungen auf, 
die im Rahmen des „Transformationsdialogs Auto-
mobilindustrie“ erarbeitet wurden. Der Transfor-
mationsdialog wurde als Dialogplattform einge-
richtet, um gemeinsam mit relevanten Akteuren 

aus den Ländern, der Wirtschaft, der Forschung 
und besonders betroffenen Regionen die Auswir-
kungen des Strukturwandels in der Automobilin-
dustrie und mögliche Handlungsoptionen zu 
erörtern (vgl. Tabelle lfd. Nr. 69 und 70).

104.	Die Bundesregierung unterstützt den Aufbau 
einer forschungsbasierten und auf Nachhaltigkeit 
abzielenden Batterieproduktion in Europa. Ge
meinsam stärken 14 europäische Mitgliedstaaten 
im Rahmen zweier IPCEIs eine auf Innovation ge
gründete Batterie-Wertschöpfungskette in Europa. 
Die Bundesregierung stellt im Rahmen der beiden 
Großvorhaben für in Deutschland durchgeführte 
Projekte bis zu drei Milliarden Euro Fördermittel 
zur Verfügung und hat die Koordination des zwei-
ten Batterie-IPCEIs übernommen – mit knapp 
50 Unternehmen das bisher größte durchgeführte 
IPCEI (vgl. Tabelle lfd. Nr. 71).

105.	Die Luftfahrtindustrie und die Luftverkehrs-
wirtschaft wurden als global agierende Mobilitäts-
branche von der Corona-Pandemie unmittelbar 
und besonders hart getroffen. Ziel der Bundesre-
gierung ist es, die Branche bei der Bewältigung der 
Krise sowie bei den erforderlichen Maßnahmen 
zum Klimaschutz zu unterstützen. Ein technolo-
gischer Schwerpunkt im aktuell anlaufenden För-
deraufruf des Luftfahrtforschungsprogramms 
LuFo VI liegt auf klimafreundlichen Technologien 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 72). Ziel ist es, perspektivisch 
das Fliegen mit null Emissionen zu ermöglichen. 
Schlüsseltechnologien sind hybride Antriebssys-
teme auf Basis von Wasserstoff in Kombination 
mit Brennstoffzellen und Batteriesystemen. Des-
halb wird die Bundesregierung das Programm ab 
2021 unter anderem mit Mitteln aus der nationa-
len Wasserstoffstrategie (NWS) verstärken (vgl. 
Tz 216) und weitere Mittel aus der NWS sowie im 
Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes für den 
Aufbau und die Begleitung der Produktion und 
Nutzung von strombasierten Flugkraftstoffen wie 



46 I. WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITIK DER BUNDESREGIERUNG

Power-to-Liquid (PtL) fördern. Die Transformation 
zu CO2-neutralen Kraftstoffen und völlig neuen 
zukunftsweisenden Antriebssystemen eröffnet 
dabei Chancen gerade auch in den bisherigen 
Kohleregionen. 

106.	Um die Schifffahrtsindustrie zu modernisieren, 
hat die Bundesregierung im Rahmen des Konjunk-
tur- und Krisenbewältigungspaketes zusätzlich eine 
Milliarde Euro für die umweltfreundliche Nutzung 
der Schifffahrt bereitgestellt. Unter anderem sollen 
die Forschung und Entwicklung sowie Innovatio-
nen gestärkt und unter anderem für eine Minde-
rung der Luftschadstoffemissionen der Bau von 
LNG-Betankungsschiffen gefördert werden (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 73 und 74). Zudem wird die Bun-
desregierung den Bau von Landstromanlagen zur 
Reduzierung von Treibhaus-, Luft- und Lärmemis-
sionen in den Häfen unterstützen (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 75). Darüber hinaus unterstützt sie Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben in der maritimen 
Wirtschaft (vgl. Tabelle Ifd. Nr. 76).

107.	Die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie 
leistet als Ausrüster der Polizeien und anderen 
zivilen Sicherheitsorganisationen sowie der Bun-
deswehr einen unverzichtbaren Beitrag zu unse-
rer inneren und äußeren Sicherheit. Daher hat die 
Bundesregierung im Februar 2020 das neue Stra-
tegiepapier der Bundesregierung zur Stärkung der 
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie verab-
schiedet. Es dient als Leitbild für die Politik der 
Bundesregierung hinsichtlich der Sicherheits- und 
Verteidigungsindustrie (vgl. Tabelle lfd. Nr. 77). 

108.	Raumfahrt und Raumfahrtanwendungen er
weisen sich als ein Motor für gesamtwirtschaftlich 
bedeutende Innovationen. Über Technologie-
transfer und Spin-offs wirken sie maßgeblich in 
andere Wirtschaftsbereiche hinein. Deshalb stärkt 
die Bundesregierung die deutsche Raumfahrt und 
die Raumfahrttechnologien mit eigenen Förder-

programmen, z. B. mit dem Nationalen Programm 
für Weltraum und Innovation, mit der institutio-
nellen Förderung des DLR, mit dem deutschen 
ESA-Beitrag, mittelbar auch über den deutschen 
Beitrag zum EU-Haushalt, aus dem u. a. EU-Raum-
fahrt-Vorhaben wie Galileo und Copernicus finan-
ziert werden, sowie mit Bundesinitiativen für Inno-
vations- und Technologietransfers wie „Raumfahrt 
bewegt!“ und „INNOspace“. 

109.	Geologische Daten helfen unter anderem 
dabei, den Untergrund umweltverträglich zu nut-
zen oder geologische Gefahren zu untersuchen 
und zu bewerten. Mit dem Geologiedatengesetz 
wurde eine umfassende Pflicht geschaffen, geolo-
gische Daten zu sichern. Hiermit sollen sie zur 
dauerhaften Lesbarkeit und Verfügbarkeit für alle 
geologischen Aufgaben des Bundes und der Länder 
erhalten bleiben. Die öffentliche Bereitstellung 
geologischer Daten (Open Data) ist ein wesentli-
ches Element des Gesetzes (vgl. Tabelle lfd. Nr. 78).

Mit Wagniskapital den Start-up-Standort 
Deutschland attraktiver gestalten

110.	Damit innovative Start-ups in Deutschland 
entstehen und zu internationalen Wettbewerbern 
heranwachsen können, ist ausreichendes Wagnis-
kapital von essenzieller Bedeutung. Die Bundes-
regierung baut daher das erfolgreiche Instrumen-
tarium im Bereich der Wagniskapitalfinanzierung 
aus. Mit dem Fondsstandortgesetz sollen die steu-
erlichen Rahmenbedingungen so gestaltet werden, 
dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
jungen Unternehmen besser an ihren Unterneh-
men beteiligen können. Gerade für junge Unter-
nehmen stellt die Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
ein wichtiges Instrument zur Gewinnung von 
Fachkräften und auch eine Finanzierungsmög-
lichkeit dar. Darüber hinaus wird mit diesem 
Gesetz auch eine beihilfefrei ausgestaltete Entlas-
tung von Wagniskapitalfonds von der Umsatz-
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steuer auf Verwaltungsdienstleistungen angestrebt 
sowie der Freibetrag für Mitarbeiterkapitalbeteili-
gungen von 360 Euro auf 720 Euro verdoppelt. 
Damit wird zum 1. Juli 2021 ein bedeutender Wett-
bewerbsnachteil für den Wagniskapital-Standort 
abgebaut (vgl. Tabelle lfd. Nr. 79).

Angesichts des im internationalen Vergleich gerin-
gen Wagniskapitalaufkommens in Deutschland 
begrüßt der Sachverständigenrat das Maßnah-
menpaket zur Unterstützung von Start-ups und 
kleinen mittelständischen Unternehmen in Höhe 
von zwei Milliarden Euro (vgl. JG Tz 521). Die Bun-
desregierung mildert damit die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf Start-ups und kleine mit-
telständische Unternehmen ab (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 80) und fördert Investitionen in digitale Tech-
nologien und in digitales Knowhow (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 81). Mit den Beschlüssen vom 10. Novem-
ber 2019 und 25. August 2020 entschieden die 
Koalitionspartner der Bundesregierung, zehn 
Milliarden Euro für einen Beteiligungsfonds für 
Zukunftstechnologien („Zukunftsfonds“) bei der 
KfW bereitzustellen. Mit der Verabschiedung des 
Haushaltsgesetzes 2021 ist die Grundlage dafür 
geschaffen worden, dass diese Mittel für einen 
zehnjährigen Investitionszeitraum zur Verfügung 
gestellt werden können. Der Zukunftsfonds wird 
Start-ups verstärkt die Möglichkeit bieten, über 
alle Phasen ihrer Unternehmensentwicklung in 
und über Deutschland hinaus zu wachsen, sowie 
neue Investorengruppen an den deutschen Ven-

ture-Capital-Markt heranführen (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 82).

Rahmen für mehr Forschung und Entwicklung 
sowie Innovationen schaffen

111.	Forschungsgetriebene Innovationen sind eine 
grundlegende Voraussetzung für die Sicherung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit deut-
scher Unternehmen. Mit der Hightech-Strategie 
2025 hat die Bundesregierung ein strategisches 
Dach aufgespannt, unter dem alle wichtigen inno-
vationspolitischen Maßnahmen zusammenge-
führt werden.

Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten sind Inves-
titionen in Forschung und Entwicklung besonders 
wichtig, um schnell wieder auf einen Wachstums-
pfad zu gelangen. Die Bundesregierung hat daher 
in ihrem Konjunkturpaket (vgl. Tz 11 ff.) einen klaren 
Fokus auf Forschung und Zukunftstechnologien 
gelegt. Unter anderem wurde mit dem Zweiten 
Corona-Steuerhilfegesetz der Bemessungsgrund-
lagenhöchstbetrag für die steuerliche Forschungs-
zulage für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 
30. Juni 2026 verdoppelt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 83).

112.	Der Zusammenbruch von Wertschöpfungs-
ketten und -netzwerken während der akuten Phase 
der Corona-Pandemie hat die Verletzlichkeit heu-
tiger Wertschöpfungsstrukturen offenbart. Wert-
schöpfung als die Grundlage unseres Wohlstandes 

Kasten 6: Innovationen in der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
Angemessene Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind Ziel der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nati-
onen (als Teil von Nachhaltigkeitsziel 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur). Bis 2025 
sollen die Ausgaben von Bund, Ländern und Wirtschaft für Forschung und Entwicklung 
von etwa 3,17 Prozent (2019) auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen.
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ist somit künftig weiter zu denken und es sind 
Optionen für das Gestalten souveräner und nach-
haltiger Wertschöpfung zu entwickeln. Mit dem 
Forschungsprogramm „Zukunft der Wertschöp-
fung“ im Jahr 2021 – mit dem auch die bisherige 
Programmlinie „Zukunft der Arbeit“ fortgeführt 
wird – setzt die Bundesregierung dort an (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 84). Zudem regt sie im Rahmen des 
Innovationswettbewerbs „Gesellschaft der Ideen“ 
die Zivilgesellschaft zur Entwicklung sozialer 
Innovation an (vgl. Tabelle lfd. Nr. 85).

113.	Der Sachverständigenrat betont zu Recht die 
hohe Bedeutung des Wissens- und Technologie-
transfers, um den vollen gesellschaftlichen Nutzen 
öffentlicher Forschung zu erschließen (vgl. JG Tz 
591). Die Bundesregierung hat die insbesondere 
auch auf Kooperationen zwischen Forschung und 
kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) 
ausgerichtete themenoffene Innovationsförde-
rung fortgeführt, weiter verbessert und ausgebaut. 
Ziel ist es, Forschungsergebnisse schneller anwen-
den zu können und an den Markt zu bringen (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 86 und 87).

Die Agentur für Sprunginnovationen hat mit der 
Gründung der SprinD GmbH ihre Arbeit aufge-
nommen. Sie hilft, radikale technologische und 
marktverändernde Innovationen voranzutreiben. 
Im Juli 2020 wurden erste Ideen für potenzielle 

Forschungsvorhaben in zukünftigen Tochterge-
sellschaften benannt. Der Aufsichtsrat hat sich 
im September 2020 konstituiert und der Gründung 
der ersten Tochtergesellschaft zugestimmt (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 88).

114.	Um den Innovationsstandort Deutschland zu 
stärken, setzt die Bundesregierung verstärkt Real-
labore ein, insbesondere als Teil einer digitalen 
Ordnungspolitik. Mithilfe solcher Testräume für 
Innovation und Regulierung sollen einerseits neue 
Technologien und Geschäftsmodelle erprobt wer-
den. Andererseits sollen darin wichtige Erfahrungen 
mit Blick auf die regulatorischen Rahmenbedingun-
gen gewonnen werden, um diese verantwortungs-
voll mit dem Ziel größerer Innovationsoffenheit 
weiterzuentwickeln (vgl. Tabelle lfd. Nr. 89). Die 
Bundesregierung verbessert die Voraussetzungen 
für Reallabore weiter, etwa durch eine Arbeitshilfe 
zur rechtssicheren Formulierung von Experimen-
tierklauseln. Zugleich werden Reallabore durch 
etablierte Vernetzungs- und Informationsangebote 
wie das Netzwerk Reallabore, das Handbuch Real-
labore und den Innovationspreis Reallabore unter
stützt.

Kasten 7: Reallabore in Europa
Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft wurden am 16. November 2020 Ratsschlussfolgerungen zu 
Reallaboren und Experimentierklauseln angenommen, welche die Innovationskraft und Resilienz der EU 
stärken. Mit ihrem Beschluss haben sich die 27 EU-Mitgliedstaaten erstmals auf ein gemeinsames Verständ-
nis über Reallabore sowie Experimentierklauseln und deren Potenziale u. a. zur Verbesserung der Innovati-
onskraft und des regulatorischen Lernens geeinigt. Der Rat unterstützt die EU-Kommission dabei, Reallabore 
und Experimentierklauseln in Zukunft stärker bei der Rechtssetzung zu nutzen. Zudem stoßen die EU-Mit-
gliedstaaten einen Austausch von Erfahrungen und Best Practices an, über den die EU-Kommission im Jahr 
2021 berichten soll – verbunden mit konkreten Empfehlungen, wie die Nutzung von Reallaboren und Experi-
mentierklauseln in der EU sowie auf EU-Ebene weiterentwickelt werden soll.
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C.	�Haushaltspolitisch angemessen und 
verantwortungsvoll auf die Krise 
reagieren

115.	Die Bundesregierung hat mit umfangreichen 
fiskalischen Maßnahmen auf die Herausforderun-
gen der Corona-Pandemie reagiert und damit auch 
nach Ansicht des Sachverständigenrats zur Stabi-
lisierung der Wirtschaft beigetragen. Sie konnte 
dabei Spielräume nutzen, die sie mit der soliden 
Finanzpolitik der vergangenen Jahre erarbeitet hat. 
So hat der Bund zwischen 2014 und 2019 keine 
neuen Schulden aufgenommen. Im Jahr 2019 lag 
die Verschuldung des Gesamtstaats erstmals seit 
2002 wieder unter dem Maastricht-Referenzwert 
von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die 
Finanzpolitik zur Stabilisierung der Wirtschaft 
setzt die Bundesregierung auch im Jahr 2021 fort, 
solange es die Corona-Krise erforderlich macht. 
Hierzu gehören auch geringe Belastungen der 
Wirtschaft durch Steuern und Abgaben und die 
Vermeidung von Steuererhöhungen für die Bür-
gerinnen und Bürger, um aus der Krise herauszu-
wachsen. Mit dem Abklingen der Corona-Krise 
wird der Fokus zunehmend auf der Konsolidierung 
des Staatshaushalts liegen. Hierfür gilt es weiter-
hin, mittel- und langfristige Wachstumspotenziale 
durch möglichst günstige Rahmenbedingungen 
für die Wirtschaft und gezielte zukunftsgerichtete 
Investitionen zu stärken.

116.	Seit dem Ausbruch der Corona-Krise ist die 
haushaltspolitische Ausgangslage erheblich he
rausfordernder geworden. Mit zwei Nachtrags-
haushalten 2020 hat die Bundesregierung die 
erforderlichen haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Finanzierung der Maßnahmen zur 
unmittelbaren Krisenbewältigung und der Maß-
nahmen des Konjunkturprogramms geschaffen 
(vgl. Tz 7 ff.). Dies führte zu der bisher höchsten 
Nettokreditaufnahme des Bundes in Höhe von 

rund 130 Milliarden Euro. Vor dem Inkrafttreten 
des Nachtragshaushalts musste die sogenannte 
„Notfallklausel“ der Schuldenregel aktiviert wer-
den, um eine über die normalen Begrenzungen 
hinausgehende Kreditaufnahme zu ermöglichen. 
Gleichzeitig wurde ein Tilgungsplan nach Artikel 
115 Absatz 2 Satz 7 GG durch den Deutschen 
Bundestag verabschiedet. Dieser verpflichtet die 
Bundesregierung, die über die Grenzen der Schul-
denregel hinaus aufgenommenen Kredite über 20 
Jahre ab dem Jahr 2023 zurückzuführen.

117.	Auch der Bundeshaushalt 2021 ist von den 
Erfordernissen der Corona-Pandemie geprägt. Die 
umfangreichen Maßnahmen, die im Hinblick auf 
die Bekämpfung der Pandemie weiterhin geboten 
sind, machen im Haushaltsjahr 2021 erneut eine 
außergewöhnlich hohe Nettokreditaufnahme in 
Höhe von 179,8 Milliarden Euro im Soll erforder-
lich. Auch für den Bundeshaushalt 2021 hat der 
Deutsche Bundestag beschlossen, dass nach wie 
vor eine außergewöhnliche Notsituation besteht, 
welche das erneute Überschreiten der Kreditober-
grenze nach Artikel 115 Absatz 2 GG begründet. Der 
in diesem Zusammenhang beschlossene Tilgungs-
plan verpflichtet die Bundesregierung, die über 
die Grenzen der Schuldenregel hinaus aufgenom-
menen Kredite über 17 Jahre ab dem Jahr 2026 
zurückzuführen. Diese Tilgungsverpflichtung tritt 
zu der zuvor genannten Tilgungsverpflichtung 
hinzu.

118.	Der finanzielle Spielraum des Bundes wird für 
längere Zeit erheblich durch die Tilgungspläne zu 
den im Rahmen des Nachtragshaushalts 2020 und 
des Haushalts 2021 beschlossenen, die Regel-
grenze der Schuldenregel überschreitenden Teilen 
der jeweiligen Neuverschuldung eingeschränkt. 
Der Sachverständigenrat sieht die Inanspruch-
nahme der Ausnahmeklausel der Schuldenbremse 
in den Jahren 2020 und 2021 als gerechtfertigt an 
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(vgl. JG Tz 216). Er schlägt jedoch vor, die nach 
Artikel 115 Absatz 2 Satz 7 GG beschlossenen Til-
gungspläne flexibler auszugestalten. Zudem emp-
fiehlt er eine Übergangsphase bis 2024, in der die 
Kreditaufnahme weniger restriktiv gehandhabt 
würde, als geplant (vgl. JG Tz 222). Aus Sicht der 
Bundesregierung wirken die im Finanzplanzeit-
raum geplanten Entnahmen aus der Rücklage 
vergleichbar, die ebenfalls dazu beitragen, den 
finanzpolitischen Herausforderungen gerecht zu 
werden.

119.	Der Sachverständigenrat argumentiert, dass 
öffentliche Investitionen das Wachstumspotenzial 
stärken und in einer konjunkturellen Schwäche-
phase positive Ertragserwartungen auslösen kön-
nen (vgl. JG Tz 177). Die Bundesregierung teilt diese 
Einschätzung. Um die Grundlagen für künftiges 
Wachstum langfristig und nachhaltig zu stärken, 
setzt sie weiterhin wichtige investive Akzente vor 
allem für einen grünen und digitalen Wandel. Die 
Investitionsausgaben in haushalterischer Abgren-

Kasten 8: Staatsfinanzen und Nachhaltigkeit
Stabile Staatsfinanzen und gute Investitionsbedingungen sind Ziele der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Natio-
nen (als Teil von SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum). Deutschland 
hat die europäischen Fiskalregeln mit Blick auf die Staatsdefizitquote und die Schulden
standsquote 2019 erfüllt. 2020 ist die Schuldenstandsquote infolge der Corona-Pandemie 
stark gestiegen. 
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51I. WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITIK DER BUNDESREGIERUNG

zung belaufen sich im laufenden Haushaltsjahr 
auf rund 61,9 Milliarden Euro und werden im 
Finanzplanungszeitraum auf einem Niveau von 
rund 48 Milliarden Euro jährlich stabilisiert, das 
erheblich über dem Vorkrisenniveau liegt. Hür-
den wie Planungs- und Verwaltungskapazitäten 
sowie Regulierungen, die einer zeitnahen Umset-
zung von öffentlichen Investitionen entgegenste-
hen, werden sowohl im Konjunktur- und Krisen-
bewältigungspaket als auch im Zukunftspaket 
adressiert (vgl. Tz 11 ff.).

120.	Aufgrund der stark expansiven Finanzpolitik 
und der durch die erheblichen Wachstumseinbu-
ßen bedingten Steuermindereinnahmen wies der 
Bund (einschließlich seiner Extrahaushalte) im 
vergangenen Jahr in Abgrenzung der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen nach ersten Be
rechnungen des Statistischen Bundesamtes ein 
Finanzierungsdefizit in Höhe von 98,3 Milliarden 

Euro aus und trug somit deutlich zum gesamtstaat-
lichen Finanzierungsdefizit in Höhe von 158,2 Mil-
liarden Euro bei. Bedingt durch das hohe Finan-
zierungsdefizit des Staatshaushalts, Bestandsver-
änderungen durch Garantieübernahmen und das 
niedrigere BIP ist die Maastricht-Schuldenquote 
zum Ende des Jahres 2020 auf voraussichtlich 70 
Prozent des BIP angestiegen und hat damit die 
Maastricht-Obergrenze von 60 Prozent des BIP 
wieder überschritten (vgl. Schaubild 11).

121.	Die Corona-Pandemie wird auch im laufenden 
Jahr erhebliche Auswirkungen auf die Staatsfinan-
zen haben. Im Jahr 2021 könnte das Defizit laut 
aktueller Projektion auf rund sieben Prozent des 
BIP steigen. Dabei wirkt das Konjunkturpro-
gramm der Bundesregierung stabilisierend auf 
Wachstum und Beschäftigung. Der Sachverstän-
digenrat schätzt, dass das Konjunkturprogramm 
der Bundesregierung das BIP im Jahr 2020 um 
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etwa 0,7 bis 1,3 Prozent sowie um 0,4 bis 0,7 Pro-
zent im Jahr 2021 erhöhen wird (vgl. JG Tz 97, 
163 f.). Dies entspricht jeweils einem Fiskalmulti-
plikator von 0,6 bis 1,0 und korrespondiert mit 
aktuellen Einschätzungen der Bundesregierung. 
Die langfristige Rendite des Konjunkturpakets 
dürfte durch die wachstumsfördernden Maßnah-
men aus Sicht der Bundesregierung höher liegen.

Die Finanzpolitik bleibt im Ergebnis im Jahr 2021 
expansiv ausgerichtet. Die Bundesregierung geht 
davon aus, dass die Schuldenquote 2021 nochmals 
steigen wird, auf 72 ½ Prozent des BIP. Die Wir-
kung des hohen Staatsdefizits auf die Schulden
standsquote wird dabei zum Teil kompensiert 
durch das erwartete Wirtschaftswachstum. In den 
folgenden Jahren wird die Schuldenquote dann 
aller Voraussicht nach kontinuierlich zurückge-
hen. Zu diesem erwarteten Rückgang dürften die 
sich erholende wirtschaftliche Entwicklung, die 
Rückkehr zu einer geringeren Neuverschuldung 
und die anhaltend niedrigen Zinsen beitragen. Im 
Jahr 2024 wird die Schuldenquote voraussichtlich 
bei 68 ¾ Prozent des BIP liegen.

Konjunkturelle Impulse setzen, nachhaltiges 
Wachstum stärken

122.	Die Bundesregierung hat ein umfangreiches 
Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht, das 
in der Summe der Haushaltsansätze für 2020 und 
2021 ein Gesamtvolumen von rund 180 Milliarden 
Euro aufweist, darunter rund 40 Milliarden Euro 
in 2021 für die Corona-Unternehmenshilfen. Es 
setzt erhebliche Impulse, um die Unternehmen 
zu unterstützen, Arbeitsplätze zu sichern und die 
Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. 
Wesentliche Instrumente des Konjunktur- und 
Krisenbewältigungspakets (vgl. Übersicht 2) sind 
bereits zum 1. Juli 2020 in Kraft getreten und 
konnten so schnell zur konjunkturellen Erholung 
beitragen. 

123.	Gleichzeitig investiert die Bundesregierung mit 
dem Zukunftspaket des Konjunkturprogramms 
(vgl. Übersicht 3) rund 50 Milliarden Euro in Maß-
nahmen und Programme zur Förderung von Kli-
maschutz und nachhaltiger Mobilität, zur weite-
ren Verbesserung von Bildung und Forschung 
sowie zur Ausweitung der Digitalisierung. 

Länder und Kommunen gezielt unterstützen

124.	Der Bund unterstützt auch die Länder und 
Kommunen bei der Bewältigung der finanziellen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie und bei der 
Finanzierung wichtiger Zukunftsaufgaben. Damit 
versetzt er unter anderem die Kommunen in die 
Lage, auch angesichts krisenbedingt sinkender 
Einnahmen wichtige Investitionen vornehmen zu 
können. Unbenommen der Unterstützung in der 
Krise setzt der Bund seine bisherigen umfangrei-
chen Entlastungen der Länder und Kommunen 
im sozialen, im Familien- und Bildungs- sowie im 
Investitions- und Verkehrsbereich fort. Auch über-
nimmt der Bund weiterhin Teile der flüchtlings-
bedingten Kosten von Ländern und Kommunen 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 90). 

125.	Mit dem Konjunkturprogramm wurde eine 
Reihe von Entlastungs- und Unterstützungsmaß-
nahmen für die Kommunen beschlossen. So glei-
chen Bund und Länder je zur Hälfte die gemeind-
lichen Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 
2020 pauschal aus (Mehrausgaben Bund rund  
6,1 Milliarden Euro, vgl. Tabelle lfd. Nr. 91). Damit 
werden die Gemeindehaushalte in Zeiten der Pan-
demie massiv gestärkt. Die Mindereinnahmen von 
Ländern und Kommunen aus der Gewährung des 
Kinderbonus (2,5 Milliarden Euro, vgl. Tz 146) 
sowie aus der Senkung der Umsatzsteuersätze im 
zweiten Halbjahr 2020 (Teilausgleich in Höhe von 
6,1 Milliarden Euro, vgl. Tz 146) übernimmt der 
Bund vollständig. Die Überprüfung und Umset-
zung des Ausgleichs von erst im Jahr 2021 kas-
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senwirksam werdenden Mindereinnahmen von 
Ländern und Kommunen aus der Senkung der 
Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 steht noch 
aus. Darüber hinaus trägt die einmalige Erhöhung 
der Regionalisierungsmittel im Jahr 2020 um  
2,5 Milliarden Euro zum Ausgleich Corona-beding
ter finanzieller Nachteile des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) bei (vgl. Tz 66). Für eine 
weitere Entlastung der Kommunen sorgt die Ver-
längerung der Übergangsfrist für die Neuregelung 
der Umsatzbesteuerung juristischer Personen 
des öffentlichen Rechts um zwei Jahre bis zum 
31. Dezember 2022 durch das Gesetz zur Umset-
zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewälti-
gung der Corona-Krise (vgl. Tz 145).

126.	Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung 
der Kommunen und der neuen Länder“ wurde die 
Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unter-
kunft um 25 Prozentpunkte erhöht (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 92). Dies entlastet die Kreise und kreisfreien 
Städte im Jahr 2020 um rund 3,4 Milliarden Euro. 
Im Jahr 2021 wird die Entlastung voraussichtlich 
3,9 Milliarden Euro betragen, da 2021 voraussicht-
lich mehr Menschen auf den Schutz der Grund
sicherung für Arbeitsuchende angewiesen sein 
werden. Zudem übernimmt der Bund dauerhaft 
zusätzlich Kosten aus den Zusatzversorgungssys-
temen der DDR (AAÜG) im Umfang von etwa 340 
Millionen Euro pro Jahr (vgl. Tabelle lfd. Nr. 93).

127.	Für den Kapazitätsausbau im Bereich von Kin-
dertagesstätten und Krippen wird bis Ende 2021 
im Rahmen des 5. Investitionsprogramms Kinder
betreuungsfinanzierung eine weitere Milliarde 
Euro dem Sondervermögen „Kinderbetreuungs-
ausbau“ zugeführt (vgl. Tz 167). Um den Ausbau 
von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsange-
boten für Grundschulkinder zu beschleunigen, 
stellt der Bund in dieser Legislaturperiode zusätz-
lich zu den bereits im Koalitionsvertrag verabre-
deten zwei Milliarden Euro weitere bis zu 1,5 Mil-

liarden Euro für Investitionen aus dem Konjunk-
tur- und Krisenbewältigungspaket bereit (vgl. Tz 
167). Des Weiteren stockt der Bund den Digital-
pakt Schule um 1,5 Milliarden Euro auf, um zeit-
lich befristet IT-Administratoren auszubilden und 
zu fördern sowie Lehrkräfte und Schüler mit 
mobilen Endgeräten auszustatten (vgl. Tz 94). 

128.	Im Rahmen des Zukunftspakets fördert die 
Bundesregierung gezielt klimafreundliche öffent-
liche Investitionen. Davon profitieren die Kom-
munen durch eine Aufstockung der Bundesför-
derprogramme zur energetischen Sanierung 
kommunaler Gebäude (vgl. Tz 213). Soziale Dienste 
und Einrichtungen werden mit zwei neuen För-
derprogrammen bei Klimaanpassungsmaßnah-
men und bei der Umstellung ihrer Flotten auf 
Elektrofahrzeuge unterstützt. Neben der Städte-
bauförderung unterstützt der Bund mit dem 
Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Ein-
richtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur“ und dem „Investitionspakt zur Förderung 
von Sportstätten“ Städte und Gemeinden dabei, 
ihre städtebaulichen Strukturen zukunftsorien-
tiert weiterzuentwickeln (vgl. Tabelle lfd. Nr. 95). 
Zudem wird das Programm „Förderung von 
Modellprojekten Smart Cities“ um 500 Millionen 
Euro Programmmittel aufgestockt. Bei der Um
setzung des Onlinezugangsgesetzes (vgl. JWB 2020, 
Tz 61) unterstützt der Bund Länder und Kommu-
nen zusätzlich, wenn die Länder und Kommunen 
das gemeinsame Architekturkonzept flächende-
ckend umsetzen.

129.	Um den Öffentlichen Gesundheitsdienst zu 
stärken und den Schutz vor Pandemien zu verbes-
sern, stellt der Bund in den kommenden Jahren 
insgesamt vier Milliarden Euro für den Personal-
ausbau sowie die Digitalisierung und Modernisie
rung der Strukturen des Öffentlichen Gesund
heitsdienstes zur Verfügung (vgl. Tz 186). Investi-
tionen in moderne Notfallkapazitäten, die 
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Digitalisierung und IT-Sicherheit der Kranken-
häuser werden über den neugeschaffenen „Kran-
kenhauszukunftsfonds“ gefördert. Hier werden 
zusätzlich drei Milliarden Euro an Bundesmitteln 
gewährt (vgl. Tz 182). 

130.	Zum Zweck des Infektionsschutzes fördert 
der Bund die coronagerechte Um- und Aufrüs-
tung von raumlufttechnischen Anlagen in öffent-
lichen Gebäuden und Versammlungsstätten mit 
bis zu 500 Millionen Euro (vgl. Tabelle lfd. Nr. 94).

131.	An den im Zuge des Gesetzes zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite (vgl. Tz 180) sowie des Corona-
Steuerhilfegesetzes (vgl. Tz 146) im Infektions
schutzgesetz vorgenommenen Leistungsverbesse-
rungen im Falle eines Verdienstausfalls von Eltern 
bei Schließung von Einrichtungen zur Betreuung 
von Kindern oder Schulen bzw. bei behördlich 
angeordneter Absonderung von zu betreuenden 
Personen hat sich der Bund bereit erklärt, sich zur 
Hälfte zu beteiligen. 

132.	Bereits seit 2015 stellt der Bund den Ländern 
über den Kommunalinvestitionsförderungsfonds – 
verteilt auf zwei Förderprogramme „Infrastruktur-
programm“ und „Schulsanierungsprogramm“ – 
Finanzhilfen in Höhe von insgesamt sieben Milli-
arden Euro zur Förderung von Investitionen 
finanzschwacher Kommunen zur Verfügung. 
Wegen Kapazitätsengpässen in den kommunalen 
Bauverwaltungen und insbesondere in der Bau-
wirtschaft, die die Umsetzung von kommunalen 
Investitionsprojekten verzögern, wurden die För-
derzeiträume für beide Programme im April 2020 
jeweils um ein Jahr verlängert (vgl. Tabelle lfd. Nr. 
96).

Regionalpolitik weiterentwickeln, Regionen im 
Strukturwandel unterstützen

133.	Der durch die Corona-Pandemie bedingte Ein-
bruch der ökonomischen Aktivitäten wirkt sich 
auch auf regionaler Ebene aus. Ob die Pandemie 
längerfristige, strukturverändernde regionale Aus-
wirkungen hat, lässt sich derzeit noch nicht ab
schließend beantworten. Ungeachtet dieser aktu-
ellen Entwicklungen bestehen in Deutschland 
weiterhin erhebliche regionale Unterschiede bei 
der Wirtschaftskraft, den Einkommen, der Er
werbstätigkeit und der Arbeitslosigkeit. Die Bun-
desregierung richtet ihre regionalpolitischen 
Maßnahmen – auch vor dem Hintergrund des 
Ziels gleichwertiger Lebensverhältnisse – auf alle 
strukturschwachen Regionen im Bundesgebiet aus.

134.	Um regionale Potenziale besser auszuschöpfen, 
hat die Bundesregierung ihre regionenbezogene 
Förderung neu aufgestellt und ein gesamtdeutsches 
Fördersystem zur Stärkung aller strukturschwa-
chen Regionen in Ost und West ab dem 1. Januar 
2020 geschaffen. In diesem gesamtdeutschen För-
dersystem werden über 20 Programme aus insge-
samt sechs Bundesressorts gebündelt, die einen 
Schwerpunkt auf die Förderung strukturschwa-
cher Regionen gelegt haben. Orientierungspunkt 
für die räumliche Konzentration ist die GRW-För-
dergebietskulisse. Einzelne Programme weichen 
mit einer eigenen Kulisse davon ab und die Pro-
gramme bleiben inhaltlich und finanziell auto-
nom. Wegen der Ende 2021 auslaufenden Leitli-
nien für Regionalbeihilfen der Europäischen 
Kommission, die den beihilferechtlichen Rahmen 
für die GRW-Gebietskulisse bilden, diskutiert die 
Bundesregierung mit den Ländern aktuell die Kri-
terien für das Fördergebiet der Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GRW) mit Wirkung ab dem Jahr 2022 
mit einer spürbar gestärkten demografischen 
Komponente. Ziel ist hierbei ein angemessener 
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Handlungsspielraum zur Unterstützung struktur-
schwacher Regionen auch in der nächsten Förder-
periode von 2022 bis 2027.

135.	Die Bundesmittel für die GRW wurden im 
Rahmen des Konjunkturpakets für die Jahre 2020 
und 2021 um jeweils 250 Millionen Euro aufge-
stockt und die Innovationsförderung im Rahmen 
der GRW ausgebaut. Insgesamt stehen damit für 
das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 919 Millionen 
Euro bereit, mit denen Ausgaben der Länder in 
gleicher Höhe kofinanziert werden können. Befris-
tet erleichterte Förderbedingungen für gewerbli-
che Investitionsvorhaben und höhere Fördersätze 
für Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruk-
tur sollen Investitionsanreize von Unternehmen 
und Kommunen in der Corona-Pandemie stärken. 

Im Frühjahr dieses Jahres wird die Bundesregierung 
als Bestandteil des Gesamtdeutschen Fördersys-

tems das neue Programm „Zukunft Region“ starten, 
welches sich als Ideenwettbewerb an Kommunen 
in strukturschwachen Regionen richtet. In begrenz-
tem Ausmaß können im Sinne einer präventiven 
Regionalpolitik auch Regionen außerhalb des 
GRW-Fördergebiets gefördert werden.

136.	Mit dem Gesetz zur Änderung des GRW-
Gesetzes soll die bedarfsgerechte verkehrliche 
Anbindung von GRW-geförderten Industrie- und 
Gewerbegebieten an das überregionale Straßen-
netz erleichtert werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 97).

137.	Das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen 
(StStG) ist am 14. August 2020 in Kraft getreten 
und setzt die strukturpolitischen Empfehlungen 
der Kommission „Wachstum, Strukturwandel 
und Beschäftigung“ um. Bis zum Jahr 2038 erhal-
ten Braunkohleregionen Finanzhilfen von bis zu 
14 Milliarden Euro für besonders bedeutsame 

Gemeinsame De�nition
strukturschwacher Regionen

(GRW-Regionalindikatorenmodell)

Gemeinsame Koordinierung 
und Berichterstattung

Neu entwickelte Programme Bestehende Förderprogramme

Räumliche Ausweitung und Neuausrichtung auf alle strukturschwachen Regionen
Förderpräferenzen für strukturschwache Regionen

Gesamtdeutsches Fördersystem 
für strukturschwache Regionen:
mehr als 20 Förderprogramme

Schaubild 12: Gesamtdeutsches Fördersystem

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
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Investitionen von Ländern und Gemeinden. Zudem 
unterstützt der Bund die Regionen durch weitere 
Maßnahmen in seiner eigenen Zuständigkeit mit 
bis zu 26 Milliarden Euro bis 2038. Außerdem 
erhalten ausgewählte Steinkohlekraftwerksstand-
orte und das ehemalige Revier Helmstedt bis zu 
1,09 Milliarden Euro. Der Mittelabfluss der bereit-
gestellten Gelder wird durch ein neues Bund-
Länder-Koordinierungsgremium sichergestellt 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 98).

138.	Mit dem am 14. August 2020 in Kraft getrete-
nen Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) 
in Verbindung mit den Anpassungsgeld-Richtlinien 
hat die Bundesregierung ein Anpassungsgeld (APG) 
für Beschäftigte ab 58 Jahren eingeführt, denen ein 
früherer Übergang in den Ruhestand durch die 
Gewährung des APG für längstens fünf Jahre er
leichtert werden soll. Damit sollen die sozialen 
Folgen der Reduzierung und Beendigung der Ver-
stromung von Braun- und Steinkohle abgefedert 
werden.

139.	Die Europäische Kohäsions- und Strukturpo-
litik ist mit einem Anteil von rund einem Drittel 
am EU-Budget (354,7 Milliarden Euro für die För-
derperiode 2014 – 2020) das zentrale Instrument der 
Europäischen Wirtschafts- und Beschäftigungs-
politik. Auch für Deutschland hat die Kohäsions-
politik hohe wirtschafts- und sozialpolitische 
Bedeutung. Aus den Europäischen Strukturfonds 
hat Deutschland in der vergangenen Förderperi-
ode insgesamt über 19 Milliarden Euro erhalten.

140.	Die unter der deutschen EU-Ratspräsident-
schaft erzielte Einigung zum künftigen Mehrjäh-
rigen Finanzrahmen der EU 2021 – 2027 (MFR) sieht 
für Deutschland für die kommende Förderperiode 
Strukturfondsmittel in Höhe von 16,4 Milliarden 
Euro vor (vgl. Kasten 13). Davon entfallen rund 
8,4 Milliarden Euro auf die – vorwiegend ostdeut-
schen – Übergangsregionen und 7,0 Milliarden 
Euro auf die – vorwiegend westdeutschen – stärker 
entwickelten Regionen. Die EU-Kohäsionspolitik 
konzentriert sich auch weiterhin auf zentrale 
Politikziele wie den innovativen und intelligen-

Maßnahmen des Bundes durch 
Aufstockung bestehender 
Programme in Höhe von bis zu 
26 Mrd. € bis spätestens 2038.

Die Ressorts entscheiden über 
die Projekte.

Beispiel: Bundeseinrichtungen 
und Forschungsinstitute

Bis zu 1 Mrd. € für besonders 
betroffene Steinkohlekraft-
werksstandorte und bis zu 
90 Mio. € für das ehem. Revier 
Helmstedt

Kopplung an Kohleausstieg

Bund-Länder-Koordinierungs-
gremium

Maßnahmen zur Planungs-
beschleunigung

1. Säule: 
Investitionsgesetz

Kohleregionen

2. Säule: 
Maßnahmen des

Bundes

Finanzhilfen (nach Art. 104b GG) 
in Höhe von bis zu 14 Mrd. € bis 
spätestens 2038 für besonders 
bedeutsame Investitionen der 
Länder und Gemeinden.

Die Länder entscheiden über 
die Projekte.

Beispiel: Ausbau von Gewerbe-
parks oder Umweltsanierungen

Schaubild 13: Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
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ten wirtschaftlichen Wandel, den Klima- und 
Umweltschutz sowie ein sozialeres Europa.

141.	Zusätzlich zu den klassischen Strukturfonds 
(Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung, 
EFRE und Europäischer Sozialfonds Plus, ESF+) 
erhält Deutschland im Bereich der Strukturpolitik 
Mittel aus dem Aufbauinstrument Next Generation 
EU (NGEU), das in Reaktion auf die Corona-Pande-
mie auf europäischer Ebene geschaffen wurde (vgl. 
Tz 234). Über das neue Programm ReactEU erhält 
Deutschland etwa 2,4 Milliarden Euro, die über die 
laufenden Strukturfondsprogramme (EFRE und 
ESF) und den Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen zur Abfede-
rung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der 
Corona-Pandemie verausgabt werden sollen. Aus 
dem neu geschaffenen Fonds für einen gerechten 
Übergang (Just Transition Fund, JTF) erhält 
Deutschland etwa 2,2 Milliarden Euro. Der JTF ist 
Teil des Green Deals. Die Mittel aus dem JTF stehen 
den Regionen zur Verfügung, die besonders stark 
vom Strukturwandel betroffen sind, darunter ins-
besondere den Braunkohlerevieren. Hinzukommen 
Aufbaumittel aus dem NGEU in Höhe von rund 
710 Millionen Euro, die der Europäische Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung ländlicher 
Räume (ELER) in Deutschland in den Jahren 2021 
und 2022 erhalten soll. Diese zusätzlichen Mittel 
sollen für Maßnahmen eingesetzt werden, die die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Land-
wirtschaft und ländliche Räume abmildern. Dabei 
sollen auch Ziele des Green Deals verfolgt werden.

Die Krise abfedern, steuerliche Rahmen
bedingungen wachstumsfreundlich und inter-
national wettbewerbsfähig und fair gestalten

142.	Gezielte steuerliche Maßnahmen tragen dazu 
bei, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für 
Bürgerinnen und Bürger, Selbständige und Unter-
nehmen abzufedern. Sie ergänzen die umfassenden 

steuerlichen Maßnahmen dieser Legislaturperiode, 
die neben Unternehmen insbesondere Familien 
sowie Bürgerinnen und Bürger mit kleinen und 
mittleren Einkommen finanziell besserstellen. 
Allein durch das Zweite Gesetz zur steuerlichen 
Entlastung von Familien sowie zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Fami-
lienentlastungsgesetz, vgl. Tz 144) und die Ände-
rung beim Solidaritätszuschlag (vgl. JWB 2020, Tz 
106) werden Einkommensteuerzahlerinnen und 
-zahler 2021 um gut 17 Milliarden Euro und 2022 
um gut 22 Milliarden Euro entlastet. Dies sind die 
größten unbefristeten Steuersenkungen der letz-
ten Jahre.

143.	Steuerpolitische Handlungsschwerpunkte 
bleiben u. a. auch die fortlaufenden Aufgaben im 
Bereich der Steuervereinfachung und der Moder-
nisierung des Steuervollzugs sowie die Stärkung 
der Steuergerechtigkeit im nationalen und inter-
nationalen Rahmen. Darüber hinaus ist es erfor-
derlich, das Unternehmensteuerrecht laufend an 
veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, 
damit deutsche Unternehmen und insbesondere 
der Mittelstand dauerhaft steuerlich wettbewerbs-
fähig bleiben können. Dazu gehört unter anderem 
eine Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für Personenhandelsgesellschaften, indem 
diesen mit der Einführung einer Option zur Kör-
perschaftsteuer ermöglicht werden soll, steuerlich 
wie eine Kapitalgesellschaft behandelt zu werden.

144.	Die Bundesregierung hat als unmittelbare 
Reaktion auf die Corona-Pandemie noch im März 
eine Reihe steuerlicher Maßnahmen ergriffen, um 
Arbeitsplätze zu schützen und Unternehmen zu 
unterstützen. Die Möglichkeiten zur Stundung von 
Steuerzahlungen wurden verbessert und die He
rabsetzung von Ertragsteuer-Vorauszahlungen 
wurde erleichtert (vgl. Tabelle lfd. Nr. 99). Für pri-
vate Investitionen in digitale Produkte und Anwen
dungen will die Bundesregierung eine Regelung 
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über verbesserte steuerliche Abschreibungsmög-
lichkeiten für digitale Wirtschaftsgüter einführen.

145.	Mit dem Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-
Pandemie (Corona-Steuerhilfegesetz) werden 
besonders betroffene Akteure unterstützt. Arbeit-
geberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld und zum 
Saison-Kurzarbeitergeld werden unter bestimm-
ten Bedingungen beim Beschäftigten steuerfrei 
gestellt. Darüber hinaus können Arbeitgeber Be
schäftigten Beihilfen und Unterstützungen zur 
Abmilderung der zusätzlichen Belastungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bis 
zu einem Betrag von 1.500 Euro in der Zeit vom  
1. März 2020 bis 30. Juni 2021 steuer- und sozial-
versicherungsfrei auszahlen oder als Sachlohn 
gewähren, sofern die Beihilfen und Unterstützun-
gen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn geleistet werden. Ein weiteres Instrument ist 
die zeitlich befristete Anwendung des ermäßigten 
Umsatzsteuersatzes für bestimmte Leistungen im 
Gastronomiebereich (vgl. Tabelle lfd. Nr. 100).

146.	Das Zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-
Pandemie (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz) bün-
delt überwiegend kurzfristig wirksame steuerliche 
Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft und 
konjunkturellen Erholung. Hervorzuheben sind 
insbesondere die befristete Senkung des Umsatz-
steuersatzes von 19 Prozent auf 16 Prozent bzw. 
des ermäßigten Satzes von sieben Prozent auf fünf 
Prozent, der einmalige Kinderbonus von 300 Euro 
und die Erhöhung des Entlastungsbetrags für 
Alleinerziehende um 2.100 Euro auf 4.008 Euro. 
Darüber hinaus wurden die Höchstbeträge für den 
steuerlichen Verlustrücktrag für die Jahre 2020 
und 2021 angehoben und ein Mechanismus ein-
geführt, um den Verlustrücktrag für 2020 schon 
mit der Steuererklärung 2019 unmittelbar nutzbar 
und finanzwirksam zu machen. Dadurch wird der 

Verlustrücktrag ausgeweitet. Auch der Sachver-
ständigenrat weist darauf hin, dass Unternehmen 
durch eine Ausweitung des Verlustrücktrags unb-
ürokratisch, einfach umsetzbar und zügig unter-
stützt werden (vgl. JG Tz 151 f.). Weitere zentrale 
Maßnahmen sind die befristete Erhöhung der 
steuerlichen Forschungszulage (vgl. JWB 2020, Tz 
107) und die befristete Einführung einer degressi-
ven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 
2021 angeschafft oder hergestellt werden. Dauer-
haft werden die Steuerermäßigung bei Einkünf-
ten aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) verbessert, der 
Freibetrag für die Hinzurechnungstatbestände bei 
der Gewerbesteuer verdoppelt und die Fälligkeit 
der Einfuhrumsatzsteuer zeitlich verschoben (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 101).

147.	Mit dem Zweiten Gesetz zur steuerlichen Ent-
lastung von Familien sowie zur Anpassung weite-
rer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienent-
lastungsgesetz) werden das Kindergeld ab dem  
1. Januar 2021 um weitere 15 Euro pro Kind und 
Monat angehoben und der steuerliche Kinderfrei-
betrag entsprechend angepasst. Damit wird die 
im Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode 
beschlossene Erhöhung des Kindergeldes um ins-
gesamt 25 Euro pro Kind und Monat abschließend 
umgesetzt. Ferner wird der Einkommensteuertarif 
ab dem Jahr 2021 durch Anhebung des Grundfrei-
betrags und Verschiebung der übrigen Tarifeck-
werte angepasst. Damit werden die verfassungs-
rechtlich gebotene Freistellung des steuerlichen 
Existenzminimums gewährleistet und die Effekte 
der kalten Progression auf tariflicher Ebene aus-
geglichen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 102).

148.	Das Jahressteuergesetz 2020 umfasst steuerli-
che Maßnahmen zur Kurzarbeit und verbilligte 
Wohnraumüberlassung. Auch Maßnahmen zur 
Förderung der Digitalisierung sind enthalten. 
Investitionen kleinerer und mittlerer Unterneh-
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men werden durch eine verbesserte und zielge-
nauere Ausgestaltung der Investitionsabzugsbe-
träge nach § 7g EStG steuerlich stärker gefördert. 
So werden die bislang maßgebenden unterschied-
lichen Betriebsgrößengrenzen als Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme von Investitionsabzugs-
beträgen durch eine für alle Einkunftsarten gel-
tende Gewinngrenze von 200.000 Euro ersetzt. Da
durch profitieren deutlich mehr kleine und mit-
telständische Unternehmen. Des Weiteren werden 
die begünstigten Investitionskosten von 40 auf 50 
Prozent erhöht und vermietete Wirtschaftsgüter 
können künftig uneingeschränkt berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus wird u. a. auch eine befris-
tete Homeoffice-Pauschale eingeführt. Für die 
Jahre 2020 und 2021 kann für jeden Tag, an dem 
die bzw. der Steuerpflichtige ausschließlich zu 
Hause betrieblich oder beruflich tätig wird, ein 
pauschaler Betrag von 5 Euro – maximal 600 Euro 
im Jahr – als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten abgezogen werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 103). 

149.	Mit dem Siebten Gesetz zur Änderung des 
Kraftfahrzeugsteuergesetzes werden insbesondere 
zwei Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 
2030 umgesetzt, die zugleich Bestandteil des Kon-
junktur- und Zukunftspakets sind. Das Gesetz 
sieht vor, bei der Steuer für erstzugelassene Pkw 
die CO2-Komponente stärker zu gewichten. Für 
neue Pkw mit Verbrennungsmotor sind ab dem  
1. Januar 2021 progressiv gestufte CO2-Steuersätze 
vorgesehen. Die kraftfahrzeugsteuerlichen Aus-
wirkungen des realitätsnäheren Emissionsprüf-
verfahrens WLTP wurden dabei berücksichtigt. 
Außerdem soll die Steuerbefreiung für erstmals 
zugelassene reine Elektrofahrzeuge länger gewährt 
werden, über das Jahr 2020 hinaus bis Ende des 
Jahres 2025 (vgl. Tabelle lfd. Nr. 104).

150.	Die Bundesregierung sieht in der Koordinie-
rung der Steuerpolitik mit europäischen und inter-
nationalen Partnern große Vorteile. Abgestimmte, 

von einer Vielzahl von Staaten entwickelte Stan-
dards erhöhen nicht nur die Akzeptanz, sondern 
auch die Transparenz. Zudem dienen sie der Ver-
meidung von Doppelbesteuerungen.

151.	Die im Rahmen der OECD- und G20-Initiative 
im Jahr 2015 verabschiedeten Empfehlungen gegen 
Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung („Base 
Erosion and Profit Shifting - BEPS“) sind weitge-
hend umgesetzt. Die inzwischen auf 137 Länder 
und Jurisdiktionen angestiegene Mitgliederzahl 
des „Inclusive Framework on BEPS“ zeigt das große 
Interesse sowohl von Industrie- als auch von Ent-
wicklungsländern, gemeinsame Standards zu erar
beiten und sich diesen zu verpflichten. Ein jährlich 
erscheinender Bericht zu Fortschritten bei der 
Durchsetzung der vereinbarten Standards beschei-
nigt die erreichten Erfolge. Ein aktueller Arbeits-
schwerpunkt auf internationaler Ebene ist die 
Entwicklung einer Strategie zur Besteuerung der 
digitalisierten Wirtschaft. Die Bundesregierung 
strebt eine langfristige und globale Lösung an. 
Auf OECD-Ebene wurde ein Zwei-Säulen-Konzept 
entwickelt (vgl. JWB 2020, Tz 114). Säule eins soll 
weltweit die Verteilung der Besteuerungsrechte für 
Unternehmensgewinne an digitalisierte Geschäfts
modelle anpassen. Unter Säule zwei soll auf Vor-
schlag von Deutschland und Frankreich eine glo-
bale effektive Mindestbesteuerung eingeführt 
werden. Letztere zielt nicht nur auf die Besteue-
rung der Digitalwirtschaft ab, sondern soll sich 
auf alle Wirtschaftsbereiche erstrecken. Damit 
werden verbliebene BEPS-Risiken wirkungsvoll 
adressiert und unerwünschte Steuervermeidung 
weltweit bekämpft. 

152.	Der erste automatische Informationsaustausch 
über Finanzkonten nach dem gemeinsamen Mel-
destandard (Common Reporting Standard, CRS) 
zwischen Deutschland und 49 weiteren Staaten 
und Gebieten im Jahr 2017 war ein Meilenstein 
bei der Bekämpfung des grenzüberschreitenden 
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Steuerbetrugs und der grenzüberschreitenden 
Steuerhinterziehung. 2020 haben bereits über 100 
Staaten und Gebiete teilgenommen. Deutschland 
wird sich im Rahmen der OECD-Arbeiten auch 
weiterhin dafür einsetzen, dass möglichst viele 
Staaten und Gebiete am Informationsaustausch 
teilnehmen werden.

153.	Im Oktober 2020 hat zudem der erste euro-
päische Informationsaustausch zu grenzüber-
schreitenden Steuergestaltungen stattgefunden. 
Diejenigen EU-Mitgliedstaaten, die die Mittei-
lungspflicht für grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen zum 1. Juli 2020 erstmals angewendet 
haben, haben dabei automatisch Informationen 
über bestimmte grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen ausgetauscht. Durch diese Maßnahme 
wird die Transparenz im Steuerbereich weiter 
erhöht. (vgl. JWB 2020, Tz 115). Die Bundesregie-
rung will darüber hinaus eine Einigung bei den 
Verhandlungen zur Einführung einer Finanz-
transaktionsteuer im Rahmen einer verstärkten 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene herbei-
führen. Am 1. Dezember 2020 bestätigte der  
ECOFIN den Abschluss der im Rahmen der deut-
schen Ratspräsidentschaft erfolgten Verhandlun-
gen über Änderungen der Richtlinie des Rates 
über die Zusammenarbeit der Verwaltungen im 
Steuerbereich (DAC 7). DAC 7 sieht Regelungen zur 
Einführung einer standardisierten Meldepflicht 
neben einem internationalen Austausch von 
Informationen zu Anbietern auf Onlineplattfor-
men vor. Ferner sollen der Rechtsrahmen zur 
Durchführung von gemeinsamen Betriebsprü-
fungen und die Verwaltungszusammenarbeit der 
Mitgliedsstaaten verbessert werden.

154.	Auf die mit dem Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union („Brexit“) 
verbundenen steuerlichen Veränderungen hat sich 
die Bundesregierung umfassend vorbereitet. Mit 
dem am 1. Februar 2020 in Kraft getretenen Bre-

xit-Übergangsgesetz und dem am 29. März 2019 
in Kraft getretenen Brexit-Steuerbegleitgesetz 
(vgl. JWB 2020, T 117) wurden drohende steuerli-
che Nachteile für Steuerpflichtige mit Bezug zum 
Vereinigten Königreich abgewendet, die ansonsten 
automatisch infolge des Brexits bzw. nach Ablauf 
der Übergangsfrist eingetreten wären.

155.	Die Bundesregierung hat am 31. Juli 2019 das 
Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuerge-
setzes auf den Weg gebracht. Ziel des Gesetzes ist 
die Eindämmung missbräuchlicher Steuergestal-
tungen in der Grunderwerbsteuer durch verschie-
dene Einzelmaßnahmen. Das Gesetzesvorhaben 
befindet sich im parlamentarischen Verfahren.

D.	�Beschäftigung wahren, Sozial
versicherungen stabilisieren,  
Gesundheitsbranche stärken

156.	Der Erfolg der deutschen Wirtschaft basiert 
auf einer hochqualifizierten Erwerbsbevölkerung. 
Hinter dem volkswirtschaftlichen Aggregat des 
Humankapitals stehen Millionen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und Selbständige, die 
mit ihrem Einsatz und ihren Fähigkeiten ein 
hohes Maß an Produktivität und ein hohes Wohl-
standsniveau ermöglichen. Deutschland steht vor 
der Herausforderung, diese Erfolgsgeschichte 
auch angesichts des demografischen Wandels 
fortzusetzen: Eine tendenziell alternde und ältere 
Gesellschaft stellt sowohl die künftige Versorgung 
mit Fachkräften als auch die Tragfähigkeit der 
Sozialversicherungssysteme vor Herausforderun-
gen. Die Corona-Pandemie hat zu akutem arbeits-
markt- und sozialpolitischem Handlungsbedarf 
geführt. Sie verschärft darüber hinaus strukturelle 
Herausforderungen am Arbeitsmarkt zum Teil 
deutlich und akzentuiert Handlungsbedarf bei 
wichtigen Rahmenbedingungen des Arbeitsle-
bens, etwa mit Blick auf die Vereinbarkeit von 
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Beruf und Familie oder die Stärkung der Gesund-
heitsversorgung. Die Bundesregierung setzt daher 
prioritär zahlreiche Impulse, um wichtige Rah-
menbedingungen sowohl kurz- als auch langfris-
tig zu verbessern.

Arbeitsmarkt in der Pandemie stärken, 
Einkommensverluste abfedern

157.	In der laufenden Legislaturperiode hat sich 
der Arbeitsmarkt bis zum Beginn der Corona-
Pandemie positiv entwickelt: Arbeitslosigkeit 
und Unterbeschäftigung sanken, die sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung stieg deutlich 
(vgl. Schaubild 14). Im Frühjahr 2020 hat sich das 
Arbeitsmarktgeschehen jedoch aufgrund der ge
sundheitspolitischen Einschränkungen abrupt 
eingetrübt. Zwischen März und Mai 2020 stieg die 
Kurzarbeit auf Rekordniveau an, die Beschäftigung 
sank erheblich und die Arbeitslosigkeit nahm zu. 

Seit Juni 2020 stabilisierte sich der Arbeitsmarkt 
dann zunehmend wieder. Mit durchschnittlich 
rund 44,8 Millionen waren im Jahr 2020 rund 
477.000 Personen oder 1,1 Prozent weniger Per-
sonen in Deutschland erwerbstätig als im Vorjahr. 
Im Jahresdurchschnitt 2020 waren insgesamt 
rund 2,7 Millionen Personen bzw. 5,9 Prozent 
arbeitslos gemeldet (+ 429.000 bzw. 0,9 Prozent-
punkte im Vorjahresvergleich).

Pandemiebedingt stieg die Langzeitarbeitslosig-
keit auf jahresdurchschnittlich 817.000 (2019: 
727.000), nicht zuletzt da weniger Personen eine 
Beschäftigung aufnahmen und somit in der Ar
beitslosigkeit verblieben. Nach vorläufigen Daten 
zu geprüften Anzeigen wurde im Dezember 2020 
für 666.000 Personen konjunkturelle Kurzarbeit 
angezeigt, nach einem Höchststand von 8,02 Mil-
lionen Anzeigen im April 2020. Die tatsächlich in 
Anspruch genommene Kurzarbeit folgte einem 
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Schaubild 14: Saisonbereinigte Entwicklung des Arbeitsmarkts

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
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ähnlichen Verlauf (vgl. Schaubild 15). Angesichts 
des aktuellen Infektionsgeschehens und der damit 
verbundenen Einschränkungen ist auf dem Ar
beitsmarkt trotz noch weitgehend positiver Früh-
indikatoren keine schnelle Erholung bis auf Vor-
krisenniveau zu erwarten. Darüber hinaus bleiben 
die Risiken durch Strukturwandel und außenwirt-
schaftliches Umfeld erheblich.

158.	In einzelnen Branchen führten die Maßnah-
men zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
dazu, dass Menschen vorübergehend erhebliche 
Einkommenseinbußen erfahren haben. Dies betraf 
Erwerbstätige aus allen Bereichen, insbesondere 
aber Kleinunternehmer und sogenannte Solo-Selb-
ständige. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
sichert den Lebensunterhalt, wenn keine vorran-
gigen Hilfen greifen. Mit dem Sozialschutz-Paket 
wurde daher unter anderem der Zugang zur 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 
SGB II vorübergehend bis zum 31. März 2021 
erleichtert, um die Leistungen schnell und un
bürokratisch zugänglich zu machen (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 105, 106, 107 und 108). Insbesondere 
bleibt dabei nicht erhebliches Vermögen unbe-
rücksichtigt, und es werden die tatsächlichen 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung 
berücksichtigt. Ergänzend wurde geregelt, dass 
Beihilfen und Unterstützungen, die Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber ihren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern wegen deren Einsatzes 

in der Corona-Pandemie gewähren, bis zu einer 
Höchstgrenze von 1.500 Euro von der Einkom-
mensberücksichtigung bei eventuellem Bezug 
von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende ausgenommen werden (vgl. Tz 145 sowie 
Tabelle lfd. Nr. 109). Auch die außerordentlichen 
Wirtschaftshilfen des Bundes (Novemberhilfe 
und Dezemberhilfe) sowie die Neustarthilfe wer-
den in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nicht als Einkommen berücksichtigt (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 110). Um die Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf Familien leistungsrechtlich abzufe-
dern und sie auch während dieser Zeit effektiv 
mit dem Elterngeld zu unterstützen, wurden die 
Elterngeldregelungen zeitlich befristet angepasst 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 111). So können Eltern in sys-
temrelevanten Berufen ihre Elterngeldmonate bis 
Juni 2021 aufschieben. Eltern verlieren ihren 
Partnerschaftsbonus nicht, wenn sie pandemie-
bedingt mehr oder weniger arbeiten als geplant. 
Einkommensersatzleistungen wie bspw. Kurzar-
beitergeld oder Arbeitslosengeld, die durch die 
Corona-Pandemie bedingte Einkommenswegfälle 
ausgleichen, reduzieren das Elterngeld für die 
betroffenen Eltern nicht. Dies gilt für Eltern, die 
in Teilzeit arbeiteten und Elterngeld beziehen. 
Zudem ist es Eltern auf Antrag möglich, Monate 
mit geringem Einkommen von der Elterngeldbe-
rechnung auszunehmen. Dies betrifft vor allem 
werdende Eltern, die durch die Corona-Pandemie 
Einkommensverluste haben, weil sie in Kurzar-
beit arbeiten oder freigestellt sind.

Kasten 9: Beschäftigung und Nachhaltigkeit
Die Steigerung des Beschäftigungsniveaus und die Förderung menschenwürdiger Arbeit 
für alle sind Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten Nationen (als Teil von SDG 8: Menschenwürdige Arbeit 
und Wirtschaftswachstum). Die von Eurostat ermittelte Erwerbstätigenquote insgesamt 
(20 bis 64 Jahre) lag im Jahr 2019 bei 80,6 Prozent und somit bereits über dem Ziel von  
78 Prozent für das Jahr 2030.
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159.	Schon in der Wirtschafts- und Finanzkrise in 
den Jahren 2008 und 2009 hat sich das Kurzarbei-
tergeld als wirkungsvolles Instrument erwiesen, 
um Beschäftigung zu schützen. Zur Abfederung 
der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
Arbeitsmarkt und Wirtschaft sind im März und 
April 2020 pandemiebezogene Sonderregelungen 
in Kraft gesetzt worden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 112). 
Sie haben vor allem die Anforderungen für den 
Zugang zu Kurzarbeit gesenkt und das Instrument 
der Kurzarbeit für Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer geöffnet. Zudem ist die Bezugs-
zeit für das Kurzarbeitergeld verlängert worden. 
Die Sonderregelungen verbessern auch die Liqui-
dität der Unternehmen während des Arbeitsaus-
falls, indem die üblicherweise von den Arbeitge-
berinnen und Arbeitgebern während Kurzarbeit 
zu tragenden Sozialversicherungsbeiträge befristet 
erstattet werden. Um den von Arbeitsausfall be
troffenen Beschäftigten und ihren Familien mehr 
finanzielle Sicherheit zu bieten, ist die Höhe des 
Kurzarbeitergeldes gestaffelt auf bis zu 80 bzw. 

87 Prozent in Abhängigkeit von Bezugsdauer und 
Ausmaß des Arbeitsausfalls angehoben worden 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 113). Schließlich ist geregelt 
worden, dass der Verdienst aus einer während der 
Kurzarbeit aufgenommenen Nebentätigkeit bis 
zu einer gewissen Höhe anrechnungsfrei bleibt; 
Verdienst aus einer geringfügig entlohnten Be
schäftigung (Mini-Job) bleibt vollständig anrech-
nungsfrei. Mit diesen Regelungen ist es bisher 
gelungen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in ihren Beschäftigungsverhältnissen zu halten 
und einen massiven Anstieg von Arbeitslosigkeit 
infolge der Pandemie zu vermeiden. Auch der 
Sachverständigenrat hebt diesen positiven Effekt 
hervor (vgl. JG Tz 131). Er betont zudem, dass Zei-
ten der Kurzarbeit für Weiterbildung genutzt und 
Anreize entsprechend gesetzt werden sollten (vgl. 
JG Tz 131 und 214). Die Bundesregierung teilt 
diese Einschätzung. Sie hat bereits mit dem Qua-
lifizierungschancengesetz und dem sogenannten 
Arbeit-von-morgen-Gesetz die Weiterbildungs-
förderung deutlich ausgeweitet und unlängst mit 
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Schaubild 15: Inanspruchnahme der Kurzarbeit

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
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dem Beschäftigungssicherungsgesetz zusätzliche 
Anreize zur Weiterbildung von Kurzarbeiterinnen 
und Kurzarbeitern gesetzt.

160.	Wenn auch die Beeinträchtigungen auf dem 
Arbeitsmarkt abnehmen, so ist doch davon aus-
zugehen, dass das Vorkrisenniveau der Wirtschafts-
leistung erst zur Mitte des Jahres 2022 erreicht wer-
den wird. Daher wurde die zunächst bis auf das 
Jahresende 2020 befristete Geltung der Ausnah-
meregelungen zum Kurzarbeitergeld teilweise bis 
Ende 2021 verlängert (vgl. Tabelle lfd. Nr. 114 und 
115). Ab April 2021 sollen gestaffelt bis Juli 2021 
für Betriebe, die in diesem Zeitraum in Kurzarbeit 
gehen, wieder die gesetzlichen Regelungen Anwen-
dung finden, die vor der Corona-Pandemie gegol-
ten haben. Mit den aktuellen Verlängerungsrege-
lungen wird damit auch anerkannt, dass eine 
Rückkehr zum Regelinstrumentarium bis zum 
Ende des Jahres 2021 notwendig ist, auch um dem 
Risiko eines verzögerten Strukturwandels entge-
genzutreten. Daher findet ein stufenweiser Aus-
stieg der Zugangserleichterungen und attraktive-
ren Leistungsausgestaltung statt.

161.	Mit dem Sozialschutz-Paket wurde auch eine 
Verordnungsermächtigung ins Arbeitszeitgesetz 
eingefügt, um befristet für bestimmte Tätigkeiten 
bundeseinheitliche Ausnahmen in Bezug auf die 
Höchstarbeitszeiten, die Mindestruhezeiten sowie 
vom grundsätzlichen Beschäftigungsverbot an 
Sonn- und Feiertagen zu ermöglichen. Sie sollten 
dazu beitragen, in der Situation der Corona-Pan-
demie die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens 
und der pflegerischen Versorgung, der Daseins-
vorsorge sowie der Versorgung der Bevölkerung 
mit existenziellen Gütern sicherzustellen. Mit dem 
Sozialschutz-Paket II wurde ferner der Versiche-
rungsschutz der Arbeitsförderung nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) für einen 
begrenzten Zeitraum ausgeweitet. Für Personen, 

deren Anspruch auf Arbeitslosengeld sich im Zeit-
raum vom 1. Mai bis zum 31. Dezember 2020 er
schöpft hätte, wurde die Anspruchsdauer einmalig 
um drei Monate verlängert. Ziel der Regelung war 
es, den Versicherungsschutz für Personen zu ver-
bessern, die in der Krisensituation am Arbeitsmarkt 
infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie aus dem Schutz der Arbeitslo-
senversicherung gefallen wären.

162.	Der Bundesregierung war seit Beginn der 
Corona-Pandemie wichtig, auch in den Erhalt der 
sozialen Infrastruktur zu investieren. Gesetzliche 
Hilfen wie das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 
(SodEG), Finanzhilfen wie das Sonderprogramm 
Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugend-
arbeit sowie Kreditprogramme wie das KfW-Son-
derprogramm „Globaldarlehen an Landesförder-
institute für gemeinnützige Organisationen“ stüt-
zen und stärken gezielt die soziale Infrastruktur 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 116 und 117).

Fachkräftebasis sichern, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf stärken

163.	Wie auch der Sachverständigenrat betont 
(vgl. JG Tz 12), ist die Sicherung der Fachkräfteba-
sis eine der zentralen Herausforderungen für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Fachkräfte-
mangel ist – nicht zuletzt aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung – ein strukturelles Problem 
der deutschen Wirtschaft, das in zahlreichen Bran-
chen und Regionen ein Wachstumshemmnis dar-
stellt. Auch die Corona-Pandemie verändert diese 
Situation gegenwärtig nicht grundsätzlich. Zwar 
ist in vielen Wirtschaftsbereichen die Arbeitsnach-
frage kurzfristig gesunken. Dennoch zeigt sich, 
dass die Krise Berufe mit Fachkräfteengpässen 
bisher wenig erfasst. In einigen Wirtschaftsberei-
chen (z. B. Software- und IT-Dienstleistungen) dürf-
ten sich durch den Digitalisierungsschub infolge 
der Pandemie die Fachkräfteengpässe sogar wei-
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ter verschärfen. Damit Unternehmen auch künf-
tig ihre Potenziale voll ausschöpfen können, ver-
stärkt die Bundesregierung ihren Fokus auf Qua-
lifizierung, Aus- und Weiterbildung und die 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, um das Angebot an inländischen Fach-
kräften zu erhöhen. Hierbei ist das von der Bun-
desregierung geförderte Kompetenzzentrum für 
Fachkräftesicherung (KOFA) Ansprechpartner 
insbesondere für die speziellen Herausforderun-
gen von kleinen und mittleren Unternehmen bei 
der Fachkräftesicherung.

164.	Die Allianz für Aus- und Weiterbildung bleibt 
die zentrale politische Plattform zur Unterstützung 
der dualen Ausbildung (vgl. Tabelle lfd. Nr. 118). Ihre 
gemeinsame Erklärung vom 26. Mai 2020 adressiert 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den 
Ausbildungsmarkt und war wichtige Grundlage 

für das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze 
sichern“ (vgl. Tabelle lfd. Nr. 119). Für das Maßnah-
menpaket stehen für 2021 0,5 Milliarden Euro zur 
Verfügung. Damit sollen Ausbildungsbetriebe in 
der aktuellen wirtschaftlich schwierigen Situation 
unterstützt und motiviert werden, ihr Ausbildungs-
platzangebot aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen 
und jungen Menschen die Fortführung und den 
erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zu er
möglichen.

165.	Die Bundesregierung teilt die Auffassung des 
Sachverständigenrats, dass aufgrund des struktu-
rellen und technologischen Wandels der berufli-
chen Weiterbildung Beschäftigter mehr denn je 
eine wichtige Rolle bei der notwendigen Anpassung 
an qualifikatorische Veränderungen zukommt 
(vgl. JG Tz 668). Die Bundesregierung hat mit der 
Nationalen Weiterbildungsstrategie gemeinsam 

1. Die Transparenz von
Weiterbildungsmöglich-
keiten und -angeboten
unterstützen

2. Förderlücken schließen,
neue Anreize setzen,
bestehende Fördersysteme
anpassen

3. Lebensbegleitende
Beratung vernetzen und
Quali�zierungsberatung
insbesondere für kleine 
und mittlere Unternehmen 
stärken

10. Die strategische
Vorausschau stärken und
die Weiterbildungsstatistik
optimieren

9. Das Personal in der 
Weiterbildung stärken und
für den digitalen Wandel
quali�zieren

8. Bildungseinrichtungen
als Kompetenzzentren für
beru�iche Weiterbildung
strategisch weiter-
entwickeln

7. Fortbildungsabschlüsse
und Weiterbildungs-
angebote entwickeln

4. Die Verantwortung der 
Sozialpartner stärken

5. Die Qualität und
Qualitätsbewertung von
Weiterbildungsangeboten
prüfen und stärken

6. Erworbene Kompetenzen
von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in der
beru�ichen Bildung sicht-
bar machen und aner-
kennen

Schaubild 16: Nationale Weiterbildungsstrategie – Partner und Handlungsfelder

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.



66 I. WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITIK DER BUNDESREGIERUNG

mit allen Akteuren (Bund, Länder, Wirtschaft, Ge
werkschaften und Bundesagentur für Arbeit) die 
Voraussetzungen verbessert, um mit den anstehen-
den strukturellen Veränderungen aktiv umzuge-
hen. Die Nationale Weiterbildungsstrategie for-
muliert Antworten auf den Wandel der Arbeitswelt 
und gibt Impulse für eine neue Weiterbildungskul-
tur in Deutschland, die die selbstbestimmte Gestal-
tung individueller Bildungs- und Erwerbsbiografien 
und die gestiegene Verantwortung aller Weiterbil-
dungsakteure unterstreicht. Das im Vorfeld der 
Nationalen Weiterbildungsstrategie verabschiedete 
Qualifizierungschancengesetz enthält unter ande-
rem eine Stärkung der Weiterbildungsberatung 
durch die Bundesagentur für Arbeit. Es erweitert 
die geförderte Weiterbildung auch auf Beschäftigte, 
die von Strukturwandel betroffen sind. Mit dem 
Arbeit-von-morgen-Gesetz wurden die Förderleis-
tungen für besonders vom Strukturwandel betrof-
fene Beschäftigte und Betriebe ab dem 1. Oktober 
2020 weiter verbessert (vgl. Tabelle lfd. Nr. 120). Auch 
während des Bezugs von Kurzarbeitergeld ist Wei-
terbildung ausdrücklich möglich und wird zusätz-
lich gefördert. Zudem wurde ein grundsätzlicher 
Rechtsanspruch auf Förderung einer beruflichen 
Nachqualifizierung für Geringqualifizierte einge-
führt. Mit dem Bundesprogramm „Aufbau von 
Weiterbildungsverbünden“ unterstützt die Bun-
desregierung in Umsetzung der Nationalen Wei-
terbildungsstrategie darüber hinaus Projekte mit 
dem Ziel, die Weiterbildungsbeteiligung insbeson-
dere in KMU zu steigern sowie regionale Wirt-
schafts- und Innovationsnetzwerke zu stärken.

166.	 Eine weitere Säule der Fachkräftesicherung 
ist die Gewinnung von Arbeitskräften aus der Euro-
päischen Union. Deutschland verzeichnet seit 2011 
kontinuierlich Wanderungsgewinne von durch-
schnittlich 270.000 Personen pro Jahr. Damit stellt 
der europäische Binnenmarkt mit der Arbeitneh-
merfreizügigkeit die zahlenmäßig größte Zuwan-
derungsquelle dar. Die Corona-Pandemie hat die 

Mobilität von Arbeitskräften über Grenzen hinweg 
jedoch zunächst sehr stark eingeschränkt. Bei even-
tuell künftig erforderlichen Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie ist es erforderlich, 
Einschränkungen möglichst nur punktuell und 
zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmt vorzu-
nehmen, um die Mobilität der EU-Arbeitnehme-
rinnen und -Arbeitnehmer zu erhalten. Auch die 
Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten muss 
weiter ausgebaut werden. Wichtige Maßnahmen 
hierfür sind etwa das Portal „Make it in Germany“ 
als zentrale Informations- und Anlaufstelle für 
interessierte Fachkräfte und Unternehmen, die 
Beratung und Begleitung zuwanderungsinteres-
sierter Fachkräfte im Ausland durch die Zentrale 
Servicestelle Berufsanerkennung sowie die Durch-
führung von Pilotprojekten zur aktiven Fachkräf-
tegewinnung aus Drittstaaten.

167.	Der Ausbau der Kindertagesbetreuung verbes-
sert einerseits Bildungs- sowie Teilhabechancen 
von Kindern. Andererseits schafft er Rahmenbe-
dingungen für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und hilft so, die Erwerbsbeteiligung zu stei-
gern und Fachkräfte zu gewinnen. Die Herausfor-
derungen während der Corona-Pandemie haben 
einmal mehr gezeigt, dass Kindertageseinrichtun-
gen und Kindertagespflegestellen nicht nur eine 
gesellschaftliche Bedeutung haben, sondern eine 
gesamtwirtschaftlich relevante Rolle spielen. Um 
die Länder bei der Bereitstellung qualitativ hoch-
wertiger und bedarfsgerechter Kindertagesbetreu-
ung zu unterstützen, hat die Bundesregierung im 
Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungs-
pakets das „5. Investitionsprogramm Kinderbe-
treuungsfinanzierung 2020 – 2021“ auf den Weg 
gebracht. Mit den zusätzlichen Mitteln in Höhe 
von einer Milliarde Euro können bis zu 90.000 
zusätzliche Plätze in der Kindertagesbetreuung 
geschaffen werden (vgl. Tz 127 sowie Tabelle lfd. 
Nr. 121). Es ist ferner vorgesehen, bis 2025 im 
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) einen Rechts
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anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im 
Grundschulalter zu schaffen und den erforderli-
chen investiven Ausbau mit Bundesmitteln in 
Höhe von bis zu 3,5 Milliarden Euro zu unterstüt-
zen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 122). Die Corona-Krise hat 
gezeigt, dass neben einem guten Kinderbetreu-
ungsangebot auch flexible, familienbewusste Ar
beitsbedingungen notwendig sind, um Fachkräf-
ten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
ermöglichen. Mit dem Unternehmensprogramm 
„Erfolgsfaktor Familie“ unterstützt die Bundesre-
gierung Arbeitgeber bei der Implementierung 
einer familienbewussten Personalpolitik. 

Sozialversicherungen zukunftsfest aufstellen

168.	Das auch vom Sachverständigenrat unterstri-
chene Erfordernis tragfähiger Sozialversicherungs-
systeme ist eine wichtige Priorität der Bundesre-
gierung (vgl. JG Tz 13). Zugleich gilt es, die Kosten-
belastung des Faktors Arbeit zu begrenzen. Durch 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie steigen 
die Ausgaben in allen Sozialversicherungen. Um 
eine dadurch bedingte Steigerung der Lohnneben-
kosten zu verhindern, hat die Bundesregierung 
im Rahmen einer „Sozialgarantie 2021“ die Sozial-
versicherungsbeiträge bei maximal 40 Prozent 
stabilisiert, indem darüber hinausgehende Finanz-
bedarfe aus dem Bundeshaushalt jedenfalls bis 
zum Jahr 2021 gedeckt werden (vgl. Schaubild 17). 
Im Interesse von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
bern und, um auch künftig Entfaltungsspielräume 
für Beschäftigte und Unternehmen zu gewährleis-
ten, will die Bundesregierung die Sozialversiche-
rungsabgaben unter der Marke von 40 Prozent 
halten. Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversiche-
rung beträgt nach derzeitiger Rechtslage bis Ende 
des Jahres 2022 2,4 Prozent. Es ist vorgesehen, dass 
der Bundeshaushalt 2021 mit Blick auf die Sozial-
garantie etwaige Defizite der Bundesagentur für 
Arbeit abfedert, sodass diese schuldenfrei in das 

Jahr 2022 starten kann. Im Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung liegt der durchschnittliche 
Beitragssatz im Jahr 2021 bei 15,9 Prozent. Hiervon 
entfallen 14,6 Prozent auf den allgemeinen Bei-
tragssatz und 1,3 Prozent auf den durchschnittli-
chen Zusatzbeitragssatz. Der Beitragssatz der Pfle-
geversicherung liegt bei 3,05 Prozent (3,3 Prozent 
für Kinderlose). Zum Ausgleich von einnahmen- 
und ausgabenbedingten Belastungen aufgrund 
der Corona-Pandemie sind im zweiten Nachtrags-
haushalt 2020 3,5 Milliarden Euro für die gesetzli-
che Krankenversicherung und 1,8 Milliarden Euro 
für den Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung 
enthalten. Weiter erhält die gesetzliche Kranken-
versicherung im Jahr 2021 zur Stabilisierung des 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes einen er
gänzenden Bundeszuschuss in Höhe von fünf 
Milliarden Euro (vgl. Tabelle lfd. Nr. 123). Gleich-
zeitig werden die gesetzlichen Krankenkassen 
verpflichtet, entsprechend ihrer finanziellen Leis-
tungsfähigkeit Finanzreserven in Höhe von rund 
acht Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds 
abzuführen; die Mittel sollen für höhere Zuwei-
sungen an alle Krankenkassen zur Verfügung ste-
hen. Zusätzlich dürfen die Krankenkassen unter 
Berücksichtigung bestimmter Ausnahmen ihren 
Zusatzbeitragssatz nicht anheben, solange sie über 
Finanzreserven von mehr als 0,8 Monatsausgaben 
verfügen. Sie sind weiterhin verpflichtet, die die 
Obergrenze übersteigenden Finanzreserven stu-
fenweise abzubauen. 

169.	Darüber hinaus erstattet der Bund der Liqui-
ditätsreserve des Gesundheitsfonds bis zu 2,5 Mil-
liarden Euro für Schutzmasken für vulnerable 
Patientengruppen sowie bis zu 150 Millionen Euro 
für Einnahmenausfälle bei Vorsorge- und Rehabi-
litationseinrichtungen. Zudem stellt der Bund im 
Jahr 2021 2,665 Milliarden Euro für die zentrale 
Beschaffung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 
zur Verfügung und trägt damit unter Berücksich-
tigung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben zur 
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ausgabenseitigen Entlastung der Gesetzlichen 
Krankenversicherung bei.

170.	Die von der Bundesregierung eingesetzte 
Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ 
hat im März 2020 Empfehlungen vorgelegt, das 
Alterssicherungssystem ab dem Jahr 2025 weiter-
zuentwickeln. Die Kommission schlägt vor, den 
Mechanismus von gesetzlich verbindlichen Hal-
telinien für das Sicherungsniveau vor Steuern 
und den Beitragssatz über 2025 hinaus fortzufüh-
ren. Der Beitragssatz für die gesetzliche Renten-
versicherung liegt aktuell bei 18,6 Prozent und 
damit 1,4 Prozentpunkte unter der bis 2025 gel-
tenden Haltelinie von 20 Prozent. Der Sachver-
ständigenrat weist darauf hin, die demografische 
Alterung führe zu einem erheblichen Tragfähig-

keitsproblem in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Langfristig würde eine Kopplung des Renten-
eintrittsalters an die steigende fernere Lebenser-
wartung das Tragfähigkeitsproblem reduzieren. 
Kurzfristig würde die Wiedereinsetzung des Nach-
holfaktors helfen, der im Jahr 2018 für die Zeit bis 
2025 ausgesetzt wurde. Dadurch könne der pan-
demiebedingte Anstieg des sogenannten Renten-
niveaus (Verhältnis von Renten- zu Lohnniveau) 
in den kommenden Jahren schrittweise zurück-
geführt werden (vgl. JG Kapitel 6). Die Empfehlun-
gen des Sachverständigenrats und der Rentenkom-
mission werden in die Beratungen der Bundesre-
gierung zur Rentenpolitik ab 2025 einfließen. Dabei 
werden auch die Auswirkungen der Pandemie zu 
diskutieren sein.
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171.	Die Bundesregierung führt ab Januar 2021 
eine Grundrente für langjährig in der gesetzli-
chen Rentenversicherung Versicherte mit unter-
durchschnittlichem Einkommen ein. Sie strebt 
damit an, die Lebensleistung von Rentnerinnen 
und Rentnern, die mindestens 33 Jahre gearbeitet 
und Beiträge gezahlt bzw. Kinder erzogen oder 
nahestehende Menschen gepflegt haben, stärker 
anzuerkennen und das Vertrauen langjährig 
Pflichtversicherter mit unterdurchschnittlichem 
Verdienst in die gesetzliche Rentenversicherung 
zu stärken (vgl. Tabelle lfd. Nr. 124). Die Grund-
rente wird durch weitere Maßnahmen flankiert, 
unter anderem Freibeträge in der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung sowie im 
Wohngeld. Die Finanzierung der Grundrente er
folgt aus Steuermitteln über eine Anhebung des 
Bundeszuschusses zur Rentenversicherung. Der 
Sachverständigenrat attestiert der Grundrente eine 
leicht armutssenkende Wirkung, insbesondere für 
Personen im unteren Einkommensbereich, hält sie 
aber für eine wenig zielgerichtete Maßnahme zur 
generellen Armutsbekämpfung (vgl. JG Tz 691 f.). 
Für Grundrentenberechtigte beträgt der durch-
schnittliche Zahlbetrag nach heutigen Werten  
75 Euro und kann bis zu 418 Euro betragen. Der 
Sachverständigenrat räumt aber selbst ein, dass 
die generelle Armutsbekämpfung nicht das eigent-
liche Ziel der Grundrente ist, das vielmehr in den 
eingangs genannten Zielen besteht. Die Bundes-
regierung stimmt mit dem Sachverständigenrat 
überein, dass zur Bekämpfung genereller Alters-
armut eine verbesserte Arbeitsmarktintegration 
und Bildungsmöglichkeiten entscheidende Hand-
lungsfelder sind (vgl. JG Tz 698 f.).

Arbeitsrecht und Arbeitsschutz weiter
entwickeln

172.	In der Corona-Pandemie hat die Bedeutung 
ortsflexiblen Arbeitens, insbesondere im Home
office, weiter zugenommen. Es ist Ziel der Bundes-

regierung, einen rechtlichen Rahmen zur Förde-
rung und Erleichterung mobiler Arbeit zu schaffen, 
der Raum für tarifvertragliche und betriebliche 
Regelungen lässt. 

173.	Das am 1. Mai 2015 in Kraft getretene Gesetz 
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen in der Privatwirt-
schaft und im öffentlichen Dienst hat eine deutlich 
messbare Wirkung erzielt. Im Bereich der Privat-
wirtschaft ist der Frauenanteil in den Aufsichtsrä-
ten der derzeit 105 börsennotierten und paritätisch 
mitbestimmten Unternehmen, für die die fixe Min
destquote für Frauen bzw. Männer von 30 Prozent 
gilt, auf 35,2 Prozent gestiegen (vgl. Kasten 10). In 
den aktuell 83 Unternehmen im DAX-Segment, 
die nicht der Quote unterliegen, sind in den Auf-
sichtsräten 22,8 Prozent Frauen vertreten. In den 
Vorständen dieser insgesamt 188 Unternehmen 
hat sich der durchschnittliche Frauenanteil in den 
vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt und 
beträgt 10,7 Prozent. Bei den 105 Unternehmen, 
für die die Mindestquote für Aufsichtsräte gilt, 
sind 11,5 Prozent der Positionen in der obersten 
Führungsetage mit Frauen besetzt, in den Vor-
ständen der 83 Nicht-Quotenunternehmen sind 
es 9,5 Prozent. 

174.	Im öffentlichen Dienst hat das Führungspo-
sitionen-Gesetz mit den Änderungen im Bundes-
gleichstellungsgesetz und im Bundesgremienbe-
setzungsgesetz ebenfalls deutliche Fortschritte 
bewirkt. Der Gleichstellungsindex des Statistischen 
Bundesamts zeigt für die obersten Bundesbehör-
den zum Stichtag 30.06.2019, dass 36 Prozent der 
mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben Beschäf-
tigten in den obersten Bundesbehörden Frauen 
waren. Der Frauenanteil im höheren Dienst in den 
obersten Bundesbehörden, der den Pool für Füh-
rungspositionen bildet, beträgt im Vergleich dazu 
46 Prozent. In den 239 Gremien, in denen der Bund 
drei oder mehr Mitglieder bestimmen kann und 
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die unter die Vorgaben des Bundesgremienbeset-
zungsgesetzes fallen, lag der Frauenanteil bei den 
Gremiensitzen des Bundes Ende 2018 bei 45,4 
Prozent.

175.	Mit einem Zweiten Führungspositionen-
Gesetz soll die Wirksamkeit des Gesetzes verbes-
sert werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 125).

176.	Im Zentrum des Arbeitsschutzkontrollgeset-
zes (vgl. Tabelle lfd. Nr. 126) stehen Änderungen 
des Gesetzes zur Sicherung von Arbeitnehmer-
rechten in der Fleischwirtschaft. Der Einsatz von 
Fremdpersonal insbesondere über Werkverträge 

und Arbeitnehmerüberlassung wird in der Fleisch-
industrie weitgehend ausgeschlossen, um Miss-
ständen in der Branche zu begegnen. Das Fleischer-
handwerk ist von diesen Regelungen ausgenom-
men. Ebenso bleibt der Fremdpersonaleinsatz in 
anderen Branchen von der Regelung unberührt.

Rahmenbedingungen für bezahlbaren 
Wohnraum weiter verbessern

177.	Die Schaffung und Sicherung bezahlbaren 
Wohnraums ist ein zentrales Ziel der Bundesregie-
rung. Der Anstieg von Mieten und Immobilienprei-
sen hat sich in vielen Regionen auch während der 

Kasten 10: Geschlechtergleichheit und Nachhaltigkeit
Geschlechtergleichheit ist Ziel der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der Agenda 
2030 der Vereinten Nationen (SDG 5). Der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten der börsen-
notierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen soll im Jahr 2030 mind.  
30 Prozent betragen. Der durchschnittliche Frauenanteil der Aufsichtsräte dieser 105 
Unternehmen lag im April 2020 bei 35,2 Prozent (WoB-Index).

Bezahlbares Wohnen 

– Förderzeitraum für das Baukindergeld
 pandemiebedingt bis 31.03.2021
 verlängert

– Erhöhung des Wohngeldes, einschließ-
 lich dynamischer Anpassung alle zwei
 Jahre sowie Einführung einer CO2-
 Komponente 

– Verlängerung des Betrachtungs-
 zeitraums der ortsüblichen
 Vergleichsmiete von 4 auf 6 Jahre

 

Schaffung zusätzlichen 
Wohnraums

 

 

Klimafreundliches Wohnen 

– Empfehlungen auf Grundlage der
 Beratungen der Baulandkommission,
 Umsetzung u. a. durch Änderung des
 Baugesetzbuches, um Handlungs-
 möglichkeiten der Gemeinden bei der
 Aktivierung von Bauland zu verbessern

– Sonderabschreibungsmöglichkeiten
 im frei�nanzierten Wohnungsbau 

– Erhöhung der Wohnungsbauprämie
 und Anhebung der Einkommens-
 grenzen

– Anreize für den Umstieg auf klima-
 freundliche Heizsysteme verstärken

– Steuerliche Förderung zur energetischen 
 Gebäudesanierung

– Bundesförderung energieef�zienter
 Gebäude

Schaubild 18: Auswahl wohnungspolitischer Impulse

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
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Corona-Pandemie fortgesetzt. Für eine gemein-
same Wohnraumoffensive von Bund, Ländern und 
Kommunen wurde auf dem Wohngipfel 2018 ein 
Maßnahmenpaket für mehr bezahlbaren Wohn-
raum beschlossen. Alle zentralen Beschlüsse die-
ser Wohnraumoffensive sind mittlerweile umge-
setzt oder auf den Weg gebracht. Impulse für den 
Wohnungsbau setzt die Bundesregierung insbe-
sondere mit der Sonderabschreibung für freifi-
nanzierten Mietwohnungsbau, die letztmalig für 
neue Wohnungen mit Bauantrag/Bauanzeige bis 
Ende 2021 genutzt werden kann (vgl. Schaubild 
18). Damit Bundesfinanzhilfen für den sozialen 
Wohnungsbau – eine Aufgabe der Länder – zur 
Verfügung gestellt werden können, wurde Artikel 
104d in das Grundgesetz eingefügt. Im Zeitraum 
von 2020 bis 2024 sind insgesamt fünf Milliarden 
Euro Programmmittel als Bundesfinanzhilfen für 
den sozialen Wohnungsbau vorgesehen. Um die 
Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden bei der 
Aktivierung von Bauland zu verbessern, hat die 
Bundesregierung Änderungen im Baugesetzbuch 
auf den Weg gebracht (vgl. Tabelle lfd. Nr. 128).

178.	Die Bundesregierung unterstützt ferner Fami
lien bei der Wohneigentumsbildung und stellt für 
diese Legislaturperiode insgesamt 2,6 Milliarden 
Euro für das Baukindergeld bereit. Auch die Woh-
nungsbauprämie wurde ab dem Sparjahr 2021 
attraktiver ausgestaltet (Erhöhung der Einkom-
mensgrenzen, des förderfähigen Betrages und des 
Prämiensatzes). Weiterhin tragen unter anderem 
die Wohngeldreform zum 1. Januar 2020 und die 
zweijährige Dynamisierung des Wohngeldes ab 
2022 dazu bei, dass Wohnen auch für einkom-
mensschwache Haushalte bezahlbar bleibt (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 129 und 130). In der Corona-Pan-
demie wirkt das Wohngeld zudem als Stabilisator 
und leistet einen wichtigen Beitrag, damit die 
Wohnkostenbelastung von Haushalten mit gerin-
gen Einkommen tragbar bleibt. Schließlich soll 
das Förderprogramm zum Erwerb von Genossen-

schaftsanteilen für selbstgenutzten Wohnraum 
im Jahr 2021 starten.

179.	Das Gesetz zur Verlängerung des Betrach-
tungszeitraums für die ortsübliche Vergleichsmiete 
von vier auf sechs Jahre ist am 1. Januar 2020 in 
Kraft getreten (vgl. Tabelle lfd. Nr. 131). Es soll dazu 
beitragen, dass der Anstieg der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete auf Wohnungsmärkten mit stark stei-
genden Neuvertragsmieten gedämpft wird. Um 
einem starken Anstieg der Miethöhe in angespann-
ten Wohnungsmärkten entgegenzuwirken, ist fer-
ner am 1. April 2020 die Mietpreisbremse bis Ende 
2025 verlängert worden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 132). 
Die Bundesregierung hat ferner beschlossen, die 
Qualität und Rechtssicherheit von qualifizierten 
Mietspiegeln zu verbessern und die Mietspiegel-
erstellung zu fördern (vgl. Tabelle lfd. Nr. 133). 
Nicht zuletzt werden Käufer von Wohneigentum 
bei den Maklerkosten entlastet (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 134).

Gesundheitsbranche und Schutz vor 
Pandemien stärken 

180.	Über die Abfederung der wirtschaftlichen Fol-
gen der Corona-Pandemie hinaus erfordert die 
Krankheitswelle auch eine unmittelbare Stärkung 
der Gesundheitsbranche. Das Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite soll das Funktionieren des 
Gemeinwesens im infektionsschutzrechtlichen 
Notfall sichern (vgl. Tabelle lfd. Nr. 135). Hierzu 
wurde insbesondere das Infektionsschutzgesetz 
erweitert und präzisiert. Maßnahmen zielen unter 
anderem darauf ab, die Grundversorgung mit Arz-
neimitteln sowie mit Heil- und Hilfsmitteln zu 
sichern und die personellen Ressourcen im Ge
sundheitswesen zu stärken. Des Weiteren wurde 
das Infektionsschutzgesetz um eine zusätzliche 
Entschädigungsregelung ergänzt. Ziel ist die Mil-
derung von Verdienstausfällen, die erwerbstätige 
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Personen erleiden, wenn sie durch die Betreuung 
ihres Kindes aufgrund der Schließung einer Schule 
oder Einrichtung zur Betreuung von Kindern zur 
Verhinderung der Verbreitung von Infektionen 
oder übertragbaren Krankheiten nicht arbeiten 
können (vgl. Kap C, Tz 131). Gleiches gilt bei der 
Schließung einer Einrichtung für Kinder oder für 
erwachsene Menschen mit Behinderungen, die 
auf Hilfe angewiesen sind. Bei länderübergreifen-
der Gesundheits- und Versorgungsforschung wird 
die Geltung des Bundesrechts und einer federfüh-
renden Datenschutzaufsicht eingeführt, analog zu 
entsprechenden Regelungen in der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung.

181.	Mit dem Zweiten Gesetz zum Schutz der Be
völkerung bei einer epidemischen Lage von natio
naler Tragweite werden die auf Grundlage des 
Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite ge
troffenen Regelungen und Maßnahmen weiter-
entwickelt und ergänzt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 136). 
Dabei handelt es sich insbesondere um eine Erwei-
terung der bestehenden infektionsschutzrechtli-
chen Regelungen sowie um Maßnahmen, die die 
negativen Auswirkungen für die Patientinnen und 
Patienten und die verschiedenen Akteure des 
Gesundheitswesens auffangen sollen. Es werden 
die Voraussetzungen geschaffen, um unter ande-
rem mehr Tests für den Nachweis des Vorliegens 
einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu ermöglichen. 
Zu den weiteren Zielen zählen unter anderem 
mehr finanzielle Anerkennung für Personal in 
Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten, mehr 
Hilfen für Pflegebedürftige vor allem im ambu-
lanten Bereich, mehr Unterstützung für den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst, mehr Flexibilität 
für Auszubildende und Studierende im Gesund-
heitswesen während der Epidemie sowie mehr 
Flexibilität und weniger Bürokratie für Versicherte, 
Verwaltung und Gesundheitswesen.

182.	Sowohl mit dem Zweiten Gesetz zum Schutz 
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite als auch mit dem COVID-19-
Krankenhausentlastungsgesetz (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 137) wurden zahlreiche weitere Maßnahmen 
getroffen, um Krankenhäuser, aber auch Pflege-
einrichtungen, Pflegebedürftige und pflegende 
Angehörige bei der Bewältigung der Corona-Pan-
demie zu unterstützen. Im Rahmen des Pflege-
Schutzschirms wurden in 2020 voraussichtlich 
1,4 Milliarden Euro aus Mitteln der Pflegeversi-
cherung aufgewendet, um pandemiebedingte 
Mehraufwendungen und Mindereinnahmen der 
Pflegeeinrichtungen auszugleichen. Weiterhin 
wurde einmalig in 2020 an alle Beschäftige der 
Altenpflege eine Sonderleistung (Corona-Prämie) 
gezahlt. Dies führte zu Mehrausgaben in Höhe von 
einer Milliarde Euro. Darüber hinaus standen im 
Jahr 2020 11,5 Milliarden Euro Bundesmittel zur 
Verfügung, von denen rund 9,4 Milliarden Euro in 
Anspruch genommen wurden, um Krankenhäu-
sern einen finanziellen Ausgleich für verschobene 
planbare Operationen und Behandlungen zu zah-
len, um Kapazitäten für die Behandlung von Pati-
enten mit einer Coronavirus-Infektion frei zu hal-
ten. Im Jahr 2021 stellt der Bund zur Fortsetzung 
dieser Ausgleichszahlungen weitere zwei Milliar-
den Euro Bundesmittel bereit. Ferner stellt der 
Bund mit dem Krankenhauszukunftsgesetz drei 
Milliarden Euro im Jahr 2021 zur Verfügung, damit 
Krankenhäuser in moderne Notfallkapazitäten, 
die Digitalisierung und ihre IT-Sicherheit inves-
tieren können (vgl. Tabelle lfd. Nr. 138). Insbeson-
dere die Investitionen in die digitale Infrastruktur 
der Krankenhäuser werden vom Sachverständigen-
rat begrüßt (vgl. JG Tz 546). Zusammen mit weite-
ren Investitionsmitteln der Länder und Kranken-
hausträger stehen insgesamt bis zu 4,3 Milliarden 
Euro zur Verfügung. Krankenhäusern, die beson-
ders viele mit SARS-CoV-2 infizierte Patientinnen 
und Patienten zu versorgen hatten, werden insge-
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samt 100 Millionen Euro für Prämienzahlungen 
an ihre besonders belasteten Pflegekräfte und 
Beschäftigten zur Verfügung gestellt. Zudem wird 
den Krankenhäusern ein Ausgleich von Corona-
bedingten Erlösrückgängen und Mehrkosten 
gewährt. 

183.	2020 sind mit Blick auf die Corona-Pandemie 
befristet Akuthilfen für pflegende Angehörige in 
Kraft getreten, die die Möglichkeit einer Inan-
spruchnahme der kurzzeitigen Arbeitsverhinde-
rung von bis zu 20 Arbeitstagen vorsehen. Auch 
das Pflegeunterstützungsgeld kann für diesen 
Zeitraum in Anspruch genommen werden. Darü-
ber hinaus sind Flexibilisierungen im Pflegezeit-
gesetz und Familienpflegezeitgesetz vorgenom-
men worden. 

184.	Das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölke-
rung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite entwickelt die bisher zur Bekämpfung 
der Corona-Pandemie getroffenen Regelungen 
fort (vgl. Tabelle lfd. Nr. 139), so etwa mit Blick auf 
die Entschädigungsregelung für Eltern, Tests und 
Impfungen gegen SARS-CoV-2 sowie Ausgleichs-
zahlungen für Krankenhäuser und stationäre Vor
sorge- und Rehabilitationseinrichtungen ein-
schließlich der Müttergenesungswerke. 

185.	Im November 2020 wurde der erste Bericht 
zum Stand der Umsetzung der Konzertierten 
Aktion Pflege (KAP) vorgelegt. Zu den zentralen 
Maßnahmen, die im Rahmen der KAP umgesetzt 
wurden, gehört die Ausbildungsoffensive Pflege 
zur Begleitung der neuen Pflegeausbildungen. 
Zudem werden als ein erster Schritt zur Umset-
zung des Personalbemessungsverfahrens in der 
Altenpflege bis zu 20.000 zusätzliche Pflegehilfs-
kraftstellen für vollstationäre Pflegeeinrichtun-
gen finanziert. Zur weiteren Umsetzung des neuen 
Personalbemessungsverfahrens wurde eine Road-
map erarbeitet. Ferner werden mit der Vierten 

Pflegearbeitsbedingungenverordnung, die zum  
1. Mai 2020 in Kraft getreten ist, nach Qualifika-
tion differenzierte, bundeseinheitliche Pflege-
mindestlöhne in der Altenpflege festgesetzt: Die 
Mindestentgelte werden bis zum 1. September 
2021 in den alten und neuen Bundesländern suk-
zessive angeglichen. 

186.	Mit dem „Pakt für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst“, der Teil des Konjunkturpaketes ist, 
ergreifen Bund, Länder und Kommunen umfas-
sende Maßnahmen zur dauerhaften personellen 
und digitalen Stärkung des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes (ÖGD) (vgl. Kap C, Tz 129, sowie 
Tabelle lfd. Nr. 140). So soll der ÖGD – auch vor 
dem Hintergrund der Corona-Pandemie – in sei-
ner gesamten Aufgabenvielfalt, insbesondere im 
Bereich des Infektionsschutzes, und auf allen Ver-
waltungsebenen gestärkt und modernisiert wer-
den. Dies entspricht auch den Empfehlungen des 
Sachverständigenrats (vgl. JG Tz 186). Der Bund 
stellt für die Umsetzung des Paktes insgesamt  
vier Milliarden Euro zur Verfügung. 

187.	Die Bundesregierung teilt die Auffassung des 
Sachverständigenrats, dass die Bevorratung von 
Arzneimitteln und persönlicher Schutzausrüstung 
zur Resilienz beitragen und Versorgungsengpässe 
in Gesundheitskrisen vermeiden kann (vgl. JG Tz 
343). Die Bundesregierung hat daher beschlossen, 
eine „Nationale Reserve Gesundheitsschutz (NRGS)“ 
aufzubauen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 141). Dies muss 
darüber hinaus auch dezentral in den medizinischen 
Einrichtungen und beim Katastrophenschutz der 
Länder erfolgen. Im Wege von Warenbevorratung 
sowie Vorhalten von Produktionskapazitäten soll 
die NRGS den Bedarf des Gesundheitssektors und 
des Bundes an persönlicher Schutzausrüstung 
für bis zu sechs Monate decken (davon physische 
Mindestbevorratung für einen Monat). Der Bund 
wird die entsprechende Erstausstattung im Jahr 
2021 einmalig mit 750 Millionen Euro unterstüt-
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zen. Perspektivisch könnte auch humanitäre Hilfe 
mit persönlicher Schutzausstattung für die Welt-
gesundheitsorganisation und Drittstaaten ermög-
licht werden. Daneben fallen für die Vorhaltung 
von Produktionskapazitäten für Schutzmasken 
und Reallaboreinrichtungen dauerhaft Kosten an. 
Hierfür stellt der Bund 250 Millionen Euro bereit.

188.	Als starker Forschungs- und Entwicklungs-
standort steht Deutschland in der Verantwortung, 
aussichtsreiche Ansätze für einen Impfstoff in den 
Forschungseinrichtungen voranzutreiben. Daher 
wurde Mitte Juni 2020 das Sonderprogramm zur 
Beschleunigung von Forschung und Entwick-
lung dringend benötigter Impfstoffe gegen SARS-
CoV-2 ins Leben gerufen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 142). 
Gegenstand der Förderung ist die klinische Impf-
stoffentwicklung, um die Verfügbarkeit eines 
effektiven und sicheren Impfstoffes gegen SARS-
CoV-2 zu beschleunigen. Darüber hinaus sollen 
mit dem Programm die Entwicklungs- und Pro-
duktionskapazitäten in Deutschland ausgeweitet 
und damit die Gesundheitsbranche im Bereich der 
Impfstoffentwicklung spezifisch gestärkt werden. 
Bereits im Dezember 2020 wurde ein Impfstoff-
kandidat eines geförderten Unternehmens von 
der European Medicines Agency zugelassen.

E.	�Energiewende und Klimaschutz 
marktwirtschaftlich vorantreiben –  
in Deutschland und Europa

Kurz- und langfristige Herausforderungen

189.	Klimaschutz ist eine zentrale Herausforderung 
dieser Generation. Gleichzeitig bleibt eine sichere 
und bezahlbare Energieversorgung unabdingbare 
Grundlage für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land. Insgesamt gilt es somit, das Wirtschaftswachs-
tum nachhaltig in Einklang mit dem Erhalt natür-
licher Lebensgrundlagen zu bringen und diese 

auch für zukünftige Generationen zu sichern: Um 
bis zum Jahr 2050 Treibhausgasneutralität zu errei-
chen, ist ein erheblicher Kraftakt erforderlich. Dabei 
ist Klimaschutz eine horizontale Gestaltungsauf-
gabe, die eine Vielzahl von Politikbereichen betrifft. 
Aus energiepolitischer Sicht kommen vor allem 
dem Ausstieg aus der Kohleverstromung und sei-
ner strukturpolitischen Flankierung, dem Netz-
ausbau sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien 
große Bedeutung zu. Auch die Steigerung der 
Energieeffizienz, die Förderung der Sektorkopp-
lung, die Energieforschung und die Nutzung von 
Wasserstoff stehen im Fokus.

190.	Um diese und weitere Aufgaben auf volks-
wirtschaftlich effiziente Weise zu bewältigen, 
muss die Energie- und Klimapolitik erstens 
marktwirtschaftlichen Instrumenten Vorrang 
geben. Ziel ist, dass Deutschland klimaneutral 
wird und zugleich weiterhin ökonomisch und 
sozial prosperiert. Die Bundesregierung hat in 
dieser Legislaturperiode wichtige marktwirt-
schaftliche Impulse und Weichenstellungen ins-
besondere mit der Einführung einer nationalen 
CO2-Bepreisung in den Bereichen Verkehr und 
Wärme vorgenommen.

191.	Zweitens stellt Klimaschutz eine globale Her-
ausforderung, aber auch eine Chance dar. Ener-
gie- und klimapolitische Anstrengungen sind 
daher stets in den internationalen Kontext einzu-
betten – nicht zuletzt, um die Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Wirtschaft zu wahren. Des
wegen setzt die Bundesregierung auch über die 
Landesgrenzen hinaus energie- und klimapoliti-
sche Impulse.

192.	Die Bundesregierung unterstützt die EU-
Kommission darin, Europa zum ersten klimaneu-
tralen Kontinent und gleichzeitig wettbewerbsfä-
higer zu machen. Der Beschluss des Europäischen 
Rats, für 2030 mindestens 55 Prozent Treibhaus-
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gasminderung gegenüber dem Jahr 1990 anzu-
streben, unterstreicht dieses Ziel. Das höhere EU-
Klimaziel 2030 erfordert laut Folgenabschätzung 
der EU-Kommission eine Steigerung des Anteils 
erneuerbarer Energien und eine Erhöhung der 
Energieeffizienz in der EU bis 2030.

193.	Die Bundesregierung steht sowohl zu den 
Energie- und Klimazielen auf europäischer Ebene 
als auch zu den Vereinbarungen des Pariser Kli-
maübereinkommens. In der laufenden Legislatur-
periode hat sie wichtige Fortschritte erzielt, um 
die bislang bestehenden ambitionierten nationa-
len, europäischen und internationalen Klimaziele 
zu erreichen. So geht der Ausbau der erneuerbaren 
Energien zügig voran (vgl. Kasten 11 und Schau-
bild 20) und die Erneuerbare-Energien-Anlagen 
werden zunehmend in den Markt integriert. Der 
Kohleausstieg wurde gesetzlich geregelt und die 
Energieeffizienz weiter vorangetrieben. Die Bun-
desregierung überprüft die erzielten Fortschritte 
der Energiewende jährlich im Rahmen des Moni-
toring-Prozesses „Energie der Zukunft“ (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 143). Dieser tiefgreifende Umstrukturie-
rungsprozess in der Energieversorgung lässt sich 
mit einer starken und leistungsfähigen Volkswirt-
schaft Deutschlands deutlich leichter umsetzen 
und bietet die Möglichkeit, den gesamtwirtschaft-
lichen Wachstumspfad nachhaltiger zu gestalten. 
Die Bundesregierung teilt die Einschätzung des 
Sachverständigenrates, dass der Klimaschutz und 
der damit verbundene Bedarf an emissionsarmen 

Technologien bei allen Herausforderungen auch 
Chancen für mehr Wertschöpfung, Wachstum 
und Wohlstand in Deutschland eröffnet (vgl. JG 
Tz 358).

194.	Die Bundesregierung hat 2019 die Grundla-
gen geschaffen, um wesentliche Maßnahmen aus 
dem Klimaschutzprogramm 2030 umzusetzen. 
Dabei bildet das Ende 2019 in Kraft getretene Bun-
des-Klimaschutzgesetz den rechtlichen Rahmen 
für die deutsche Klimaschutzpolitik und die Errei
chung des langfristigen Ziels der Treibhausgas-
neutralität bis 2050. Als Zwischenziel schreibt das 
Bundes-Klimaschutzgesetz für das Jahr 2030 eine 
Minderung der Treibhausgasemissionen von min-
destens 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 ge
setzlich fest. Um dies zu erreichen, werden für die 
einzelnen Sektoren von 2020 bis 2030 Minderungs-
ziele durch die Vorgabe von jährlich sinkenden 
Jahresemissionsmengen festgelegt, deren Einhal-
tung jährlich (erstmalig im März 2021) überprüft 
wird. Bei Zielverfehlung ist vorgesehen, dass das 
jeweils überwiegend zuständige Ministerium ein 
Sofortprogramm vorlegt und die Bundesregierung 
durch sektorspezifische oder sektorübergreifende 
Maßnahmen umgehend nachsteuert. Das Gesamt-
volumen des Klimaschutzprogramms 2030 beträgt 
bis zum Jahr 2023 etwa 54 Milliarden Euro. Mit dem 
Konjunktur- und Zukunftspaket sind weitere Mit-
tel in zweistelliger Milliardenhöhe hinzugekom-
men, beispielsweise für den Markthochlauf der 
Wasserstoffwirtschaft und den Ausbau der Lade-

Kasten 11: Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit
Ein hoher Anteil erneuerbarer Energien und ein sinkender Energieverbrauch sind Ziel der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen (SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie). Der Anteil erneuerbarer 
Energien am Bruttostromverbrauch ist in der laufenden Legislaturperiode deutlich gestie-
gen von 36,0 Prozent im Jahr 2017 auf 45,7 Prozent im Jahr 2020. Der Zielwert für das 
Jahr 2020 in Höhe von 35 Prozent wurde somit klar übertroffen. 
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säulen-Infrastruktur für Elektromobilität. Markt-
wirtschaftliches Herzstück des Klimaschutzpro-
gramms 2030 ist die neue CO2-Bepreisung für die 
Sektoren Verkehr und Wärme ab 2021 (vgl. Kasten 
12 und Tabelle lfd. Nr. 144). So wie es im Rahmen 
des Europäischen Emissionshandels bereits für 
die Energiewirtschaft und die energieintensive 
Industrie gilt, hat CO2 nun auch in den Bereichen 
Verkehr und Wärme in Deutschland einen Preis 
bekommen. Die Bundesregierung sieht wie der 
Sachverständigenrat den für den nationalen Brenn-
stoffemissionshandel festgelegten Preispfad als 
ein glaubwürdiges und verbindliches Signal, das 
Wirtschaftsakteuren Planungssicherheit gibt (vgl. 
JG Tz 376). Der Brennstoffemissionshandel ist 
volkswirtschaftlich belastungsneutral ausgestaltet. 
Die Bundesregierung wird alle Einnahmen aus der 
CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen zurückgeben, zum einen über 
die Senkung der EEG-Umlage, zum anderen aber 
zum Beispiel auch über Investitionen in Klima-
schutzmaßnahmen, eine höhere Pendlerpauschale 
oder Beihilfen zur Vermeidung von Carbon Lea-
kage und zum Erhalt der grenzüberschreitenden 
Wettbewerbsfähigkeit betroffener Unternehmen.

Über die nationale CO2-Bepreisung hinaus zählen 
zu den Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 
2030 insbesondere das Kohleausstiegsgesetz, die 
grundlegende Novelle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG 2021) und die Novelle des Wind-
energie-auf-See-Gesetzes (WindSeeG). Mit einem 
umfassenden Paket an Forschungs- und Entwick-
lungsmaßnahmen erschließt die Bundesregie-
rung wichtige zusätzliche Innovationsdynamiken 
und neue Potenziale zur Erreichung der Klima-
schutzziele.

195.	Neben längerfristigen Zielsetzungen steht die 
Energiewende auch kurzfristig vor zusätzlichen 
Herausforderungen: Die Corona-Pandemie hat 
die deutsche Wirtschaft hart getroffen, der Strom-
verbrauch ist zurückgegangen und die Preise an 
der Strombörse sind stark gesunken. Dadurch 
drohte die EEG-Umlage deutlich anzusteigen. 
Deshalb wurden im Rahmen der Beschlüsse zum 
Konjunktur- und Zukunftspaket – zusätzlich zu 
den bereits vorgesehenen Mitteln aus der nationa-
len CO2-Bepreisung – Zuschüsse zur EEG-Finan-
zierung in Höhe von elf Milliarden Euro beschlos-
sen. Damit wird die EEG-Umlage im Jahr 2021 

Kasten 12: Nationale CO2-Bepreisung für die Sektoren Verkehr und Wärme 

Mit der Umsetzung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) führt die Bundesregierung auch für die 
bislang nicht vom europäischen Emissionshandel EU-ETS erfassten Sektoren Verkehr und Wärme (soge-
nannte Non-ETS-Sektoren) ein marktwirtschaftliches Mengeninstrument ein. Treibhausgasemissionen können 
so zu möglichst geringen wirtschaftlichen Kosten verringert werden. Die jährlich maximale Emissionsmenge 
ergibt sich grundsätzlich aus den Emissionsmengen für die deutschen Non-ETS-Sektoren, die entsprechend 
durch die EU-Klimaschutzverordnung festgelegt sind. Diese sektorspezifischen jährlichen Emissionsmengen 
nehmen kontinuierlich ab. In der Einführungsphase lässt die Bundesregierung Emissionshandelszertifikate zu 
einem gesetzlich festgelegten und jährlich steigenden Festpreis verkaufen. Sofern erforderlich, wird sie 
zusätzliche Emissionszuweisungen entsprechend europarechtlichen Vorgaben aus dem Ausland erwerben. 
Im Gegensatz zum EU-ETS setzt das BEHG bei Unternehmen an, die Brenn- und Kraftstoffe auf vorgelager-
ter Handelsebene in Verkehr bringen. Die Unternehmen werden dazu verpflichtet, Zertifikate für CO2 zu 
erwerben, das bei der Verbrennung der von ihnen veräußerten Brenn- und Kraftstoffe freigesetzt wird. Dop-
pelbelastungen von Anlagen, die bereits dem EU-ETS unterliegen, sind nach dem BEHG grundsätzlich zu 
vermeiden, möglichst bereits durch eine Befreiung von der Abgabepflicht von Zertifikaten. 
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auf 6,5 ct/kWh und im Jahr 2022 auf 6,0 ct/kWh 
gesenkt.

196.	Die Versorgungssicherheit ist auch während 
der Corona-Pandemie ohne Einschränkungen ge
währleistet. Die Energieversorgung in Deutschland 
funktioniert stabil und zuverlässig. Um den Aus-
bau der erneuerbaren Energien und der Strom-
netze nicht durch die Corona-bedingten Kontakt-
beschränkungsmaßnahmen zu verzögern, hat die 
Bundesregierung schnell und pragmatisch gehan-
delt. So hat sie mit dem Planungssicherstellungs-
gesetz die Beteiligung der Öffentlichkeit an Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren für wichtige 
Infrastrukturprojekte auch im Energiebereich in 
digitaler Form ermöglicht (vgl. Tz 57). Zudem hat 
sie gesetzliche Fristen etwa zur Realisierung bezu-
schlagter Erneuerbare-Energien-Anlagen ange-
passt, da Unternehmen diese aufgrund von Pro-
duktionseinschränkungen zum Teil nicht wahren 
konnten (vgl. Tabelle lfd. Nr. 145).

Kohleausstieg konsequent umsetzen

197.	Um den Ausstoß der Treibhausgasemissionen 
deutlich zu verringern, hat der Deutsche Bundestag 
den Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlos
sen. Zudem wurde das Ausbauziel für erneuerbare 
Energien auf 65 Prozent des Bruttostromver-
brauchs im Jahr 2030 angehoben. Die Ausbaupfade 
berücksichtigen allerdings noch nicht das ver-
schärfte EU-Klimaziel, da derzeit noch keine Legis
lativvorschläge der EU-Kommission vorliegen. 
Die Ausbaupfade sind im Lichte des höheren EU-
Klimaziels 2030 unter Berücksichtigung des Ent-
schließungsantrags der Koalitionsfraktionen zum 
EEG 2021 wieder aufzugreifen. Eine Erhöhung der 
EEG-Umlage muss dabei ausgeschlossen werden.

Das am 14. August 2020 in Kraft getretene Kohle-
ausstiegsgesetz setzt im Wesentlichen die ener-
giepolitischen Empfehlungen der von der Bun-
desregierung eingesetzten Kommission „Wachs-

2019 2022 2030

1717 GW
3030 GW

41 GW

spätestens
2038

Schaubild 19: Etappen des Kohleausstiegs

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
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tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ um. Es 
enthält unter anderem Regelungen zur Reduzie-
rung und Beendigung der Stein- und Braunkohle-
verstromung bis spätestens 2038 sowie zur konti-
nuierlichen Überprüfung der Versorgungssicher-
heit. Außerdem regelt es die Löschung von 
CO2-Zertifikaten des europäischen Emissionshan-
dels, die aufgrund des Kohleausstiegs frei werden, 
soweit diese Menge dem Emissionshandelsmarkt 
nicht durch die Marktstabilitätsreserve entzogen 
wird. Die Kohleverstromung wird dabei schritt-
weise reduziert: Die Leistung der Stein- und 
Braunkohlekraftwerke soll von rund 41 Gigawatt 
(GW) im Jahr 2019 auf jeweils 15 GW bis zum Jahr 
2022 und bis zum Jahr 2030 auf acht bzw. neun 
GW sinken. Bis zum Jahr 2038 soll der Ausstieg 
spätestens abgeschlossen sein (vgl. Schaubild 19). 
Um die Steinkohleverstromung zu beenden, wer-
den Kraftwerksstilllegungen für die Jahre 2020 bis 
2026 ausgeschrieben. Dabei erhalten die Bieter mit 
den geringsten Entschädigungsforderungen den 
Zuschlag. Die Ausschreibung der Stilllegungen 
wird ab 2024 durch Ordnungsrecht flankiert und 
ab 2027 vollends durch ordnungsrechtliche Stillle-
gungen abgelöst. Der Ausstieg aus der Braunkoh-
leverstromung ist ebenfalls gesetzlich geregelt 
und soll von einem öffentlich-rechtlichen Vertrag, 
den die Bundesregierung mit den Betreibern ver-
handelt hat, flankiert werden (vgl. Tabelle lfd. Nr. 
146). Das wettbewerbliche Ausschreibungssystem 
bei der Steinkohle hat die Europäische Kommis-
sion am 25. November 2020 beihilferechtlich 
genehmigt. Die Regelungen zur Entschädigung für 
die Stilllegung von Braunkohleanlagen bedürfen 
noch des Abschlusses der beihilferechtlichen Prü-
fung; hierzu wird die Europäische Kommission 
aller Voraussicht nach ein sogenanntes förmliches 
Prüfverfahren eröffnen.

198.	Mit der jüngsten Novelle des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes (KWKG) flankiert die Bundes-
regierung den Kohleausstieg. KWK-Anlagen müssen 

sich einem Strommarkt anpassen, der zuneh-
mend von volatil einspeisenden erneuerbaren 
Energien geprägt ist. Aus diesem Grund ist es 
erforderlich, dass KWK-Anlagen zukünftig stärker 
auf Marktsignale reagieren und ihren Einsatz fle-
xibilisieren. Gleichzeitig kann die KWK nur dann 
dazu beitragen, die Klimaziele zu erreichen, wenn 
die Anlagen und vor allem ihre Wärmeerzeugung 
dekarbonisiert werden. Flexibilisierung und 
Dekarbonisierung sind die Leitmotive des novel-
lierten und bis Ende 2029 verlängerten KWKG.

199.	Durch das am 8. Oktober 2020 vom Bundes-
tag beschlossene Gesetz zur Änderung des Ener-
giewirtschaftsgesetzes zur marktgestützten 
Beschaffung von Systemdienstleistungen werden 
transparente, diskriminierungsfreie und marktge-
stützte Verfahren für die Erbringung von System-
dienstleistungen als wichtiger Baustein für die 
Versorgungssicherheit im Strombereich einge-
führt. Alle potenziellen Marktteilnehmer – Erzeu-
ger, Speicher und Verbraucher – können an den 
Verfahren teilnehmen. Mit der Regelung wird 
Wettbewerb angereizt und es können bisher nicht 
genutzte Potenziale zur Erbringung von System-
dienstleistungen wirtschaftlich gehoben werden 
(vgl. Tabelle lfd. Nr. 147).

Erneuerbare Energien weiter ausbauen

200.	Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien wird im Wesentlichen über das Erneuerbare-
Energie-Gesetz (EEG) gefördert, das Stromerzeu-
gern eine Marktprämie für den erneuerbaren 
Strom, die vorrangige Abnahme des Stroms durch 
die Netzbetreiber und den vorrangigen Anschluss 
der Anlagen an das Netz garantiert. Am 1. Januar 
2021 ist ein grundlegend novelliertes EEG (EEG 
2021) in Kraft getreten. Darin ist das Ziel veran-
kert, dass der gesamte in Deutschland erzeugte 
oder verbrauchte Strom vor dem Jahr 2050 treib-
hausgasneutral sein soll. Den Ausbau der Wind-
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energie auf See regelt das gleichnamige Gesetz 
(WindSeeG), das im Jahr 2020 novelliert wurde. 
Die Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes ist 
am 10. Dezember 2020 in Kraft getreten.

Mit dem EEG 2021 wurden die technologiespezifi-
schen Ausbaupfade und Ausschreibungsmengen 
sowie ein technologieübergreifender jährlicher 
Strommengenpfad bis zum Jahr 2030 klar und 
transparent festgelegt (vgl. Schaubild 21), damit 
im Jahr 2030 ein Anteil von 65 Prozent des ver-
brauchten Stroms aus erneuerbaren Quellen 
erreicht wird. Für Windenergie an Land sind im 
EEG 2021 deshalb jährliche Ausschreibungsmen-
gen zwischen 2,9 und 5,8 GW festgelegt, für Pho-
tovoltaik liegen sie zwischen 1,95 und 2,15 GW 
und für Biomasse bei 750 Megawatt. Die Ausschrei-
bungsmengen für die Windenergie auf See betra-
gen in den Jahren 2021 bis 2023 je etwa ein GW, im 

Jahr 2024 etwa drei GW und im Jahr 2025 etwa vier 
GW. Über ein stringentes Monitoring des tatsäch-
lichen Ausbaus im Verhältnis zum Bruttostromver-
brauch wird die Erreichung des 65-Prozent-Ziels 
zusätzlich abgesichert.

Die installierte Leistung der Windenergie an Land 
soll sich damit von 54 GW im Jahr 2020 auf 71 GW 
im Jahr 2030 erhöhen. Die Zielmarke der installier-
ten Leistung von Photovoltaik steigt von 52 GW 
im Jahr 2020 auf 100 GW im Jahr 2030. Durch die 
Verlängerung und Aufstockung der Innovations-
ausschreibungen werden starke Impulse für Inno-
vationen gesetzt. Um die Kosteneffizienz und 
Innovationskraft weiter zu erhöhen, werden Neu-
erungen sowohl im Ausschreibungsdesign als auch 
in technischer Hinsicht getestet. Ein Kooperations-
ausschuss von Bund und Ländern adressiert Fra-
gen zur Zielerreichung, zur Flächenverfügbarkeit 
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Schaubild 20: Bruttostromerzeugung in Deutschland 20201

Quelle: AG Energiebilanzen, Stand Dezember 2020.
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sowie zu Planungen und Genehmigungen von 
Windenergieanlagen in den Ländern. Zudem ent-
hält das EEG 2021 Maßnahmen zur weiteren 
Dämpfung der Kostenentwicklung, für eine bes-
sere Regionalisierung des Ausbaus, zur Stärkung 
des Mieterstroms und der Eigenversorgung, zum 
Erhalt der Akzeptanz für den weiteren Ausbau der 
erneuerbaren Energien und zur Stärkung der Netz- 
und Marktintegration.

Die Förderung der ersten Anlagen, denen im Jahr 
2000 eine feste Einspeisevergütung für eine Dauer 
von 20 Jahren gewährt wurde, ist zum 1. Januar 
2021 ausgelaufen. Solche ausgeförderten Anlagen 
müssen nach dem EEG grundsätzlich an der 
Direktvermarktung teilnehmen. Das EEG 2021 
regelt nun, dass für Anlagen mit einer Leistung 
bis zu 100 Kilowatt bis Ende 2027 der Strom för-
derfrei weiter über den Netzbetreiber vermarktet 
werden kann und Anlagenbetreiber den Markt-
wert abzüglich der Vermarktungskosten erhalten. 

Windenergieanlagen an Land können sich nach 
dem EEG 2021 in Ausschreibungen übergangs-
weise um eine Anschlussförderung bewerben. 
Setzen sie sich in den Ausschreibungen durch, 
erhalten sie eine Anschlussförderung bis Ende 
2022. Setzen sie sich in den Ausschreibungen nicht 
durch, erhalten sie – allerdings nur im Jahr 2021 – 
ebenfalls eine Marktwertdurchleitung, die jedoch 
leicht erhöht ist. Die Regelung zur Anschlussförde-
rung von Windenergieanlagen steht unter beihil-
ferechtlichem Vorbehalt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 148).

201.	Die Kosten, die durch die Förderung der er
neuerbaren Energien über das EEG entstehen, 
werden über die EEG-Umlage abgedeckt. Im Jahr 
2020 betrug diese 6,756 Cent. Die Bundesregie-
rung sieht wie der Sachverständigenrat die Not-
wendigkeit, Belastungen des Strompreises – ins-
besondere durch die EEG-Umlage – entgegenzu-
wirken (vgl. JG Tz 391). Durch Einnahmen aus der 
nationalen CO2-Bepreisung und Zuschüsse aus 
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dem Konjunktur- und Zukunftspaket wird die 
EEG-Umlage im Jahr 2021 auf 6,5 ct/kWh und im 
Jahr 2022 auf 6,0 ct/kWh gesenkt. Dies ist ein ers-
ter wichtiger Schritt zur auch vom Sachverständi-
genrat geforderten Reform von Steuern, Abgaben 
und Umlagen im Energiebereich (vgl. JG Tz 391).

202.	Um den Ausbau der Windenergie an Land 
voranzutreiben, wurden zahlreiche Maßnahmen 
umgesetzt. So sollen unter anderem Windener-
gieanlagen in Zukunft in der Nacht nur noch in 
Ausnahmefällen rot blinken, damit Anwohner 
weniger davon gestört werden. Nach dem EEG 
2021 können Betreiber von Neuanlagen zudem 
eine freiwillige Zahlung an die Standortkommune 
und Kommunen im Umkreis von 2.500 Metern zu 
der Anlage leisten, um die Akzeptanz des Ausbaus 
zu erhöhen. Vorbehaltlich der Regelungen zum 
Immissionsschutz steht es den Ländern frei, einen 
Mindestabstand zwischen Wohngebäuden und 
Windenergieanlagen zu bestimmen. Allerdings 
darf dieser Mindestabstand 1.000 Meter nicht über-
schreiten.

203.	Genehmigungsverfahren für Windenergiean-
lagen werden zunehmend länger und komplexer. 
Auch steigt die Zahl der Verfahren, die scheitern 
und nicht weiterverfolgt werden. Mit dem Inves-
titionsbeschleunigungsgesetz wurde für Klagen 
gegen Windenergieanlagen der Instanzenzug ver-
kürzt. Gleichzeitig entfalten Widersprüche und 
Klagen gegen die Genehmigungen von Wind-
energieanlagen keine aufschiebende Wirkung 
mehr. Insgesamt können Windenergieanlagen 
damit schneller realisiert werden (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 149). Auch bei der Vereinbarkeit von Arten-
schutz und Windenergie gibt es Fortschritte. Im 
Dezember 2020 hat die Umweltministerkonfe-
renz einen bundesweit einheitlichen Rahmen für 
die Bewertung der Auswirkungen von Windener-
gieanlagen auf bestimmte Vogelarten beschlos-
sen. Dieser sogenannte „Signifikanzrahmen“ soll 

Genehmigungsbehörden und weiteren Beteilig-
ten ein rechtssicheres Vorgehen zum Schutz der 
entsprechenden Arten bei dem notwendigen Aus-
bau der Windenergie ermöglichen. Der Signifikanz-
rahmen stellt einen wichtigen ersten Schritt zur 
Standardisierung beim Vollzug des Artenschutz-
rechts dar, den es nun im Rahmen eines Folge-
prozesses weiter auszugestalten gilt.

204.	Die Bundesregierung treibt mit der Novelle 
des WindSeeG den Ausbau von Offshore-Wind-
energie weiter voran. Aktuell sind 7,7 GW Leistung 
installiert. Kern der Novelle ist eine deutliche 
Erhöhung des Ausbauziels für das Jahr 2030 von 
15 auf 20 GW installierte Leistung. Zudem wird 
ein Langfristziel verankert: Bis zum Jahr 2040 sol-
len Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leis-
tung von 40 GW in Betrieb sein. Die Novelle des 
WindSeeG verkürzt einige Fristen für die Errich-
tung der Windenergieanlagen und der dazugehö-
rigen Anbindungsleitungen und verbessert die 
Verzahnung mit dem Netzausbau. Ferner wird das 
gerichtliche Verfahren beschleunigt, indem die 
erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwal-
tungsgerichts ausgeweitet wird (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 150).

205.	Der sogenannte „PV-Deckel“ sah vor, dass 
neu installierte kleinere Photovoltaikanlagen in 
der Festvergütung bis 750 Kilowatt keine Förde-
rung mehr erhalten, sobald eine Photovoltaik-
Erzeugungsleistung von 52 GW erreicht ist. Die 
Abschaffung dieser Regelung hat der Bundestag 
gemeinsam mit der Verabschiedung des Gebäu-
deenergiegesetzes am 18. Juni 2020 beschlossen. 
Das EEG 2021 sieht ein eigenes Ausschreibungs-
segment für große PV-Dachanlagen vor, um das 
Potenzial von Dächern und an Gebäuden besser 
zu erschließen. Darüber hinaus wurden der Mie-
terstrom wirtschaftlich attraktiver gestaltet und 
für Quartiere ermöglicht sowie die Eigenversor-
gung deutlich gestärkt.
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206.	Mit Exportkreditgarantien (sogenannte „Her-
mesdeckungen“) fördert die Bundesregierung den 
Ausbau erneuerbarer Energien auch im Ausland. 
Im Mai 2020 wurden mit einer Sonderinitiative 
die Deckungsmöglichkeiten und damit die Finan-
zierungsbedingungen für deutsche Exporte in 
diesem Bereich maßgeblich verbessert. So können 
Exporte im Bereich der erneuerbaren Energien 
nun mit einem höheren Anteil an ausländischen 
Zulieferungen (bis zu 70 Prozent statt bisher 49 
Prozent) abgesichert werden. Zugleich erweitert 
der Bund sein Beratungsangebot auch in den Ziel
ländern. Dadurch verbessern sich die Wettbewerbs-
bedingungen deutscher Unternehmen auf den 
Exportmärkten weltweit.

Netzausbau beschleunigen

207.	Erneuerbarer Strom muss zunehmend über 
weite Strecken in Europa und Deutschland trans-
portiert werden, so beispielsweise aus dem wind-
reichen Norden in die Verbrauchszentren im Wes-
ten und Süden. Für diese Transportaufgabe muss 
das Stromnetz verbessert, verstärkt und ausgebaut 
werden. Am 23. September 2020 hat die Bundes-
regierung den Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Bundesbedarfsplangesetzes beschlossen. 

Damit wird die Liste der Netzausbauvorhaben 
aktualisiert, für die ein vordringlicher Bedarf be
steht. Grundlage ist der Netzentwicklungsplan 
2019 – 2030. Er berücksichtigt erstmals das in dieser 
Legislaturperiode erhöhte Ziel der Bundesregie-
rung, im Jahr 2030 einen Anteil der erneuerbaren 
Energien am Bruttostromverbrauch von 65 Prozent 
zu erreichen. Zugleich werden Maßnahmen zur 
Lösung der Netzprobleme im Dreiländereck Bay-
ern, Hessen und Thüringen umgesetzt (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 151).

208.	Insgesamt sind von bislang mehr als 7.500 
Netzausbaukilometern bisher rund 2.200 Kilome-
ter in Betrieb oder in der Bauphase, während sich 
rund 5.300 Kilometer noch im Raumordnungs-, 
Bundesfachplanungs- oder Planfeststellungsver-
fahren befinden (vgl. Schaubild 22). Der Ausbau 
erfolgt zum einen auf Grundlage des Energielei-
tungsausbaugesetzes (rund 1.800 Kilometer). Zum 
anderen werden Netzverstärkungs- und -neubau-
maßnahmen nach dem Bundesbedarfsplangesetz 
(bislang rund 5.700 Kilometer) durchgeführt. Durch 
ein Controlling werden mögliche Verzögerungen 
beim Netzausbau frühzeitig identifiziert und ent-
sprechende Maßnahmen eingeleitet, um Verzöge-
rungen zu vermeiden, wieder aufzuholen oder zu 

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Raumordnungs-/Bundesfachplanungsverfahren Planfeststellungsverfahren Bau Betrieb

in Kilometern

1.109 1.0682.330 3.045

Schaubild 22: Stand der Netzausbauvorhaben

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Stand Q3/2020.
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reduzieren. Die Übertragungsnetzbetreiber gehen 
davon aus, dass durch den Netzausbau der Bedarf 
für Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Kraft-
werken, um Leitungsabschnitte vor einer Überlas-
tung zu schützen, bis zum Jahr 2025 um die Hälfte 
sinken könnte (vgl. Tabelle lfd. Nr. 147).

Potenziale bei Energieeffizienz und erneuer
barer Wärme heben

209.	Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, die 
deutsche Wirtschaft weltweit zur energieeffizien-
testen Volkswirtschaft zu machen und bis 2050 
den Primärenergieverbrauch gegenüber 2008 zu 
halbieren. Denn nur durch erhebliche Energieef-
fizienzsteigerungen können Energiewende und 
Klimaschutz wirksam, nachhaltig und kosteneffi-
zient umgesetzt werden.

210.	In der Energieeffizienzstrategie 2050 hat die 
Bundesregierung Ende 2019 daher unter anderem 
das Ziel festgelegt, den Primärenergieverbrauch 
bis 2030 um 30 Prozent gegenüber 2008 zu senken. 
Die Energieeffizienzstrategie 2050 stellt damit die 
Weichen für eine gestärkte Energieeffizienzpolitik 
und leistet zugleich den deutschen Beitrag, um 
das EU-Energieeffizienzziel zu erreichen (mindes-
tens 32,5 Prozent weniger Primär- und Endener-
gieverbrauch bis 2030). Die Strategie legt nicht nur 
das neue Energieeffizienzziel 2030 fest, sondern 
bündelt auch die dafür notwendigen Maßnahmen 
der Bundesregierung in einem neuen Nationalen 
Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE 2.0).

211.	Im Dialogprozess „Roadmap Energieeffizienz 
2050“, der als Teil der Energieeffizienzstrategie 
2050 beschlossen worden ist, sollen im Austausch 
mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft weitere Instrumente und Maß-
nahmen für mehr Energieeffizienz in Deutsch-
land entwickelt werden. Auch der Roadmap-Pro-
zess untermauert das Ziel der Bundesregierung, 

bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Der 
Dialogprozess zur Roadmap Energieeffizienz soll 
im Herbst 2022 abgeschlossen werden.

212.	Um die gestiegene Nachfrage bei Förderpro-
grammen für erneuerbare Energien und Energie-
effizienz im Gebäudesektor (CO2-Gebäudesanie-
rungsprogramm und Marktanreizprogramm für 
Wärme aus erneuerbaren Energien) zu decken, 
hat die Bundesregierung die Mittel im Rahmen 
des Konjunktur- und Zukunftspaketes um insge-
samt weitere rund zwei Milliarden Euro deutlich 
aufgestockt. Damit erbringt Deutschland bereits 
einen Beitrag zu der von der EU-Kommission am 
14. Oktober 2020 veröffentlichten Strategie für 
eine europäische „Renovierungswelle“. Eine anhal-
tend hohe Nachfrage nach Fördermitteln zeigt 
sich 2020 im novellierten Marktanreizprogramm 
für Wärme aus erneuerbaren Energien. Darin ent-
halten ist eine im Rahmen des Klimaschutzpro-
gramms 2030 neu eingeführte Austauschprämie 
für Ölheizungen. Auch die von der Bundesregie-
rung beschlossene langfristige Renovierungsstra-
tegie ist ein wichtiges Instrument, um die Ener-
gieeffizienz im Gebäudebereich zu verbessern. Sie 
beinhaltet einen Fahrplan mit indikativen Mei-
lensteinen für die Energie- und Klimaziele im 
nationalen Gebäudebereich bis 2030. Die Strategie 
hält fest, dass Deutschland die indikativen Mei-
lensteine für 2040 und 2050 dann festlegt, wenn 
die erforderlichen Beschlüsse auf nationaler und 
europäischer Ebene gefasst sind (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 152).

213.	Mit dem am 1. November 2020 in Kraft getre-
tenen Gebäudeenergiegesetz hat die Bundesregie-
rung das Energieeinsparrecht vereinheitlicht und 
vereinfacht. Das Gesetz führt die Energieeinspar-
verordnung, das Energieeinsparungsgesetz und 
das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz zusam-
men. Die aktuellen energetischen Anforderungen 
an Neubauten und Sanierung bleiben unverändert 
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und werden nicht verschärft. Gleichzeitig werden 
zusätzliche Impulse für die Nutzung erneuerbarer 
Energien gesetzt (vgl. Tabelle lfd. Nr. 153). Die Anfor-
derungen an neue und bestehende Gebäude wer-
den nach Maßgabe des Wirtschaftlichkeitsgebots 
und unter Wahrung des Grundsatzes der Techno-
logieoffenheit im Jahr 2023 überprüft. Die Bezahl-
barkeit des Bauens und Wohnens ist ein zu beach
tender wesentlicher Eckpunkt.

214.	Mit der Bundesförderung für effiziente Ge
bäude hat die Bundesregierung die energetische 
Gebäudeförderung zum 1. Januar bzw. 1. Juli 2021 
neu aufgestellt und adressatengerecht weiterent-
wickelt. Sie setzt damit Beschlüsse des Klima-
schutzprogramms 2030 um. Die Komplexität der 
Förderlandschaft wird reduziert und es werden 
noch stärkere Anreize für Investitionen in Energie-
effizienz und erneuerbare Energien in Gebäuden 
gesetzt. Daneben wurde im Januar 2020 die Ener-
gieberatung für Wohngebäude im Gebäudebereich 
finanziell besser ausgestattet. Flankierend erfolgen 
Informationen zu energetischen Sanierungsmaß-
nahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit noch 
fachspezifischer und zielgruppenschärfer, um 
Potenziale bei Energieeffizienz und erneuerbaren 
Energien zu heben. Dies trägt dazu bei, die Ener-
gie- und Klimaziele bis 2030 im Gebäudesektor zu 
erreichen (vgl. Tabelle lfd. Nr. 154).

Energieträger Wasserstoff erschließen

215.	Wasserstoff kommt eine zentrale Rolle bei der 
Energiewende als Alternative zu fossilen Energie- 
und Rohstoffen zu. Aus Sicht der Bundesregierung 
ist nur Wasserstoff, der auf Basis erneuerbarer 
Energien hergestellt wurde („grüner“ Wasserstoff), 
auf Dauer nachhaltig. Daher ist es Ziel der Bundes-
regierung, grünen Wasserstoff zu nutzen, für die-
sen einen zügigen Markthochlauf zu unterstützen 
sowie entsprechende Wertschöpfungsketten zu 
etablieren. Die Bundesregierung geht jedoch 

gleichzeitig davon aus, dass sich in den nächsten 
zehn Jahren ein globaler und europäischer Was-
serstoffmarkt herausbilden wird. Auf diesem 
Markt wird auch CO2-neutraler (z. B. „blauer“ oder 
„türkiser“) Wasserstoff gehandelt werden. Auf-
grund der engen Einbindung von Deutschland in 
die europäische Energieversorgungsinfrastruktur 
wird daher auch in Deutschland CO2-neutraler 
Wasserstoff eine Rolle spielen und, wenn verfüg-
bar, auch übergangsweise genutzt werden.

216.	Die Bundesregierung teilt die Auffassung des 
Sachverständigenrates, dass Wasserstofftechnolo-
gien ein wichtiger Baustein dafür sind, bis 2050 
Treibhausgasneutralität zu erreichen, und gleich-
zeitig Chancen für die Industrie eröffnen (vgl. JG 
Tz 475). Die Nationale Wasserstoffstrategie (NWS) 
der Bundesregierung ist der Startschuss für die 
Entwicklung eines Markts für Wasserstoff und 
Wasserstofftechnologien. Die Bundesregierung 
schafft damit einen Handlungsrahmen für die 
künftige Erzeugung, den Transport, die Nutzung 
und Weiterverwendung von Wasserstoff und ent-
sprechende Innovationen und Investitionen. Zu
dem definiert sie notwendige Schritte, um die Kli-
maziele zu erreichen, neue Wertschöpfungsketten 
für die deutsche Wirtschaft zu erschließen und 
die internationale energiepolitische Zusammen-
arbeit weiterzuentwickeln. Für die Umsetzung der 
Nationalen Wasserstoffstrategie stehen in den 
kommenden Jahren insgesamt neun Milliarden 
Euro bereit. Im Konjunktur- und Zukunftspaket 
vom Juni 2020 sind sieben Milliarden Euro für die 
Förderung von Wasserstofftechnologien in 
Deutschland und zwei Milliarden Euro für inter
nationale Partnerschaften vorgesehen.

217.	Zentrales Element der Nationalen Wasserstoff-
strategie ist ein nationaler Aktionsplan mit 38 Maß-
nahmen, die darauf abzielen, den Markthochlauf 
von Wasserstoff zu unterstützen und damit unter 
anderem die Produktionskosten durch Skalenef-
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fekte zu senken. Ein besonderer Fokus liegt dabei 
auf Bereichen, die schon jetzt nahe an der Wirt-
schaftlichkeit sind und bei denen größere Pfadab-
hängigkeiten vermieden werden sollen oder die 
sich nicht anders dekarbonisieren lassen, etwa bei 
der Vermeidung von Prozessemissionen in der 
Stahl- und Chemieindustrie oder in bestimmten 
Bereichen des Verkehrssektors (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 155).

Energieforschung und Forschung zum 
Klimaschutz fördern

218.	Mit dem 7. Energieforschungsprogramm hat 
die Bundesregierung die Energieforschungsförde-
rung umfassend auf die Energiewende ausge
richtet. Ferner sind die Mittel für die Energiefor-
schung im Rahmen des im Juni 2020 verabschie-
deten Konjunktur- und Zukunftspakets nochmals 
deutlich aufgestockt worden. Mit dem jährlichen 
Bundesbericht Energieforschung schafft die Bun-
desregierung Transparenz über die Förderpolitik 
in der Energieforschung und informiert über die 
geförderten Energietechnologien (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 156).

219.	Als strategisches Element der deutschen Ener-
giepolitik hat die Energieforschung nicht nur das 
Ziel, die Energiewende umzusetzen, sondern auch 
den Industriestandort Deutschland zu stärken. Die 
Bundesregierung erachtet wie der Sachverständi-
genrat Forschungsförderung für sinnvoll, um die 
Ziele der Nationalen Wasserstoffstrategie zu errei-
chen und grünen Wasserstoff kostengünstiger ver-
fügbar und verwertbar zu machen (vgl. JG Tz 463). 
Mit zahlreichen Forschungsinitiativen sollen so
wohl vorhandene Technologien gestärkt als auch 
neue Technologien im Bereich Wasserstoff verfüg-
bar gemacht werden. 

220.	Um den Technologie- und Innovationstrans-
fer zu beschleunigen, hat die Bundesregierung im 

neuen Energieforschungsprogramm die anwen-
dungsnahe Forschung mit dem marktnahen For-
mat der Reallabore der Energiewende gestärkt. Ziel 
ist es, technische und nicht technische Innovatio-
nen in einem realen Umfeld und im industriellen 
Maßstab zu erproben. Für die Reallabore der Ener-
giewende werden rund 100 Millionen Euro pro 
Jahr bereitgestellt. Die Mittel sollen verstetigt und 
außerdem aufgestockt werden. Insgesamt sollen 
in den kommenden Jahren bis zu einer Milliarde 
Euro in die Energieforschung für Wasserstoff flie-
ßen.

221.	Forschung und Entwicklung kommt eine ganz 
wesentliche Rolle für die Energiewende und den 
Klimaschutz zu. Denn nur mit technologischen 
und gesellschaftlichen Innovationen können die 
Energie- und Klimaschutzziele erreicht werden. 
Die Bundesregierung begrüßt deshalb, dass der 
Sachverständigenrat in seinem Gutachten die Be
deutung der Förderung von Forschung und Inno-
vation als komplementäre Maßnahme zu markt-
orientierten Mechanismen unterstrichen hat 
(vgl. JG Kap. 4.VI). Konkret hat die Bundesregie-
rung im Klimaschutzprogramm 2030 ein umfas-
sendes Maßnahmenprogramm zur Förderung von 
Forschung und Innovation zum Klimaschutz auf-
gelegt.

Digitalisierung der Energiewende

222.	Nur mit einer intelligenten Vernetzung und 
Kommunikation zwischen allen Akteuren des 
Energiesystems können Energiewende und Hoch-
lauf der Elektromobilität gelingen, ohne die Ver-
sorgungssicherheit zu gefährden. Mit den 450- 
MHz-Frequenzen, die den drahtlosen Netzzugang 
ermöglichen, ist der Aufbau eines wirtschaftli-
chen, versorgungssicheren und schwarzfallfesten 
Netzes kurzfristig möglich. 450-MHz-Frequenzen 
werden im Energiebereich zum Teil schon genutzt, 
geeignete Endgeräte (z. B. Smart-Meter-Gateways) 
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sind am Markt verfügbar. Die Entscheidung der 
Bundesnetzagentur vom 16. November 2020, die 
450-MHz-Frequenzen vorrangig und langfristig 
für kritische Infrastrukturen der Energie- und 
Wasserwirtschaft bereitzustellen, ist daher ein 
wichtiger Schritt, um die Energie- und Verkehrs-
wende weiter voranzubringen. 

223.	Das EEG 2021 sieht zur besseren Netzintegra-
tion der steigenden Anzahl dezentraler volatiler 
Erzeugungseinheiten den Einbau intelligenter 
Messsysteme für Erneuerbare-Energien- und KWK-
Anlagen vor. Das novellierte EEG bringt die Digi-
talisierung der Energiewende damit einen großen 
Schritt voran, gewährt aber gleichzeitig den Betrei-
bern bestehender Anlagen einen angemessenen 
Vertrauensschutz. Es bleibt ein Gesamtziel der Digi-
talisierungsstrategie der Bundesregierung, bis 2030 
möglichst viele Messstellen mit intelligenten Mess-
systemen auszustatten und möglichst viele ener-
giewenderelevante Anwendungen über sichere 
Gateways laufen zu lassen.

224.	Auch im Bereich des Netzbetriebs zeigt sich 
die Bedeutung digitaler Lösungen. Bei genauer 
Kenntnis des Netzzustands kann das Netz situativ 
höher ausgelastet werden. Um das Netz bei höhe-
rer Auslastung sicher und zuverlässig betreiben 
zu können, bedarf es einer umfassenden 
Zustandsüberwachung in Echtzeit. Mit der Bestä-
tigung der sogenannten Netzbooster im Netzent-
wicklungsplan 2019 – 2030 hat die Bundesnetz-
agentur erstmals Pilotvorhaben genehmigt, mit 
denen innovative Betriebskonzepte erprobt wer-
den können.

Energie- und Klimapolitik europäisch denken

225.	Über die Bekämpfung der unmittelbaren wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pandemie hinaus 
richtet die Bundesregierung ihren wirtschaftspoli
tischen Fokus auf den mittel- und langfristigen 

Aufbau einer nachhaltigen europäischen Wirt-
schaft. Von zentraler Bedeutung ist hierbei der von 
der Europäischen Kommission vorgelegte Euro-
pean Green Deal, in dessen Mittelpunkt das Ziel 
einer klimaneutralen EU bis 2050 und sektorspe-
zifische Initiativen zur Dekarbonisierung der Wirt-
schaft stehen. Die Bundesregierung hat die Um
setzung des European Green Deals im Rahmen der 
EU-Ratspräsidentschaft umfassend unterstützt 
und begleitet. 

226.	Grenzüberschreitende Offshore-Windprojekte 
leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zu den 
ambitionierten Energie- und Klimazielen der EU 
bis 2050, sondern tragen gleichzeitig zur Energie-
versorgungssicherheit bei und bieten industriepo-
litische Chancen für die wirtschaftliche Erholung 
Europas. Während der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft hat sich die Bundesregierung dafür ein-
gesetzt, die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaa-
ten im Bereich der Offshore-Energien und anderer 
erneuerbarer Energien zu stärken. Dazu hat der 
Rat der Europäischen Union Schlussfolgerungen 
verabschiedet. Diese bauen unter anderem auf der 
unter deutscher Präsidentschaft der Nordsee-Ener-
giekooperation beschlossenen gemeinsamen Erklä-
rung der Energieminister der Nordsee-Anrainer-
staaten vom Juli 2020 auf und legen insbesondere 
Anforderungen an einen unterstützenden EU-Rah-
men (sogenanntes „EU enabling framework“) für 
gemeinsame Offshore-Projekte zwischen den Mit-
gliedstaaten dar. Zentrale Elemente eines EU ena-
bling framework sind danach unter anderem Leit-
linien für eine faire Kosten-Nutzen-Teilung der 
Mitgliedstaaten, eine verstärkte Koordinierung 
der Offshore-Raum- und Netzplanung unter Ein-
haltung nationaler Kompetenzen, die Stärkung 
von EU-Finanzierungsinstrumenten und förderli-
che EU-Strommarktregeln. Die EU-Kommission 
hat Kernforderungen aus den Ratsschlussfolge
rungen bereits in ihre Strategie für erneuerbare 
Energien auf See übernommen. Die Folgeinitiati-
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ven auf EU-Ebene im Jahr 2021 können den grenz-
überschreitenden Ausbau erneuerbarer Energien 
nun entscheidend befördern. 

227.	Auch die Wasserstofftechnologie, die indust-
rie- und energiepolitische Potenziale bietet, wurde 
im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
vorangebracht. Europa hat ein vitales Interesse an 
einer sicheren, nachhaltigen und zukunftsfähigen 
Energieversorgung, die die Dekarbonisierungspo-
tenziale gasförmiger Energieträger nutzt. Daher 
hat die EU-Kommission am 8. Juli 2020 die EU-
Wasserstoffstrategie vorgelegt. Hierzu hat der Rat 
der Europäischen Union unter der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft Schlussfolgerungen zu einem 
Wasserstoffmarkt für Europa verabschiedet. Zudem 
wird die Rolle von Forschung und Innovation zur 
Entwicklung und Nutzbarmachung von grünem 
Wasserstoff in weiteren Ratsschlussfolgerungen 
zu einem neuen Europäischen Forschungsraum 
(EFR) aufgegriffen.

228.	Unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
wurde zudem diskutiert, mit welchen klima- und 
energiepolitischen Instrumenten die EU-Klima- 
und -Energieziele für 2030 erreicht werden sollen. 
Besondere Bedeutung kommt dabei den Nationa-
len Energie- und Klimaplänen (National Energy 
and Climate Plans – NECP) zu, die als Planungs- 
und Monitoringinstrument sicherstellen sollen, 
dass die EU-Ziele für 2030 erreicht werden (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 157). Entscheidend ist, dass Instru-
mente und Maßnahmen angewandt werden, die 
marktorientiert, kosteneffizient, sicher, nachhaltig 
und technologieoffen sind. Die Bundesregierung 
teilt dabei die Auffassung des Sachverständigenrats, 
dass die deutsche Klimapolitik in den europäischen 
Kontext eingebettet werden sollte, um die Koor-
dinationsfunktion von Märkten weiter zu stärken 
(vgl. JG Tz 374). In diesem Zusammenhang setzt 
sich die Bundesregierung unter anderem für eine 
EU-weite Bepreisung von CO2-Emissionen in den 

Sektoren Wärme und Verkehr und für einen mode-
raten Mindestpreis im EU-ETS ein. Darüber hinaus 
unterstützt sie grundsätzlich die von der EU-Kom-
mission angestrebten Ziele einer Verdopplung der 
EU-weiten Sanierungsrate im Gebäudebereich bis 
zum Jahr 2030, der Steigerung der Sanierungstiefe 
(„Renovierungswelle für Europa“) sowie eines för-
derlichen Rahmens zur Mobilisierung von Inves-
titionen in Erneuerbare-Energien-Projekte. 

229.	Einer sicheren öffentlichen Versorgung 
kommt in Krisensituationen eine Schlüsselrolle 
zu. Dies gilt ganz unmittelbar auch für die Strom-
versorgung, die während der Covid-19-Pandemie 
Widerstandsfähigkeit und Robustheit bewiesen 
hat. Unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft 
wurde der bereits begonnene Meinungsaustausch 
in der EU darüber fortgeführt, wie in zukünftigen 
Krisen die Herausforderungen der europäischen 
Stromwirtschaft noch besser bewältigt werden 
können.

230.	Mit der Strategie zur Integration der Energie-
systeme (ESI) hat die EU-Kommission ihre Vision 
für eine umfassende und beschleunigte Energie-
wende für eine klimaneutrale Wirtschaft vorge-
legt. Die Mitgliedstaaten haben auf dieser Grund-
lage Prioritäten zur weiteren Integration des 
Energiesystems mit Blick auf die angekündigten 
Legislativvorschläge der Kommission für den 
Energiebereich und die mögliche Anhebung der 
EU-Energieziele für das Jahr 2030 diskutiert.
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F.	�Europa auf einen nachhaltigen 
Wachstumspfad führen, 
Finanzmärkte stabil gestalten

231.	Die Bewältigung der Auswirkungen der 
Corona-Krise erfordert auch auf europäischer 
Ebene eine abgestimmte und solidarische Heran-
gehensweise. Dabei ist wichtig, dass die europäi-
schen Mitgliedstaaten gestärkt aus der Krise her-
vorgehen. Ziel ist, dass die Mitgliedstaaten auf 
einen dauerhaften Wachstumspfad zurückfinden, 
der ein hohes Maß an internationaler Wettbe-
werbsfähigkeit mit einer ökologisch und sozial 
nachhaltigen Wirtschaftsweise verbindet. Eine 
hervorgehobene Rolle kommt dabei den Vor-
schlägen der EU-Kommission zu einem „Green 
Deal“ zu (vgl. Tz 225). Eine Stärkung des Wirt-
schaftswachstums wird ein wichtiger Baustein 
zur Sicherstellung tragfähiger Staatsfinanzen sein. 
Auch die Sicherung der Finanzmarktstabilität 
erfordert in Europa abgestimmte Maßnahmen. 
Im Rahmen seiner EU-Ratspräsidentschaft hat 
Deutschland gemeinsam mit den übrigen EU-
Mitgliedstaaten in zahlreichen Bereichen wichtige 
Impulse gesetzt, um Europa zukunftsfest zu 
machen (vgl. Kasten 13). Dabei geht es im Sinne 
der Sozialen Marktwirtschaft um Solidarität in 
Krisenzeiten – zugleich aber auch darum, bei der 
Aufgabenverteilung zwischen EU und Mitglied-
staaten das Prinzip der Subsidiarität zu beachten 
sowie Eigenverantwortung und Haftung zu ver-
binden.

232.	Die Arbeiten an der Bankenunion und der 
Kapitalmarktunion sowie dem Europäischen Sta-
bilitätsmechanismus (ESM) wurden auch während 
der Pandemie fortgesetzt mit dem Ziel, die Wirt-
schafts- und Währungsunion als Ganze resilienter 
und stärker zu machen. Am 30. November 2020 
einigte sich die Eurogruppe im erweiterten For-
mat auf die Finalisierung der ESM-Reform. Die 
Bundesregierung beabsichtigt, die Ratifizierung 

noch in dieser Legislaturperiode abzuschließen. 
Der geänderte ESM-Vertrag soll Anfang 2022 in 
Kraft treten. Die Reform umfasst neben der Letzt-
sicherung für den Einheitlichen Abwicklungsfonds 
die Stärkung der Wirksamkeit der vorsorglichen 
Finanzinstrumente für ESM-Mitglieder mit gesun-
den wirtschaftlichen Eckdaten. Diese Mitgliedstaa-
ten können dennoch von negativen Schocks beein-
trächtigt werden, die sich ihrer Kontrolle entzie-
hen. Vorgesehen ist unter anderem eine Stärkung 
des ESM bei der Verhandlung und der Kontrolle 
der Reformauflagen, die mit ESM-Programmen 
verbunden sind, sowie bei der Analyse der Rück-
zahlungsfähigkeit von Euro-Mitgliedstaaten, die 
eine ESM-Stabilitätshilfe beantragen. Ein weiteres 
wichtiges Element der Reform ist die Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten, ab 2022 sogenannte „Single-
limb Collective Action Clauses (CACs)“ für Staats-
schuldentitel mit einer Laufzeit von über einem 
Jahr einzuführen. Single-limb CACs sind Umschul-
dungsklauseln, bei denen nur eine Gläubigerab-
stimmung für eine Schuldenrestrukturierung 
ausreicht.

Wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gemein-
sam begegnen

233.	Konfrontiert mit den großen wirtschaftlichen 
Herausforderungen der Corona-Pandemie haben 
die EU und ihre Mitgliedstaaten umgehend und 
solidarisch gehandelt. Die Bundesregierung hat 
sich dabei für ein gemeinsames Vorgehen einge-
setzt und daran mitgewirkt, dass die EU wirksame 
Kriseninstrumente aufgebaut hat. Die EU-Kom-
mission hat den Rechtsrahmen für staatliche Bei-
hilfen angepasst, die Allgemeine Ausweichklausel 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts wurde akti-
viert, Mitgliedstaaten können Hilfe aus dem Solida-
ritätsfonds der Europäischen Union erhalten und 
der Rechtsrahmen für die Europäischen Kohäsions-
fonds wurde angepasst, um den Mitgliedstaaten 
sofortige Liquidität bereitzustellen. Auf die Sofort-
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Kasten 13: Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft – wirtschaftspolitische Kernergebnisse 

Deutschland hat im zweiten Halbjahr 2020 den Vorsitz im Rat der Europäischen Union geführt. Die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft stand unter dem Motto „Gemeinsam. Europa wieder stark machen.“ Trotz der durch 
die Corona-Pandemie bedingten Herausforderungen und Einschränkungen ist es der Bundesregierung gemein-
sam mit den anderen Mitgliedstaaten und Institutionen der EU gelungen, wichtige Weichen zu stellen für den 
Weg aus der Krise und hin zu einem wettbewerbsfähigen, digitalen sowie nachhaltigen und solidarischen Europa.

Ein erster Meilenstein während der deutschen Präsidentschaft war die Verständigung der Staats- und Regie-
rungschefs im Juli 2020 auf eine gemeinsame Position des Rates zum nächsten Mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) und zum zeitlich befristeten Europäischen Aufbauinstrument. Auf dieser Grundlage erreichte die deut-
sche EU-Ratspräsidentschaft am 10. November 2020 eine politische Einigung mit dem Europäischen Parla-
ment (EP). Am 22. Dezember 2020 wurden die MFR-Verordnung und der Konditionalitätsmechanismus zum 
Schutz des Haushalts im Amtsblatt der EU veröffentlicht; sie gelten ab 1. Januar 2021. Parallel wurde der 
EU-Jahreshaushalt 2021 verabschiedet, um den Weg für eine zügige Bereitstellung der Mittel für das nächste 
Jahr freizumachen. Ergänzend konnten die Verhandlungen über die einzelnen sektorbezogenen Förderpro-
gramme weitestgehend abgeschlossen werden, darunter unter anderem das Legislativpaket für die EU-Struk-
turfonds. Zudem konnten gemeinsame Positionen des Rates erzielt werden, etwa zur künftigen gemeinsamen 
Agrarpolitik der EU. Damit wurde ein elementarer Beitrag für den Zusammenhalt und die schnelle wirtschaft-
liche Erholung der EU geleistet sowie der Grundstein für Investitionen in Digitalisierung und Klimaneutralität 
gelegt. Außerdem konnte eine politische Einigung in den Trilogverhandlungen zur Aufbau- und Resilienzfazi-
lität (Recovery and Resilience Facility) sowie zum Kapitalmarktpaket zur Förderung der wirtschaftlichen Erho-
lung (Capital Markets Recovery Package) erzielt werden, das die kapitalmarktbasierte Finanzierung insbeson-
dere von kleinen und mittleren Unternehmen erleichtern wird.

Um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft auch künftig zu sichern und die wirtschaftliche 
und soziale Erholung der EU zu beschleunigen, hat sich der Rat unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft in 
vielen entscheidenden Themenfeldern auf eine gemeinsame Position verständigt. So ist es gelungen, den 
Grundstein für die Erreichung der mittel- und langfristigen europäischen Klima- und Energieziele zu legen 
und damit ein weiteres wichtiges Ziel der EU-Ratspräsidentschaft zu erreichen. Europa soll bis zum Jahr 2050 
zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. Um Verlässlichkeit für die europäische Wirtschaft zu schaffen 
und sauberes Wachstum zu fördern, hat die deutsche EU-Ratspräsidentschaft eine einheitliche Position des 
Rates zum EU-Klimagesetz mit dem neuen 2030-Klimaziel zur Erreichung des Pariser Klimaübereinkommens 
herbeiführen können. Zu den Zukunftstechnologien Wasserstoff und Offshore-Windenergie wurden Rats-
schlussfolgerungen verabschiedet. Mit dem unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft verabschiedeten Pro-
gramm „InvestEU“ werden der „Europäische Fonds für strategische Investitionen“ und weitere 13 EU-Finan-
zierungsinstrumente unter einem Dach zusammengeführt und fortgesetzt, um mit EU-Garantien zusätzliche 
private und öffentliche Investitionen zu mobilisieren. Auch wurden unter anderem Ratsschlussfolgerungen 
zur Stärkung und zukunftsgerichteten Ausrichtung der europäischen Industrie, zur weiteren Vertiefung des 
Binnenmarkts, zur langfristigen Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion sowie zur Bekämpfung von Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung beschlossen. Ein weiterer Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft war die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen und die Verbesserung des regulatorischen 
Rahmens für die europäische Wirtschaft, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Diesbezüglich 
wurden Ratsschlussfolgerungen im Bereich der Besseren Rechtsetzung (vgl. Kasten 7) und des Vergaberechts 
verabschiedet und wichtige Impulse für die Anpassung der EU-Wettbewerbspolitik an die Herausforderun-
gen der Globalisierung und Digitalisierung gesetzt.
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Die technologische und digitale Souveränität der EU konnte erfolgreich gestärkt werden, unter anderem 
durch eine Vertiefung und Erweiterung der Zusammenarbeit an sogenannten „wichtigen Projekten im 
gemeinsamen europäischen Interesse“ (IPCEI) und intensive Beratungen zu künstlicher Intelligenz und zur 
europäischen Datenpolitik, einschließlich der Schaffung gemeinsamer Datenräume in strategischen Sekto-
ren, z. B. für Gesundheitsdaten. Zudem haben die EU-Mitgliedstaaten auf Initiative der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft die Gründung einer Europäischen Cloud-Föderation beschlossen, mit der unter anderem 
Investitionen in vertrauenswürdige, sichere und energieeffiziente Cloud- und Datenverarbeitungstechnolo-
gien vorangetrieben werden sollen.

Wichtige Fortschritte wurden zudem bei der Umsetzung der Europäischen Säule Sozialer Rechte erzielt, 
unter anderem bei der Stärkung von Jugendgarantie und Gleichstellung.

Ein Kernanliegen der Bundesregierung ist die Stärkung der Rolle Europas in der Welt. Ende Dezember 2020 
haben sich die Europäische Kommission und das Vereinigte Königreich auf ein umfassendes Handels- und 
Kooperationsabkommen geeinigt, welches die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten König-
reich auf eine neue Grundlage stellen und die Basis für eine möglichst enge Partnerschaft in der Zukunft bil-
den wird. Zudem ist es gelungen, die Beratungen über das Verhältnis der EU zu den Vereinigten Staaten von 
Amerika und China substanziell voranzubringen. Die Stimme der EU als Verfechter offener Märkte und eines 
regelbasierten Handels mit einer reformierten WTO im Mittelpunkt konnte gestärkt werden. Insbesondere 
konnte mit China eine politische Grundsatzeinigung über ein Investitionsabkommen erzielt werden. Mit der 
Dual-use- und der Durchsetzungsverordnung wurden auch Verhandlungen zu wichtigen handelspolitischen 
Legislativdossiers abgeschlossen.

CORONA-SCHUTZSCHILD FÜR EUROPA

EU-SOLIDARITÄTSPAKET

SURE: Support mitigating
Unemployment Risks in

Emergency

100 Mrd. Euro
Förderung von Kurzarbeit

25 Mrd. Euro 
EU-COVID-19-
Garantiefonds

200 Mrd. Euro
Liquiditätshilfen

Pandemic Crisis
Support

240 Mrd. Euro
vorsorgliche Kreditlinien

Beschäftigte und
Unternehmen

Kleine & Mittlere
UnternehmenMitgliedstaaten

Europäischer
Stabilitätsmechanismus

(ESM)

Europäische
Investitionsbank

(EIB)

Europäische
Kommission

Schaubild 23: Corona-Schutzschild für Europa

Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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maßnahmen folgte der Schutzschild für Staaten, 
Unternehmen und Arbeitnehmer (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 158, 159 und 160). Er umfasst drei Elemente: 
(1) die Schaffung einer angepassten vorsorglichen 
Kreditline (Pandemic Crisis Support Instrument – 
PCSI) beim ESM, (2) den Paneuropäischen Garan-
tiefonds der Europäischen Investitionsbank (EIB) 
und (3) das neue Instrument zur vorübergehenden 
Unterstützung bei der Minderung von Arbeitslo-
sigkeitsrisiken in Ausnahmesituationen (Support 
mitigating Unemployment Risks in Emergency – 
SURE). Mit einem Gesamtvolumen von über  
500 Milliarden Euro stellen diese Maßnahmen 
eine kraftvolle gemeinsame europäische Antwort 
auf die Pandemie dar.

234.	Im Dezember 2020 wurde der Mehrjährige 
Finanzrahmen (MFR) der EU 2021 – 2027 mit einem 
Volumen von 1.074,3 Milliarden Euro (in Preisen 
von 2018) verabschiedet. Dabei sollen 30 Prozent 
der Ausgaben in den Klimaschutz investiert wer-
den. Ebenfalls im Dezember 2020 hat der Rat der 
Europäischen Union die Verordnung für das tem-
poräre Aufbauinstrument Next Generation EU 
(NGEU) erlassen, dessen Finanzierung im Eigen-
mittelbeschluss vom 14. Dezember 2020 geregelt 
ist. Der Eigenmittelbeschluss muss noch in allen 
EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Über NGEU 
sollen EU-Ausgabeprogrammen bis Ende 2023 
Mittel in Höhe von insgesamt 750 Milliarden Euro 
(390 Milliarden Euro Zuschüsse und 360 Milliarden 
Euro Kredite, jeweils in Preisen von 2018) zuge-
wiesen werden. Ausschließlich zur NGEU-Finan
zierung soll die EU-Kommission vorübergehend 
und der Höhe nach begrenzt im Eigenmittelbe-
schluss ermächtigt werden, Anleihen im Namen 
der EU zu begeben. Zentrales NGEU-Ausgabe
programm ist die Aufbau- und Resilienzfazilität 
(Recovery and Resilience Facility – ARF) mit einem 
Volumen von 672,5 Milliarden Euro (312,5 Milliar
den Euro Zuschüsse und 360 Milliarden Euro Kre-
dite; vgl. Tabelle lfd. Nr. 161). Impulse für die regio-

nale Strukturpolitik leisten ferner die Programme 
ReactEU mit einem Anteil von 47,5 Milliarden Euro 
am NGEU sowie der Fonds für einen gerechten 
Übergang mit einem Anteil von zehn Milliarden 
Euro zuzüglich 7,5 Milliarden Euro aus dem MFR 
(Zahlen in konstanten Preisen von 2018; vgl. Tz 141). 
Mit dem Programm „InvestEU“, das zusätzlich zu 
den 5,6 Milliarden Euro aus NGEU mit 4,2 Milliar-
den Euro aus dem MFR ausgestattet ist, werden 
zusätzliche private und öffentliche Investitionen 
mobilisiert (Zahlen in konstanten Preisen von 
2018).

235.	Das Aufbauinstrument NGEU wird einen 
wichtigen Beitrag zur Widerstandsfähigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirt-
schaften leisten und soll insbesondere Investitionen 
in Digitalisierung und Klimaschutz unterstützen. 
Dies erkennt auch der Sachverständigenrat an 
(vgl. JG Tz 351). Er weist zudem zu Recht darauf 
hin, dass das Aufbauinstrument ein temporäres 
Instrument ist, das nicht verstetigt werden sollte 
(vgl. JG Tz 256). Innerhalb des Aufbauinstruments 
wird die ARF das Schlüsselinstrument sein, um 
durch Reformen und Investitionen nachhaltiges 
und inklusives Wachstum zu fördern und die 
Widerstandsfähigkeit der EU-Volkswirtschaften 
zu stärken. Um Mittel aus der Fazilität erhalten zu 
können, müssen die Mitgliedstaaten sogenannte 
Aufbau- und Resilienzpläne (ARP) vorlegen. Diese 
sollen kohärente Pakete aus Investitionen und 
Reformen darstellen, die insbesondere die grüne 
und digitale Wende voranbringen und zur Umset-
zung der länderspezifischen Empfehlungen im 
Europäischen Semester beitragen. Die Bundesre-
gierung hat am 23. Dezember 2020 einen Entwurf 
des deutschen ARP an die Europäische Kommis-
sion übersandt. Er ist die Grundlage für einen 
intensiven Dialog mit der Kommission über noch 
zu definierende Ziele und Meilensteine der einzel-
nen im ARP enthaltenen Maßnahmen. Bis April 
2021 wird die Bundesregierung den abgestimm-
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ten ARP übermitteln. Die Mittel aus der ARF sollen 
für vom Bund zu finanzierende Vorhaben des Kon-
junktur- und Zukunftspakets eingesetzt werden. 
Zudem sollen zusätzlich eine digitale Bildungsof-
fensive und deutsch-französische Technologie-
projekte aus der ARF finanziert werden.

236.	In der Phase der wirtschaftlichen Erholung 
werden die europäischen Unternehmen auch auf 
Finanzierungen über die Kapitalmärkte zurück-
greifen. Um dies zu erleichtern, hat die deutsche 
Ratspräsidentschaft das Ende Juli 2020 von der 
Europäischen Kommission vorgelegte Kapital-
marktpaket zur Förderung der wirtschaftlichen 
Erholung (Capital Markets Recovery Package) im 
Rat verhandelt und im Dezember eine Einigung 
mit dem Europäischen Parlament erzielen können. 
Dadurch können die Regelungen, die den Zugang 

insbesondere von kleinen und mittleren Unter-
nehmen zu den Kapitalmärkten verbessern und 
den europäischen Verbriefungsmarkt stärken sol-
len, bald in Kraft treten.

Binnenmarkt vertiefen für wirtschaftliche 
Erholung und Wettbewerbsfähigkeit

237.	Die Corona-Pandemie stellt eine Herausfor-
derung für den Binnenmarkt dar. Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Pande-
mie haben zu Beeinträchtigungen etwa in Form 
von Grenzkontrollen, Wartezeiten und Einreise-
hindernissen geführt. Vordringliche Ziele sind vor 
diesem Hintergrund die Wiederherstellung der 
vollen Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts und 
die Vermeidung neuer Beschränkungen bei gleich-
zeitiger Stärkung der Resilienz des Binnenmark-

Aufbau- und Resilienzfazilität:
672,5 Mrd. Euro

Insgesamt:
750 Mrd. Euro

Investitionen in eine grüne, digitale und resiliente EU

Darlehen
360 Mrd. Euro

Finanzhilfen
312,5 Mrd. Euro

REACT-EU:
47,5 Mrd. Euro

Ländliche
Entwicklung:
7,5 Mrd. Euro

rescEU:
1,9 Mrd. Euro

InvestEU:
5,6 Mrd. Euro

Horizont Europa:
5 Mrd. Euro

Fonds für einen
gerechten Übergang:

10 Mrd. Euro
• Rechtliche Verp�ichtungen: bis 31. Dezember 2023
• Zahlungen: bis 31. Dezember 2026

Schaubild 24: Aufbauinstrument NGEU

Quelle: Rat der Europäischen Union.



93I. WIRTSCHAFTS- UND FINANZPOLITIK DER BUNDESREGIERUNG

tes. Darüber hinaus setzt sich die Bundesregierung 
dafür ein, dass der Binnenmarkt durch eine bessere 
Umsetzung und Durchsetzung der Binnenmarkt-
vorschriften und den Abbau ungerechtfertigter 
Hindernisse gestärkt wird. Als Grundlage für Maß-
nahmen zur Erreichung dieser Ziele soll unter 
anderem ein Aktionsplan der EU-Kommission 
vom 10. März 2020 (Langfristiger Aktionsplan zur 
besseren Umsetzung und Durchsetzung der Bin-
nenmarktvorschriften) dienen, der auch eine aus 
EU-Kommission und Mitgliedstaaten bestehende 
Taskforce zur Durchsetzung des Binnenmarkts 
(Single Market Enforcement Task Force – SMET) 
beinhaltet.

238.	Ein vertiefter und zukunftsfähiger Binnen-
markt ist essenziell für die wirtschaftliche Erholung 
und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der EU. 
Dies betont auch der Sachverständigenrat (vgl. JG 
Tz 322). Die unter deutscher EU-Ratspräsident-
schaft verabschiedeten Schlussfolgerungen „Ein 
vertiefter Binnenmarkt für einen kräftigen Wie-
deraufschwung und ein wettbewerbsfähiges, nach-
haltiges Europa“ definieren daher zentrale Hand-
lungsfelder für einen zukunftsfähigen Binnen-
markt. Dazu gehört, dass der Binnenmarkt ein 
Wirtschaftsraum sein muss, der Innovationen 
unterstützt und offen für neue grüne und digitale 
Lösungen und Geschäftsmodelle ist. Weitere wich-
tige Elemente sind ein Binnenmarkt für kleine 
und mittlere Unternehmen, ein freier und fairer 
Wettbewerb und die Gewährleistung gleicher Wett-
bewerbsbedingungen, auch im Verhältnis zu Dritt-
staaten, sowie strukturelle Reformen in den Mit-
gliedstaaten zur Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit. Daneben wird die EU-Kommission in den 
Schlussfolgerungen aufgefordert, einen strategi-
schen Bericht vorzulegen, in dem auch die Erfor-
derlichkeit weiterer Maßnahmen geprüft wird.

239.	Um die langfristige Weiterentwicklung der 
Kapitalmarktunion als weiteren zentralen Be

standteil des Binnenmarktes voranzutreiben, wur
den während der deutschen Ratspräsidentschaft 
Ratsschlussfolgerungen zur Priorisierung der an
stehenden Arbeiten verabschiedet. Mit den Schluss-
folgerungen vom 3. Dezember 2020 haben sich 
die Mitgliedstaaten dazu bekannt, dass es weiterer 
Schritte in Richtung eines echten Binnenmarktes 
für Finanzdienstleistungen bedarf, und die von der 
Europäischen Kommission in dem am 24. Septem-
ber 2020 veröffentlichten Aktionsplan angekün-
digten Maßnahmen priorisiert.

240.	Die Bundesregierung hat Anpassungen in der 
nationalen Gesetzgebung und im Verwaltungs-
handeln für den Brexit auf den Weg gebracht. Um 
die Folgen des Brexits abzufedern, wurden gesetz-
liche und untergesetzliche Maßnahmen ergriffen 
(vgl. Tz 154 sowie JWB 2020, Tz 194). Die Bundes-
regierung strebt auch künftig eine enge Partner-
schaft der EU mit dem Vereinigten Königreich auf 
Grundlage des Handels- und Kooperationsab-
kommens an.

Europäische Säule sozialer Rechte umsetzen

241.	Die Bundesregierung unterstützt das Anliegen, 
die soziale Dimension der EU durch die Umset-
zung aller 20 Grundsätze der Europäischen Säule 
sozialer Rechte (ESSR) weiterzuentwickeln und zu 
stärken. Ziel ist es, ungerechtfertigte Ungleich-
heiten innerhalb der EU zu reduzieren, Verwer-
fungen an den Arbeitsmärkten auch aufgrund 
externer Schocks zu mindern und den sozialen 
Schutz zu verbessern. Die Kompetenz der EU sowie 
die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhält-
nismäßigkeit sind zu beachten. Die Bundesregie-
rung begrüßt, dass die EU-Kommission 2021 einen 
Aktionsplan zur Umsetzung der ESSR vorlegen 
wird. Hierzu hat die Bundesregierung sich an 
einem Konsultationsprozess beteiligt. Der Aktions-
plan kann einen Beitrag dazu leisten, um Armut 
und sozialer Ausgrenzung infolge der Corona-
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Pandemie weiter entgegenzuwirken. Die Umset-
zung der Europäischen Säule sozialer Rechte wird 
durch Maßnahmen aus dem Europäischen Sozial-
fonds Plus in der Förderperiode 2021 – 2027 
unterstützt.

Finanzmarktstabilität sicherstellen

242.	Die Finanzmärkte haben sich den Herausfor-
derungen der Corona-Pandemie bisher gut gestellt. 
Im Unterschied zur globalen Finanzkrise der Jahre 
2008 und 2009 ist die Finanzwirtschaft von der 
Corona-Pandemie bislang nur mittelbar betroffen. 
Die deutschen, europäischen und globalen Anstren-
gungen zur Stabilisierung der Volkswirtschaften 
sind eine zentrale Grundlage für eine fortbeste-
hende Stabilität der Finanzmärkte. Zugleich müs-

sen die Herausforderungen in der Realwirtschaft 
weiter im Blick behalten werden, um Rückwir-
kungen auf die Finanzmärkte zu vermeiden. Für 
eine abschließende Einschätzung der Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie auf die deutsche Wirt-
schaft und die Finanzmärkte ist es noch zu früh. 

243.	Durch die konsequenten Reformen der Finanz
marktregulierung war die Widerstandsfähigkeit 
der Banken bei Ausbruch der Corona-Pandemie 
deutlich höher als zu Beginn der globalen Finanz-
krise (vgl. Schaubild 25). Die deutschen Banken 
haben infolge der Reformen unter anderem ihr 
Eigenkapital deutlich erhöht und Liquiditätspuf-
fer aufgebaut. Kapitalpuffer sollen in Stressphasen 
genutzt werden, um Verluste abzufedern und die 
Finanzierung der Realwirtschaft sicherzustellen.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Kernkapital in Mrd. Euro   

4. Q/2008

2. Q/2020

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Kernkapitalquote

Kernkapitalquote in %

4. Q/2008

8,79

15,54 15,82

4. Q/2016 2. Q/2020

Mindestanforderung Tier 1 Basel III

Schaubild 25: Eigenkapitalquoten und Eigenkapital deutscher Banken (Kernkapital, Tier 1)

Quelle: Darstellung Bundesministerium der Finanzen; Datenquelle: Statistical Data Warehouse der Europäischen Zentralbank.
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Am 29. Juli 2020 hat das Bundeskabinett den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Reduzierung von Risiken 
und zur Stärkung der Proportionalität im Ban-
kensektor verabschiedet (vgl. Tabelle lfd. Nr. 162). 
Es dient zur fristgerechten Umsetzung des EU-
Bankenpakets aus dem Jahr 2019 und ist am  
28. Dezember 2020 in Kraft getreten. Zur Risiko-
reduzierung werden die Kapital- und Liquiditäts-
anforderungen für Banken im Einklang mit inter-
nationalen Standards weiter gestärkt. Dadurch 
sollen Banken in Stressphasen noch besser abge-
sichert sein. Außerdem wird ein internationaler 
Standard zu Verlustpuffern umgesetzt, um die 
Abwicklung von Banken zu verbessern und die 
Steuerzahler besser zu schützen.

244.	Die Liquiditätslage im Investmentfondsbereich 
hat sich während der Corona-Pandemie nach an
fänglichen Schwierigkeiten in einigen Segmenten 
im Einklang mit der allgemeinen Beruhigung der 
Finanzmärkte insgesamt als entspannt erwiesen. 
Mit der zum 28. März 2020 in Kraft getretenen 
Änderung des Kapitalanlagegesetzbuches wurden 
der Branche zusätzliche Instrumente zur Steuerung 
von Liquiditätsrisiken von Investmentfonds zur 
Verfügung gestellt.

245.	Die Bundesregierung setzt sich auf europäi-
scher und internationaler Ebene für die Schaf-
fung eines angemessenen Regulierungsrahmens 
bei digitalen Finanzdienstleistungen ein. Sie be
gleitet das Digitalpaket der EU-Kommission vom 
September 2020 und trägt aktiv zu einer Stärkung 
des Regulierungsrahmens unter anderem für 
Krypto-Assets sowie der Cyber-Sicherheit im 
Finanzbereich bei. Auf nationaler Ebene hat sie 
zum 1. Januar 2020 einen soliden Rechtsrahmen 
für das Kryptoverwahrgeschäft geschaffen (vgl. 
Tabelle lfd. Nr. 163). Zudem hat die Bundesregie-
rung einen Gesetzentwurf zur Einführung elek
tronischer Wertpapiere beschlossen (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 164).

246.	Das Bundeskabinett hat am 11. März 2020 
den Entwurf eines Gesetzes beschlossen, mit dem 
die Aufsicht über Finanzanlagenvermittler und 
Honorar-Finanzanlagenberater zum 1. Januar 2021 
auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) übertragen wird (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 165). Ziel ist es, im Einklang mit den Vorgaben 
des Koalitionsvertrages die bisher zersplitterte 
Aufsicht durch eine einheitliche, spezialisierte 
und wirksame Struktur abzulösen, die der zuneh-
menden Komplexität des Aufsichtsrechts gerecht 
wird. Durch die Bündelung der Aufsicht sollen 
deren Qualität und Effektivität gesteigert werden 
und eine Angleichung an die Aufsicht über Wert-
papierdienstleistungsunternehmen mit vergleich-
barer Tätigkeit erfolgen.

247.	Das Bundeskabinett hat am 16. Dezember 2020 
den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Richtlinie (EU) 2019/2034 über die Beaufsichtigung 
von Wertpapierinstituten beschlossen (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 166). Damit wird eine adäquate Beaufsich-
tigung von Wertpapierinstituten gewährleistet, 
die sowohl im Interesse der Kunden der Wertpa-
pierinstitute als auch im Interesse der allgemeinen 
Finanzstabilität erfolgt.

248.	Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft 
hat die Bundesregierung die Verhandlungen über 
Änderungen der sogenannten Benchmark-Ver-
ordnung auf europäischer Ebene zügig vorange-
trieben und konnte eine Einigung im Rat und mit 
dem Europäischen Parlament erzielen. Die ver-
einbarten Änderungen sind wichtig, um System-
risiken zu vermeiden, die sich aus der Einstellung 
des LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) bis 
Juni 2023 ergeben könnten. Die LIBOR-Referenz-
zinssätze und andere wichtige Referenzwerte die-
nen bei einer Vielzahl von Finanzinstrumenten 
und Finanzkontrakten häufig als Referenzen. 
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Sustainable Finance entwickeln

249.	Die Bundesregierung ist wie der Sachver-
ständigenrat der Auffassung, dass dem Finanz-
sektor bei der Mobilisierung von Kapitalflüssen 
für nachhaltige Investitionen eine bedeutende 
Rolle zukommt (vgl. JG Tz 419). Zudem entstehen 
durch Nachhaltigkeitsrisiken neue Herausforde-
rungen für Finanzmärkte, die sich auch auf deren 
Stabilität auswirken können. Politikmaßnahmen, 
die den Finanzmarkt in diesem Sinne stärken, 
werden auf europäischer wie auch auf nationaler 
Ebene ergriffen. Der Sustainable-Finance-Beirat 
der Bundesregierung erarbeitet Empfehlungen, 
die Finanzmarktakteure unterstützen sollen, Nach-
haltigkeitsaspekte stärker bei ihren Entscheidun-
gen zu berücksichtigen. Der Abschlussbericht des 
Beirats wird für das erste Quartal 2021 erwartet. 
Die Empfehlungen werden in die Entwicklung 
einer deutschen Sustainable-Finance-Strategie 
einfließen mit dem Ziel, Deutschland zu einem 
führenden Standort für Sustainable Finance zu 
entwickeln. Zum Thema Sustainable Finance be
steht nach wie vor umfassender Forschungs- und 
Innovationsbedarf. Die Bundesregierung nimmt 

sich dieses Themas unter anderem im Rahmen 
des Klimaschutzprogramms 2030 und der natio-
nalen Biodiversitätsstrategie an, um zu einem 
besseren Risikomanagement in Finanzinstituten 
beizutragen und somit die Finanzmarktstabilität 
zu erhöhen.

250.	Am 2. September 2020 wurde das erste Grüne 
Bundeswertpapier als „grüner Zwilling“ begeben 
(vgl. Schaubild 26 und Kasten 14). Mit einem Ren-
diteabschlag zum konventionellen Zwilling von 
einem Basispunkt und einer fünffachen Überzeich-
nung war die Emission der Anleihe mit einer zehn-
jährigen Laufzeit mit einem Volumen von insge-
samt 6,5 Milliarden Euro sehr erfolgreich. Am  
4. November 2020 wurde mit einer Bundesobliga-
tion mit einer Laufzeit von fünf Jahren das zweite 
Grüne Bundeswertpapier emittiert. Das Emissions-
volumen betrug fünf Milliarden Euro. Langfristig 
sollen regelmäßig neue Grüne Bundeswertpapiere 
emittiert werden mit Laufzeiten, die der Bund auch 
bei konventionellen Wertpapieren nutzt, um so 
eine grüne Zinskurve aufzubauen. Die Emissionen 
werden durch Allokations- und Wirkberichte flan-
kiert, die die Transparenz über den Einsatz von 

Transport 56 % Milderung 55 %
natürliche Land-
schaften 7 %

Energie 9 %

Internationale
Kooperation 
24 %

Forschung 5 %

Verschmutzungs-
vermeidung 10 %

Biodiversität 13 %

Anpassung 13 %

Kreislaufwirtschaft 4 %

Wasser 5 %

Nach Sektor Nach EU-Umweltziel

Schaubild 26: Erlösallokation Grünes Bundeswertpapier

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, www.bundesfinanzministerium.de/gruenebundeswertpapiere, siehe Investorenpräsentation.
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Haushaltsmitteln des Bundes in den Bereichen  
(a) Verkehr, (b) internationale Zusammenarbeit,  
(c) Forschung, Innovation und Information,  
(d) Energie und Industrie sowie (e) Land- und 
Forstwirtschaft sowie Naturlandschaften und 
biologische Vielfalt erhöhen.

251.	Die Bundesregierung begrüßt, dass auch auf 
europäischer Ebene Impulse für Sustainable 
Finance gesetzt werden. So wird die Umsetzung 
des Aktionsplans „Financing Sustainable Growth“ 
vorangetrieben. Die EU-Taxonomie (Klassifika
tionssystem zur näheren Definition nachhaltiger 
Wirtschaftsaktivitäten) wurde Mitte 2020 im Euro-
päischen Parlament beschlossen. Die EU-Kommis-
sion hat Mitte November 2020 die ersten Entwürfe 
für zwei von sechs Taxonomien (Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel) mit den techni-
schen Details zur Festlegung nachhaltiger Wirt-
schaftsaktivitäten vorgelegt. Daneben soll die 
Richtlinie zur Angabe nicht finanzieller Informa-
tionen durch bestimmte große Unternehmen und 
Gruppen (sog. CSR-Richtlinie) geändert werden. 
Die EU-Kommission wird dazu im ersten Quartal 
2021 einen Vorschlag vorlegen. Weitere derzeit 
laufende Verfahren umfassen die Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeit in der Anlageberatung und 
die Entwicklung eines EU-Green-Bond-Standards. 
Schließlich hat die EU-Kommission für das erste 
Quartal 2021 eine überarbeitete Sustainable-

Finance-Strategie angekündigt, die neue Impulse 
einbringen und den Aktionsplan ersetzen wird.

Bilanzkontrolle und Vertrauen in den 
Finanzmarkt stärken 

252.	Die Geschehnisse rund um die Insolvenz der 
Wirecard AG haben dem Vertrauen in den deut-
schen Finanzmarkt geschadet. Die Bundesregierung 
hat sich auf einen Aktionsplan zur Bekämpfung 
von Bilanzbetrug und zur Stärkung der Kontrolle 
über Kapital- und Finanzmärkte verständigt. Die 
Maßnahmen sollen unter anderem dafür sorgen, 
die Bilanzkontrolle zu stärken und die bestehen-
den Schutzmechanismen weiter zu verbessern.

253.	Zur Umsetzung hat das Bundeskabinett den 
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Finanz-
marktintegrität (FISG) beschlossen (vgl. Tabelle 
lfd. Nr. 167). Der Entwurf enthält umfassende Maß-
nahmen, um das System der Bilanzkontrolle sowie 
die Abschlussprüfung und die Corporate Gover-
nance zu verbessern. So sieht der Gesetzentwurf 
unter anderem vor, der BaFin mehr Kompetenzen 
in Bilanzkontrollverfahren und bei der Aufsicht 
komplexer Konzernstrukturen einzuräumen und 
die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer zu stärken. 
Darüber hinaus sollen die Haftungsregeln für Ab
schlussprüfer verschärft sowie die unternehmens-
internen Aufsichtssysteme, insbesondere der Prü-

Kasten 14: Grüner Zwilling
Das Grüne Bundeswertpapier wurde als sogenannte Zwillingsanleihe emittiert. Das bedeutet, dass die Emis-
sion eines Grünen Bundeswertpapiers an die Emission eines konventionellen Wertpapiers gekoppelt wird. 
Der grüne Zwilling hat eine eigene Wertpapierkennnummer, aber die gleiche Endfälligkeit und denselben 
Kupon wie sein konventioneller Zwilling. Wenn die Finanzagentur das grüne Wertpapier emittiert, erhöht sie 
den Eigenbestand der konventionellen Anleihe in einer Höhe, die genau dem grünen Emissionsvolumen ent-
spricht. Dadurch werden kombinierte und schuldenneutrale Kauf-/Verkaufstransaktionen zwischen beiden 
Anleihen erleichtert. Ziel ist es, den Investoren Grüner Bundeswertpapiere die gleichen Vorzüge zu bieten, 
von denen Investoren konventioneller Bundeswertpapiere profitieren, insbesondere deren hohe Liquidität. 
Daneben erlaubt das Zwillingskonzept, die günstigen Refinanzierungskosten des Bundes zu wahren.
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fungsausschuss, gestärkt werden. Um bereits dem 
Anschein eines Interessenskonflikts der Aufseher 
vorzubeugen, wird außerdem der private Handel 
mit Finanzinstrumenten für Beschäftigte der BaFin 
weitgehend eingeschränkt. Zudem werden die Be
fugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen erweitert, um Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung effektiver bekämpfen zu 
können.

254.	Im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft 
wurden am 5. November 2020 Ratsschlussfolgerun-
gen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terro-
rismusfinanzierung angenommen, die der Kom-
mission im Vorfeld ihrer Gesetzgebungsvorschläge 
im Jahr 2021 als Leitlinien dienen sollen. Der deut-
sche Ratsvorsitz konnte eine Festlegung darauf 
erreichen, dass bei der anstehenden Reform i) das 
europäische Regelwerk zur Geldwäschebekämp-
fung signifikant vereinheitlicht, ii) eine europäische 
Aufsicht mit Eingriffsrechten insbesondere bei 
schweren Fällen geschaffen und iii) die Koordi-
nierung der nationalen Zentralstellen für Finanz-
transaktionsuntersuchungen (FIUs) und deren 
Kooperation untereinander gestärkt werden.

G.	�Märkte offenhalten, Chancen 
internationaler Arbeitsteilung weiter 
nutzen

255.	Internationale Arbeitsteilung und Spezialisie-
rung haben in den letzten Jahrzehnten zu einer 
globalen Verflechtung von Lieferketten geführt. 
Die Politik hat dafür mit dem multilateralen, regel-
basierten Handelssystem der WTO den geeigneten 
Rahmen gesetzt. Dadurch war eine weltweite Markt-
öffnung möglich, von der bis heute nicht nur die 
Industrieländer, sondern auch die Entwicklungs- 
und Schwellenländer profitieren – in Form von 
günstigeren Produkten mit einer höheren Vielfalt, 
Innovation sowie Wachstum, Wohlstand und 

Beschäftigung. Im Vergleich zu 1990 leben heute 
fast 60 Prozent weniger Menschen in extremer 
Armut. Diese positiven Effekte unterstreicht auch 
der Sachverständigenrat (vgl. JG Tz 330). Allerdings 
sind diese positiven Entwicklungen durch die 
Corona-Pandemie und unter anderem durch 
damit einhergehende Beeinträchtigungen des 
Handels gefährdet.

Deutschland ist in die internationale Arbeitsteilung 
fest eingebunden. Mit einer Außenhandelsquote – 
dem Verhältnis von Exporten und Importen von 
Waren und Dienstleistungen im Vergleich zum 
Bruttoinlandsprodukt – von 88 Prozent im Jahr 
2019 zeigt sich dies eindrucksvoll. Seit 1991 hat sich 
die danach bemessene Handelsoffenheit Deutsch-
lands nahezu verdoppelt (vgl. Schaubild 27).

256.	Die Corona-Pandemie hat Verwundbarkeiten 
von Lieferketten in Krisensituationen ebenso wie 
Risiken einseitiger Abhängigkeiten in Lieferbezie-
hungen offenbart. Unternehmen haben bereits 
damit begonnen, ihre Lieferketten aufgrund der 
Erfahrungen aus der Krise zu überarbeiten und 
stärker zu diversifizieren. Die Bundesregierung 
teilt die Überzeugung des Sachverständigenrates, 
dass gerade die Einbettung in internationale 
Märkte hierbei helfen kann, da Zulieferungen aus 
der ganzen Welt und nicht nur von einem Stand-
ort genutzt werden können (vgl. JG Tz 338). Die 
Bundesregierung setzt sich daher auch weiter für 
offene Märkte auf Basis eines regelbasierten Han-
dels ein, um den Unternehmen Optionen zu eröff-
nen, ihre Lieferbeziehungen zu diversifizieren und 
so die Resilienz der Wirtschaft zu stärken.

Regelbasierten Welthandel erhalten und  
stärken

257.	Die Bundesregierung unterstützt die EU-Vor-
schläge zur Modernisierung der WTO mit dem Ziel, 
die WTO als Zentrum eines regelbasierten Han-
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delssystems zu stärken. Ergänzend dazu strebt die 
Bundesregierung den Abschluss von Freihandels-
abkommen sowie moderne Regeln und Institutio-
nen beim Investitionsschutz und Verbraucher-, 
Umwelt- und Sozialstandards in multi- und bilate-
ralen Verträgen an. Der Sachverständigenrat betont 
zu Recht, dass protektionistische Wirtschaftspoli-
tik das multilaterale Handelssystem bedroht und 
weltweit das Wachstum hemmt (vgl. JG Tz 330 ff.). 
Sie schränkt nicht nur den internationalen Handel 
ein, sondern schafft auch Probleme, wenn etwa 
hoch subventionierte Unternehmen oder Staats-
konzerne den Zugang zum europäischen Markt 
nutzen und den Wettbewerb verzerren. Die Bun-
desregierung befürwortet ein aktives Vorgehen 
der EU gegen Wettbewerbsverzerrungen sowie 
Diskriminierungen auf Drittmärkten und setzt 
sich für faire Wettbewerbsbedingungen im Sinne 
eines Level Playing Field ein (vgl. Tz 73).

258.	Vor dem Hintergrund zunehmender protek
tionistischer Tendenzen ist eine starke bilaterale 

EU-Handelsagenda sehr wichtig. Moderne Han-
delsabkommen eröffnen deutschen und europäi-
schen Unternehmen in Drittstaaten neue Chan-
cen durch Zollabbau, Zugang zu öffentlichen 
Beschaffungsmärkten und Abbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse. Mit Freihandels- und Inves-
titionsschutzabkommen können Marktchancen 
für deutsche Unternehmen gesichert werden – 
insbesondere im Verhältnis zu Wettbewerbern in 
Ländern der Asien-Pazifik-Region oder Latein-
amerikas.

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jah-
ren zusammen mit der EU-Kommission wichtige 
Ziele erreichen können – vor allem durch Inkraft-
treten der Freihandelsabkommen mit Japan (Feb-
ruar 2019) und Singapur (November 2019) sowie 
durch die Unterzeichnung des Handelsabkommens 
mit Vietnam im Juni 2019. Außerdem konnten im 
Juli 2018 die Verhandlungen über Freihandelsab-
kommen mit Australien und Neuseeland aufge-
nommen werden. Ende 2020 wurde zwischen der 
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Schaubild 27: Entwicklung Außenhandelsquote seit 1991

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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EU und China eine politische Einigung zum Ab
schluss der Verhandlungen zu einem bilateralen 
Investitionsabkommen erzielt. Mit dem EU-China-
Investitionsabkommen verfolgt die EU das Ziel, 
mehr Reziprozität in den Wirtschaftsbeziehungen 
mit China zu erreichen und für EU-Unternehmen 
bessere Marktzugangsbedingungen und eine An
gleichung des Wettbewerbsumfelds auf dem chine-
sischen Markt zu schaffen. Ebenso soll voraussicht-
lich 2021 ein modernisiertes Globalabkommen 
mit Mexiko unterzeichnet werden. Außerdem wer-
den Fortschritte in den Gesprächen mit Chile, 
Indonesien und Tunesien angestrebt. Die Bundes-
regierung unterstützt weiterhin Geist und Inten-
tion des Abkommens mit dem MERCOSUR (Mer-
cado Común del Sur bzw. Gemeinsamer Südame-
rikanischer Markt bestehend aus Argentinien, 
Brasilien, Paraguay und Uruguay). Sie wird aller-
dings die Rahmenbedingungen beobachten und 

überprüfen, ob das Abkommen wie intendiert 
umgesetzt werden kann. Aus heutiger Sicht stel-
len sich hierzu ernsthafte Fragen mit Blick auf die 
aktuellen Entwicklungen insbesondere in der 
Amazonas-Region.

259.	Das transatlantische Verhältnis war in den 
vergangenen Jahren auf verschiedenen Feldern in 
schwieriges Fahrwasser geraten. Es bleibt abzu-
warten, welche handelspolitischen Prioritäten die 
neue US-Regierung setzen wird. Die Bundesregie-
rung unterstützt nachdrücklich die Ziele der posi-
tiven Handelsagenda der EU mit den USA, um eine 
schrittweise Verbesserung der transatlantischen 
Handelsbeziehungen zum beiderseitigen Nutzen 
zu erreichen.

260.	Die Bundesregierung bringt sich weiterhin 
aktiv in die Verhandlungen zu einem Instrument 

Kasten 15: WTO-Streitbeilegung

Ein zentrales Element des regelbasierten Handels ist es, Streitigkeiten zwischen Handelspartnern zu schlichten, 
die sich die Nichteinhaltung der vereinbarten Handelsregeln und Abweichungen von getroffenen Abkommen 
vorwerfen. Für diese Fälle sieht die Welthandelsorganisation (WTO) ein rechtliches Schlichtungsverfahren 
vor. Ende 2019 wurde die Rechtsmittelinstanz allerdings beschlussunfähig. Denn der sogenannte Appellate 
Body unterschreitet die für den Erlass von Entscheidungen erforderliche Mindestzahl von drei Mitgliedern. 
Die Ernennung eines neuen Mitglieds erfordert die Zustimmung aller WTO-Mitglieder, die derzeit nicht vor-
liegt. Alle in der Rechtsmittelinstanz anhängigen Verfahren liegen deshalb auf Eis.

Vor dem Hintergrund der Bedeutung des WTO-Streitbeilegungsmechanismus für die regelgebundene Handels-
ordnung hat die Europäische Union 2020 mit mittlerweile 23 weiteren WTO-Mitgliedern vereinbart, vorüber-
gehend eine schiedsgerichtliche zweite Instanz für Handelsstreitigkeiten vorzusehen (das sogenannte Multi-
party interim appeal arbitration arrangement, MPIA). Obgleich die Vereinbarung ausschließlich der Streit-
schlichtung unter den beigetretenen WTO-Mitgliedern dient, eröffnet das WTO-Recht die Möglichkeit zum 
Abschluss einer solchen Vereinbarung für die Lösung von Handelsstreitigkeiten auf Grundlage des einschlä-
gigen WTO-Rechts. Auch alle anderen WTO-Mitglieder können sich an der Vereinbarung beteiligen.

Bei Streitigkeiten zwischen Staaten, die sich nicht der MPIA angeschlossen haben, ermöglicht die geänderte 
Durchsetzungsverordnung (VO Nr. 654/2014), gegen rechtswidrige Maßnahmen von Drittstaaten Gegenmaß-
nahmen auch dann zu ergreifen, wenn eine bindende Streitschlichtungsentscheidung in der Rechtsmittelins-
tanz nicht erreicht werden kann. Damit ist die Handlungsfähigkeit der EU auch in diesen Fällen gewahrt.
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im internationalen Beschaffungswesen (Interna
tional Procurement Instrument) ein. Mit dem Ins-
trument sollen Drittstaaten zu einer reziproken 
Öffnung ihrer Beschaffungsmärkte bewegt werden. 
Die Bundesregierung hält dabei substanzielle An
passungen des Legislativvorschlags der Europäi-
schen Kommission für erforderlich, um das rich-
tige Gleichgewicht zwischen der Effektivität des 
Instruments einerseits und möglichst geringem 
Verwaltungsaufwand für öffentliche Auftraggeber 
und Unternehmen andererseits zu finden.

Investitionsprüfung bei Unternehmens
übernahmen stärken

261.	Unternehmensübernahmen erfolgen grund-
sätzlich aufgrund privatwirtschaftlicher Entschei-
dungen des Erwerbers und des Zielunternehmens. 
Eine außenwirtschaftliche Investitionsprüfung 
durch staatliche Stellen erfolgt nur in wenigen, 
gut begründeten Einzelfällen: Mit geänderten Be
stimmungen in Außenwirtschaftsgesetz (AWG – 
1. AWG-Novelle) und Außenwirtschaftsverordnung 
(AWV – 15. – 16. AWV-Novelle) kann nun umfas-
sender und vorausschauender geprüft werden, ob 
ausländische Direktinvestitionen die öffentliche 
Ordnung oder Sicherheit oder wesentliche Sicher-
heitsinteressen beeinträchtigen (vgl. Tabelle lfd. 
Nr. 169, 170 und 171).

262.	Die überarbeiteten Bestimmungen sollen 
mehr Transparenz zu Voraussetzungen und 
Durchführung der Investitionsprüfung gewähr-
leisten: Durch eine neue gesetzliche Fristenrege-
lung erhalten die Erwerbsbeteiligten künftig grö-
ßere Planungssicherheit hinsichtlich der voraus-
sichtlichen Dauer von Prüfverfahren.

Hintergrund der Änderungen ist die seit dem  
11. Oktober 2020 geltende EU-Verordnung zur 
Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen in der Union 

(sogenannte EU-Screening-Verordnung). Im Rah-
men des neuen EU-weiten Kooperationsmechanis-
mus werden dabei nicht mehr nur Auswirkungen 
auf nationaler Ebene berücksichtigt: Maßgeblich 
ist nun auch, ob der Erwerb sich auf die öffentli-
che Ordnung oder Sicherheit eines oder mehrerer 
anderer EU-Mitgliedstaaten oder auf bestimmte 
Projekte und Programme von Unionsinteresse 
auswirkt. Erhält die Bundesregierung von einem 
anderen EU-Mitgliedstaat oder der EU-Kommis-
sion entsprechende Hinweise, kann und wird sie 
dies künftig im Rahmen ihrer Prüfverfahren be
rücksichtigen. Dies gilt auch umgekehrt: Die Bun-
desregierung kann gegenüber anderen EU-Mit-
gliedstaaten oder der EU-Kommission geltend 
machen, dass eine Investition in einem anderen 
EU-Mitgliedstaat die deutsche öffentliche Ordnung 
oder Sicherheit voraussichtlich beeinträchtigt.

Auslandsengagement deutscher Unternehmen 
in Pandemie-Zeiten stärken

263.	Gerade auch während der Corona-Pandemie 
unterstützt die Bundesregierung deutsche Unter-
nehmen, die ausländische Märkte erschließen wol-
len. Sie nutzt dafür eine Vielzahl von Instrumen-
ten der Außenwirtschaftsförderung wie Garantien 
für Exportkredite, für Ungebundene Finanzkre-
dite (UFK) und für Direktinvestitionen im Ausland 
sowie das ERP-Exportfinanzierungsprogramm; 
zudem kann sie auf das bestehende weltweite 
Netzwerk aus Botschaften und Generalkonsulaten, 
Auslandshandelskammern (AHK) und Germany 
Trade & Invest (GTAI) zurückgreifen.

264.	Die Corona-Pandemie hat zu einer deutlichen 
Verschlechterung der Finanzierungsmöglichkei-
ten für die Exportwirtschaft geführt. Deshalb hat 
der Bund verschiedene Maßnahmen im Bereich 
der Exportkreditgarantien beschlossen, um die 
Liquiditätssituation von Exporteuren und Impor-
teuren zu verbessern, die Finanzierung von 
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Kasten 16: G7 und G20 im Jahr 2020

Im Jahr 2020 wurden auch die Agenden von G7 und G20 maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt. 

G20 unter saudi-arabischer Präsidentschaft

Wie in der Finanzkrise im Jahr 2008 haben die G20 als führendes multilaterales Gremium in der Pandemie eine 
besondere Rolle und Verantwortung. Es fand hierzu ein außerplanmäßiges G20-Treffen der Staats- und Regie-
rungschefs/-chefinnen am 26. März im virtuellen Format statt. In der gemeinsamen Erklärung verpflichteten 
sich die G20 zu gemeinsamem Agieren in den Bereichen globale Gesundheit, Weltwirtschaft, Handel und glo-
bale Zusammenarbeit. Die Erklärung enthält u. a. folgende Punkte:

	— Unterstützung für die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Impfstoffinitiative CEPI und die Globale Impf
allianz GAVI, 
	— Anerkennung der besonderen Herausforderungen von Flüchtlingen sowie Entwicklungsländern, 
	— Unterstützung für Krisenmechanismen von IWF und Weltbank, 
	— Bitte an WHO, gemeinsam mit weiteren Organisationen Lücken in der Pandemieplanung und -vorsorge zu prü-
fen mit dem Ziel, eine globale Initiative zur Pandemieplanung, -vorsorge und -abwehr ins Leben zu rufen,
	— Bereitschaft zu ambitionierten Wirtschafts- und Finanzmaßnahmen, 
	— Bekenntnis zu offenen Märkten. 

In Umsetzung dieser Erklärung wurde der ACT-Accelerator (Access to COVID-19-Tools) als globale Plattform 
für die Entwicklung und weltweit gerechte Verteilung von Therapien, Diagnostika und Impfstoffen gestartet, an 
deren Finanzierung die deutsche Bundesregierung sich maßgeblich beteiligt.

Am 15. April beschlossen die G20-Staaten den G20-Aktionsplan zur Bewältigung der gesundheitlichen und wirt-
schaftlichen Krise. Der Aktionsplan enthält u. a. umfassende Maßnahmen zur wirtschaftlichen Stabilisierung 
sowie das Schuldenmoratorium für die 77 ärmsten Länder bis Ende 2020. Der G20-Aktionsplan wurde Mitte 
Oktober aktualisiert, um der veränderten Pandemiesituation Rechnung zu tragen. Zudem wurde das Schulden-
moratorium bis 30. Juni 2021 verlängert und im November ein Rahmenwerk zur längerfristigen Schuldenbe-
handlung (das sog. Common Framework) vereinbart.

Der virtuelle G20-Gipfel fand am 21./22. November 2020 statt. Es ist dabei gelungen, einen Konsens zur Bedeu-
tung multilateraler Zusammenarbeit bei zentralen globalen Herausforderungen zu erzielen. Die G20-Staaten 
bekräftigten ihren Willen, entschieden gegen die Corona-Pandemie vorzugehen und alle verfügbaren politischen 
Instrumente so lange wie nötig einzusetzen, um Menschenleben zu schützen, Arbeitsplätze und Einkommen zu 
sichern sowie die Erholung der Weltwirtschaft zu unterstützen und die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems 
zu verbessern. Gleichzeitig sind sich die G20-Staaten einig, dass sie der Erhaltung des Planeten verpflichtet sind 
und eine ökologisch nachhaltigere und integrativere Zukunft für alle Menschen anstreben (vgl. Tabelle lfd. Nr. 168).

Am 1. Dezember 2020 hat Italien die G20-Präsidentschaft übernommen und richtet seine Agenda thematisch 
an den drei P´s „People“, „Planet“ und „Prosperity“ aus; der G20-Gipfel soll am 30./31. Oktober 2021 in Rom 
stattfinden. Zudem plant Italien gemeinsam mit der EU-Kommission einen G20 Global Health Summit am  
21. Mai 2021 in Rom. 2022 übernimmt Indonesien die G20-Präsidentschaft.

G7 unter US-amerikanischer Präsidentschaft

Am 16. März und 16. April fanden außerplanmäßige Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs im virtuellen 
Format statt. Am 16. März verabschiedeten sie eine gemeinsame Erklärung zur Corona-Pandemie. Darin bekräf-
tigten die G7 ihre gemeinsamen Anstrengungen, um

	— Leben zu schützen,
	— Arbeitsplätze und Einkommen der Menschen zu sichern,
	— Vertrauen wiederherzustellen, finanzielle Stabilität zu bewahren, Wachstum (wieder) zu beleben,
	— Störungen des Handels und der globalen Lieferketten zu minimieren,
	— Hilfe für alle Länder anzubieten, die Hilfe benötigen,
	— Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Finanzen zu koordinieren.

Am 1. Januar 2021 hat Großbritannien die G7-Präsidentschaft übernommen und legt die Schwerpunkte auf die 
Themen wirtschaftliche Erholung und Resilienz, Gesundheitspolitik einschl. Reaktion auf die Pandemie und 
antimikrobielle Resistenzen, fairer Handel, Gender Equality sowie Klima. Der G7-Gipfel wird im Juni 2021 statt-
finden. 2022 übernimmt Deutschland die G7-Präsidentschaft.
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Geschäften zu erleichtern und die Refinanzie-
rungsmöglichkeiten von Banken auszuweiten. 
Die Maßnahmen leisten einen Beitrag, um die 
Exportwirtschaft zu stützen und Arbeitsplätze in 
Deutschland zu sichern (vgl. Tabelle lfd. Nr. 172 
und 173).

Im Jahr 2020 hat die Bundesregierung Exportge-
schäfte in Höhe von 16,7 Milliarden Euro mit  
Exportkreditgarantien abgesichert. Dies sind – 
aufgrund der geringeren Nachfrage weltweit – 
20,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Zudem hat 
die Bundesregierung Garantien in Form von Un
gebundenen Finanzkrediten (UFK) in Höhe von 
rund 632 Millionen Euro ausgesprochen.

265.	Im Jahr 2020 hat der Bund Investitionsgaran-
tien mit einem Gesamtvolumen von rund einer 
Milliarde Euro übernommen. Schwerpunktregio-
nen waren in diesem Jahr Asien und Osteuropa. 
Der Bund sichert damit Direktinvestitionen deut-
scher Unternehmen in Entwicklungs-, Schwellen- 
und ehemaligen Transformationsländern gegen 
politische Risiken ab. Insbesondere, um Direktin-
vestitionen deutscher Unternehmen im Ausland 
unter den durch die Corona-Pandemie erschwer-
ten Rahmenbedingungen zu unterstützen, hat der 
Bundestag auf Vorschlag der Bundesregierung 
den Gewährleistungsrahmen, unter den u. a. 
Investitionsgarantien fallen, von 58 Milliarden 
Euro auf 80 Milliarden Euro erhöht.

266.	Die Corona-Pandemie zeigt, wie wichtig ver-
lässliche und aktuelle Informationen vor Ort für 
das Auslandsgeschäft sind. Die Bundesregierung 
entwickelt daher die Instrumente der Außenwirt-
schaftsförderung kontinuierlich weiter. Dabei 
spielen angesichts von weltweiten Reisebeschrän-
kungen auch digitale Formate eine zunehmend 
bedeutende Rolle. Das AHK-Netz und die GTAI 
haben ihre Angebote und Dienstleistungen an die 
sich wandelnden Bedürfnisse der Unternehmen 

angepasst (z. B. Webinare, digitale Geschäftsrei-
sen). Das KMU-Markterschließungsprogramm 
(MEP) und die Beteiligung an Messen im In- und 
Ausland wurden ebenso flexibel angepasst und 
digitalisiert wie auch die Exportinitiative für 
Umwelttechnologien (www.exportinitiative-
umweltschutz.de).

267.	Die Bundesregierung hat ihre Unterstützung 
von in Afrika tätigen Unternehmen weiter inten-
siviert, sodass diese die wirtschaftlichen Potenziale 
des Kontinents nutzen können. Die Leitlinien da
für wurde in der G20-Investitionsinitiative „Com-
pact with Africa“ festgelegt. Ein wichtiger Schritt 
für stärkere wirtschaftliche Prosperität Afrikas ist 
die zum 1. Januar 2021 in Kraft getretene Afrika-
nische Freihandelszone (African Continental Free 
Trade Area, AfCFTA). Die Fragmentierung des afri-
kanischen Marktes ist eine Herausforderung für 
deutsche und europäische Investitionen auf dem 
Kontinent. Die Bundesregierung unterstützt die 
Umsetzung, damit die afrikanischen Staaten ihre 
eigenen wirtschaftlichen Potenziale heben kön-
nen. Hiervon kann auch die in Afrika aktive deut-
sche Wirtschaft profitieren.

268.	Ein weiterer zentraler Bestandteil für die Un
terstützung deutscher und afrikanischer Unter-
nehmen in Afrika ist der Entwicklungsinvestitions-
fonds (EIF) mit seinen drei Säulen „AfricaConnect“, 
„AfricaGrow“ und dem Wirtschaftsnetzwerk Afrika 
(WNA) (vgl. Tabelle lfd. Nr. 174). Die Bundesregie-
rung hat die Beratungs- und Unterstützungsange-
bote in der Corona-Pandemie angepasst, um 
schnell Lösungen zur Krisenbewältigung zu erar-
beiten und wirtschaftliche Strukturen aufrecht-
zuerhalten. 

„AfricaConnect“ bietet als Reaktion auf die Corona-
Pandemie neben Darlehen zur Investitionsfinan-
zierung auch Darlehen an, um nicht selbst ver-
schuldete Liquiditätsengpässe zu überbrücken. 

https://www.exportinitiative-umweltschutz.de/de
https://www.exportinitiative-umweltschutz.de/de
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„AfricaGrow“ stärkt notwendige Private-Equity- 
und Venture-Capital-Investitionen, da sich Inves-
toren in der Pandemie vom Markt zurückgezogen 
haben bzw. restriktiver und mit weniger Mitteln 
investieren. Das Wirtschaftsnetzwerk Afrika (WNA) 
hat seine Beratung, insbesondere in den Sektoren 
Lebensmittelverarbeitung, Wasser- und Gesund-
heitswirtschaft, Corona-bedingt überwiegend digi-
tal durchgeführt und erweitert. Zudem erleichtert 
ab 2021 der Wirtschaftsfonds Afrika förderungs-
würdige Exporte deutscher Unternehmen nach 
Afrika (vgl. Tabelle lfd. Nr. 175).

Rüstungsexporte transparent und effektiv  
kontrollieren

269.	Den internationalen Waffenhandel zu begren-
zen und zu kontrollieren, ist ein wichtiger Beitrag 
zu präventiver und kooperativer Sicherheitspolitik. 
Die Bundesregierung informiert schnell und um
fassend über genehmigte Ausfuhren von Rüstungs-
gütern und stärkt somit die Transparenz im sensib-
len Bereich der Rüstungsexportpolitik. Die Bun-
desregierung hat den Rüstungsexportbericht über 
das Vorjahr bereits im Juni 2020 veröffentlicht. 
Der Zwischenbericht über die im ersten Halbjahr 
2020 erteilten Ausfuhrgenehmigungen liegt seit 
Herbst 2020 vor.

270.	Die Bundesregierung hält an den strengen 
Regeln der Exportkontrolle für Rüstungsgüter fest. 
Das gilt insbesondere für Kleinwaffenexporte, die 
an den verschärften Regeln der sogenannten Klein-
waffengrundsätze gemessen werden und Gegen-
stand von Post-Shipment-Kontrollen sein können. 
Im Rahmen einer Pilotphase wurden bisher neun 
Kontrollen durchgeführt. Hierbei wird überprüft, 
ob die gelieferten Waffen noch im Empfängerland 
bei dem in der Endverbleibserklärung angegebe-
nen Endverwender vorhanden sind.

Verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln weltweit voranbringen

271.	Die Bundesregierung hat den „Nationalen 
Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte 
2016 – 2020“ (NAP) in dieser Legislaturperiode 
kontinuierlich umgesetzt. Dazu gehörte die Über-
prüfung, ob mindestens 50 Prozent der ca. 7400 in 
Deutschland ansässigen Unternehmen mit mehr 
als 500 Beschäftigten die im NAP beschriebenen 
Elemente menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht 
bis 2020 in ihre Unternehmensprozesse integriert 
haben. Eine im Auftrag der Bundesregierung 
durchgeführte Unternehmensbefragung hat erge-
ben, dass deutlich weniger als 50 Prozent der ant-
wortenden Unternehmen die Anforderungen des 
NAP angemessen erfüllen (in der maßgeblichen 
Erhebung 2020, gemäß Monitoringbericht vom 
Juli 2020, gelten 13 bis 17 Prozent der Unterneh-
men als „Erfüller“). Im Herbst 2020 sind alle Ergeb-
nisse des NAP-Monitorings in einem Abschluss-
bericht veröffentlicht worden. Im Lichte dieser 
Ergebnisse und in Umsetzung des Koalitionsver-
trags hat die Bundesregierung die Beratungen 
über Eckpunkte für eine verbindliche Regelung 
der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht von 
Unternehmen aufgenommen. Im Jahr 2021 wird 
der zuständige Interministerielle Ausschuss Wirt-
schaft und Menschenrechte einen umfassenden 
Abschlussbericht der Umsetzung des NAP 
2016 – 2020 veröffentlichen, der die Überarbei-
tung des NAP einleitet (vgl. Tabelle lfd. Nr. 176 
und 177). 
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Überblick: Konjunkturelle Erholung steht im 
Schatten der Pandemie

Die deutsche Wirtschaft hat ein turbulentes Jahr 
2020 hinter sich. Im Zuge der Pandemie-Eindäm-
mungsmaßnahmen kam es im zweiten Quartal zu 
einem historischen Einbruch der Wirtschaftsleis-
tung in nahezu allen Sektoren der Wirtschaft, auch 
aufgrund von parallelen Behinderungen der Lie-
ferketten im internationalen Umfeld. Nachdem 
sich das Infektionsgeschehen in den Sommermo-
naten beruhigte, konnte die Wirtschaftsentwick-
lung in Folge der schrittweisen Rücknahme der 
Einschränkungen wieder Fahrt aufnehmen. Der 
Aufschwung hielt nur bis zu Beginn des vierten 

Quartals an. Durch stark steigende Infektionszah-
len in den Wintermonaten wurde allerdings ein 
erneuter Lockdown erforderlich, der primär die 
Dienstleistungsbereiche hart einschränkte. Das 
preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt der deut-
schen Wirtschaft ging im Jahr 2020 mit einer Rate 
von 5,0 Prozent zurück. Der seit November andau-
ernde Lockdown bewirkte eine erhebliche Ver-
langsamung der konjunkturellen Dynamik, die in 
einem schwachen Ergebnis für das Schlussquartal 
2020 mündete und auch den Start des laufenden 
Jahres dämpft.

272.	Für das Gesamtjahr 2021 erwartet die Bun-
desregierung eine Zunahme des preisbereinigten 
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Quellen: Statistisches Bundesamt; Jahresprojektion der Bundesregierung.
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Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Höhe von 3,0 Pro-
zent. Es ist davon auszugehen, dass die Wirtschafts-
leistung im ersten Quartal noch deutlich durch die 
Pandemie beeinträchtigt wird. Im weiteren Verlauf 
nach Stabilisierung der pandemischen Lage durch 
die Impfung größerer Bevölkerungsgruppen und 
der Rücknahme der Einschränkungen des öffent-
lichen Lebens dürfte die Konjunktur wieder Fahrt 
aufnehmen. Grundsätzlich bleibt die Entwicklung 
der Wirtschaft zunächst jedoch zweigeteilt: Einem 
von sozialen Kontakten stärker abhängigen und 
daher durch die Pandemie stärker beeinträchtigten 
Dienstleistungssektor steht eine sich robust ent-
wickelnde Industrie gegenüber. Im Jahresverlauf 
ist mit der allmählichen Überwindung der Corona-
Pandemie und einer Erholung der Dienstleistungs-
bereiche zu rechnen.

Die vor dem zweiten Lockdown beobachtete posi-
tive Entwicklung am Arbeitsmarkt dürfte sich erst 

im Frühjahr fortsetzen. Steigende Erwerbstätigkeit 
und Löhne sorgen dann für Einkommenszuwächse 
und stützen den privaten Konsum. Der staatliche 
Konsum wird noch einmal expandieren, wenn 
auch etwas moderater als im vergangenen Jahr. 
Die Bruttoanlageinvestitionen sollten in diesem 
Jahr durch die Belebung der Ausrüstungsinvesti
tionen wieder deutlich steigen. Auch die Investiti-
onen in Bauten werden zunehmen und der deut-
schen Konjunktur Auftrieb geben.

Die Weltwirtschaft wird sich mit zunehmender 
Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen und 
der Perspektive auf wirksame Impfstoffe voraus-
sichtlich merklich bessern. Vor diesem Hinter-
grund ist auch mit einem deutlichen Zuwachs der 
deutschen Exporte zu rechnen, der wiederum zu 
einer verstärkten Investitionstätigkeit der Unter-
nehmen führen dürfte.

1 	 Bis 2020 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Januar 2021.
2 	 Bezogen auf alle Erwerbspersonen.
3 	 Absolute Veränderung der Vorräte bzw. des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (= Beitrag zur Zuwachsrate des BIP).

2019 2020

Jahres
projektion

2021
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben

ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP)

BIP (preisbereinigt) 0,6 -5,0 3,0

Erwerbstätige (im Inland) 0,9 -1,1 0,0

Arbeitslosenquote in Prozent (Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit – BA) 2 5,0 5,9 5,8

VERWENDUNG des BIP preisbereinigt (real)

Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck 1,6 -6,0 3,6

Ausrüstungen 0,5 -12,5 6,5

Bauten 3,8 1,5 1,9

Inlandsnachfrage 1,2 -4,1 3,1

Exporte 1,0 -9,9 6,4

Importe 2,6 -8,6 7,2

Außenbeitrag (Impuls) 3 -0,6 -1,1 0,1

Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer 2,9 -0,4 3,0

Übersicht 6: Ausgewählte Eckwerte zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung1

Quellen: Statistisches Bundesamt 2020; Jahresprojektion 2021 der Bundesregierung.
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2019 20201 2021

in Prozent bzw. Prozentpunkten

Jahresdurchschnittliche BIP-Rate 0,6 -5,0 3,0

Statistischer Überhang am Ende des Jahres 2 0,0 1,4 1,6

Jahresverlaufsrate 3 0,4 -4,1 3,2

Jahresdurchschnittliche Veränderung des BIP, arbeitstäglich bereinigt 0,6 -5,3 3,0

Kalendereffekt 4 0,0 0,4 0,0

Übersicht 7: Technische Details der Jahresprojektion 2021

Quellen: Statistisches Bundesamt 2020; Jahresprojektion 2021 der Bundesregierung.

1	 Bis Dezember 2020 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes
2	 Saison- und kalenderbereinigter Indexstand im vierten Quartal des Vorjahres in Relation zum kalenderbereinigten Quartalsdurchschnitt des 

Vorjahres.
3	 Jahresveränderungsrate im vierten Quartal, saison- und kalenderbereinigt.
4	 In Prozent des BIP.

Übersicht 8: Wachstumsbeiträge zum Bruttoinlandsprodukt

2019 2020 2021

 Wachstumsbeiträge gegenüber Vorjahr (in Prozent)

Bruttoinlandsprodukt (Zuwachs) = (1)+(2)+(3)+(4) 0,6 -5,0 3,0

(1) Privater Konsum 0,8 -3,2 1,9

(2) Staatskonsum 0,5 0,7 0,2

(3) Bruttoinvestitionen -0,2 -1,4 0,8

(3a) Vorratsveränderungen -0,7 -0,7 0,0

(3b) Bruttoanlageinvestitionen 0,5 -0,8 0,8

Bauinvestitionen 0,4 0,2 0,2

Ausrüstungen 0,0 -0,9 0,4

sonst. Anlagen 0,1 0,0 0,2

Inlandsnachfrage = (1)+(2)+(3) 1,2 -3,9 2,9

Export von Waren und Dienstleistungen 0,5 -4,6 2,8

  Waren 0,2 -3,3 2,2

  Dienstleistungen 0,2 -1,3 0,5

Import von Waren und Dienstleistungen -1,1 3,5 -2,7

  Waren -0,8 1,6 -1,8

  Dienstleistungen -0,3 2,0 -1,0

(4) Außenbeitrag -0,6 -1,1 0,1

Quellen: Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen.
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273.	Die Projektion der Bundesregierung für das 
Jahr 2021 liegt unter der Prognose des Sachverstän-
digenrates vom November 2020. Der Rat hatte für 
das Jahr 2021 ein Wachstum in Höhe von 3,7 Pro-
zent prognostiziert (vgl. JG Tz 58). Allerdings dürfte 
durch die verschärften und verlängerten Pande-
mie-Eindämmungsmaßnahmen, die der Rat noch 
nicht berücksichtigen konnte, die Dynamik im 
ersten Quartal 2021 stärker beeinträchtigt sein. 
Die Einschätzung zu den Wachstumsträgern ist 
relativ ähnlich: Sowohl in der Jahresprojektion der 
Bundesregierung als auch in der Prognose des 
Sachverständigenrates gehen im Jahr 2021 starke 
Wachstumsimpulse von den privaten Konsumaus-
gaben und einem leicht positiven Außenbeitrag aus.

Der Jahresprojektion 2021 liegen folgende Annah-
men zugrunde:

	— Der Ölpreis der Sorte Brent wird im Jahresdurch-
schnitt 2021 auf rund 50,7 US-Dollar ansteigen. 
Dies ist aus den Terminnotierungen abgeleitet.

	— Die Wechselkurse sind im Projektionszeitraum 
mit ihren jeweiligen Durchschnitten der letzten 
sechs Wochen vor der Prognoseerstellung als 
konstant angesetzt. Daraus ergibt sich ein Kurs 
des Euro von etwa 1,22 US-Dollar, dies entspricht 
einer Aufwertung um knapp sieben Prozent 
gegenüber dem Vorjahr.

	— Der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte 
der Europäischen Zentralbank bleibt bis zum 
Ende des Projektionszeitraums konstant bei 
0,00 Prozent.

	— Der seit November bestehende und im Dezem-
ber verschärfte Lockdown bleibt bis in den 
Februar hinein bestehen, danach läuft die Wert-
schöpfung in den betroffenen Bereichen schritt-
weise wieder an. Darüber hinaus kommt es im 

Projektionszeitraum nicht zu weiteren Lock-
downs. Auch die Entwicklungen im Finanzsek-
tor werden als stabil angenommen. Es kommt 
zu keiner Eskalation von Handelskonflikten.

	— Alle bis zum Abschluss des Jahreswirtschaftsbe-
richts beschlossenen wirtschafts- und finanzpo-
litischen Maßnahmen (vgl. Teil I sowie Anhang: 
Maßnahmen der Bundesregierung) sind in der 
Projektion berücksichtigt.

274.	Aus Sicht der Bundesregierung stellt die Jah-
resprojektion – unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen – die wahrscheinlichste Entwicklung 
der deutschen Volkswirtschaft dar. Dennoch ist 
diese Einschätzung mit hoher Unsicherheit behaf-
tet. Risiken ergeben sich insbesondere im Hinblick 
auf den weiteren Pandemieverlauf, der weitreichen-
dere Eindämmungsmaßnahmen erforderlich 
machen könnte, als unterstellt. Darüber hinaus 
könnten aufgrund länger anhaltender Einschrän-
kungen auch negative Effekte auf die Wertschöp-
fung im bislang robusten Produzierenden Gewerbe 
übergreifen. Weitere potenzielle Risiken ergeben 
sich insbesondere durch die im globalen Umfeld 
hohe Verschuldung des Unternehmenssektors, die 
hohe Verschuldung von Staaten sowie mögliche 
Überhitzungen an Finanz- und Immobilienmärk-
ten. Eine bessere Entwicklung als erwartet könnte 
sich ergeben, wenn die Pandemie schneller als 
unterstellt überwunden werden kann und aufge-
schobene Ausgaben großflächiger nachgeholt 
werden als angenommen.

Weltwirtschaft erholt sich – Dynamik vom 
jeweiligen Pandemieverlauf geprägt

275.	Die Weltwirtschaft wird sich im laufenden Jahr 
voraussichtlich weiter erholen und mit einer Rate 
von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr expandieren. 
Im vergangenen Jahr hatte die globale wirtschaftli-
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nahmen der Mitgliedstaaten. Die nach wie vor 
ebenfalls expansive Geldpolitik sorgt weiterhin 
für günstige Finanzierungsbedingungen. Die Ar
beitslosigkeit hat sich trotz der Corona-bedingten 
Turbulenzen bislang nur leicht erhöht, was auch 
auf den weitreichenden Einfluss von Kurzarbei-
terregelungen zurückzuführen ist.

Nach dem massiven Einbruch um voraussichtlich 
7,2 Prozent im Jahr 2020 wird für die Wirtschafts-
leistung des Euroraums für das Jahr 2021 insgesamt 
ein deutlicher Wiederanstieg der Wirtschaftsleis-
tung erwartet (+4,3 Prozent) – wenn auch keine 
vollumfängliche Erholung.

277.	Die Konjunktur in den Vereinigten Staaten ist 
im Jahr 2020 bei deutlichen BIP-Rückgängen im 
ersten Halbjahr nicht ganz so stark eingebrochen 
wie im Euroraum. Das trotz der begonnenen Impf-
kampagne noch dynamische Infektionsgeschehen 
behindert die weitere wirtschaftliche Erholung. 
So schlägt sich die Pandemie merklich auf den 
Arbeitsmarkt nieder: Die Arbeitslosenquote befin-
det sich nach wie vor weit oberhalb des langjähri-
gen Durchschnitts. Damit ist eine Schwächung des 
privaten Konsums zu erwarten, dem jedoch das 
zuletzt verabschiedete Konjunkturpaket etwas 
entgegenwirken dürfte. Zusätzlich dämpfen aller-
dings die weiterhin schwelenden Handelskonflikte 
mit China und der EU den US-amerikanischen 
Außenhandel und die Investitionstätigkeit. Nach 
einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 
voraussichtlich 3,6 Prozent im Jahr 2020 dürfte 
die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten 
im laufenden Jahr um 3,8 Prozent zunehmen.

Auch die Schwellenländer sind stark von der Pan-
demie betroffen. Die wirtschaftliche Dynamik wird 
auch in diesen Staaten maßgeblich vom Infektions-

che Aktivität merklich unter der Corona-Pandemie 
gelitten. Während das weltweite Bruttoinlandspro-
dukt im Jahr 2019 noch um preisbereinigt 3,0 Pro-
zent zunahm, ging das BIP im Jahr 2020 voraussicht-
lich um rund 3,4 Prozent1  in beispielloser Höhe 
zurück. Insgesamt kam es zu einem historischen 
Einbruch des Welthandelsvolumens von voraussicht-
lich 9,3 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte 2020 
hatte die Weltwirtschaft jedoch eine kräftige Erho-
lung durchlaufen, in der erhebliche Teile des Ver-
lustes aus den ersten beiden Quartalen wieder wett-
gemacht werden konnten. Insbesondere in den 
entwickelten Volkswirtschaften wurde aber die Dyna-
mik zum Ende des Jahres 2020 vielerorts infolge 
stark steigender Infektionszahlen und damit ver-
bundener Eindämmungsmaßnahmen unterbro-
chen. Für das laufende Jahr wird erwartet, dass mit 
steigenden Impfquoten, sinkenden Infektionszahlen 
und (schrittweiser) Rücknahme der Maßnahmen 
im zweiten Quartal eine weitere Belebung der Welt-
wirtschaft einsetzt.

276.	Im Euroraum konnte bereits im dritten Quar-
tal 2020 ein Großteil der massiven Bruttoinlands-
produkt-Einbußen aus den beiden Vorquartalen 
aufgeholt werden. Das Bruttoinlandsprodukt lag 
noch gut vier Prozent unter Vorjahresniveau, nach 
15 Prozent im zweiten Quartal. Im Schlussquartal 
mussten allerdings aufgrund der pandemischen 
Entwicklung in fast allen Mitgliedstaaten wieder 
sehr deutliche Eindämmungsmaßnahmen getrof-
fen werden. Im Winterhalbjahr ist daher mit anhal-
tenden Beeinträchtigungen der wirtschaftlichen 
Aktivität zu rechnen. Im Zuge wieder sinkender 
Fallzahlen, steigender Impfquoten und schrittwei-
ser Lockerungen dürfte aber ab dem Frühjahr ein 
erneuter wirtschaftlicher Aufholprozess einsetzen. 
Rückenwind bekommt die europäische Wirtschaft 
dabei von den ergriffenen fiskalpolitischen Maß-

1	 Berechnung des Bruttoinlandsprodukts der Weltwirtschaft unter Verwendung von Kaufkraftparitäten.
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geschehen und den zur Eindämmung ergriffenen 
Maßnahmen geprägt. Als Ausgangspunkt der Pan-
demie war China vor allem im ersten Vierteljahr 
2020 von den konjunkturellen Turbulenzen der 
Corona-Pandemie betroffen. Laut offiziellen Mel-
dungen konnte das chinesische Bruttoinlandspro-
dukt aber bereits im dritten Quartal wieder an das 
Vorkrisenniveau anknüpfen, sodass für das 
Gesamtjahr 2020 kein Minus verzeichnet wurde. 
Im laufenden Jahr dürfte die Steigerung der chi-
nesischen Wirtschaftsleistung noch einmal deut-
lich anziehen während Indien, Russland und Bra-
silien demgegenüber in erster Linie Verluste aus 
dem vergangenen Jahr wieder wettmachen. Der 
Aufholprozess der rohstoffexportierenden Staaten 
dürfte allerdings durch den weiterhin relativ nied-
rigen Ölpreis gebremst werden. Für die Schwellen-
länder insgesamt rechnet die Bundesregierung für 
das Jahr 2021 mit einem leicht erhöhten Wachs-
tum von 3,7 Prozent (2020: -1,4 Prozent).

Deutliche Belebung des deutschen 
Außenhandels

278.	Die pandemiebedingten negativen Impulse 
aus dem weltwirtschaftlichen Umfeld schlugen 
sich im vergangenen Jahr auch auf die deutschen 
Exporte nieder. Im Zuge der allmählichen Bewäl-
tigung der Corona-Krise und der einhergehenden 
Erholung der Weltkonjunktur dürften sich die 
deutschen Ausfuhren im Projektionszeitraum 
wieder deutlich erhöhen. Darauf deutet auch die 
anhaltende konjunkturelle Dynamik in der deut-
schen Industrie am aktuellen Rand hin, die von 
den Lockdown-Maßnahmen überwiegend nur 
indirekt betroffen war. Der effektive Wechselkurs 
des Euro hat in den letzten Monaten deutlich auf-
gewertet und dürfte einen dämpfenden Effekt auf 
die Ausfuhren ausüben.
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Schaubild 29: Einnahmen und Ausgaben im grenzüberschreitenden Reiseverkehr

Quelle: Statistisches Bundesamt.
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Insgesamt werden die Exporte von Waren und 
Dienstleistungen in diesem Jahr voraussichtlich 
um deutliche 6,4 Prozent zunehmen. Mit Aufhe-
bung der Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens wird eine solide steigende Inlandsnach-
frage erwartet, die auch zu einer starken Steige-
rung der Einfuhren um rund 7,2 Prozent führen 
wird. Getrieben durch die weltweite Normalisie-
rung der Nachfrage steigen die Rohstoffpreise. 
Dadurch werden die Importpreise etwas stärker 
zulegen als die Exportpreise. Die Preisrelation im 
Außenhandel (Terms of Trade) wird sich somit 
leicht verschlechtern, nachdem im vergangenen 
Jahr eine deutliche Verbesserung durch den Roh-
stoffpreisverfall stattfand.

Deutschland ist eine offene Volkswirtschaft, in der 
die Exporte eine wichtige Rolle für die Gesamtnach-
frage spielen und somit die Entwicklung des BIP 
maßgeblich mitbestimmen. Die heimische Absorp-
tion wird teilweise durch Importe bedient, die im 
Projektionszeitraum voraussichtlich stärker zuneh-
men werden als die Exporte. Der Leistungsbilanz-
überschuss ist trotz deutlich sinkender Exporte 
nur leicht auf 6,1 Prozent im Jahr 2020 zurückge-
gangen, da die Dienstleistungsimporte durch die 
drastisch verminderte grenzüberschreitende Reise-
aktivität der einheimischen Bevölkerung stark 
rückläufig waren (vgl. Schaubild 29). Im laufenden 
Jahr dürfte er nur leicht auf 6,3 Prozent steigen, da 
der robusten Industrie und ihrer entsprechenden 
Exporttätigkeit erst ab der zweiten Jahreshälfte 
wieder mit zunehmender grenzüberschreitender 
Reiseaktivität der Bevölkerung und entsprechen-
den Dienstleistungsimporten entgegnet wird.

Zunehmende Ausrüstungsinvestitionen

279.	Für das Jahr 2021 rechnet die Bundesregierung 
mit einer Steigerung der Bruttoanlageinvestitionen 
von insgesamt 3,6 Prozent. Damit hätten die Brut-
toanlageinvestitionen ihren Rückgang aus dem Vor-

jahr (-3,5 Prozent) aber noch nicht vollständig wie-
der aufgeholt. Ein wichtiger Wachstumstreiber 
dürfte in diesem Jahr die Abnahme investitions-
hemmender Unsicherheiten sein, die mit der all-
mählichen Eindämmung des Infektionsgesche-
hens im Zuge zunehmend verfügbarer Impfstoffe 
einhergeht.

Bislang setzten die Indikatoren für die Investitions-
tätigkeit ihren Aufholprozess seit der Lockerung 
des ersten Lockdowns im Mai 2020 fort. Bei zuletzt 
gedrosseltem Tempo bewegen sich allerdings ledig-
lich die Auftragseingänge der Investitionsgüterpro
duzenten auf Vorkrisenniveau, während Umsätze 
und Kapazitätsauslastung noch darunter liegen 
(vgl. Schaubild 30). Ursächlich für die letzte Stim-
mungseintrübung bei den Unternehmen sind das 
erstarkte Infektionsgeschehen und die deshalb not-
wendig gewordene Verschärfung der Infektions-
schutzmaßnahmen. Es ist davon auszugehen, dass 
sich diese Dämpfung im ersten Quartal zunächst 
fortsetzt. Im Laufe des Jahres 2021 dürfte sich das 
Investitionsklima nicht nur aufgrund der verfüg-
baren Impfstoffe verbessern. Eine Aufhellung ist 
auch wegen der anhaltend positiven Rahmenbe-
dingungen, wie etwa günstige Finanzierungsbe-
dingungen, und der prognostizierten Erholung 
der Binnenwirtschaft zu erwarten.

280.	Maßgeblichen Einfluss auf die Erholung der 
Investitionen dürfte auch die enge Verknüpfung 
der deutschen Investitionsaktivität in Ausrüstun-
gen mit der Entwicklung des Außenhandels haben. 
Ein Großteil der Investitionen wird von der kapi-
talintensiven und exportorientierten Industrie 
getätigt. Die Belebung der globalen Industriekon-
junktur und des Welthandels sollte für einen spür-
baren Auftrieb sorgen. Auch Nachholeffekte spie-
len eine Rolle.

Mehr als zwei Drittel der Ausrüstungsinvestitionen 
wurden in den vergangenen Jahren in Maschinen 
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und Geräte getätigt. Die übrigen Ausrüstungsin-
vestitionen entfielen auf Fahrzeuge. Im vergange-
nen Jahr gingen die Umsätze in diesen Industrie-
sparten drastisch zurück. Der Maschinenbau, die 
Hersteller von elektrischer Ausrüstung und die 
Produzenten im Bereich elektronischer Datenver-
arbeitung und Optik verzeichneten jeweils Ein-
brüche von etwa 20 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Im Kraftfahrzeugbau brach der Umsatz sogar 
um etwa 30 Prozent ein. Für das laufende Jahr 
ergibt sich damit ein deutlicher Investitionsnach-
holbedarf. Vor diesem Hintergrund rechnet die 
Bundesregierung für das laufende Jahr mit einem 
kräftigen Wachstum der Investitionen in Ausrüs-
tungen von 6,5 Prozent. Im Vorjahr sorgte die 
Pandemie für einen Absturz um 12,5 Prozent.

281.	Anders als die Investitionen in Ausrüstungen 
sind die Bauinvestitionen weniger stark von der 
Entwicklung in anderen Wirtschaftsbereichen 

abhängig. Im Jahr 2020 sind die Bauinvestitionen 
trotz der Corona-Krise um 1,5 Prozent gestiegen. 
Für das Jahr 2021 erwartet die Bundesregierung 
einen leicht stärkeren Zuwachs von 1,9 Prozent. 
Die Bauinvestitionen profitieren weiter von den 
günstigen Finanzierungsbedingungen und der 
hohen Nachfrage nach Wohnraum vor allem in 
den Ballungsräumen. Auf der Angebotsseite dämp-
fen jedoch bei hoher Kapazitätsauslastung zuneh-
mend Engpässe. Die hohe Zahl der offenen Stellen 
im Baugewerbe hat sich vor dem Hintergrund der 
Pandemie nur leicht verringert. Die Auftragsein-
gänge im Bau zeichnen das Bild einer stabil hohen 
Baunachfrage. Diese Umstände verleihen auch 
den Baupreisen im Prognosezeitraum einen ent-
sprechend starken Auftrieb.

Innerhalb des Baugewerbes blieb der Wirtschafts-
bau schwach (+0,5 Prozent in 2020), während sich 
der Wohnungsbau besser entwickelt hat. Im letz-
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ten Jahr betrug das Wachstum im Wohnungsbau 
2,1 Prozent. Dieser Trend dürfte sich auch in die-
sem Jahr fortsetzen. Im Ergebnis erwartet die Bun-
desregierung beim Wohnungsbau einen Zuwachs 
von 2,7 Prozent. Danach dürfte aufgrund steigen-
der Baupreise und der sich verschärfenden Ange-
botsrestriktionen hier eine etwas abgeschwächte 
Dynamik einsetzen. Negative Impulse kommen 
im Jahr 2021 vom öffentlichen Bau (-2,2 Prozent), 
der sich im vergangenen Jahr noch mit Zuwäch-
sen von 3,3 Prozent als wichtige Stütze der Bauin-
vestitionen erwiesen hatte. Die Entwicklung im 
Bereich der privaten Nicht-Wohnbauten spiegelt 
das von der Pandemie gezeichnete Konjunktur-
bild des Verarbeitenden Gewerbes wider. Nach 
einem Rückgang im Jahr 2020 um 0,7 Prozent 
geht die Bundesregierung für das laufende Jahr 
von einem unterdurchschnittlichen Anstieg um 
1,9 Prozent aus.

Die Corona-Pandemie hat auch den noch beste-
henden Bedarf an weiterer Digitalisierung der 
Arbeitswelt und des Bildungswesens verdeutlicht. 
Insofern ist mit einer kräftigen Steigerung der 
Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie 
Software und Datenbanken zu rechnen. Die Bun-
desregierung erwartet daher einen Anstieg um  
4,1 Prozent für die sonstigen Anlageinvestitionen. 

282.	Im Ergebnis werden die Bruttoanlageinvesti-
tionen voraussichtlich um 3,6 Prozent in diesem 
Jahr ausgeweitet. Die Investitionsquote – d.  h. die 
nominalen Bruttoanlageinvestitionen in Relation 
zum nominalen Bruttoinlandsprodukt – wird im 
Jahr 2021 auf 22,2 Prozent steigen. Fünf Jahre zuvor 
lag sie noch bei 20,3 Prozent.

Pandemie hinterlässt Spuren am Arbeitsmarkt

283.	Auch auf dem Arbeitsmarkt hat die Corona-
Pandemie deutliche Spuren hinterlassen. Erstmals 
nach 14 Jahren mit Zuwächsen bei der Erwerbstä-

tigkeit kam es im Jahr 2020 zu einem Rückgang. 
Bereits im ersten Vierteljahr 2020 hatte sich die 
Dynamik am Arbeitsmarkt in Reaktion auf die 
Corona-Pandemie reduziert. Im zweiten Quartal 
ging die Erwerbstätigkeit dann deutlich zurück. 
Allerdings war der Rückgang wesentlich geringer 
ausgeprägt als der Einbruch der Wirtschaftsleis-
tung insgesamt. Dies war vor allem dem intensi-
ven Einsatz des Instruments der Kurzarbeit zu 
verdanken. Im Jahresdurchschnitt sank die Zahl 
der Erwerbstätigen um 477 Tausend Personen. 
Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 429 Tausend 
auf durchschnittlich 2,7 Millionen Personen. Die 
Zahl der Personen in Kurzarbeit lag im Jahres-
durchschnitt geschätzt bei 2,8 Millionen. Sie hatte 
im April 2020 mit insgesamt sechs Millionen Men-
schen ihren Höhepunkt erreicht.

284.	Zu Beginn des Jahres 2021 dürfte die Erwerbs-
tätigkeit zunächst nur moderat steigen. Mit der 
konjunkturellen Erholung ist ab dem zweiten 
Quartal dieses Jahres auch ein etwas deutlicherer 
Anstieg zu erwarten. Im laufenden Jahr rechnet 
die Bundesregierung im Jahresdurchschnitt mit 
einer Stagnation der Erwerbstätigkeit. Dies ergibt 
sich aus dem deutlichen Rückgang im Jahr 2020, 
der einen statistischen Unterhang verursacht, 
sodass sich trotz eines Anstiegs im Jahresverlauf 
durchschnittlich keine Änderung ergibt. Zuwäch-
sen bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-
tigung stehen Rückgänge bei den Selbständigen 
gegenüber. Hier setzt sich ein jahrelanger Trend 
fort.

Die Zahl der registrierten Arbeitslosen wird im 
Jahr 2021 voraussichtlich leicht um 76 Tausend 
Personen zurückgehen. Aufgrund des Lockdowns 
dürfte die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn noch 
nicht merklich sinken, sich dann aber im Zuge 
der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung wieder 
spürbarer reduzieren.
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Inflationsrate im Zeichen von Umsatzsteuer
satzerhöhung und gestiegenem Rohölpreis 

285.	Im vergangenen Jahr hatte sich der Anstieg des 
Verbraucherpreisniveaus in Deutschland spürbar 
auf durchschnittlich 0,5 Prozent abgeschwächt. 
Die Inflationsrate lag damit deutlich unter der Ziel
marke der Europäischen Zentralbank für den ge
samten Euroraum. Ausschlaggebend für die geringe 
Preisdynamik war zum einen der kräftige Rück-
gang der Ölpreise im Frühjahr 2020, der deutliche 
Preisnachlässe bei Mineralölprodukten mit sich 
brachte. Zum anderen ist sie maßgeblich auf die 
temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze zum  
1. Juli und die weitgehende Weitergabe an die Ver-
braucher zurückzuführen. Daneben war aufgrund 
der Corona-Krise aber auch die Grundtendenz des 
Anstiegs des Verbraucherpreisniveaus schwach.

Die gesamtwirtschaftliche Erholung in diesem Jahr 
dürfte sich allmählich wieder in einem verhalte-
nen Auftrieb des Verbraucherpreisniveaus nieder-
schlagen. Die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten 
bleiben jedoch noch unterausgelastet. Ebenso soll-
ten sich für die Unternehmen die Kosten für Maß-
nahmen zur Eindämmung der Pandemie wieder 
verringern. Die Preisentwicklung für Energieträger 
dürfte im laufenden Jahr allerdings wieder mit zum 
steigenden Preisniveau beitragen. Legt man die 
Terminnotierungen an den Rohstoffbörsen Anfang 
des Jahres 2021 zugrunde, dann ist im Jahr 2021 
durchschnittlich ein Ölpreis von rund 51 US-Dol-
lar je Barrel der Sorte Brent zu erwarten, der spür-
bar über seinem Niveau im Durchschnitt des Vor-
jahres liegt (ca. +15 Prozent). Außerdem treten 
Anfang des Jahres weitere Maßnahmen des Klima-
pakets in Kraft. In den Bereichen Transport und 
Gebäudeheizung werden CO2-Emissionszertifikate 
eingeführt. Dies erhöht die Preise für Mineralöl-
produkte und Gas, was allerdings durch die Entlas-
tung bei den Strompreisen aufgrund der Senkung 
der EEG-Umlage teilweise kompensiert wird. 

Durch die Rücknahme der temporären Senkung 
der Umsatzsteuersätze zu Anfang des Jahres 2021 
dürften die Preise insgesamt gesehen in etwa so 
stark erhöht werden, wie sie zur Mitte des Jahres 
2020 verringert worden waren. Von der gewichti-
gen Komponente der Mieten gehen dieses Jahr in 
etwa durchschnittliche Impulse zur gesamtwirt-
schaftlichen Preisniveausteigerung aus. Die Nach-
frage nach Wohnraum ist wenig konjunktursensi-
bel und der Anstieg der Nettokaltmieten wird 
überwiegend von der vergleichsweise verhaltenen 
Entwicklung der Mieten im Wohnungsbestand 
bestimmt. Der Preisniveauanstieg bei den Netto-
kaltmieten dürfte sich aber angesichts der nach 
wie vor hohen Nachfrage nach Wohnungen in 
den Ballungsgebieten weiter erhöhen.

Alles in allem dürfte der Anstieg des Verbraucher-
preisniveaus in diesem Jahr mit 1,5 Prozent wieder 
deutlich höher ausfallen als im Jahr 2020. Die für 
das Jahr 2021 erwartete Kerninflationsrate (ohne 
Berücksichtigung von Energie und Nahrungs-
mitteln) liegt bei 1,3 Prozent. Der Deflator des 
privaten Konsums steigt mit 1,6 Prozent in nahezu 
gleichem Umfang wie die Verbraucherpreise.

Wirtschaftliche Erholung und staatliche 
Maßnahmen stützen Einkommen

286.	Mit der pandemiebedingten Rezession gingen 
auch die Löhne im vergangenen Jahr zurück. In 
Relation zum deutlichen gesamtwirtschaftlichen 
Einbruch fiel der Rückgang bei den Löhnen aber 
verhältnismäßig moderat aus. Grund hierfür 
waren u. a. Tariflohnsteigerungen, die zum Teil 
noch in den Vorjahren vereinbart worden waren, 
aber auch der starke Rückgang der geringfügigen 
Beschäftigung wirkte dem durchschnittlichen 
Rückgang der Löhne entgegen. Trotz der einset-
zenden konjunkturellen Erholung und der ver-
gleichsweise resilienten Entwicklung der Indus
trie im Jahresverlauf dürften die Tarifabschlüsse 
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im laufenden Jahr moderater ausfallen. Die Effek-
tivlohnentwicklung dürfte allerdings etwas kräf-
tiger sein, da mit der wirtschaftlichen Erholung 
auch mit einem Wiederanstieg der außertarifli-
chen Verdienste zu rechnen ist und die Zahl der 
Kurzarbeiter zurückgehen wird. Demzufolge wer-
den die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitneh-
mer (Effektivverdienste) im Jahr 2021 mit 3,0 Pro-
zent stärker steigen als die Tarifverdienste (+1,6 
Prozent).

287.	Da die Beschäftigung im vergangenen Jahr 
sank, beeinträchtigte dies auch die gesamtwirt-
schaftliche Lohnsumme; sie lag 1,1 Prozent unter 
dem Vorjahr. Dieser Rückgang fiel aber geringer 
aus als der Rückgang der Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen (-4,2 Prozent). Ein subs-
tanzieller Teil der Einkommensverluste wurde 
durch monetäre Sozialleistungen kompensiert. 
Diese hatte die Bundesregierung als Antwort auf 
die Krise deutlich ausgeweitet (vgl. Tz 158 ff.). 
Hinzukamen auch Entlastungen bei Steuern und 
Abgaben (vgl. Tz 142 ff.), sodass sich die Nettolöhne 
und -gehälter mit einem Rückgang um 0,6 Prozent 
deutlich besser entwickelten als die Bruttolöhne 
und -gehälter. Insgesamt ist es damit gelungen, 
die verfügbaren Einkommen der privaten Haus-
halte trotz der tiefen Rezession zu stabilisieren; 
im Jahresdurchschnitt erhöhten sie sich um  
0,8 Prozent.

288.	Im laufenden Jahr dürften die Nettolöhne und 
-gehälter durch zusätzliche Entlastungen wie etwa 
die weitgehende Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags und die Anpassungen beim Einkommen-
steuertarif im Zweiten Familienentlastungsgesetz 
wieder kräftig steigen. Durch die Sozialgarantie 
2021 werden die Beiträge zur Sozialversicherung 
bei unter 40 Prozent weitestgehend stabilisiert. Vor 
dem Hintergrund der wieder einsetzenden Erho-
lung sollten auch die Betriebsüberschüsse, Selb-
ständigen- und Vermögenseinkommen der priva-

ten Haushalte wieder anziehen (2021: 3,3 Prozent). 
Neben einer Erholung der Arbeitnehmerentgelte 
dürften insbesondere die monetären Sozialleis-
tungen nach dem außergewöhnlichen Anstieg im 
vergangenen Jahr im laufenden Jahr aufgrund 
weiterer Arbeitsmarktstützungsmaßnahmen und 
wirtschaftlicher Hilfen auf hohem Niveau ver-
bleiben. Alles in allem werden die nominalen ver-
fügbaren Einkommen der privaten Haushalte mit 
einem Anstieg von 2,7 Prozent in diesem Jahr 
wieder deutlich steigen.

Die Einkommensentwicklung spricht für eine 
robuste Erholung der privaten Konsumausgaben 
von nominal 5,3 Prozent im laufenden Jahr. Nach 
Abzug der Preissteigerungsrate dürfte der private 
Konsum um preisbereinigt 3,6 Prozent steigen, 
nach einem kräftigen Rückgang von 6,0 Prozent 
im vergangenen Jahr.

Staatskonsum wächst langsamer, wirkt aber 
weiter stützend

289.	Im Jahr 2020 ist der Staatskonsum mit 3,4 Pro-
zent außergewöhnlich dynamisch gewachsen 
und war eine wichtige Stütze der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Zu den größten Treibern beim Zu
wachs des Staatskonsums zählten die zahlreichen 
Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft (vgl.  
Tz 7 ff. und Tz 47 ff.). Für das laufende Jahr wird 
ein erneuter, wenn auch moderaterer Anstieg der 
staatlichen Konsumausgaben erwartet (+1,1 Pro-
zent). Durch die pandemiebedingt deutlich erhöh-
ten Ausgaben und stark zurückgegangenen Steu-
ereinnahmen erzielte der Staatshaushalt im Jahr 
2020 – erstmals seit dem Jahr 2011 wieder – ein 
Defizit in Höhe von 4,8 Prozent in Relation zum 
nominalen Bruttoinlandsprodukt. In diesem Jahr 
wird sich das Finanzierungsdefizit infolge der 
Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung weiter 
erhöhen.
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 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 1.  
2020

Jahresprojektion 
2021

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben
ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP)

BIP (preisbereinigt) -5,0 3,0
Erwerbstätige (im Inland) -1,1 0,0
BIP je Erwerbstätigen -4,0 3,0
BIP je Erwerbstätigenstunde -0,2 0,3
nachrichtlich:
Erwerbslosenquote in Prozent (ESVG-Konzept) 2. 4,0 3,9
Arbeitslosenquote in Prozent (Abgrenzung der BA) 2. 5,9 5,8

VERWENDUNG des BIP in jeweiligen Preisen (nominal)
Konsumausgaben

Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck -5,4 5,3
Staat 6,5 4,0

Bruttoanlageinvestitionen -2,0 5,3
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen (Mrd. Euro) -52,1 -52,8

Inlandsnachfrage -3,3 5,1
Außenbeitrag (Mrd. Euro) 188,4 174,0
Außenbeitrag (in Prozent des BIP)  5,7 5,0

Bruttoinlandsprodukt (nominal) -3,5 4,3
VERWENDUNG des BIP preisbereinigt (real)

Konsumausgaben
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck -6,0 3,6
Staat 3,4 1,1

Bruttoanlageinvestitionen -3,5 3,6
Ausrüstungen -12,5 6,5
Bauten 1,5 1,9
Sonstige Anlagen -1,1 4,1

Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) 3. -0,7 0,0
Inlandsnachfrage -4,1 3,1
Exporte -9,9 6,4
Importe -8,6 7,2
Außenbeitrag (Impuls) 3b -1,1 0,1
Bruttoinlandsprodukt (real) -5,0 3,0
Preisentwicklung (2015 = 100)
Konsumausgaben der privaten Haushalte 4. 0,6 1,6
Inlandsnachfrage 0,8 1,9
Bruttoinlandsprodukt 5. 1,6 1,3
VERTEILUNG des Bruttonationaleinkommens (BNE)
(Inländerkonzept)
Arbeitnehmerentgelte -0,5 3,3
Unternehmens- und Vermögenseinkommen -7,5 7,2
Volkseinkommen -2,5 4,4
Bruttonationaleinkommen -3,3 4,4
nachrichtlich (Inländerkonzept):
Arbeitnehmer -0,7 0,2 
Bruttolöhne und -gehälter -1,1 3,2
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer -0,4 3,0
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 0,8 2,7
Sparquote in Prozent 6. 16,3 14,1

Übersicht 9: Eckwerte der Jahresprojektion 2021

1	 Bis 2020 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Januar 2021.
2	 Bezogen auf alle Erwerbspersonen.
3	 Absolute Veränderung der Vorräte bzw. des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (= Beitrag zur Zuwachsrate des BIP).
4	 Verbraucherpreisindex; Veränderung gegenüber Vorjahr: 2020: 0,5 %; 2021: 1,5 %.
5	 Lohnstückkosten je Arbeitnehmer; Veränderung gegenüber Vorjahr: 2020: 4,3 %; 2021: 0,2 %.
6	 Sparen in Prozent des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte einschl. betrieblicher Versorgungsansprüche.

Quellen: Statistisches Bundesamt 2021; Jahresprojektion 2021 der Bundesregierung.
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Kasten 17: Rückblick auf die Jahresprojektion 2020

Die Covid-19-Pandemie hat die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands und der Welt im Jahr 2020 
geprägt. Der Ausbruch der Pandemie und ihre Auswirkungen waren zur Zeit der Jahresprojektion im Januar 
2020 nicht absehbar, dementsprechend wich die tatsächliche Entwicklung erheblich von der projizierten ab. 
Laut vorläufigem Jahresergebnis des Statistischen Bundesamtes ging das preisbereinigte Bruttoinlandspro-
dukt im Jahr 2020 um 5,0 Prozent zurück. Die Jahresprojektion war hingegen noch von einem Anstieg um 
preisbereinigt 1,1 Prozent ausgegangen. Die deutsche Volkswirtschaft erlebte pandemiebedingt einen histo-
risch bislang einmaligen Einbruch in der ersten Jahreshälfte. Dem scharfen Rückgang des BIP im zweiten 
Vierteljahr folgte ein kräftiger Zuwachs im dritten Quartal, welcher im vierten Quartal an Dynamik verlor.

Die Pandemie hatte großen Einfluss auf den Welthandel. Dieser entwickelte sich im Jahr 2020 insgesamt 
rückläufig, was auch die deutschen Exporte negativ beeinflusste. Die Unterbrechung der weltweiten Liefer-
ketten, der globale Nachfragerückgang und die gestiegene Unsicherheit traf die exportorientierte deutsche 
Wirtschaft besonders hart. Allerdings konnte die ab Sommer wieder anziehende Weltkonjunktur den jahres-
durchschnittlichen Rückgang etwas mildern. Dennoch nahmen die Exporte insgesamt mit 9,9 Prozent deut-
lich ab. Gleichzeitig waren die Importe etwas weniger rückläufig als die Exporte, was zu einem negativen 
Außenbeitrag führte (JP20: Exporte +2,0 Prozent, Importe +3,2 Prozent).

Die pandemiebedingte Rezession und die gestiegene Unsicherheit hatten auch Auswirkungen auf die Investi-
tionen. Die Ausrüstungsinvestitionen verzeichneten einen Rückgang von 12,5 Prozent (JP20: +0,6 Prozent). 
Die Investitionen in Bauten zeigten sich den schwierigen Umständen zum Trotz relativ robust (+1,5 Prozent; 
JP20: +2,1 Prozent). Im Ergebnis gingen die Bruttoanlageinvestitionen im Jahr 2020 um 3,5 Prozent zurück. 
Dabei wirkte eine kräftige Ausweitung der Investitionen von Bund und Ländern der Investitionszurückhal-
tung des Privatsektors entgegen.

Die realen privaten Konsumausgaben entwickelten sich angesichts eingeschränkter Konsummöglichkeiten 
im Rahmen der Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen mit -6,0 Prozent ebenfalls deutlich negativ, anders als 
in der Jahresprojektion prognostiziert (+0,3 Prozent). Die staatlichen Konsumausgaben hingegen nahmen mit 
3,4 Prozent deutlich stärker zu als erwartet (0,5 Prozent). Grund hierfür waren v. a. das Konjunkturpaket und 
die Stützungsmaßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Krise.

Die Erwerbstätigkeit ging im Jahr 2020 im Durchschnitt um etwa 477 Tausend Personen zurück. Der massive 
Einsatz von Kurzarbeit konnte die Erwerbstätigkeit stützen und umfangreicheren Arbeitsplatzabbau verhin-
dern. Das Instrument der Kurzarbeit wurde auch deshalb so gut angenommen, weil Unternehmen angesichts 
des allgemeinen Fachkräftemangels versuchten, ihre Beschäftigten in den Betrieben zu halten. Die Arbeitslo-
sigkeit stieg im Jahresdurchschnitt um 429 Tausend auf durchschnittlich 2,7 Millionen Personen. Die Arbeits-
losenquote nahm um 0,9 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent zu. In der Jahresprojektion war die Bundesregierung 
noch von etwa 2,3 Millionen Arbeitslosen (5,0 Prozent) und einer leichten Zunahme der Erwerbstätigkeit um 
0,4 Prozent ausgegangen.

Infolge des Beschäftigungsrückgangs sank im Jahr 2020 auch die gesamtwirtschaftliche Lohnsumme; sie lag 
1,1 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Durch Entlastungen bei Steuern und Abgaben entwickelten sich die 
Nettolöhne und -gehälter mit -0,6 Prozent weniger negativ als die Bruttolöhne und -gehälter. Insgesamt 
stiegen die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte nur leicht um 0,8 Prozent. In der Jahresprojek-
tion wurde noch von einem Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter um 3,4 Prozent und der verfügbaren Ein-
kommen um 2,8 Prozent ausgegangen.
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Eckwerte der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland 1:c

Jahresprojektion
2020

Tatsächliche Entwicklung 
2020

Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, soweit nicht anders angegeben
ENTSTEHUNG des Bruttoinlandsprodukts (BIP)

BIP (preisbereinigt) 1,0 -5,0
Erwerbstätige (im Inland) 0,9 -1,1
BIP je Erwerbstätigen 0,2 -4,0
BIP je Erwerbstätigenstunde 0,5 -0,2
nachrichtlich:
Erwerbslosenquote in Prozent (ESVG-Konzept) 2: 3,0 4,0
Arbeitslosenquote in Prozent (Abgrenzung der BA) 2: 4,9 5,9

VERWENDUNG des BIP in jeweiligen Preisen (nominal)
Konsumausgaben

Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck 2,7 -5,4
Staat 4,5 6,5

Bruttoanlageinvestitionen 5,3 -2,0
Vorratsveränderungen und Nettozugang an Wertsachen (Mrd. Euro) 1,0 -52,1

Inlandsnachfrage 3,4 -3,3
Außenbeitrag (Mrd. Euro) 231,3 188,4
Außenbeitrag (in Prozent des BIP) 7:: 6,6 5,7

Bruttoinlandsprodukt (nominal) 3,1 -3,5
VERWENDUNG des BIP preisbereinigt (real)

Konsumausgaben
Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck 1,3 -6,0
Staat 2,1 3,4

Bruttoanlageinvestitionen 2,4 -3,5
Ausrüstungen 2,3 -12,5
Bauten 2,9 1,5
Sonstige Anlagen 1,4 -1,1

 Vorratsveränderung und Nettozugang an Wertsachen (Impuls) 3: -0,2 -0,7
Inlandsnachfrage 1,4 -4,1
Exporte 2,7 -9,9
Importe 4,0 -8,6
Außenbeitrag (Impuls) 3c -0,3 -1,1
Bruttoinlandsprodukt (real) 1,0 -5,0
Preisentwicklung (2015 = 100)
Konsumausgaben der privaten Haushalte 4: 1,4 0,6
Inlandsnachfrage 1,9 0,8
Bruttoinlandsprodukt 5: 2,1 1,6
VERTEILUNG des Bruttonationaleinkommens (BNE)
(Inländerkonzept)
Arbeitnehmerentgelte 4,3 -0,5
Unternehmens- und Vermögenseinkommen 0,2 -7,5
Volkseinkommen 3,1 -2,5
Bruttonationaleinkommen 3,1 -3,3
nachrichtlich (Inländerkonzept):
Arbeitnehmer 1,1 -0,7
Bruttolöhne und -gehälter 4,2 -1,1
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer 3,1 -0,4
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2,8 0,8
Sparquote in Prozent 6: 10,4 16,3

1	 Bis 2020 vorläufige Ergebnisse des Statistischen Bundesamtes; Stand: Januar 2021.
2	 Bezogen auf alle Erwerbspersonen.
3	 Absolute Veränderung der Vorräte bzw. des Außenbeitrags in Prozent des BIP des Vorjahres (= Beitrag zur Zuwachsrate des BIP).
4	 Verbraucherpreisindex; Veränderung gegenüber Vorjahr: Jahresprojektion 2020: 1,6 %; tatsächliche Entwicklung 2020: 0,5 %.
5	 Lohnstückkosten je Arbeitnehmer; Veränderung gegenüber Vorjahr: Jahresprojektion 2020: 2,1 %; tatsächliche Entwicklung 2020: 4,3 %.
6	 Sparen in Prozent des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte einschl. betrieblicher Versorgungsansprüche.
7	 Saldo der Leistungsbilanz: Jahresprojektion 2020: +6,2 %; tatsächliche Entwicklung 2020: +6,1 %.

Übersicht 10: Gegenüberstellung der Jahresprojektion 2020 und der tatsächlichen Entwicklung

Quellen: Statistisches Bundesamt 2020; Jahresprojektion 2021 der Bundesregierung.
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Anhang:  
Maßnahmen der Bundesregierung 1

1	 Die Finanzierung von neuen Maßnahmen und Programmen erfolgt innerhalb der bestehenden Haushaltsansätze der betroffenen Einzelpläne. 
Die Anführung von Maßnahmen in diesem Bericht präjudiziert weder die laufenden noch künftige Haushaltsverhandlungen.
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ACT-Accelerator	 Access to COVID-19-Tools

AfCFTA	� African Continental Free Trade 
Area

AHK Außenhandelskammer

APG Anpassungsgeld

ARF	 Aufbau- und Resilienzfazilität

ARP	 Aufbau- und Resilienzplan

AWG Außenwirtschaftsgesetz

AWV Außenwirtschaftsverordnung

BA	 Bundesagentur für Arbeit

BaFin	� Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht

BEG Bürokratieentlastungsgesetz

BEHG	� Brennstoffemissionshandels
gesetz

BEPS	 Base Erosion and Profit Shifting 

BIP Bruttoinlandsprodukt

CAC Collective Action Clauses

CCU	 Carbon Capture Usage

CCS	 Carbon Capture and Storage

CDA	 Carbon Direct Avoidance

CEPI	� Coalition for Epidemic Prepa-
redness Innovations

CO2 Kohlenstoffdioxid

CRS	 Common Reporting Standard

DLR	� Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt

DMA	 Digital Markets Act

ECOFIN	� Rat für Wirtschaft und 
Finanzen 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

EFR	 Europäischer Forschungsraum

Abkürzungsverzeichnis
EFRE	� Europäischer Fonds für regio-

nale Entwicklung

EIB	 Europäische Investitionsbank

EIF Entwicklungsinvestitionsfonds

ELER	� Europäischer Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung länd-
licher Räume

ePA	 elektronische Patientenakte

ESA	 European Space Agency

ESF	 Europäischer Sozialfonds

ESI	 Energy System Integration

ESM	� Europäischer Stabilitätsmecha-
nismus

ESSR	� Europäische Säule sozialer 
Rechte

EStG Einkommensteuergesetz

ETS	 Emissions Trading System 

EU	 Europäische Union

FuE	 Forschung und Entwicklung

G7	� Gruppe der sieben größten 
Industrienationen

G20	� Gruppe der zwanzig wichtigsten 
Industrie- und Schwellenländer

GAVI	� Global Alliance for Vaccines and 
Immunisation

GEG Gebäudeenergiegesetz

GmbH	� Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung

GRW	� Bund-Länder-Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“

GW Gigawatt

GWB	� Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen
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GTAI	 Germany Trade & Invest

HOAI	� Honorarordnung für Architek-
ten und Ingenieure

IPCEI	� Important Project of Common 
European Interest

IT Informationstechnologie

IWF	 Internationaler Währungsfonds

JG	� Jahresgutachten des Sachver-
ständigenrates zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung

JWB	� Jahreswirtschaftsbericht der 
Bundesregierung

KfW	 Kreditanstalt für Wiederaufbau

KI	 Künstliche Intelligenz

KMU	� Kleine und mittlere Unter
nehmen

KWK Kraft-Wärme-Kopplung

KWKG Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz

KVBG	� Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetz

LIBOR	 London Inter-Bank Offered Rate

MEP Markterschließungsprogramm

MERCOSUR	 Mercado Común del Sur

MFR 	 Mehrjähriger Finanzrahmen

MIG	� Mobilfunkinfrastrukturgesell-
schaft

MPIA	� Multi-party interim appeal 
arbitration arrangement

NAP	� Nationaler Aktionsplan Wirt-
schaft und Menschenrechte

NECP	� National Energy and Climate 
Plan

NGEU	� Aufbauinstrument Next 
Generation EU

NWS	 Nationale Wasserstoffstrategie

OECD	� Organisation for Economic 
Cooperation and Development 

ÖPNV	� Öffentlicher Personennahver-
kehr

PDSG Patientendaten-Schutz-Gesetz

PtL Power-to-Liquid

PV Photovoltaik

SDG	 Sustainable Development Goal

SGB Sozialgesetzbuch

StabG	� Gesetz zur Förderung der Stabi-
lität und des Wachstums der 
Wirtschaft

StStG	� Strukturstärkungsgesetz Kohle-
regionen

SVR	� Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung

UFK	 Ungebundene Finanzkredite

Tz Textziffer

VN Vereinte Nationen 

VO Verordnung

WHO	 World Health Organization

WindSeeG	 Windenergie-auf-See-Gesetz

WLTP	� Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedure

WNA	 Wirtschaftsnetzwerk Afrika

WSF Wirtschaftsstabilisierungsfonds

WTO	 World Trade Organization 
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Stichwortverzeichnis 

5G, -Netze, -Frequenzen....................20 f., 33, 126, 135

Abschreibungen für digitale 
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Agenda 2030............................25, 47, 50, 62, 70, 75, 154

Allianz für Aus- und Weiterbildung............... 65, 146
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Arbeitsmarkt, -politik........ 15, 18 f., 22, 29, 60 ff., 90, 
107, 110, 114, 145 f., 154
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Bankenunion.......................................................................88
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Bundes-Klimaschutzgesetz....................................23, 75
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G7............................................................................................ 102
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Investitionsschutz.............................................................99
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